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Beginn: 10.05 Uhr. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne 
33. Sitzung des Landtages von Sachsen-Anhalt der vier-
ten Wahlperiode und dazu begrüße ich Sie alle recht 
herzlich. 
 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hauses fest.  
 

Heute hat das Mitglied des Landtages Herr Hans-Jürgen 
Poser Geburtstag. Wir können ihm leider nicht persön-
lich gratulieren, da er krank ist. Aber ich denke, dass wir 
ihm von hier aus Genesungswünsche, verbunden mit 
herzlichen Geburtstagsgrüßen, übermitteln können.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Meine Damen und Herren! Ich informiere Sie jetzt über 
eine Änderung in Mandatsangelegenheiten: Mit Ablauf 
des 12. Dezember 2003 hat Herr Dr. Jürgen Heyer den 
Verzicht auf sein Abgeordnetenmandat erklärt. Der Prä-
sident des Landtages hat gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des 
Wahlgesetzes den Mandatsverzicht am gleichen Tage 
bestätigt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
die Unterrichtung in der Drs. 4/1256. Widerspruch wurde 
nicht eingelegt. Herr Dr. Jürgen Heyer ist somit aus dem 
Landtag von Sachsen-Anhalt ausgeschieden.  
 

Wir hatten uns von ihm auch schon in der letzten Sit-
zung verabschiedet. Viele von Ihnen hatten es sich nicht 
nehmen lassen, Herrn Dr. Heyer bei der Landtagssit-
zung im Monat Dezember persönlich Dank zu sagen und 
ihm die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben. 
 

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2003 teilte der Lan-
deswahlleiter mit, er habe gemäß § 40 Abs. 5 Satz 2 des 
Wahlgesetzes als nächste noch nicht für gewählt erklär-
te Ersatzperson des Landeswahlvorschlages der SPD 
Herrn Hans-Christian Sachse festgestellt. Herr Sachse 
hat mit Datum vom 23. Dezember 2003 erklärt, dass er 
die Wahl angenommen hat. Die Mitteilung des Landes-
wahlleiters ist in der Unterrichtung in Drs. 4/1270 veröf-
fentlicht. 
 

Im Namen des Hohen Hause begrüße ich Sie, lieber 
Herr Hans-Christian Sachse, als neues Mitglied des 
Landtages herzlichst. 
 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und bei der 
PDS) 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude in der parla-
mentarischen Arbeit zum Wohle des Landes Sachsen-
Anhalt. 
 

Meine Damen und Herren! Es liegen uns Entschuldigun-
gen von Mitgliedern der Landesregierung für die heutige 
und die morgige Sitzung vor. 
 

Herr Minister Jeziorsky lässt sich für die Sitzung am 
23. Januar 2004 wegen der in Leipzig stattfindenden 
Unterzeichnung zum Beitritt des Landes Brandenburg 
zur Sicherheitskooperation der Länder Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen, entschuldigen.  
 

Herr Staatsminister Robra entschuldigt sich für seine Ab-
wesenheit an beiden Sitzungstagen. Er nimmt an der in 
Potsdam stattfindenden Klausurtagung der Föderalis-
muskommission teil.  
 

Nun zur Tagesordnung. Meine Damen und Herren! Die 
Tagesordnung für die 18. Sitzungsperiode des Land-
tages liegt Ihnen vor. Im Ergebnis der am gestrigen Tag 

stattgefundenen Sitzung des Ausschusses für Recht und 
Verfassung ist gebeten worden, den Tagesordnungs-
punkt 11 c von der Tagesordnung zu streichen. Die 
Beschlussempfehlungen zu den Tagesordnungspunk-
ten 11 a und 11 b liegen Ihnen zwischenzeitlich in den 
Drs. 4/1335 und 4/1336 vor, sodass darüber beraten 
werden kann. 
 

Im Ältestenrat ist vereinbart worden, die Tagesordnungs-
punkte 16, 17, 18, 19, 20 und 21 am morgigen Freitag 
zu behandeln. 
 

Ich frage zunächst, ob es zur Tagesordnung Bemerkun-
gen gibt. - Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kön-
nen wir so verfahren. 
 

Es ist noch anzumerken, dass im Ältestenrat vereinbart 
worden ist, die heutige Sitzung des Landtages gegen 
19 Uhr zu beenden. Die morgige Sitzung beginnt dann 
wie üblich um 9 Uhr. 
 
 

Meine Damen und Herren! Ich rufe nun den Tagesord-
nungspunkt 1 auf: 
 
 
 

Aktuelle Debatte 
 

Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen 2003 - Bilanz und Konsequenzen für Sach-
sen-Anhalt 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/1329  
 
 
 

Es ist in üblicher Weise eine zehnminütige Redezeit für 
jede Fraktion vorgesehen.  
 

Ich bitte zunächst die Antragsstellerin, die PDS-Fraktion, 
das Wort zu nehmen. Es spricht Herr Dr. Eckert. Bitte 
schön. 
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Europä-
ische Jahr der Menschen mit Behinderungen ist Ge-
schichte. Es begann mit vielen begründeten Hoffnungen 
auf reale Verbesserungen der Lebens- und Rechtssitua-
tion der behinderten Menschen und endete mit Ernüch-
terung. Weder auf Bundesebene noch im Land Sach-
sen-Anhalt wurden Ansätze für Verbesserungen sicht-
bar.  
 

Dabei gab es viele gut besuchte, inhaltlich ausgereifte 
Veranstaltungen - bundesweit über 1 000, davon ca. 190, 
die mit Mitteln des Bundes oder der Europäischen Union 
gefördert worden sind. Herauszuheben sind hierbei die 
nationale Eröffnungsveranstaltung vom Februar 2003 in 
Magdeburg sowie sechs große thematische Veranstal-
tungen und die Sommeruniversität in Bremen.  
 

Auch in Sachsen-Anhalt fand eine Vielzahl von Ver-
anstaltungen statt, so zum Beispiel in Stendal, Tanger-
hütte, Haldensleben, Osterwieck, Magdeburg, Schöne-
beck, Weißenfels oder auch in Hettstedt. 
 

Die PDS-Fraktion im Landtag forderte frühzeitig - schon 
im Sommer 2002 - die Landesregierung auf, ihre Vor-
stellungen und ihre Konzepte aus Anlass und mit Bezug 
zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderun-
gen 2003 in den Ausschüssen darzustellen. Ziel der Be-
richterstattung war es, im aktiven Dialog zwischen Par-
lament und Landesregierung auf die Lebenssituation be-
hinderter Menschen und die Verantwortung der Landes-
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regierung aufmerksam zu machen sowie für die Proble-
me zu sensibilisieren.  
 

Rückblickend ist festzustellen: Die Berichterstattung der 
Landesregierung erfolgte ideenlos und inhaltsarm; selbst 
laufende Projekte und Vorhaben wurden von der Lan-
desregierung nur nach Aufforderung und sehr zögerlich 
umgesetzt. Vergleicht man die ersten Berichterstattun-
gen im November, Dezember 2002 mit dem im Febru-
ar 2003 vorgelegten schriftlichen Bericht, so stellt man 
fest: Die Landesregierung reagierte lediglich partiell auf 
die Kritik der Opposition.  
 

Insbesondere problematisch ist: Nur zwei Ressorts, das 
Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie das Mi-
nisterium für Bau und Verkehr, leisteten sich tatsächlich 
eigene Überlegungen. Die Landesregierung insgesamt, 
das Kabinett, blieb blass. Die Vorbereitung und die Ge-
staltung des Europäischen Jahres waren Ressortangele-
genheit; ein Zusammenwirken der Ministerien hinsicht-
lich der Umsetzung der Ziele des Europäischen Jahres 
fand nicht statt. 
 

(Zustimmung bei der PDS - Minister Herr Dr. Daeh-
re: Ja!) 

 

Was hat das Europäische Jahr den Menschen in Sach-
sen-Anhalt gebracht? - Zunächst den Versuch, die Le-
benssituation, die Benachteiligungen, die Probleme, aber 
auch das Können behinderter Menschen mehr in das 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Ich 
sage: Versuch, weil wir in Sachsen-Anhalt schon weiter 
waren und weil dies in Anbetracht der Haushaltslage 
nicht unbedingt mit mehr Geld, aber mit mehr Engage-
ment aller Minister und der Ministerin, koordiniert durch 
den Ministerpräsidenten, wesentlich deutlicher gelungen 
wäre - wenn es politisch gewollt gewesen wäre. Das war 
und ist vor allem eine Frage der Prioritätensetzung und 
der Verinnerlichung des Querschnittscharakters von Be-
hindertenpolitik. 
 

Das Europäische Jahr hat außerdem den Wettbewerb 
des Bauministeriums „Barrierefreie Kommune“ gebracht. 
Man könnte kritisch fragen: Was soll ein Wettbewerb, mit 
dem die Kommunen dafür belohnt werden, dass sie die 
Landesbauordnung umsetzen, sich also gesetzeskon-
form verhalten? Wir aber sagen: Es ist anzuerkennen, 
dass mit diesem Wettbewerb versucht wurde, öffentlich 
die Verantwortlichen für Planung und Bau in den Kom-
munen zu sensibilisieren und auf die seit 2002 in Sach-
sen-Anhalt geltende neue Rechtslage hinzuweisen.  
 

Noch besser wäre es gewesen, wenn die kommunalen 
Spitzenverbände, die nach eigener Einschätzung nur 
Tolles für behinderte Menschen umsetzen, aus eigenem 
Antrieb und aus Anlass des Europäischen Jahres Ideen 
entwickelt hätten und diese gemeinsam mit dem Ministe-
rium propagiert und umgesetzt hätten.  
 

Die PDS-Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass dieser 
Wettbewerb auch in den nächsten Jahren fortgeführt 
wird, erwartet aber, dass dieser organisch mit dem 
Stadtumbauprogramm Ost verbunden wird. 
 

Was hat das Europäische Jahr noch gebracht? - Seit 
dem September 2002 ist die Arbeitslosenquote schwer-
behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erneut 
rasant angestiegen. Gegenwärtig ist sie wieder um 15 % 
höher als im Oktober 2002.  
 

Im Dezember 2003 erhöhte die Mehrheit der Abgeordne-
ten dieses Hauses die Diäten, während ein Jahr zuvor 
beinahe die gleiche Mehrheit das Blindengeld um 20 % 

reduzierte - weil angeblich kein Geld da sei - und damit 
Teilhabemöglichkeiten und Teilhabechancen behinderter 
Menschen erheblich verringerte.  
 

Im Jahr 2003 wurde die Gesundheitsreform vorbereitet 
und beschlossen, die unsägliche Verunsicherungen und 
Probleme für chronisch Kranke und behinderte Men-
schen seit Anfang dieses Jahres zur Folge hat. Dabei 
handelt es sich zwar um ein Bundesgesetz, aber der Mi-
nisterpräsident dieses Landes hat diese Reformkatas-
trophe mit zu verantworten. 
 

Die Situation gehörloser Menschen hat sich in Bezug auf 
die Aufnahme von Informationen aus dem Fernsehen 
nicht verbessert. Die Untertitelung ist nach wie vor ein 
großes Problem.  
 

Als besonders problematisch ist das Agieren und Han-
deln des Kultusministeriums im vergangenen Jahr zu 
bewerten. Im Europäischen Jahr 2003 hätten sich viele 
Möglichkeiten geboten, um Bildungsmöglichkeiten und 
Teilhabechancen zu verbessern. Im Gespräch ist seit 
dem Sommer 2003 der Entwurf eines Konzeptes zur Bil-
dung und Entwicklung von Förderschulzentren. Das, 
was uns davon bekannt geworden ist, dokumentiert kei-
nen großen Reformwillen. Genau genommen wird auf 
das Schild „Sonderschule“ das neue Etikett „Förder-
schulzentrum“ geklebt und gehofft, dass irgendwann ir-
gendwer integrativ beschult wird.  
 

Obwohl ich keine großen Erwartungen in den Verände-
rungswillen des Kultusministers habe, würde ich mir zu-
mindest eine öffentliche Diskussion über diesen Pro-
blemkreis wünschen. Aber das Ministerium beweist ge-
genwärtig sowohl hinsichtlich der Schulentwicklungspla-
nung als auch hinsichtlich des Hochschulgesetzes eine 
sehr starke Beratungsresistenz. In diesen Bereichen trifft 
vor allem zu, dass Aussonderung und Selektion beson-
ders belohnt und finanziert werden und Integration und 
ein Mehr an Teilhabe möglichst verhindert werden.  
 

Nur ein kleines, aber wichtiges Detail aus dem Konzept 
der Landesregierung sei angeführt. Als Ausgangspunkt 
für das vorgelegte Konzept werden Gesetze und Orien-
tierungen, nicht jedoch der mit dem Landesgleichstel-
lungsgesetz geänderte Paragraf des Schulgesetzes ge-
nannt.  
 

Auch die Antworten der Landesregierung auf Fragen des 
Kollegen Radschunat zum Denkmalschutzschutz sind 
hoch interessant. In den Antworten dominiert die Über-
zeugung: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und 
muss ich auch nicht ändern. Dies ist beschämend für ein 
Land, welches mit Kultur und Geschichte werben und 
Schlagzeilen produzieren möchte und zugleich öffentlich 
bekundet, keine Kenntnisse über die Zugänglichkeit der 
öffentlichen oder auch der privaten Denkmale zu haben. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Analoges gilt für die Schulen. Das Kultusministerium 
weiß zwar noch, welche Schulen mit Landesmitteln 
grundlegend rekonstruiert oder neu gebaut worden sind. 
Es weiß aber nicht, ob mit diesen Steuermitteln auch 
Barrierefreiheit hergestellt wurde. Aus diesen Antworten 
kann ich nur einen Schluss ziehen: Das interessiert den 
Minister schlicht und ergreifend nicht; denn behinderte 
Kinder und Jugendliche gehören nach seiner Überzeu-
gung in eine Sonderschule. Dafür wiederum ist dieser 
Landesregierung nichts zu teuer. 
 

(Zustimmung bei der PDS - Zuruf von Herrn 
Gürth, CDU) 
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- Sehen Sie sich die Situation an: Wir nehmen im Be-
reich der integrativen Beschulung im bundesweiten Ver-
gleich nach wie vor den letzten Rang ein. 
 

(Zuruf von Herrn Gürth, CDU) 
 

Wenn ich die Entwicklung der letzten eineinhalb Jahre 
bewerte, dann muss ich festhalten: Für behinderte Men-
schen hat sich in diesem Zeitraum wenig zum Positiven 
hin verändert. Insbesondere die Aktivitäten des Bau-
ministers ändern nichts am Mainstream dieser Landes-
regierung. Die Landesregierung setzt auf Aussonderung 
und Fürsorge. Das ist nicht nur negativ für die Lebens-
situation behinderter Menschen, das ist auch teuer für 
das Land und für die Familien. 
 

Wir fordern deshalb die Landesregierung erstens auf, 
nun endlich das Landesgleichstellungsgesetz umzuset-
zen und dabei die Beteiligung der Behindertenverbände 
zu organisieren und zu sichern. Das wäre nämlich die 
Umsetzung des Mottos des vergangenen Jahres: Nichts 
über uns ohne uns! 
 

Zweitens fordern wir, in allen Ressort konkrete Maß-
nahmen zur Herstellung und Sicherung von Chancen-
gleichheit behinderter und nicht behinderter Menschen 
zu ergreifen und entsprechende Konzepte zu entwickeln.  
 

Drittens sollte sich die Landesregierung auf Bundesebe-
ne für ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz und 
für ein Bundesleistungsgesetz einsetzen, welches Assis-
tenz und ein menschenwürdiges persönliches Budget si-
chert. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Viertens soll in der Finanzierung der Maßnahmen in der 
Behindertenpolitik eine Wende eingeleitet werden. Inte-
gration und Teilhabe sind zu finanzieren und zu fördern 
und nicht die Aussonderung.  
 

Die PDS-Fraktion wird sich trotz der enttäuschenden Er-
gebnisse des Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen 2003 weiter für mehr Teilhabe und für 
mehr Chancengleichheit behinderter Menschen einset-
zen und nicht aufgeben, die Landesregierung an ihre 
Verantwortung für Entwicklungschancen für alle Men-
schen in diesem Lande zu erinnern. - Ich bedanke mich. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Dr. Eckert. - Zunächst hat die Landes-
regierung um das Wort gebeten. Es spricht Herr Minister 
Kley. Bitte schön. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales:  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Rat der Europäischen Union hatte mit Be-
schluss vom 3. Dezember 2001 das Jahr 2003 zum Eu-
ropäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen er-
klärt. Das gab die Möglichkeit, europaweit und öffent-
lichkeitswirksam auf die vielfältigen Formen von Behin-
derungen und die damit verbundenen Probleme auf-
merksam zu machen.  
 

Was war mit dem Europäischen Jahr verbunden? - Im 
Grunde genommen ein einziger Kerngedanke, nämlich 
die Nichtbehinderten auf die Belange der Menschen mit 
Behinderungen aufmerksam zu machen, um auf diesem 
Wege Ausgrenzungen von behinderten Menschen zu 
verhindern bzw. abzubauen und somit einen weiteren 

Schritt auf dem Weg zu einer Gesellschaft zu tun, in der 
behinderte und nichtbehinderte Menschen gleichberech-
tigt miteinander leben.  
 

Wenn wir an dieser Stelle darüber urteilen wollen, ob 
dieses Anliegen von Erfolg gekrönt war, so kann ich nur 
sagen: Ja. Das Europäische Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen war ein Erfolg; denn es hat die Öffentlich-
keit für die Probleme Behinderter stärker sensibilisiert.  
 

Den Kritikern muss ich allerdings darin Recht geben, 
dass wir messbare Ergebnisse im eigentlich Sinne kaum 
verbuchen können, weil es diese aus der Natur der Sa-
che heraus schwerlich geben kann. So könnte ich zwar 
eine Statistik nach der anderen über die im vergangenen 
Jahr geschaffenen Maßnahmen zur Barrierefreiheit her-
unterbeten und neu angeschaffte Niederflurbusse an er-
richtete Rampen und diese an neu installierte optische 
Leitsysteme reihen - das alles ergäbe jedoch nur ein un-
vollkommenes, oberflächliches Bild.  
 

Die Überwindung von Ausgrenzung bedeutet erheblich 
mehr als den Bau einer Rollstuhlrampe oder durchgän-
gige Lautsprecheransagen in Bussen und Straßenbah-
nen. Ausgrenzung ist das, was in jedem Menschen vor 
sich geht, wenn er den Kontakt mit behinderten Men-
schen bewusst oder unbewusst vermeidet, aus welchen 
Gründen auch immer.  
 

Gerade deshalb waren die zahlreichen Aktionen, wie die 
nationale Auftaktveranstaltung zum Europäischen Jahr 
in Magdeburg, die Ehrung engagierter Frauen und Mäd-
chen mit Behinderung zum internationalen Frauentag 
oder der Tag der Begegnungen im Sozialministerium, 
und insbesondere die öffentliche Berichterstattung dazu 
notwendig und wichtig. Denn nur durch diese öffent-
liche Aufmerksamkeit kann der Abbau der größten und 
schwierigsten Barrieren, der Barrieren in den Köpfen der 
Nichtbehinderten, gelingen. Auch wenn dies in kleinen 
Schritten vonstatten geht, ist es dennoch für unsere be-
hinderten Menschen ein wichtiges Ergebnis auf dem 
Weg zur allgemeinen Anerkennung ihrer Belange.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie 
mich an dieser Stelle noch einige Beispiele aus der Poli-
tik unseres Landes nennen, die es nach meinem Dafür-
halten verdienen, als messbarer Erfolg des Europäi-
schen Jahres der Menschen mit Behinderungen gezählt 
zu werden.  
 

Zum einen ist die Jobinitiative der Landesregierung 
Sachsen-Anhalts für ältere Schwerbehinderte und Al-
leinerziehende im Europäischen Jahr der Menschen mit 
Behinderungen um 5 Millionen € aufgestockt worden. 
Die berufliche Integration ist für Menschen der Dreh- und 
Angelpunkt, wenn es um ihre aktive Teilhabe, Gleichstel-
lung und Selbstbestimmung geht. Mit diesem Sonder-
programm schaffen wir Anreize für Firmen, behinderten 
Frauen und Männern Chancen zu eröffnen. Dabei zeigt 
die Verlängerung des Programms um drei weitere Jahre, 
dass die Landesregierung die Schaffung von Arbeits-
plätzen für schwerbehinderte Menschen über das Euro-
päische Jahr hinaus fortsetzen will.  
 

Zum anderen möchte ich nur einige der Projekte nen-
nen, die durch das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderungen initiiert worden sind. Ich denke dabei 
zum Beispiel an den vorhin schon genannten, vom Mi-
nisterium für Bauen und Verkehr ausgelobten und durch-
aus erfolgreichen Wettbewerb „Barrierefreie Kommune“ 
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
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oder die Broschüre „Tourismus für alle“, die im Jahr 
2003 gemeinsam vom Wirtschafts- und vom Sozialminis-
terium als Standortbestimmung zum barrierefreien Tou-
rismus herausgegeben worden ist.  
 

Auch die barrierefreie Gestaltung von Internetportalen, 
so unseres Kinderportals unter www.kinderministe-
rium.de, oder die finanzielle Beteiligung des Landes am 
barrierefreien Umbau von Sportstätten, wie dem Hal-
berstädter Friedensstadion, können in diesem Zusam-
menhang aufgezählt werden.  
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU, und von 
Herrn Scharf, CDU) 

 

So wie diese ließen sich noch weitere Projekte erwäh-
nen, die durch das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderungen initiiert wurden oder sich zumindest in 
diesem Europäischen Jahr einfacher realisieren ließen.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Jahr 2003 
schrieben wir das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderungen und keineswegs für Menschen mit Be-
hinderungen. Gerade das war die Zielsetzung der Euro-
päischen Union: behinderte Menschen darin zu unter-
stützen, sich zu artikulieren, aktiv ihre Belange zu vertre-
ten und sich einzubringen. So - und nicht anders - soll es 
auch weiterhin bleiben; denn der vollzogene Paradig-
menwechsel ersetzt die bevormundende Fürsorge durch 
die Unterstützung zum aktiven Handeln.  
 

Bereits anlässlich einer Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales im vergangenen Jahr habe ich 
den Willen der Landesregierung bekundet, den Gedan-
ken des Europäischen Jahres nicht etwa zum Ablauf des 
Jahres zum 31. Dezember 2003 zu den Akten zu legen, 
sondern ihn mit Nachhaltigkeit auszustatten. Die Sozial-
politik unseres Landes wird sich auch zukünftig an den 
Belangen behinderter Menschen ausrichten.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Kley. - Für die CDU-Fraktion 
erteile ich Herrn Schwenke das Wort.  
 
 

Herr Schwenke (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Herr Dr. Eckert, nach Ihrem Redebeitrag war ich 
nahe dran, mein Redekonzept zu ändern und über den 
Umgang mit Behinderten zu DDR-Zeiten zu sprechen. 
Ich denke aber, dass dieses Thema keine Polemik ver-
dient, und deshalb bleibe ich bei meinem Konzept.  
 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Herrn Dr. Eckert, 
PDS)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im letzten Jahr begin-
gen wir das Europäische Jahr der Menschen mit Behin-
derungen. Auch im Land Sachsen-Anhalt fanden - orga-
nisiert vom Land, von Kommunen und Verbänden - un-
zählige Veranstaltungen unter diesem Motto statt. Auch 
der Landtag und seine Ausschüsse beschäftigten sich in 
mehreren Sitzungen mit diesem Thema.  
 

Erst in der letzten Sitzung des Ausschusses für Gleich-
stellung, Familie, Kinder, Jugend und Sport wurde ver-
einbart, sich in der nächsten Sitzung mit der Bilanz und 
den Konsequenzen des Europäischen Jahres der Men-
schen mit Behinderungen 2003 auseinander zu setzen. 
Insofern war ich schon überrascht, werte Kolleginnen 

und Kollegen der PDS, dieses Thema als Aktuelle De-
batte auf der heutigen Tagesordnung des Landtages zu 
finden. Nicht dass ich über diese Thema nicht sprechen 
will, aber es ist meines Erachtens wichtiger zu handeln 
als zu reden.  
 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Frau Bull, PDS) 
 

Ich hatte nach den bisher im Landtag und seinen Gre-
mien geführten Debatten den Eindruck, dass die im 
Landtag vertretenen Parteien und die Landesregierung 
in ihren Positionen zur Situation von Menschen mit Be-
hinderungen gar nicht so weit auseinander liegen. Die 
Landesregierung hat das meines Erachtens mit ihren 
Aktivitäten im letzten Jahr und den für die nächsten Jah-
re geplanten Aktivitäten bestätigt. Schauen wir auf das 
letzte Jahr zurück.  
 

Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 
sollte europaweit die breite Öffentlichkeit für die Situation 
der Menschen mit Behinderungen sensibilisieren und 
den Weg zu ihrer wirklichen Teilhabe an der Gesell-
schaft ebnen helfen. Dazu reichen, wie ich bereits in ei-
ner Rede im letzten Jahr sagte, Gesetze allein nicht aus.  
 

Die soziale Integration und eine wirkliche Teilhabe errei-
chen wir nur, wenn es gelingt, Vorurteile abzubauen, 
Verständigung zu suchen und Gedankenlosigkeit entge-
genzuwirken - und das in den Köpfen aller Menschen. 
Die Menschen sind unterschiedlich, es muss in unserer 
Gesellschaft einfach normal sein, verschieden zu sein. 
Dafür setzen wir uns als CDU-Fraktion - ich denke, nicht 
nur wir - ein.  
 

Ich möchte noch an einige für mich besonders beeindru-
ckende Veranstaltungen im letzten Jahr erinnern. Zum 
einen gab es den „Tag der Begegnung“ im Sozialminis-
terium, der übrigens auch in diesem Jahr wieder stattfin-
den wird, und es gab die Landessportspiele von und für 
Menschen mit Behinderungen und ihre Freunde in Hal-
densleben. Das war eine Veranstaltung, bei der Behin-
derte und Nichtbehinderte mit großer Begeisterung ge-
meinsam Sportwettkämpfe bestritten haben.  
 

Hierzu muss ich allerdings eine Kritik anbringen. Ich hof-
fe, dass die Organisatoren der beiden Veranstaltungen 
in diesem Jahr verhindern, dass die Veranstaltungen 
wieder an demselben Tag stattfinden. 
 

Beeindruckend war auch eine vom Kinder- und Jugend-
ring organisierte Veranstaltung hier im Landtag unter 
dem Motto „Ich sehe was, was du nicht kennst“. Die Be-
geisterung und Freude, mit der körperlich, geistig und 
lernbehinderte Kinder dort ihre Wünsche und Vorstellun-
gen erarbeiteten und artikulierten, werde zumindest ich 
nicht vergessen. 
 

Auch auf der Abschlussveranstaltung der Stadt Magde-
burg zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behin-
derungen wurde ein durchaus positives Resümee gezo-
gen. Der Behindertenbeauftragte Herr Pischner - der üb-
rigens auf der Empore sitzt - lobte die Anstrengungen 
der Stadt, eine barrierefreie Kommune zu werden. Beim 
Wettbewerb „Barrierefreie Kommune“ reichten die Aktio-
nen allerdings vorerst nur für einen vierten Platz.  
 

Damit wäre ich beim letzten Thema meiner nicht voll-
ständigen Aufzählung: Ein besonderes Lob hat sich - Herr 
Dr. Eckert und Herr Minister Kley sagten es schon - das 
Bauministerium verdient. Der Wettbewerb „Barrierefreie 
Kommune“ hat mit den vorgestellten Projekten gezeigt, 
dass Behindertenfreundlichkeit in den Kommunen nicht 



 Landtag von Sachsen-Anhalt • Vierte Wahlperiode • Plenarprotokoll 4/33 • 22.01.2004 2425 
 

nur ein Schlagwort ist, sondern zum Beispiel bei stadt-
planerischen Maßnahmen ständig Berücksichtigung fin-
det. Von dieser Stelle noch einmal einen herzlichen 
Glückwunsch an Roßlau zum ersten Preis bei diesem 
Wettbewerb. 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Minister Herrn 
Dr. Daehre) 

 

Dieser Wettbewerb - das wurde auch schon erwähnt - 
soll in zweijährigem Abstand fortgesetzt werden, also 
auch über das Europäische Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen hinaus.  
 

Ich könnte jetzt noch etwas zum barrierefreien Touris-
mus sagen, zu den paralympischen Projekten im Zu-
sammenhang mit der Olympiabewerbung Leipzigs usw. 
- alles Aktivitäten, die auch in den kommenden Jahren 
fortgesetzt werden und Politik und Gesellschaft in die-
sem und im kommenden Jahr beschäftigen werden. 
 

Auch einige neue Aufgaben, die nicht direkt mit dem Eu-
ropäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen zu 
tun haben, werden uns in diesem Jahr beschäftigen. Ich 
möchte hier beispielhaft nur anführen, dass auch die 
Einführung trägerübergreifender persönlicher Budgets 
als Leistung der Eingliederungshilfe nach § 57 SGB XII 
im Jahr 2004 ein wichtiges Thema wird. Wir hoffen, dass 
dies zu einer weiteren Verbesserung der Lebenssitua-
tion von Menschen mit Behinderungen führt. Das ist ein 
Thema, das uns sicherlich auch in den zuständigen 
Ausschüssen des Landtages beschäftigen wird. Dies ist 
nur ein Beispiel dafür, dass Politik für und mit Menschen 
mit Behinderungen ein permanentes Thema ist und auch 
weiterhin sein wird. 
 

Abschließend möchte ich Folgendes anmerken: Sicher-
lich wird das Ziel wirklicher Teilhabe, wirklicher Gleich-
stellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen - ich sagte es vorhin schon einmal - mit 
Veranstaltungen und einem besonderen europäischen 
Jahr allein nicht zu erreichen sein. Dazu ist kontinuier-
liches Handeln in Politik und Gesellschaft notwendig. Die 
CDU-Fraktion wird auch weiterhin alles Mögliche dafür 
tun, dass wirkliche Gleichstellung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen keine Vision bleibt, son-
dern möglichst schnell Realität wird. - Danke schön.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Schwenke. - Bevor ich nun Herrn Bi-
schoff das Wort erteile, freue ich mich, Schülerinnen und 
Schüler der Wundt-Sekundarschule aus Tangerhütte auf 
der Tribüne begrüßen zu können. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Nun spricht Herr Bischoff für die SPD-Fraktion. 
 
 

Herr Bischoff (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Trotz aller 
Kritik gilt grundsätzlich, dass es gut war, dass es das 
Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 
gegeben hat; denn es hat die Situation dieser Menschen 
wieder ins Bewusstsein gerufen, und zwar europaweit. 
 

Es gab viele Veranstaltungen und natürlich gab es noch 
mehr Erklärungen. Ob wir in Deutschland und speziell in 
Sachsen-Anhalt im Vergleich mit anderen europäischen 
Ländern und Regionen besser oder schlechter daste-

hen, das kann heute nicht beurteilt werden, obwohl ge-
rade diese Dimension meines Erachtens mehr Beach-
tung finden sollte. Eine Veranstaltung des Allgemeinen 
Behindertenverbandes im Herbst 2003 in Schönebeck 
hatte diese Ausrichtung zum Thema: Was können wir in 
der Behindertenpolitik von anderen lernen und was kön-
nen andere von uns lernen. 
 

Mich würde auch interessieren, wie viele Begegnungen 
zwischen Menschen mit Behinderungen innerhalb Euro-
pas stattgefunden haben und welche Erfahrungen die 
Betroffenen gemacht haben. 
 

Schließlich würde ich das Resümee dieses Jahres mit 
den betroffenen Verbänden erörtern; denn deren Pers-
pektive könnte eine andere sein. 
 

Am Anfang meiner weiteren Anmerkungen möchte ich 
denen danken, die sich im letzten Jahr auf vielfältige 
Weise mit dieser Thematik beschäftigt haben. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 

Das gilt für die Verantwortlichen in den Verbänden, für 
die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Behindertenbe-
auftragten, die ihre Arbeit darauf abgestellt haben, die in 
vielen Beiträgen auf die Situation von Menschen mit Be-
hinderungen hingewiesen und die sich für diese einge-
setzt haben.  
 

Den Menschen mit Behinderungen möchte ich beson-
ders dafür danken, dass sie sich ins Gespräch gebracht 
haben, was aus ihrer Situation heraus oft gar nicht so 
einfach ist, dass sie Kontakte geknüpft haben und dass 
sie mit ihren auch kulturellen Beiträgen manchmal auf 
Vergnügliches, aber natürlich viel mehr auf die Probleme 
hingewiesen haben, mit denen sie sich herumschlagen 
müssen. 
 

Danken möchte ich schließlich auch denen, die sich um 
Menschen mit Behinderungen kümmern, die selbstver-
ständlichen Umgang pflegen, die zur Integration beitra-
gen und die sich nicht entmutigen lassen. 
 

Wer von Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein-
mal in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in Werk-
stätten für Behinderte gewesen ist, wird feststellen kön-
nen, welch gute Atmosphäre zwischen denen, die dort 
Verantwortung tragen, und denen, die dort wohnen, 
herrscht. Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, sich 
für andere einzusetzen und sich um deren Belange zu 
kümmern. Das gilt auch für diejenigen, die in Ämtern und 
Behörden sitzen. 
 

Resümee: Natürlich hätte ich mir mehr Initiativen im 
Land Sachsen-Anhalt gewünscht. Das Fest der Begeg-
nung soll zwar weitergeführt werden - das ist richtig -, 
aber es darf nicht zum Alibiobjekt der Landesregierung 
werden. Es müssen wesentlich mehr Möglichkeiten zur 
Begegnung zwischen Menschen mit Behinderungen und 
denen, die nicht behindert sind oder nicht behindert wer-
den, geschaffen werden. 
 

Ich lese zum Beispiel in der „Volksstimme“ vom 14. Ja-
nuar dieses Jahres, dass die Broschüre „Tourismus für 
alle“ das einzige sei, was vom Engagement des Wirt-
schaftsministeriums bei dieser Thematik übrig geblieben 
sei. Der Beirat „Barrierefreier Tourismus“ habe im Euro-
päischen Jahr der Menschen mit Behinderungen ein- 
oder zweimal getagt. Es gebe in Sachsen-Anhalt nur 
fünf Pauschalreisen für Menschen mit Behinderungen. 
- Na toll. Ich lese dann weiter, im Vergleich zu Sachsen-
Anhalt könne Mecklenburg-Vorpommern immerhin 42 
Projekte und Brandenburg 110 Projekte aufweisen; Thü-
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ringen sei sogar als Modellregion für barrierefreien Tou-
rismus ausgewiesen.  
 

Warum, so fragt meine Kollegin Bianka Kachel zu Recht, 
haben wir zum Beispiel den Schwung des Ottonenjahres 
nicht genutzt - in diesem Jahr waren sehr viele Men-
schen in Sachsen-Anhalt -, um weitere Angebote für ei-
nen barrierefreien Tourismus zu machen. Deshalb un-
terstützen wir die Initiative von Frau Kachel und Herrn 
Metke, die sagen, der Harz könnte zur Modellregion ei-
nes barrierefreien Tourismus entwickelt werden. 
 

Mit solch einer Ausrichtung ist man auch zukunftsfähig; 
denn eine immer älter werdende Gesellschaft wird sol-
che Angebote immer mehr wahrnehmen. Wer in diesem 
Geschäft die Nase vorn hat und besondere Angebote für 
ältere Menschen und für Menschen mit Behinderungen 
macht, der wird in Zukunft erfolgreich sein. Natürlich 
müssen dazu die öffentlichen Gebäude wie Kultur-, Frei-
zeit- und Sporteinrichtungen sowie Hotels und Gaststät-
ten für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. 
Hierbei bestehen noch erhebliche Reserven, die er-
schlossen werden müssen. 
 

Aber nicht nur der Tourismus muss die Belange von 
Menschen mit Behinderungen besser berücksichtigen, 
sondern das gilt eigentlich für alle öffentlichen Gebäude. 
Ich bin im Internet auf die Untersuchung von Herrn 
Hoffmann gestoßen. - Er ist bestimmt manchen von Ih-
nen noch bekannt; er war in der vergangenen Legis-
laturperiode Mitglied des Landtages, ein Rollstuhlfahrer.  
 

Er hat acht Städte daraufhin untersucht, ob die öffent-
lichen Gebäude, die die Landesregierung in einer Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage genannt hat, tatsächlich 
barrierefrei seien. Er bemängelt zum Beispiel, dass die 
Amtsgerichte Zerbst und Naumburg für Rollstuhlfahrer 
nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreich-
bar seien. Obwohl in der Landesbauordnung für öffent-
liche Gebäude festgeschrieben ist, dass die Bauord-
nungsämter die Bauvorlagen nur genehmigen dürfen, 
wenn sie barrierefrei sind, gibt es erhebliche Mängel. 
Nachholbedarf und Informationen für die Bediensteten 
sind angezeigt. Ähnliches stellt Herr Hoffmann zum Teil 
für Hochschulen und Universitäten und für Einrichtungen 
der freien Träger fest. 
 

Natürlich wurde mehrfach in unserem Ausschuss ange-
mahnt, dass generell alle Ministerien ihren Beitrag im 
Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 
leisten sollten. Der Wettbewerb des Bauministeriums ist 
auf dem Weg zur barrierefreien Kommune lobenswert, 
aber der Minister Daehre hat zu Recht selbst kritisch 
bemerkt, dass sich von 44 Kommunen nur elf daran be-
teiligt haben. Immerhin hatten die Kommunen, die sich 
beteiligt haben, gute Konzepte, die nachahmenswert 
sind. Nicht nur Roßlau und Merseburg, sondern auch die 
großen Städte, die Schwierigkeiten haben, haben gute 
Konzepte eingereicht. 
 

Auf die Frage, warum die Resonanz so gering gewesen 
sei, wurde darauf hingewiesen, dass zwischen der Aus-
lobung und dem Termin der Einreichung der Konzepte 
der Sommer gelegen habe und nur drei Monate zur Ver-
fügung gestanden hätten. Das kann meines Erachtens 
keine Erklärung sein; denn es lässt darauf schließen, 
dass sich die Kommunen erst jetzt mit dem Thema Bar-
rierefreiheit beschäftigen. Eigentlich müssten diese Ent-
würfe zuhauf in den Schubladen der Bauverwaltungen 
liegen.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Kritisch ist auch anzumerken, Herr Minister, dass es 
schade ist, dass das Wohnraumanpassungsprogramm 
gestrichen wurde; denn es hätte Betroffenen direkt ge-
holfen, die in ihrer Wohnumgebung darauf angewiesen 
sind.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Es wird aber auch deutlich, dass auch auf der kommu-
nalen Ebene, von löblichen Ausnahmen abgesehen - da-
bei wurde auf Städte wie Magdeburg hingewiesen -, die 
Erkenntnis nicht selbstverständlich ist, wie wichtig und 
wie unverzichtbar der Abbau von Barrieren ist. Deshalb 
zum Schluss die wichtigste Bemerkung - das haben mei-
ne Vorredner schon gesagt -: die Barrieren sind in den 
Köpfen.  
 

Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, alle Bauvor-
haben auf eine behindertengerechte Ausführung zu 
kontrollieren und zu überprüfen. Es gehört nicht zu 
den Selbstverständlichkeiten, in unseren Marketingbro-
schüren auf Barrierefreiheit hinzuweisen, und es gehört 
auch nicht zu den Selbstverständlichkeiten, Behinder-
tenbeauftragte einzusetzen und sie mit den nötigen 
Kompetenzen auszustatten.  
 

Zum Schluss kann ich mir aber in diesem Zusammen-
hang eine Bemerkung, die auf den ersten Blick nichts 
mit dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen zu tun hat, nicht verkneifen. Ihre Ankündigung, 
Herr Minister Kley, das letzte Kindergartenjahr für fünf 
Stunden täglich kostenfrei zu machen, bringe ich in Zu-
sammenhang damit, dass Sie im Jahr der Menschen mit 
Behinderungen den Blinden genau 10 Millionen € weg-
genommen haben, also Menschen, die einen Nachteils-
ausgleich brauchen.  
 

Es ärgert mich deshalb besonders, dass wir als Fraktion 
den Kompromiss wegen der fehlenden Finanzen mitge-
tragen haben. Dafür haben etliche von uns viel Kritik 
einstecken müssen. Und da kommen Sie anschließend 
und sagen, Sie hätten 10 Millionen € und könnten so das 
letzte Kindergartenjahr kostenfrei machen. In diesem 
Zusammenhang frage ich mich schon, weshalb wir den 
Kompromiss mitgetragen haben. Das hätten wir uns 
sparen können, wenn Sie jetzt auf einmal 10 Millionen € 
aus dem Hut zaubern. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Herrn Gal-
lert, PDS) 

 

Wenn man ehrlich ist, hätten diese 10 Millionen € den 
Behinderten und insbesondere den Blinden wieder zur 
Verfügung gestellt werden müssen, denn das Geld ge-
hörte in diesen Bereich.  
 

Wir müssen in den nächsten Jahren weitere Anstren-
gungen unternehmen; denn mit dem heutigen Resü-
mee ist noch längst kein Schlussstrich zu ziehen. Des-
halb bitte ich Sie alle, sich in Ihrer Umgebung für Men-
schen mit Behinderungen so selbstverständlich einzu-
setzen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie seien et-
was Besonderes, sie seien ein Objekt der Betreuung, 
sondern sie gehören ganz selbstverständlich zu uns. 
- Danke.  
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Bischoff, möchten Sie eine Frage von Herrn 
Dr. Eckert beantworten? - Bitte schön, Herr Dr. Eckert. 
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Herr Dr. Eckert (PDS): 
 

Herr Bischoff, ich habe folgende Frage. Sie haben Bei-
spiele aus den verschiedensten Bereichen angeführt. 
Der Minister hat seinen Beitrag mit der Feststellung be-
endet, dass er die Sozialpolitik an den Interessen behin-
derter Menschen ausrichten werde. Meine Frage: Stim-
men Sie mir zu, dass der Hauptpunkt der Kritik an der 
Landesregierung darin besteht, dass sie ressortmäßig 
an dieses Jahr herangegangen ist und dass faktisch al-
les nur auf den Sozialminister fixiert war, dass also nicht 
das Kabinett als Kabinett dieses Jahr organisiert und 
durchgeführt hat?  
 
 

Herr Bischoff (SPD): 
 

Darin gebe ich Ihnen Recht. Das wurde in den Aus-
schussberatungen mehrfach angemahnt und war des-
halb mehrfach Thema, weil man wissen wollte, was die 
anderen Ministerien leisten. Ich muss einfach feststellen, 
dass sich der Sozialminister im Kabinett anscheinend 
nicht so durchsetzen konnte, dass der Ministerpräsident 
die anderen Ressorts dazu verdonnert hat, mehr Beiträ-
ge in diesem Jahr zu bringen.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Bischoff. - Zum Abschluss der Debat-
te hören wir den Beitrag der FDP-Fraktion. Es spricht 
Herr Rauls. Bitte schön. 
 
 

Herr Rauls (FDP): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am Ende ei-
ner solchen Debatte kann man sicherlich nicht allzu viel 
Neues sagen. Trotzdem hoffe ich, dass ich zu dieser aus 
meiner Sicht notwendigen Diskussion doch etwas bei-
tragen kann. 
 

Im EU-Ratsbeschluss wurden Ziele formuliert, die die 
Europäische Union mit der Durchführung des Europäi-
schen Jahres der Menschen mit Behinderungen 2003 
erreichen wollte. Haupttenor dieser Ziele war und - las-
sen Sie mich das an dieser Stelle betonen - bleibt die 
Sensibilisierung für das Recht der Menschen mit Behin-
derungen auf Schutz vor Diskriminierung und auf umfas-
sende und gleichberechtigte Ausübung ihrer Rechte.  
 

Menschen, die anders sind, in welcher Art und aus wel-
chen Gründen auch immer, wollen gleichberechtigt teil-
haben an allen Prozessen des Lebens. Dass sie dafür 
besonderer Hilfe und Unterstützung bedürfen, ändert 
nichts an dieser Tatsache. Es kann nicht um Bevormun-
dung und Überregulierung und auch nicht nur um ge-
setzliche Regelungen gehen. Zuvörderst muss in der 
Gesellschaft das Bewusstsein dafür entwickelt werden, 
dass die betroffenen Personen zwar ein Handicap ha-
ben, aber trotzdem oder gerade deshalb dazu gehören.  
 

Herr Bischoff sagte es schon: Barrieren in den Köpfen 
abzubauen ist Bestandteil des geforderten Sensibilisie-
rungsprozesses, der weder im Jahr 2003 begonnen hat 
noch mit dem 31. Dezember beendet war. Darauf haben 
auch schon die Vorredner hingewiesen.  
 

Ein Grundsatz liberalen Denkens ist die größtmögliche 
Freiheit und ein Höchstmaß an Eigenverantwortung für 
jeden Menschen. Dies gilt auch für die Politik für Men-
schen mit Behinderungen. Es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, weiterhin dafür Sorge zu tragen, 
dass unter anderem Diskriminierung bekämpft, eine ei-

genständige Lebensführung erleichtert und eine stärkere 
soziale Einbindung gefördert wird. 
 

Zwar sind in den letzten Jahren Erfolge erzielt worden, 
aber sie reichen aus meiner Sicht bei weitem nicht aus.  
 

Eine wesentliche Aufgabe bleibt: Durch bezahlte Arbeit 
mehr Menschen mit Behinderungen zu größerer Selb-
ständigkeit, Unabhängigkeit und Selbstsicherheit zu ver-
helfen. Sinnvolle Projekte für das Schaffen von realen 
Arbeitsplätzen für behinderte Menschen oder für deren 
Ausbildung dürfen nicht durch die Bundesagentur für Ar-
beit gekürzt werden.  
 

Bürokratieabbau ist ein weiteres Stichwort. Oft ist es für 
Nichtbehinderte schon kompliziert, sich durch den Vor-
schriften- und Verwaltungsdschungel zu kämpfen. Be-
hinderte Menschen und/oder ihre Angehörigen haben es 
diesbezüglich unverhältnismäßig schwerer, herauszube-
kommen, wer wofür zuständig ist. Transparenz, eindeu-
tige Zuständigkeiten und klare Sprachregelungen könn-
ten hierbei schon sehr helfen. Dies sollte nun wirklich 
nicht nur eine permanente Forderung bleiben müssen. 
 

Meine Damen und Herren! Im Ausschuss für Gesundheit 
und Soziales wie auch in anderen Ausschüssen haben 
wir uns wiederholt mit dem Beschluss des Landtages 
vom 21. Juni 2002 beschäftigt. Die Berichterstattungen 
der Landesregierung waren für mich in manchen Fällen 
nur befriedigend. Manches hätte ich mir schneller und 
weniger halbherzig gewünscht. Ich denke beispielsweise 
an die zögerliche Zuarbeit zu den Projekten und die 
mangelnde Kreativität einzelner Ressorts. 
 

(Zustimmung von Herrn Dr. Eckert, PDS) 
 

Verdientermaßen große Aufmerksamkeit und große po-
sitive Resonanz hat der Wettbewerb des Ministeriums 
für Bau und Verkehr auf dem Weg zur barrierefreien 
Kommune, der hier schon mehrfach angesprochen wur-
de, hervorgerufen. Dieser Wettbewerb wird eine Fortfüh-
rung erfahren.  
 

Auch der Tag der Begegnung - ebenfalls schon mehr-
fach angesprochen -, der am 30. August 2003 im Sozial-
ministerium durchgeführt wurde, fand großen Zuspruch 
und wurde von den Beteiligten sehr positiv aufgenom-
men, wenngleich der Behindertenbeauftragte im Aus-
schuss festgestellt hat, dass viel zu wenige Nichtbehin-
derte an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Das 
kann man natürlich nicht organisieren, aber das macht 
deutlich, dass dieses Thema in den Köpfen der Nicht-
behinderten noch nicht ausreichend verankert ist. Dass 
auch in diesem Jahr ein derartiger Tag geplant ist - ich 
hoffe, dass das nicht der letzte wird -, halten wir für gut 
und richtig. 
 

Vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit wurden Pro-
jekte zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit 
Behinderungen ausgeschrieben. An ihnen beteiligten sich 
15 Bildungsträger. Die Maßnahmen für ca. 550 Betroffe-
ne haben im Jahr 2003 begonnen und laufen bis in die-
ses Jahr, einige auch bis in das nächste Jahr.  
 

Als Beispiel möchte ich auf das Projekt „Jobstart“ des 
Technologie- und Bildungszentrums Magdeburg verwei-
sen, in dem jungen Menschen mit Behinderungen ziel-
gerichtet Berufserfahrungen vermittelt werden und Un-
terstützung bei der Integration in den ersten Arbeits-
markt zuteil wird. Vorrangig wird die Direktvermittlung 
angestrebt.  
 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat die Landesregierung 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um das Europäische Jahr 
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der Menschen mit Behinderungen 2003 publik zu ma-
chen. Die Medienberichterstattung war allerdings eher 
zurückhaltend, was umso bedauerlicher ist, als gerade 
hierdurch eine breite Öffentlichkeit sensibilisiert werden 
kann und muss.  
 

Zurzeit wird viel über die Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren und die Aufgaben, die die öffentlich-rechtlichen An-
stalten haben, diskutiert. Ich kann dies hier nicht weiter 
vertiefen, denke aber, dass ein Nachholbedarf in der Be-
richterstattung zu diesem Thema nicht zu übersehen ist. 
Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, dass ein ver-
stärktes Angebot für Hör- und Sehbehinderte durchaus 
eine Bereicherung des Angebotes des MDR-Fernsehens 
wäre. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Die EU hat mit der Initiierung 
des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinde-
rungen im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit auf ei-
ne besondere Bevölkerungsgruppe gelenkt. Diese Auf-
merksamkeit gilt es nun aufrechtzuerhalten.  
 

Wenn wir auch im Ausschuss den Beschluss des Land-
tages für erledigt erklärt haben, bleibt es doch weiterhin 
unsere Pflicht und Verantwortung, den Menschen mit 
Behinderungen besondere Unterstützung zu gewähren. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Rauls. 
 

(Herr Kley, FDP: Ich möchte ihm gern noch eine 
Frage stellen!) 

 

Möchten Sie eine Frage des Abgeordneten Herrn Kley 
beantworten? 
 
 

Herr Rauls (FDP): 
 

Ja. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Bitte. 
 
 

Herr Kley (FDP): 
 

Herr Kollege Rauls, Sie haben ja eben auch aus eige-
ner Erkenntnis zu diesem Thema gesprochen. Wie emp-
finden Sie eigentlich den Versuch des Abgeordneten 
Bischoff, hier die Interessen von Kindern und Behinder-
ten gegeneinander auszuspielen? 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Herr Rauls (FDP): 
 

Die Frage, ob diese Absicht hinter dieser Bemerkung 
stand, kann ich nicht beantworten. Allerdings bin ich 
prinzipiell dagegen, dass man verschiedene Bevölke-
rungsgruppen miteinander vergleicht, weil sie in den 
meisten Fällen - auch wenn es um Kinder und um Be-
hinderte geht - ohne Weiteres nicht vergleichbar sind. 
Ich denke, dass das eher in die Kategorie der Polemik 
gehört. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Rauls. - Damit ist die Aktuelle Debatte 
abgeschlossen und der Tagesordnungspunkt 1 erledigt. 
Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 2 auf:  
 
 
 

Aussprache zu Großen Anfragen 
 
 
 

Ich rufe die erste Große Anfrage zur Aussprache auf:  
 
 
 

Stand und Perspektiven von ausgewählten Berei-
chen der Gesundheits- und Sozialpolitik in Sachsen-
Anhalt  
 

Große Anfrage der Fraktion der SPD - Drs. 4/911 
 

Antwort der Landesregierung - Drs. 4/1065 
 
 
 

Sie kennen die Bestimmungen der Geschäftsordnung. 
Es ist zunächst dem Fragesteller das Wort zu erteilen. 
Dann erhält die Landesregierung das Wort. Es ist eine 
45-Minuten-Debatte vereinbart worden. Ich erteile zu-
nächst für die SPD-Fraktion Frau Dr. Kuppe das Wort. 
Bitte schön. 
 
 

Frau Dr. Kuppe (SPD):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Herren und Damen 
Abgeordnete! Gesundheits- und sozialpolitische Gestal-
tungen mit ihren Verästelungen in alle gesellschaftlichen 
Bereiche hinein gehören zum Fundament der bundes-
republikanischen Ordnung. Sie geben dem Sozialstaat 
Deutschland das Gepräge. Erlebt wird der Sozialstaat 
von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort - in der Ge-
meinde, in der Nachbarschaft und in der Familie.  
 

Die Auswirkungen von bundes- und auch landesgesetz-
lichen Rahmenbedingungen auf die Situation vor Ort 
werden wir im Zusammenhang mit einer weiteren Gro-
ßen Anfrage unserer Fraktion demnächst diskutieren. 
Heute stehen der Stand und die Perspektiven von prä-
ventiv wirkenden Projekten, von Maßnahmen der Betei-
ligung von Bürgerinnen und Bürgern, die Entwicklung 
von Versorgungsstrukturen und strategische Ansätze bei 
Querschnittsthemen, wie die Anwendung des Gender-
Mainstreaming-Konzeptes, die Abwanderung, die demo-
grafische Entwicklung und die Verwaltungsreform zur 
Diskussion.  
 

Ich danke zunächst im Namen meiner Fraktion allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums und 
der beteiligten Verbände, die für die Zusammenstellung 
der Detailinformationen, die Sie vor allem im Anhang zur 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 
Fraktion der SPD finden, verantwortlich waren. Dieser 
Anhang macht immerhin die Hälfte der Antwort der Lan-
desregierung aus und er ist in seinen Aussagen konkret. 
Das trifft auf eine Reihe der ausformulierten Antworten 
der Landesregierung leider nicht zu.  
 

Bevor ich auf einige Einzelheiten eingehen werde, 
möchte ich eine allgemeine Wertung vorausschicken. 
Ohne uns hervorheben zu wollen, muss gesagt werden, 
die Antworten der Landesregierung erscheinen immer 
dann als glaubhaft und überzeugend, wenn sie über die 
Fortführung und Weiterentwicklung länger bestehender 
Programme und Projekte berichtet, vor allem solcher, 
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die die SPD-Landesregierung in den acht Jahren ihrer 
Regierungszeit auf den Weg gebracht hat. In diesen Fäl-
len überzeugt auch die inhaltliche Darstellung in den 
Antworten. Ich nenne nur das Stichwort „Suchtpräven-
tion“.  
 

Außerordentliche Schwächen zeigt die Landesregierung 
hingegen in ihren Antworten, wenn es um die Umset-
zung der Koalitionsvereinbarung, um mittelfristige Per-
spektiven und langfristige Überlegungen zur Entwicklung 
der Landespolitik im Gesundheits- und Sozialbereich 
geht. Da zieht sie gleichsam einen Nebelschleier über 
das Land.  
 

Ich komme nun zu einigen Einzelheiten. Erstens nenne 
ich das Thema „Gesundheitsziele“. Zirka acht Jahre 
nach dem Erarbeiten der sechs Gesundheitsziele in 
Sachsen-Anhalt und zahlreichen Umsetzungsschritten 
ist deren Überarbeitung sinnvoll. Dass ihre Fortführung 
nicht infrage gestellt wird, begrüßen wir. Allerdings blei-
ben aufgrund der Antwort der Landesregierung zu die-
sem Komplex Fragen zur weiteren Gestaltung der Ge-
sundheitsziele offen.  
 

Wenn neben der Fortschreibung der drei Ziele Reduzie-
rung von Suchtmittelmissbrauch und seinen Folgen, 
Verbesserung des Impfschutzes der Bevölkerung und 
Verbesserung der Zahngesundheit dann in der Antwort 
zu Frage 1.13 in dem Kapitel mit dem Titel „Gesund-
heitspolitik“ die Ernährung und die Bewegung als neu 
formulierte Ziele genannt werden, kommen Zweifel hin-
sichtlich einer stimmigen Systematik auf.  
 

Für zielführender halte ich die in der Antwort zu Fra-
ge 2.31 gegebene Begründung zur Neuausrichtung der 
anderen bisherigen Gesundheitsziele. Wenn nämlich als 
Ziel ein Zuwachs an persönlicher Kompetenz für eigen-
verantwortliches gesundheitsbewusstes Handeln gesetzt 
wird, dann sind Ernährung und Bewegung zwar wichtige 
Einflussgrößen, bei denen eine Verhaltensänderung hin 
zum Besseren erreicht werden kann, aber nicht das Ziel. 
Werden nun aber das Ziel selbst und die Wege zum Ziel 
so unbedarft miteinander vermischt, wird das Erreichen 
des Ziels nach meiner Einschätzung gefährdet.  
 

Meine Damen und Herren! Die Umsetzung der Gesund-
heitsziele im Rahmen von lebensweltbezogenen Ansät-
zen soll auch soziale Ungleichheit bei den Gesundheits-
chancen reduzieren. Das ist eine Aussage in der Antwort 
der Landesregierung, die ich uneingeschränkt teile. Lei-
der sieht aber die konkrete Politik der Landesregierung 
und der Koalitionsfraktionen der CDU und der FDP an-
ders aus.  
 

Über die Konsequenzen, die sich aus dem Armuts- und 
Reichtumsbericht des Landes ergeben, werden wir ja in 
Kürze erneut im Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
sprechen. Daher nehme ich darauf jetzt nicht Bezug. 
Wohl aber möchte ich Bezug nehmen auf die erst im 
vergangenen Monat abgeschlossenen Haushaltsbera-
tungen für das Haushaltsjahr 2004.  
 

Alle Anträge der SPD, die auf die Stärkung von Bil-
dungsprojekten, auf die Förderung von Eigenverantwor-
tung und die Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe ab-
zielten und vorgesehene Einschnitte der Landesregie-
rung korrigieren sollten, wurden von den Kollegen aus 
den Fraktionen der CDU und der FDP abgelehnt. Bei-
spielhaft nenne ich die Schulsozialarbeit, weitere Bil-
dungsprojekte in Kindertagesstätten, die Förderung von 
Frauenprojekten, die Unterstützung der Seniorenarbeit, 
die Aufstockung der Nachwuchsförderung im Hochschul-

bereich, die Förderung der Erwachsenenbildung, die Un-
terstützung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die Zu-
schüsse für die soziale Wohnraumförderung und die 
Umweltbildung.  
 

Meine Damen und Herren von der Koalition, soziale Be-
nachteiligung durch Herkunft kann maßgeblich durch 
Bildung überwunden werden. Hierbei haben Sie es ver-
säumt, einen Schwerpunkt zu setzen. 
 

(Zustimmung bei der SPD - Herr Schomburg, 
CDU: Und Sie, eine vernünftige Gegenfinanzie-
rung aufzustellen!) 

 

- Wir hatten eine solide Gegenfinanzierung. 
 

(Herr Schomburg, CDU: Nein! - Herr Gürth, CDU: 
Keine solide!) 

 

- Aber Herr Schomburg, das kann ich Ihnen zeigen.  
 

Ein zweiter Punkt ist die Prävention und die Gesund-
heitsförderung im Sport und durch Sport. In diesem Be-
reich gibt es bei guten Ressourcen offensichtlich noch 
Reserven. Ich halte es für ungenügend, dass nur ca. 
8 % der Sportvereine in Sachsen-Anhalt zielgerichteten 
Gesundheitssport anbieten. 
 

Auch halte ich es für dringend geboten, dass die Über-
legungen zur Weiternutzung von Sportanlagen und 
Sporthallen von Schulen, die im Rahmen der Schulent-
wicklungsplanung in den nächsten Jahren geschlossen 
werden, intensiviert werden. Das ist eine gemeinsame 
Aufgabe von Kultus- und Sozialministerium, von Kom-
munen, Sportbünden und Sportvereinen. Nur wenn hier-
für tragfähige, leistungsfähige und finanzierbare Konzep-
te entwickelt werden, kann dem wachsenden Bedarf an 
Trainingszeiten für den Gesundheits- und Rehabilita-
tionssport Rechnung getragen und der rigorose Wegfall 
zahlreicher Sportstätten verhindert werden.  
 

Drittens. Weitere Vorsorgeaktivitäten. Die Antworten der 
Landesregierung zu diesem Fragenkomplex machen 
deutlich, dass sie sich von eigenen Aktivitäten, auch in 
finanzieller Hinsicht, immer stärker zurückzieht.  
 

Erfreulicherweise ist eine solche Verhaltensweise bei 
anderen Akteuren nicht zu beobachten. Es wirkt wohl-
tuend und ermutigend, dass beispielsweise die Spitzen-
verbände der gesetzlichen Krankenkassen und die Lan-
desvereinigungen für Gesundheit aus Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ein Kooperations-
projekt mit dem Titel „Gesund leben lernen“ ins Leben 
gerufen haben. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Gesund-
heitsförderung ist innerhalb dieses Projektes im Raum 
Gräfenhainichen eine Bildungsstaffel mit Partnern aus 
den Bereichen Kindertagesstätte, Schule, Betrieb und 
Kommune organisiert worden.  
 

Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie solche 
und andere gute Beispiele gelungener Gesundheitsför-
derung im Land publik macht, damit Best Practice nicht 
nur in Einzelfällen stattfindet, sondern sich auch in der 
Breite entwickeln kann.  
 

Viertens. Bedarfsprognosen für die medizinische Ver-
sorgung. Mit Verständnis haben wir die Feststellung der 
Landesregierung registriert, dass der künftige Bedarf an 
Ärztinnen und Ärzten nur schwer einzuschätzen sei und 
gesicherte Prognosen nicht möglich seien, dass die Si-
cherstellung der medizinischen ambulanten vertragsärzt-
lichen Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung ob-
liege usw. usf.  
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Erstaunt und verwundert, Herr Kley, dürfen wir uns den-
noch zeigen, waren doch die Situation und die Zustän-
digkeiten vor dem Jahr 2002 genau dieselben. Aber da-
mals haben Frau Liebrecht - sie ist jetzt leider nicht da - 
und auch Sie, Herr Kley, zusammen mit Ihren Parteien 
vor der Wahl gerade in diesem Bereich einzig und allein 
die damalige SPD-Landesregierung für verantwortlich 
erklärt. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie jetzt auf 
den Boden der Tatsachen zurückgefunden haben.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich begrüße es auch, dass Sie die Ergebnisse des run-
den Tisches für die ambulante medizinische Versorgung 
in Sachsen-Anhalt aus den Jahren 2000 bis 2002 aufge-
griffen haben und umsetzen.  
 

Darüber hinaus ist meiner Ansicht nach ernsthaft zu hin-
terfragen, ob die Planungsgrößen in Bezug auf den Grad 
der Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten im ambulanten 
Bereich für einzelne Facharztgruppen noch zeitgemäß 
sind. Nach der Antwort auf Frage 2.24 im Kapitel „Ge-
sundheitspolitik“ kommen in Bezug auf diesen Punkt er-
hebliche Zweifel auf. Hierzu sollte die Landesregierung 
das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung su-
chen.  
 

Fünftens. Beteiligung der Interessenvertretungen von 
Bürgerinnen und Bürgern. Seit Herbst 1994 leisten die 
Mitglieder des runden Tisches für Menschen mit Behin-
derung vor allem auch in dessen Arbeitsgruppen eine er-
folgreiche Arbeit mit dem Ziel, die Selbstbestimmung 
und die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Men-
schen am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Gleiches 
gilt auch für den Behindertenbeirat des Landes. Rechts-
stellung und Aufgabenkatalog sind im Behinderten-
gleichstellungsgesetz des Landes verankert. 
 

Wenn die Landesregierung in der Antwort auf Frage 7 
zur Sozialpolitik selbstkritisch feststellt, dass noch be-
stehende Beteiligungsdefizite beseitigt und mangelnde 
Informationsflüsse abgebaut werden müssen, damit die 
Gremien ihrer Beratungsfunktion gegenüber der Landes-
regierung überhaupt nachkommen können, dann erwar-
ten wir, dass dies schnellstmöglich passiert.  
 

Meine Damen und Herren! Angesichts der älter werden-
den Bevölkerung und der großen Zahl von Menschen im 
vorgezogenen Ruhestand kommt der Arbeit der Landes-
seniorenvertretung und auch der Landesarbeitsgemein-
schaft „Aktiv im Vorruhestand“ eine wachsende Bedeu-
tung zu.  
 

Der Umstand, dass die Landesregierung die Mitarbeit der 
Landesseniorenvertretung im Landespflegeausschuss 
und im Geriatriebeirat würdigt und deren Weiterführung 
ankündigt, steht bei Letzterem leider im krassen Gegen-
satz zu der Tatsache, dass die Landesregierung die Tä-
tigkeit des Geriatriebeirates eingestellt hat - siehe Ant-
wort zu Frage Nr. 2.20 zur Gesundheitspolitik. Offen-
sichtlich weiß im Sozialministerium die rechte Hand 
nicht, was die linke bereits veranlasst hat. Ich halte die 
Abschaffung des Geriatriebeirates übrigens für eine gro-
be Fehlentscheidung und eine Missachtung des Aufga-
benfeldes.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Eine ähnliche Einschätzung trifft auch auf die finanzielle 
Stutzung der Projektarbeit der Landesarbeitsgemein-
schaft „Aktiv im Vorruhestand“ zu.  
 

Die SPD-Fraktion dankt an dieser Stelle allen Beteiligten 
in diesen Gremien und Arbeitsgemeinschaften für ihr 
umfangreiches bürgerschaftliches Engagement.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Sechstens. Sozialpolitisches Gesamtkonzept. Nach den 
Ausführungen der Landesregierung zu den Fragen 2 bis 
6 im Kapitel „Sozialpolitik“ drängt sich der Verdacht auf, 
dass der Ministerpräsident bei seiner Einjahresbilanz im 
vergangenen Jahr das sozialpolitische Gesamtkonzept 
als Versuchsballon gestartet hat. Bis jetzt ist es offen-
sichtlich bei einer Luftnummer geblieben.  
 

(Zustimmung bei der SPD, von Frau Bull, PDS, 
und von Herrn Gallert, PDS) 

 

Zweifellos, Herr Kley, wäre es wünschenswert, wenn die 
Landesregierung über ein abgestimmtes politisches Kon-
zept verfügte. Dann ließen sich vielleicht solche Pein-
lichkeiten wie die konträren Haltungen des Sozialminis-
ters und des Finanzministers sowie die Überrumplung 
der Koalitionsfraktionen durch Minister Kley mit dem 
Vorschlag der Gebührenfreiheit in Kindergärten in der 
vergangenen Woche vermeiden.  
 

Siebentens. Die demografische Entwicklung. Die Lan-
desregierung hat sich mit ihren Antworten auf die Fragen 
zur Struktur der Bearbeitung von Folgen der abschätz-
baren demografischen Entwicklung und der fachlichen 
Konsequenzen aus Überlegungen zu den Folgen dieser 
Entwicklung eine große Blöße gegeben. Offensichtlich 
gibt es eine interministerielle Arbeitsgruppe, die sich mit 
Fragen der Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt 
befasst und die sich mit den Ergebnissen der regiona-
lisierten Bevölkerungsprognose auseinander setzt. Für 
die Felder der Gesundheits- und der Sozialpolitik werden 
aber, so scheint es, im Fachministerium selbst und durch 
den interministeriellen Arbeitskreis „Raumordnung, Lan-
desentwicklung, Finanzen“ keine Schlussfolgerungen 
gezogen.  
 

Die Landesregierung knüpft damit weder an diesbezüg-
liche Überlegungen in der vorhergehenden Legislatur-
periode an, noch ist sie in der Lage, eigene Vorstellun-
gen zum Beispiel zu folgenden Fragen zu unterbreiten:  
 

In welcher Weise lassen sich die Chancen einer älter 
werdenden Gesellschaft in unserem Bundesland produk-
tiv nutzen? 
 

Welche familien-, sozial-, bildungs- und wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen können den Abwanderungssaldo 
junger Menschen, insbesondere junger Frauen, im posi-
tiven Sinne beeinflussen und dazu beitragen, dass junge 
Paare sich wieder für mehr Kinder entscheiden? 
 

Welche Impulse für Sachsen-Anhalt lassen sich aus ei-
ner geregelten Zuwanderung ableiten?  
 

Wenn Sie in der Landesregierung und speziell im Sozial-
ministerium so sorglos, wie Ihrer Antwort zu entnehmen 
ist, mit dieser Problematik umgehen, dann verspielen 
Sie eine gehörige Portion Zukunftsgestaltung für unser 
Land. Das verteufeln wir.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Zum Schluss möchte ich auf ein Kapitel besonderer Art 
eingehen, nämlich die Aussagen der Landesregierung 
zur Umsetzung des Koalitionsvertrages. Der Koalitions-
vertrag ist nicht irgendein Stück Papier. Der Koalitions-
vertrag ist die zwischen den Parteien CDU und FDP 
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ausgehandelte Grundlage für die Regierungsarbeit in 
dieser Legislaturperiode. Seine Umsetzung ist ein Grad-
messer für das Verhältnis von vollmundigen Verspre-
chungen und realem politischen Handeln.  
 

Die Antwort der Landesregierung deckt dreierlei Verhal-
tensweisen auf. Zum Ersten denkt die Landesregierung 
gar nicht daran, einigen Ankündigungen auch Maßnah-
men folgen zu lassen, zum Beispiel in Bezug auf die 
Themen Eigenverantwortung der Bürger und Entwick-
lung von Selbsthilfeorganisationen.  
 

Zum Zweiten gibt sie in vielen Fällen keine oder 
schwammige Antworten, weil sie entweder erkannt hat, 
dass sie gar nicht zuständig ist - wie in vielen Bereichen 
der medizinischen Versorgung -, oder aber, weil sie die 
Maßnahmen der SPD-Landesregierung fortsetzt, was an 
sich in Ordnung ist - das will ich gar nicht beklagen -, 
aber es passt einfach nicht zu ihren Worten. Darin be-
steht die Diskrepanz.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Zum Dritten hat sie sich immerhin bei einer Ankündigung 
für die Umsetzung eingesetzt, nämlich bei der Anglei-
chung der finanziellen Mittel für die ambulante medizi-
nische Versorgung in Sachsen-Anhalt an den Bundes-
durchschnitt.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Lan-
desregierung und den Koalitionsfraktionen, das ist ins-
gesamt eine ganz magere Bilanz.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Aber, meine Damen und Herren von CDU und FDP, wir 
werden natürlich auch in den kommenden zwei Jahren 
aufmerksam verfolgen, wie ernst Sie Ihre eigenen poli-
tischen Ziele nehmen und wie Sie mit Ihren eigenen Ver-
sprechungen umgehen. Ich denke, das erwarten Sie 
auch von uns als Opposition. - Danke.  
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Kuppe. - Ich habe nun die Freude, 
Schülerinnen und Schüler des Winckelmann-Gymna-
siums Stendal auf der Tribüne begrüßen zu dürfen. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Jetzt erteile ich Herrn Minister Kley das Wort. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Antwort der Landesregierung auf die Große An-
frage der SPD-Fraktion zur Gesundheits- und Sozialpoli-
tik in Sachsen-Anhalt gibt die Entwicklung der vergan-
genen Jahre bzw. des vergangenen Jahrzehnts wieder. 
Sie zeigt den derzeitigen Sachstand, aber auch die von 
der neuen Landesregierung gesetzten Akzente und ver-
folgten Ziele auf. 
 

Es ist erkennbar, dass sich der Umbau und die Wei-
terentwicklung des Gesundheitswesens erfreulich ent-
wickelt haben. So sind zum Beispiel fast alle Kranken-
häuser und die Universitätskliniken mit erheblichen In-
vestitionsmitteln des Landes saniert und modernisiert 
worden bzw. es ist zumindest damit begonnen worden. 
Das hohe Fördermittelaufkommen wird zwar noch eine 
geraume Zeit zur Verfügung stehen müssen, da die 
Baumaßnahmen über einen längeren Zeitraum laufen, 
aber ein Ende der Förderung ist absehbar. 
 

Im Bereich der Krankenhausfinanzierung wurden die Fi-
nanzmittel im Rahmen der so genannten Pauschalförde-
rung im Jahr 2003 erstmals seit längerem erheblich er-
höht. 
 

(Zuruf von Frau Bull, PDS) 
 

Bei dieser Art der Förderung geht es hauptsächlich dar-
um, den Betrieb der Krankenhäuser durch die Wieder-
beschaffung abgenutzter Einrichtungsgegenstände zu 
gewährleisten. Mit der erhöhten Förderung ist es dem 
Land gelungen, sich dem Bundesdurchschnitt einen gro-
ßen Schritt zu nähern und dadurch den letzten Platz im 
Ländervergleich zu verlassen. 
 

Im Bereich der Krankenhausplanung ist eine Umorientie-
rung weg von der reinen Bettenplanung hin zu einer leis-
tungsorientierten Planung in die Wege geleitet worden. 
Diese Neugestaltung der Krankenhausplanung erfordert 
eine Neufassung des Landeskrankenhausgesetzes. 
 

(Zuruf von Frau Bull, PDS) 
 

Der Entwurf des Gesetzes ist fertig gestellt. Die Anhö-
rungsphase läuft noch bis zum Ende des Monats. Dann 
kann der Entwurf endgültig vom Kabinett verabschiedet 
und in den Landtag eingebracht werden. Im künftigen 
Gesetz soll die Krankenhausplanung auf die folgenden 
drei Säulen gestützt werden: Rahmenvorgabe für Ver-
sorgungs- und Qualitätsziele, Leistungs- und Qualitäts-
vereinbarung sowie Krankenhausplan. 
 

Die ursprüngliche Bedeutung der psychiatrischen Fach-
krankenhäuser hat durch die Anfang der 90er-Jahre 
vorgenommene Entflechtung in Heim- und Akutbereich 
eine grundlegende Veränderung erfahren. Die sich ent-
wickelnden Fachabteilungen in den Allgemeinkranken-
häusern haben dazu beigetragen, dass die Kapazitäten 
der ehemals großen Fachkrankenhäuser durch eine ge-
zielte Krankenhausplanung auf eine optimale Größe re-
duziert wurden. 
 

Sowohl in der Erwachsenenpsychiatrie als auch im Be-
reich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden die vor-
handenen Versorgungsdefizite im Süden des Landes 
ausgeglichen, sodass die akutstationäre kinder- und ju-
gendpsychiatrische Versorgung nunmehr ebenfalls flä-
chendeckend erfolgt. Auch die Angebote im tagesklini-
schen Bereich der Erwachsenen- sowie der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie haben sich positiv entwickelt. Da-
durch kann der Mangel an niedergelassenen Ärzten teil-
weise kompensiert werden. 
 

Bei der Verfolgung der Gesundheitsziele wird eine Neu-
ausrichtung vorgenommen. Im Vordergrund stehen hier-
bei die Prävention und die Gesundheitsförderung. Ge-
sundheitsförderung bezieht sich dabei auf die Erhaltung 
und die Stärkung der Gesundheitsressourcen. Präven-
tion bedeutet, auf die Reduzierung und Vermeidung von 
Gesundheitsrisiken hinzuwirken. 
 

Die bisherigen krankheitsbezogenen Gesundheitsziele, 
zum Beispiel die Säuglingssterblichkeit, die vorzeitige 
Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die 
vorzeitige Sterblichkeit an Krebserkrankungen jeweils 
auf den Bundesdurchschnitt zu senken, werden in die 
Prävention und in die Gesundheitsförderung einbezo-
gen. 
 

Im Rahmen der Arbeit an dem Gesundheitsziel „Redu-
zierung des Verbrauchs und der Auswirkungen legaler 
Suchtmittel“ wird Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der 
Bevölkerung geleistet. Erwähnenswert ist auch die Fort-
bildungsreihe für in der Jugendarbeit Tätige zum Thema 
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„Sekundärprävention - Umgang mit konsumierenden Ju-
gendlichen“. 
 

Die aktuellste Maßnahme ist die sich im Mitzeichnungs-
verfahren bei den Kassen befindliche Rahmenempfeh-
lung zur Raucherentwöhnung zur direkten Umsetzung 
von Maßnahmen zur Entwöhnung. Das Land Sachsen-
Anhalt, die Landesstelle gegen die Suchtgefahren sowie 
die Primär- und die Ersatzkassen beteiligen sich daran 
mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten. 
 

Sorge bereitet mir und vielen anderen die abnehmende 
Zahl der Ärzte, die einen baldigen Ärztemangel befürch-
ten lässt. Zwar werden viele Mediziner im Land Sach-
sen-Anhalt ausgebildet - dies belegen die Einschrei-
bungszahlen an den Universitäten -, aber zu viele Stu-
dierende brechen das Studium vorzeitig ab oder wech-
seln wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten in an-
dere Länder. Deshalb müssen wir uns immer wieder für 
eine Anpassung der Gehälter einsetzen. Mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz ist ein erster Schritt in diese 
Richtung gelungen. 
 

Als wir die Antworten auf diese Große Anfrage erarbeite-
ten, waren wir zugleich auch an den Konsensgesprä-
chen in Berlin beteiligt, in deren Ergebnis das eben er-
wähnte GKV-Modernisierungsgesetz verabschiedet wur-
de, das zu Beginn dieses Jahres in Kraft getreten ist. 
Jeder weiß, dass das noch nicht die große Reform war, 
die wir benötigen, aber das Gesetz schafft Zeit für die 
gründliche Vorbereitung einer grundlegenden Reform. 
 

Darüber, dass das Bundesministerium an dieser Stelle 
offensichtlich nicht mit der Selbstverwaltung im Bereich 
der Kassen und im ärztlichen Bereich zurechtgekommen 
ist, was nötig gewesen wäre, um das Gesetz pünktlich 
und sorgfältig vorbereitet in Kraft treten zu lassen, mag 
an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Es berei-
tet uns allen aber leider Probleme in Bezug auf das Ver-
ständnis für weitere Maßnahmen. 
 

Große Gesetzesvorhaben wie das GKV-Modernisie-
rungsgesetz bergen selbstverständlich das Problem in 
sich, dass handwerkliche Fehler gemacht werden. Des-
halb werden wir eine Bundesratsinitiative mit folgenden 
Zielen starten:  
 

Die Benachteiligung Alleinerziehender im Rahmen der 
Belastungsgrenze für Zuzahlungen ist aufzuheben.  
 

Selbstbehalte und Beitragsrückzahlungsregelungen sol-
len auch für pflichtversicherte Mitglieder ermöglicht wer-
den.  
 

Die Regelungen zur Praxisgebühr sind dahin gehend 
klarzustellen, dass auch nichtärztliche Psychotherapeu-
ten eingebunden sind, die nicht überweisen dürfen, und 
um sicherzustellen, dass die Praxisgebühr bei so ge-
nannten planbaren Notfällen, beispielsweise bei einem 
Verbandswechsel, der am Wochenende erforderlich 
wird, nicht erneut fällig werden muss. 
 

(Zustimmung bei der FDP und von Frau Wy-
brands, CDU) 

 

Im Bereich der Sozialhilfe wird die Finanzierungsverant-
wortung der örtlichen und der überörtlichen Sozialhilfe-
träger bei der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen zusammengeführt. Ebenso wird die Finanzie-
rungsverantwortung bei der Hilfe in besonderen Lebens-
lagen für unterschiedliche Personenkreise unter dem 
Dach des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe verein-
heitlicht. 
 

Die Vernetzung verschiedener Beratungs- und Betreu-
ungsangebote, wie stationäre und teilstationäre Pflege-
plätze, Kurzzeitpflegeplätze und ambulante Pflegediens-
te, hat in der Politik der Landesregierung eine besondere 
Bedeutung erhalten. Im letzten Jahr ist durch die Lan-
desregierung die Pflege- und Betreuungsverordnung er-
lassen worden. Sie dient dazu, die Situation der demen-
ziell erkrankten Pflegebedürftigen zu verbessern, und 
begünstigt damit die Rahmenbedingungen für eine fi-
nanzielle Förderung von zwölf Projekten in diesem Jahr. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir verharren 
nicht auf der Stelle und wir führen nicht nur erfolgreiche 
frühere Vorhaben fort. Aber wenn uns nicht so viele 
Probleme hinterlassen worden wären, hätte die SPD 
auch nicht so viele Möglichkeiten, nun von uns die Lö-
sungen dafür einzufordern. 
 

(Ach! bei der SPD - Herr Gürth, CDU: Richtig! 
- Frau Mittendorf, SPD: Mann o Mann!) 

 

Wir stellen uns dieser Aufgabe trotzdem.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Kley. - Die Debatte der Frak-
tionen wird durch die FDP-Fraktion eröffnet. Es spricht 
Herr Scholze. Bitte schön. 
 
 

Herr Scholze (FDP): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Die Große Anfrage der SPD-Fraktion und 
die Antwort der Landesregierung befassen sich mit zwei 
Politikfeldern, die so vielschichtig sind, dass es an dieser 
Stelle schwierig ist, in fünf Minuten auf alle Aspekte ein-
zugehen. Ich will mich daher auf das Themenfeld der 
Gesundheitspolitik beschränken. 
 

Meine Damen und Herren! Im Bereich der Gesundheits-
politik stehen wir nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in 
ganz Deutschland vor zentralen Herausforderungen:  
 

Erstens. Gelingt es uns, vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels ein bezahlbares System der me-
dizinischen Versorgung zu entwickeln?  
 

Zweitens. Gelingt es uns, die Menschen in die Lage zu 
versetzen, mit ihrer Gesundheit verantwortungsvoller 
umzugehen und Zivilisationskrankheiten zu vermeiden? 
 

Aus diesen Fragestellungen wird bereits deutlich, dass 
es beim Bund und bei den Ländern unterschiedliche Zu-
ständigkeiten gibt; denn wesentliche Regelungskompe-
tenzen zur Sicherung der medizinischen Versorgung 
sind auf der Bundesebene angesiedelt. Dort wird nach 
der aktuellen Gesundheitsreform eine grundlegende Re-
form der Krankenversicherung in der Zukunft unaus-
weichlich sein. 
 

Im Kontrast dazu hat das Land eigentlich einen großen 
Gestaltungsspielraum, wenn es darum geht, die Men-
schen in die Lage zu versetzen, mit ihrer Gesundheit 
verantwortungsvoller umzugehen. Als Stichworte sind 
hierbei Prävention und Gesundheitsförderung zu nen-
nen.  
 

Allerdings ist es ungleich schwieriger, in diesen Berei-
chen die Eigenverantwortung der Bürger und die Ent-
wicklung von Selbsthilfeorganisationen zu fördern, da 
uns aufgrund der desolaten Haushaltspolitik der SPD-
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Vorgängerregierung kaum finanzielle Spielräume für 
gesundheitspolitische Aktivitäten verblieben sind. Es ist 
eben nicht generationengerecht, wünschenswerte Leis-
tungen des Staates auf Pump zu finanzieren.  
 

Umso zufriedener können wir im Bereich der Prävention 
und Gesundheitsförderung mit den Ergebnissen der Ar-
beit der Landesregierung sein, der es gelungen ist, trotz 
der schwierigen Lage eigene Akzente zu setzen. Bei-
spielhaft sei das Projekt „Toben macht schlau - Bildung 
durch Bewegung im Kindergarten“ erwähnt, mit dem 
darauf gesetzt wird, bereits im Kindergartenalter auf den 
Lebensstil prägende Faktoren Einfluss zu nehmen und 
dem Bewegungsmangel durch Sport entgegenzutreten. 
 

Auch die Neuausrichtung der Gesundheitsziele ist ein 
positiver Akzent der neuen Landesregierung. Die Bürge-
rinnen und Bürger sollen gezielt und verstärkt in den un-
terschiedlichen Lebensbereichen ihre Eigenverantwor-
tung für die Gesundheit wahrnehmen und bewusst auf 
ihre Verhaltensweisen, zum Beispiel bei der Ernährung, 
bei der Bewegung oder beim Umgang mit Alkohol und 
Nikotin, hingewiesen werden. 
 

Meine Damen und Herren! Um der Prävention und der 
Gesundheitsförderung einen angemessenen Stellenwert 
einzuräumen, wurde im Rahmen der Konsensverhand-
lungen zur Gesundheitsreform die Erarbeitung eines 
Präventionsgesetzes vereinbart. Die Kunst der Politik 
besteht dann darin, den finanziellen Spielraum für die 
Prävention und die Gesundheitsförderung zu erweitern, 
ohne die GKV weiter zu schwächen oder einen neuen 
Bürokratieschub zu generieren. 
 

Meine Damen und Herren! Zum zweiten Fragenkomplex. 
Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung wird 
letztlich durch die gesetzliche und die private Kranken-
versicherung finanziell untersetzt. Ich möchte an dieser 
Stelle keine neue Diskussion über die künftige Finanzie-
rung der GKV entfachen, aber ich beobachte mit Sorge 
die abnehmende Zahl der Ärzte gerade in den neuen 
Bundesländern.  
 

Die Ursache dafür besteht nach meiner Auffassung dar-
in, dass die ärztliche Tätigkeit in den letzten Jahren nicht 
mehr auskömmlich war. Einer guten Leistung steht keine 
angemessene Vergütung gegenüber. Dies hat zur Folge, 
dass ältere Ärzte keine Praxisnachfolger finden, da eine 
freiberufliche ärztliche Tätigkeit inzwischen einfach un-
attraktiv ist. 
 

Rot-Grün hat in Berlin ein Feindbild gepflegt, nach dem 
die gesundheitspolitischen Probleme in den letzten Jah-
ren allein den angeblich nimmersatten Leistungserbrin-
gern anzulasten sind. Damit muss Schluss sein.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Wir brauchen in Sachsen-Anhalt den freiberuflichen Arzt, 
da er die Versorgung in der Fläche sicherstellt. Zur Ge-
währleistung der künftigen flächendeckenden ärztlichen 
Versorgung gibt es gute Konzepte der Landesregierung 
in Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Doch Garantiehonorare der Kassenärztlichen 
Vereinigungen und eine Förderung durch das Sozial- 
oder das Wirtschaftsministerium allein werden nicht aus-
reichen, wenn nicht auf Bundesebene andere Trends er-
kennbar werden. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Fazit kann 
ich feststellen, dass die Landesregierung trotz der 
schwierigen Haushaltslage ihren Aufgaben und ihrer 
Verantwortung gerecht wird und sich auf allen Ebenen, 

insbesondere auch beim Bund, für die gesundheitspoli-
tischen Belange unseres Landes und der anderen neuen 
Bundesländer engagiert - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Scholze. - Nun erteile ich Frau Bull 
das Wort. Bitte schön. 
 
 

Frau Bull (PDS): 
 

Meine Damen und Herren! Die vorliegende Große An-
frage der SPD-Fraktion hat die Gesundheitspolitik und 
die Sozialpolitik auf der Ebene des Landes zum Gegen-
stand. Die Vielfalt ist ziemlich groß. Meine Vorgänger 
haben ihren Leidensdruck schon zum Ausdruck ge-
bracht. Man kann selbstverständlich auch nicht alles an-
reißen.  
 

Die Landespolitik hat in diesem Bereich kaum systemi-
sche Kompetenzen, und wenn ja, dann haben wir in die-
sem Hause bereits des Öfteren darüber diskutiert. Der 
Kontext dieser Großen Anfrage, meine Damen und Her-
ren, sind aber gerade Systemwechsel in einem bisher 
nicht gekannten Ausmaß.  
 

Ich gebe gern zu, dass es mir, ehrlich gesagt, wider-
strebt, angesichts der nun spürbaren Auswirkungen der 
Gesundheitsreform und der erwartbaren Auswirkungen 
der bevorstehenden Sozialreform heute im Wesentlichen 
über Prävention und Gesundheitsverwaltung zu spre-
chen. 
 

Die Gesundheitsreform, wie sie nun realisiert ist, bedeu-
tet im Wesentlichen Kostendämpfung, und zwar eine 
Kostendämpfung einzig und allein auf Kosten der Pa-
tientinnen und Patienten, auf Kosten der Versicherten.  
 

Ich habe meine Praxisgebühr bezahlt, meine Damen 
und Herren. Ich habe auch die erste Zuzahlung geleistet. 
Das ist ärgerlich, aber es bringt mich nicht um und es 
wird voraussichtlich auch nicht mein Gesundheitsverhal-
ten verändern.  
 

Trotzdem frage ich mich immer wieder: Wie macht es 
eine vierköpfige Familie, in der die Eltern Minijobs nach-
gehen? Oder anders gesagt: Für die sozialen Mittel-
schichten ist das sehr wohl sehr ärgerlich; richtig schwie-
rig wird es für die unteren Einkommensschichten. Dort 
geht es von den Alltagsausgaben ab. Dort wird Gesund-
heit eine recht kostspielige Angelegenheit, die in die Ka-
tegorie Luxus fällt. Die Auswirkungen werden wir vor Ort 
zu spüren bekommen und die werden auch nicht lange 
auf sich warten lassen.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Der Gesundheitszustand bei den unteren Einkommens-
gruppen wird sich verschlechtern; denn Eigenvorsorge 
und Prävention sind nicht zum Nulltarif zu haben. Das 
wird zur Verschlechterung der sozialen Lage führen. Das 
bringt eine Verschärfung der sozialen Konflikte mit sich, 
und die Polarisierung in dieser Gesellschaft wird un-
weigerlich zunehmen, und zwar die zwischen Reich und 
Arm, zwischen Gesund und Krank, zwischen Gebildet 
und Ungebildet, zwischen Lebensqualität und dem 
Gegenteil davon; denn, meine Damen und Herren, das 
alles hat miteinander zu tun. Die Ausgrenzungsmecha-
nismen werden neu belebt. Menschen sind arm, weil 
sie krank sind, und Menschen sind krank, weil sie arm 
sind. 
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Nun kann man sagen, als Land kann man aus der Ge-
sundheitsreform nicht unbedingt ausbrechen. Das ist 
wohl wahr, auch hinsichtlich der Kassenlage im Land. 
Zur Wahrheit gehört aber auch: Diese so genannte Ge-
sundheitsreform ist zu großen Teilen Ihr Werk. Das „Ihr“ 
brauche ich an dieser Stelle nicht einmal mehr zu diffe-
renzieren. Es ist nicht nur Ihr Werk, es ist auch Ihr Wille. 
Auch diese Sozialreform, die wir im kommenden Jahr zu 
erwarten haben, ist Ihr Wille. Das werde ich bei jeder 
möglichen Gelegenheit aussprechen. 
 

Was hat nun das Land, also die staatliche Ebene, vor 
diesem Kontext zu bieten? - Auf der einen Seite Hilfs-
strukturen und auf der anderen Seite allgemeine Rah-
menbedingungen. Die Hilfsstrukturen fallen Streichorgien 
zum Opfer, das hat meine Vorrednerin bereits bemerkt. 
Die Insolvenzberatung wird beispielsweise auf die Hilfe 
zur Abwicklung der Bürokratie reduziert. Die gesamte 
sozialpolitische Infrastruktur wird minimiert.  
 

Was zusätzlich richtig problematisch ist, meine Damen 
und Herren: Es betrifft wiederum genau die, die ohnehin 
in eklatanter Weise durch die Sozialreformen und durch 
die Gesundheitsreform belastet sind. Man braucht nicht 
viel Phantasie, um zu erkennen, welche sozialen Milieus 
die Beratungsangebote nutzen oder zumindest welche 
sozialen Milieus keine Kompensationsmöglichkeiten ha-
ben, wenn diese wegfallen. Ich kann mir notfalls ein 
Buch über die Gesundheitsreform usw. leisten und es 
lesen.  
 

Eine solche Gesundheits- und Sozialpolitik passt ins 
Bild. Sie passt ins Bild, ohne dass seitens der Landes-
regierung Leidensdruck erkennbar gewesen wäre. Das 
ist deutlich spürbar beispielsweise bei den Aktivitäten 
der Landesregierung im Bundesrat hinsichtlich der Än-
derung des Bundessozialhilfegesetzes oder - ein weite-
res Stichwort, das mit Bildung zu tun hat - hinsichtlich 
der Aufhebung der Kostenfreiheit für Schulmaterialien 
für Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger. 
 

Ich führe ein weiteres Beispiel ins Feld, das ich für pro-
blematisch halte. Die Gesundheitsziele des Landes wer-
den neu justiert. Darüber ist gesprochen worden. Der 
Charme des Ganzen ist, dass man noch nicht einmal so 
richtig etwas dagegen haben kann; denn die Prävention 
wird bei den Praktikerinnen und Praktikern sowie bei 
den Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspoliti-
kern ziemlich schwer gewichtet. - Zu Recht.  
 

Aber, meine Damen und Herren, das ist auch ein biss-
chen schlitzohrig. Auf Krankheitsbilder orientierte Ge-
sundheitsziele sind konkret abrechenbar. Es gibt nun 
einmal Krankheitsstatistiken und Todesstatistiken. Auf 
Prävention orientierte Gesundheitsziele sind schwerlich 
abrechenbar, also auch schwerlich zu evaluieren. Da 
wird der Minister, mit Verlaub, immer sagen: Das war ein 
großer Erfolg. Die Opposition wird das Gegenteil be-
haupten. 
 

Ich will die Ziele nicht verteufeln; es ist in Ordnung, jede 
Landesregierung, die neu antritt, muss auch die Mög-
lichkeit haben, ihre Ziele neu zu justieren. Aber Ziele 
lassen sich nur zielgruppenspezifisch angehen. 
 

Menschen vor Alkoholmissbrauch zu schützen beispiels-
weise hat natürlich ein enormes Gewicht. Trotzdem be-
darf das wiederum unterschiedlicher Strategien - das 
Stichwort „soziale Ungleichheit“ ist gefallen -; denn es ist 
ein Unterschied, ob ich einen Sozialhilfeberechtigten, 
der leider einen Großteil seines Lebens an der Kaufhalle 

verbringt, für dieses Problem aufschließen will oder ob 
ich das mit einem Workaholic tun will, der den Umfang 
seiner Arbeit nur noch mit Alkohol bewältigt. Es ist völlig 
richtig, Menschen innerhalb ihrer Lebensbereiche anzu-
sprechen. Dem kann man nur zustimmen.  
 

Meine Damen und Herren! Eine letzte Bemerkung. Der 
sozialpolitische Teil der Antwort auf diese Große Anfra-
ge ist, mit Verlaub, ein Spiegelbild der Sozialpolitik die-
ser Landesregierung: Lax, oberflächlich, und ich werde 
das Gefühl nicht los, so richtig geheuer ist Ihnen Sozial-
politik nicht.  
 

(Beifall bei der PDS - Herr Gürth, CDU: Warum 
nicht?) 

 

Wir haben im vergangenen Jahr an dieser Stelle über 
den Armuts- und Reichtumsbericht Sachsen-Anhalt dis-
kutiert. Die Zahlen waren damals aus dem Jahr 1998. 
Wir haben jetzt das Jahr 2004, 2003 ist also abgeschlos-
sen. Wenn ich den Dialog der fragestellenden SPD-
Fraktion mit der Landesregierung vorlesen würde, meine 
Damen und Herren, müssten Sie feststellen, dass das 
kabarettreif ist.  
 

Der Ministerpräsident dieses Landes kündigt ein sozial-
politisches Gesamtkonzept an. Die SPD-Fraktion fragt: 
Welche Auswirkungen leitet die Landesregierung für die 
zukünftigen Anforderungen an die Gesundheits- und So-
zialpolitik in Sachsen-Anhalt, beispielsweise für das so-
zialpolitische Gesamtkonzept, aus den Analysen ab? Als 
Antwort steht dort: siehe Antwort zu Abschnitt III Fra-
ge 2.1, meine Damen und Herren. Unter der Antwort zu 
Abschnitt III Frage 2.1 steht: Haben wir nicht, kriegen wir 
nicht. Kriegen wir erst in der nächsten Legislaturperiode.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Das halte ich, wie gesagt, für ein Spiegelbild der Sozial-
politik dieser Landesregierung und angesichts der Ge-
sundheits- und Sozialreformen, die real sind und die zu 
erwarten sind, für schlichtweg eine Katastrophe. Ent-
waffnende, gähnende Leere! 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Frau Bull. - Nun spricht für die CDU-Frak-
tion Frau Vogel.  
 
 

Frau Vogel (CDU):  
 

Geehrter Herr Präsident! Meine Herren, meine Damen! 
Die Beantwortung dieser Großen Anfrage, die aus 85 
Einzelfragen besteht, ist quasi eine Beanstandsaufnah-
me von ausgewählten Bereichen der Gesundheits- und 
Sozialpolitik in Sachsen-Anhalt. Natürlich kann auch ich 
in zehn Minuten nicht erschöpfend zu allen 85 Fragen 
Auskunft geben. Deshalb bin ich froh, dass zum Beispiel 
das Jahr der Menschen mit Behinderungen schon abge-
handelt wurde. Auf Fragen des Rettungsdienstgesetzes 
wird unter einem anderem Tagesordnungspunkt dieser 
Landtagssitzung noch eingegangen werden. 
 

Als erstes möchte auf die Fragen zu den Gesundheits-
zielen eingehen. Dabei sollen auch die bislang weniger 
motivierten Bevölkerungsgruppen erreicht werden und 
soll durch Gesundheitsaufklärung, Bildung und Erzie-
hung auf den Lebensstil eingewirkt werden. Zu sehen 
sind dabei zum Beispiel Bewegungsmangel, falsche Er-
nährung oder der Gebrauch von Suchtmitteln. Die Kam-
pagne „Vorsorgen - Gesundheit für Sachsen-Anhalt“ ist 
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langfristig angelegt und besteht aus zahlreichen Fasset-
ten.  
 

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass das Gesund-
heitsziel „Senkung der Säuglingssterblichkeit auf Bun-
desdurchschnitt“ erfüllt ist. Die Säuglingssterblichkeit in 
Sachsen-Anhalt ist seit 1999 unter den Bundesdurch-
schnitt gesunken. Im Jahr 2000 lag sie bei 411 auf 
100 000 Geburten; der Bundesdurchschnitt beträgt 426. 
 

Die fünf weiteren Gesundheitsziele wurden neu justiert. 
Dazu gehört unter anderem die „Erreichung eines al-
tersgerechten Impfstatus bei über 90 % der Bevölke-
rung“. Bei Keuchhusten und Masern zum Beispiel wurde 
das Ziel schon bei den Schuleingangsuntersuchungen 
erreicht. Nachholbedarf gibt es ganz klar bei Hepatitis B. 
Die Steigerung im Durchimpfungsgrad von 4,9 auf 
53,3 % ist zwar beachtlich, vom gewünschten Ergebnis 
aber noch weit entfernt.  
 

Auch bei der Verwirklichung eines anderen Gesund-
heitsziels, der „Reduzierung des Verbrauchs und der 
Auswirkungen des Konsums legaler Suchmittel“, ist noch 
viel Arbeit zu leisten. Besorgnis erregend ist zum Bei-
spiel, dass seit 1998 die Zahl der rauchenden Schwan-
geren konstant bei 16 % liegt. Deshalb und auch wegen 
des hohen Anteils rauchender Jugendlicher begrüßt die 
CDU-Fraktion ausdrücklich die „Rahmenempfehlung zur 
Raucherentwöhnung“, die als erste zwischen Ministe-
rium, der Landesstelle gegen Suchtgefahren und den 
Krankenkassen vereinbart und unterzeichnet worden ist. 
Auf die zu erwartenden Erfolge sind wir gespannt, und 
wir überlegen, wie wir weiterhin und besser präventiv tä-
tig sein können.  
 

Ein weiterer Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist die 
Krankenhausplanung. Die Zielstellung des Landes bleibt 
unverändert - die qualitativ und quantitativ angemessene 
Versorgung unserer Menschen mit Krankenhausleistun-
gen. Allgemein ist zu sagen, dass durch bessere Be-
handlungsmöglichkeiten und technischen Fortschritt in 
der Medizintechnik die Verweildauer in den Kranken-
häusern deutlich gesunken ist. Gleichzeitig werden aber 
mehr Krankheiten erkannt, was zu höheren Fallzahlen 
führt.  
 

Die Landesförderung für Krankenhäuser hat sich nach 
Investitionsspitzen zwischen 1995 und 2001 auf ca. 
150 Millionen € pro Jahr stabilisiert. Die Pauschalförde-
rung haben wir von 706 € je Platz im Jahr 2000 auf 
1 911 € im Jahr 2003 fast verdreifacht.  
 

Ein wichtiges Kriterium für die Krankenhausplanung ist 
die Trägervielfalt. Während im Jahr 1991 mehr als drei 
Viertel aller Krankenhäuser in öffentlicher Hand waren, 
verzeichnen wir jetzt einen immer höheren Anteil an frei-
en und gemeinnützigen Trägern.  
 

Die jährliche Krankenhausplanung anhand der Betten 
war überarbeitungsbedürftig. Die Auslastung der Kran-
kenhäuser war die Maßzahl für das geplante Jahr. Die-
ser falscher Anreiz, das Krankenhaus möglichst hoch 
auszulasten, wird in der künftigen Planung keine Rolle 
mehr spielen.  
 

Nach dem Bundesgesetz führt auch Sachsen-Anhalt 
Fallpauschalen ein. Dabei stützt sich das Land auf das 
Rüschmann-Gutachten, welches dem Land Sachsen-
Anhalt eine sehr gute Umsetzung der Schwerpunktvor-
gaben bescheinigt. Bestandteil der weiteren Planung 
bleiben jedoch die Standorte, die bettenführenden Fach-
richtungen sowie die Ausbildungsstätten. Die Rahmen-
vereinbarungen für die Krankenhausplanung werden 

künftig durch Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen 
umgesetzt. Die Leistungsvereinbarung für DRGs erfolgt 
jährlich. 
 

In einem weiteren Punkt meiner Ausführungen will ich 
- wie bereits Minister Kley - auf den Grad der Versor-
gung mit Ärzten im ambulanten und stationären Bereich 
eingehen. Grundlegend ist dabei die Frage: Wie viel Arzt 
braucht der Menschen?  
 

Wir wissen, dass beispielsweise im stationären Bereich 
und im Rettungswesen viele Arztstellen nicht besetzt 
sind, und wir wissen nach einem knappen Monat Wirk-
samkeit des Gesetzes zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung: Auf jeden Fall brauchen wir 
mehr Hausarzt. Er hat im jetzigen Gesundheitsrecht eine 
Schlüsselstellung, da er vor einer Überweisung zum 
Facharzt aufgesucht werden muss. Deshalb erwarten 
wir für diese Ärztegruppe eine steigende Fallzahl. 
 

Wie sieht die Situation bei der Hausarztversorgung in 
Sachsen-Anhalt konkret aus? Wir wissen zum Beispiel, 
dass in den Landkreisen Stendal und Sangerhausen die 
Medien von einem Hausarztproblem sprachen. Im Land 
sind rund 1 600 Allgemeinärzte tätig. Bei einem ange-
setzten Schlüssel von 2 000 Bürgern auf einen vollbe-
schäftigten Hausarzt scheint diese Zahl in Ordnung zu 
sein. 
 

Besorgnis erregend wird es aber, wenn wir das Alter 
dieser Gruppe betrachten. Zirka 27 % aller Hausärzte 
sind 60 Jahre alt und älter; Allgemeinmediziner in Sach-
sen-Anhalt sind durchschnittlich 52 Jahre alt. Der Nach-
wuchs fehlt bzw. steht für den genannten ambulanten 
Bereich nur in unzureichendem Umfang zur Verfügung.  
 

Jährlich schreiben sich bei uns rund 200 Medizinstuden-
ten ein; davon erlangen 41 die Approbation. Wie viele 
von diesen in der Medizin tätig und dann auch in Sach-
sen-Anhalt bleiben, ist ungewiss. Regional betrachtet 
wird die hausärztliche Versorgung insbesondere im länd-
lichen Raum problematischer. Einige Beispiele dafür ha-
be ich genannt. Wirklich stabil ist und bleibt die Lage nur 
in den Städten Halle und Magdeburg. 
 

Meine Damen und Herren! Wie viel Arzt braucht der 
Sachsen-Anhalter? - Beispielsweise in Bezug auf den 
Hausarzt - das scheint uns das größte Sorgenkind zu 
sein - lassen die Zahlen erkennen, dass gehandelt wer-
den muss. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-
Anhalts hat bereits erste Maßnahmen ergriffen. Sie bie-
tet in Sicherstellungspraxen Mindestumsatzgarantien in 
Höhe von 39 000 € pro Quartal. Diese Praxen wurden im 
„Ärzteblatt“ bundesweit ausgeschrieben. 
 

Mit der Gründung eines Fördervereins zur Errichtung ei-
nes Lehrstuhls für Allgemeinmedizin soll die Ausbildung 
des Nachwuchses in diesem Bereich forciert werden. 
Ärzte werden außerdem in die Initiative „Ego“ einbezo-
gen. Nicht zu vergessen sind die Praxisbörse, Existenz-
gründerseminare und Kontakte zu den betroffenen Kom-
munen. All diese Maßnahmen haben bisher nicht oder 
noch nicht zu messbaren Verbesserungen geführt.  
 

Zum Thema Hausärztemangel gab es in Sachsen-Anhalt 
viele Untersuchungen und unterschiedliche Meinungen. 
Die KBV sah vor zwei Jahren einen beginnenden Man-
gel. Das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkas-
sen nimmt an, dass unsere Hausärzte bis zu einem Alter 
von 68 Jahren arbeiten werden, und sieht demzufolge 
nur einen Ersatzbedarf von 140 Ärzten. Demgegenüber 
errechnete die Kassenärztliche Vereinigung einen Er-
satzbedarf von 771 Ärzten. 
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Wir finden, der Streit über die Frage, ob wir einen Ärz-
temangel haben oder nicht, muss endlich beendet wer-
den. Nur so können wir konkrete Handlungsschritte ab-
leiten. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Vogel. - Das Schlusswort hat Frau 
Dr. Kuppe. Bitte schön. 
 
 

Frau Dr. Kuppe (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Minister 
Kley hat in seinem Beitrag darauf hingewiesen, dass aus 
der Antwort der Landesregierung Akzente und Ziele für 
die Landespolitik in den Bereichen Gesundheits- und 
Sozialpolitik hervorgehen. In Bezug auf die Akzente 
kann ich mich Ihrer Aussage durchaus anschließen. Zie-
le sind in der Antwort der Landesregierung leider nicht 
zu erkennen. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Ich will das an ein paar Beispielen festmachen. Sie ha-
ben gesagt, bei der Pauschalfinanzierung im Kranken-
hausbereich habe die Landesregierung im Jahr 2003 
erstmals einen Aufwuchs zustande gebracht. Das ist 
richtig. Aber in 2004 ist es schon wieder abwärts gegan-
gen. Was ist also das Ziel der Landespolitik in den 
nächsten Jahren? Wird es eine Wellenbewegung geben 
oder geht es jetzt in diesem Bereich wieder kontinuier-
lich abwärts? Das ist offen geblieben.  
 

Sie haben zum Thema der Einrichtung eines Lehrstuhls 
für geriatrische Versorgung nicht Stellung genommen. 
Dazu gibt es einen Landtagsbeschluss. Sie haben in 
Ihrer Antwort gesagt, um diesen habe sich die Landes-
regierung nicht gekümmert. Ich denke, es muss mit den 
Universitäten zusammen darüber diskutiert werden, ob 
es möglich ist, im Rahmen der Umgestaltung der medi-
zinischen Fakultäten in diesem Bereich einen Akzent zu 
setzen. Der Akzent muss durch die Universitäten selbst 
kommen. Aber die Anregung sollte nicht nur aufgrund 
des Landtagsbeschlusses, sondern auch vonseiten der 
Landesregierung ausgehen. 
 

(Zustimmung von Frau Hajek, SPD) 
 

Ein zweiter Komplex bezieht sich auf die örtliche und die 
überörtliche Sozialhilfe. Sie haben sich im Gegensatz zu 
unseren früheren Beschlüssen statt in Richtung Kom-
munalisierung zur Zentralisierung bewegt und haben Be-
schlüsse dazu gefasst. Die zentrale Zusammenfassung 
von örtlicher und überörtlicher Sozialhilfe besteht seit 
dem 1. Januar 2004.  
 

Aber das Ziel, insbesondere auf örtlicher Ebene die Ver-
sorgung von Menschen mit Behinderung und anderen 
Bedürftigen mit ambulanten Angeboten verbessern zu 
wollen, wird überhaupt nicht klar. Mit welchen Maßnah-
men, mit welchen strukturellen Entscheidungen wollen 
Sie sich diesem Ziel nähern? Wie wollen Sie, ohne dass 
im Landeshaushalt irgendeine finanzielle Vorsorge zu 
diesem Komplex getroffen wurde, überhaupt ein solches 
Ziel erreichen? Das ist völlig unklar. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Punkt 3 - Stichwort Verwaltungsreform. Sie haben zu 
diesem Punkt nichts gesagt, Herr Minister - wahrschein-
lich aus gutem Grund; denn es ist offensichtlich, dass 
Sie, nachdem wir vor mehr als zwei Jahren einen gan-

zen Katalog mit Aufgabenfeldern verfasst haben, der in 
dem Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik kommu-
nalisiert werde kann, bis jetzt erst ein oder zwei derartige 
Aufgaben umgesetzt haben. In diesem Bereich ist also 
im Wesentlichen seit zwei Jahren Stillstand eingetreten, 
was erklärlich ist; denn Sie haben die Gebietsreform auf 
Eis gelegt und das macht sich auch in diesem Bereich 
als außerordentlich schädlich bemerkbar. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Die Aufgabenkataloge zur Kommunalisierung oder auch 
zur Abstimmung mit anderen Ländern wie Thüringen 
und Sachsen werden laufend auf und wieder zu ge-
macht und es kommt nicht zu einer soliden Lösung, die 
für uns und für die Bediensteten in den verschiedenen 
Verwaltungen überschaubar ist und die dann auch noch 
einen praktischen Effekt bringt, der nach vorn weist.  
 

Als vierter Punkt ist das sozialpolitische Gesamtkonzept 
anzuführen. Herr Minister, die Tatsache, dass Sie die-
sem Thema heute nicht einmal einen Nebensatz gewid-
met haben, empfinde ich als Affront gegenüber dem Mi-
nisterpräsidenten.  
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 

Das ist eine derartige Armutsbilanz eines ganzen Jah-
res, das ist für uns nahezu unfassbar. Offensichtlich gibt 
es überhaupt keine Vorstellungen davon, wie ein sozial-
politisches Gesamtkonzept unter Ihrer Ägide aussehen 
kann, obwohl ich es für notwendig erachtete, dass wir 
derartige Vorstellungen einmal diskutieren können. 
 

(Herr Gürth, CDU: Sie haben acht Jahre nur 
Flickwerk präsentiert, ohne Konzept! - Weitere 
Zurufe von der CDU - Zuruf von Herrn Kosmehl, 
FDP) 

 

Wir würden uns auch gern einbringen.  
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Wir haben solche Ankündigungen nur gemacht, wenn 
dahinter wirklich ein Effekt stand. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Aber Sie machen eine Ankündigung nach der anderen 
und am Ende kommt nicht einmal heiße Luft. 
 

(Unruhe bei der CDU und bei der FDP) 
 

Das beklagen wir und das werden wir auch immer wie-
der aufgreifen und anprangern. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS 
- Zuruf von Herrn Gürth, CDU)  

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Kuppe. - Damit ist die Aussprache 
zur ersten Großen Anfrage beendet. Ich rufe die zweite 
Große Anfrage auf: 
 
 
 

Zukunft der öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-
Anhalt 
 

Große Anfrage der Fraktion der SPD - Drs. 4/1051 
 

Antwort der Landesregierung - Drs. 4/1192  
 
 
 

Das Thema wird in der gleichen Redezeitstruktur abge-
handelt. Ich erteile zunächst der Fraktion der SPD das 
Wort. Es spricht Herr Reck. Bitte schön. 
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Herr Reck (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren!  
 

„Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verän-
dert und mehr als das Blei in der Flinte das im 
Setzkasten.“ 

 

Diese Worte von Lichtenberg, dem Philosophen und Ma-
thematiker, will ich an den Anfang meiner Ausführungen 
stellen und sie mit den Luther-Worten ergänzen: 
 

„Nicht viel lesen, sondern gut Ding viel und oft le-
sen macht fromm und klug zugleich.“  

 

Beides gilt auch heute noch, auch wenn das Blei und der 
Setzkasten durch andere Technologien ersetzt worden 
sind. Es war, ist und bleibt unverzichtbar, ein Buch aus 
Papier in die Hand zu nehmen und zu lesen. Der Com-
puter und das Internet - so schätzt die Stiftung Lesen 
ein; ich bin von der Richtigkeit dieser Einschätzung über-
zeugt - werden das Lesen vom Papier nicht ersetzen 
können. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Lesen können ist sogar eine notwendige Bedingung für 
die Nutzung dieser Medien. Das heißt, wer kein Leser 
ist, so schreibt Hans-J. Hippler in „Tummelplatz Internet 
oder ist Lesen eine veraltete Technologie?“, wird auch 
keinen Zugang zu den Technologien des 21. Jahrhun-
derts haben. Der Computer wird genauso wenig wie das 
Fernsehen zum Fressfeind des Buches werden.  
 

Deshalb ist lesen Lernen und Lesen im lutherischen 
Sinne wichtig für die Bildung, die Persönlichkeitsentwick-
lung und wichtig für die Entwicklung von Wissenschaft 
und Fortschritt. Das Lesen ist so wie die gesamte Bil-
dung ein wichtiges Fundament für die Zukunftssicherung 
unserer Gesellschaft, unseres Landes, und deshalb ist 
es auch unsere Pflicht im Parlament, uns darum zu 
kümmern. 
 

Öffentliche Bibliotheken sind Orte, an denen dieses 
Lernen, dieses lesen Lernen ein Zuhause hat. Biblio-
theken sind Orte, an denen jeder Mann und jede Frau 
und vor allem jedes Kind an ein Buch kommt. Biblio-
theken sind Orte, wo man darüber beraten wird, was ein 
gutes Buch ist und dass man lieber Harry Potter statt 
Daniel Küblböck lesen sollte. Bibliotheken sind Orte, wo 
man gesagt bekommt, was man von Erwin Strittmatter, 
Christa Wolf oder Birgitte Reimann lesen muss, wo ne-
ben Günter Grass und Hemingway auch ein Krimi von 
Henning Mankell zu finden ist. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Ich kann den neuen Krimi von Henning Mankell nur 
empfehlen. Er heißt: „Vor dem Frost“. Ich bekenne mich 
ganz deutlich dazu, dass ich ein ausgesprochener Fan 
von Harry Potter bin.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Ich trage hier ein Abzeichen mit einer Fünf. 
 

(Heiterkeit bei allen Fraktionen) 
 

Ich habe vorhin scherzhaft gesagt, dass dieses Abzei-
chen derjenige erhält, der alle fünf Bände gelesen hat. 
Das war gelogen. Das Abzeichen erhält derjenige in 
manchen Läden, der den fünften Band gekauft hat. Ich 

habe alle fünf Bände gekauft und ich habe alle fünf Bän-
de auch gelesen. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der CDU 
und bei der PDS) 

 

Bibliotheken sind Kulturzentren und Agenturen des Wis-
sens und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen; sie sind mit 
anderen Worten unverzichtbar.  
 

Meine Damen und Herren! Weil wir in Sorge um die 
Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken sind, haben wir 
die Große Anfrage formuliert und waren gespannt auf 
die Antworten der Landesregierung. Die Antworten lie-
gen jetzt vor, die Sorgen sind nicht geringer geworden. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Meine Damen und Herren! Man muss der Landesregie-
rung und dem Kulturministerium bescheinigen, dass es 
auch bei dieser Antwort gelungen ist, mit vielen Worten 
möglichst wenig zu sagen. Die Antwort der Landesregie-
rung umfasst zwar 23 Seiten, fundierte Auskünfte, ganz 
zu schweigen von konzeptionellen Vorschlägen, sind al-
lerdings nur spärlich zu finden. Ich gebe aber zu, dass 
wir das auch nicht ernsthaft erwartet haben. 
 

Herr Kultusminister, für eines bin ich allerdings dankbar: 
Klarer hätten Sie es nicht ausdrücken können. Ihre Ant-
wort auf unsere Große Anfrage ist ein einziges Plädoyer 
des Rückzuges aus der Bibliotheksförderung, des Rück-
zugs besonders aus der Fläche und der Delegierung der 
Verantwortung für die Bibliotheksversorgung im Land 
ausschließlich an die Kommunen und den Bibliotheks-
verband.  
 

(Herr Gürth, CDU: Da müssen Sie Harry Potter 
fragen! Vielleicht zaubert er das Geld her!) 

 

Meine Damen und Herren! Eigentlich haben die öffent-
lichen Bibliotheken im Land Sachsen-Anhalt in den letz-
ten Jahren eine mehr als erfreuliche Entwicklung ge-
nommen. Die Anzahl der Besucher von Bibliotheken 
stieg in den letzten sechs Jahren um fast 20 % auf 
3,2 Millionen im Jahr 2003. Das ist der beste Beweis für 
die Bedeutung der Bibliotheken als Lernorte und als Orte 
der Literatur- und Informationsversorgung. Im Gegen-
satz dazu verschlechterten sich die Rahmenbedingun-
gen zum Erhalt dieser so wichtigen und allseits aner-
kannten Informationspunkte zusehends.  
 

So wurden im Landeshaushalt 2003 die Mittel zur Förde-
rung der Bibliotheken drastisch reduziert. Während im 
Jahr 2002 noch insgesamt 1,3 Millionen € zur Verfügung 
standen, waren es im Jahr 2003 nur noch 597 000 €. 
Zieht man die Bibliothekstantieme ab, so verblieben für 
die Gemeinden für das Jahr 2003 nur noch 180 000 €. 
Die Förderung reduzierte sich um mehr als die Hälfte. 
Auch für das Jahr 2004 waren CDU und FDP nicht 
bereit, diesen geringen Ansatz zu erhöhen. Der Anla-
ge 1 der Antwort ist zu entnehmen, dass von diesen 
597 000 € nur 91 000 € vom Land kamen, der Rest 
waren Eigenmittel der Träger und EU-Mittel.  
 

Meine Damen und Herren! Es reicht aus unserer Sicht 
eben nicht, den Antworttext mit wortschweren Bekun-
dungen zur Bedeutung der Bibliotheken anzureichern, 
ihnen aber keine Taten folgen zu lassen. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
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Ohne die EU-Strukturfondsförderung sähe es in Sach-
sen-Anhalt ganz düster aus. Der Förderzyklus endet 
aber im Jahr 2006. Was passiert dann?  
 

Wie stellt sich das Land nun die Entwicklung der Biblio-
theksstrukturen vor? Die Aussagen der Landesregierung 
dazu sind ziemlich deprimierend. So ist im Antworttext 
zur Frage 1.7 zu lesen:  
 

„Sollte sich herausstellen, dass die Strukturen für 
das konventionelle Modell auf Dauer nicht finan-
zierbar sind, so müssen auch alternative Biblio-
theksangebote weiterentwickelt werden, unter 
anderem Fernleihe, Kreisleihverkehr, Ausleihe in 
Bürgerbüros.  

 

Das Land wird sich im Rahmen seiner Möglich-
keiten daher zukünftig auf die Unterstützung der 
Bibliotheken des gehobenen Bedarfs in den 
Oberzentren Magdeburg, Halle und Dessau kon-
zentrieren und die Bibliotheken des erweiterten 
Grundbedarfs mit überörtlichem Wirkungskreis 
unterstützen. Die Bibliotheken des Grundbedarfs 
können durch das Land keine gesonderte Förde-
rung mehr erhalten.“ 

 

In Anbetracht der ohnehin geringen Fördersumme des 
Landes brechen vor diesem Hintergrund sehr schwere 
Zeiten für die Bibliotheken im Land an, besonders für die 
Bibliotheken, die sich nicht in den Oberzentren befinden. 
 

Die Delegierung der Verantwortung und die Finanzie-
rung durch die Träger hat aber auch noch einen anderen 
Haken: In den Jahren 2003 und 2004 hat die Landes-
regierung allgemeinen Zuweisungen an die Kommunen 
dramatisch reduziert. Viele Kommunen haben keinen 
ausgeglichenen Haushalt und Probleme bei der Geneh-
migung ihrer Haushalte. 
 

Sehr geehrter Herr Minister, es klingt wie eine Verhöh-
nung der Kommunen, wenn man in diesem Zusammen-
hang die Antwort auf die Frage 2.7 liest. Dort wird ge-
fragt, wie die Landesregierung verhindern will, dass die 
Sparmaßnahmen der Kommunen aufgrund ihrer aktuel-
len Haushaltslage, wie die Erhöhung der Lesegebühren, 
die Verkürzung der Öffnungszeiten, das Schließen von 
Bibliotheken und Zweigstellen, gerade junge Benutzer 
vom Bibliotheksbesuch abschrecken. Die Landesregie-
rung - hier das Kultusministerium - antwortet - ich zitiere -:  
 

„Die genannten Maßnahmen liegen in der Ver-
antwortung der Kommunen als Bibliotheksträger. 
Eine unmittelbare Einflussnahme des Landes ist 
somit nicht gegeben.“ 

 

Das ist ein starkes Stück. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Unmittelbare Ein-
flussnahme!) 

 

- Das ist eben das starke Stück. Ich sage es ganz ein-
fach: Der eine Minister der Landesregierung nimmt den 
Kommunen das Geld weg und der andere Minister 
schreibt Briefe, weil der Haushalt nicht ausgeglichen ist, 
in denen steht: Schließt Eure Bibliotheken! Sie, Herr Kul-
tusminister, sagen, es gebe keine Einflussnahme des 
Landes. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 

Wenn das kein Hohn ist, dann weiß ich nicht, was Hohn 
ist. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Herr Reck, unmit-
telbare Einflussnahme!) 

 

Es geht noch weiter. Es erscheint ebenfalls wie blan-
ker Hohn, wenn die Landesregierung in der Antwort zu 
Frage 1.2 schreibt, das eine Privilegierung der Biblio-
theken im Vergleich zu anderen Kultureinrichtungen 
nicht vorgesehen sei. Dem Autor dieser Zeilen muss 
man entweder einen ausgeprägten Sinn für schwarzen 
Humor oder aber ein fehlendes Wahrnehmungsvermö-
gen bescheinigen. Es wäre schon gut für die Bibliothe-
ken, wenn sie gleichberechtigt behandelt werden wür-
den. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Wir wissen, wie schwierig es ist, dass in den nächsten 
Jahren die Theaterförderung um 10 % abgesenkt wer-
den soll. Das ist sehr schwierig. Aber bei der Bibliotheks-
förderung geht die Absenkung auf null, also um 100 %.  
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Wie können Sie 
so etwas sagen? Das stimmt nicht! - Herr Schom-
burg, CDU: Das stimmt doch gar nicht! - Zuruf 
von der CDU: Auf null!) 

 

Wenn man dann davon spricht, dass es eine Privilegie-
rung von Bibliotheken nicht geben soll, dann ist das 
schon Hohn. 
 

(Zuruf) 
 

- Gegen null, habe ich gesagt. 
 

(Frau Weiß, CDU: Auf null, haben Sie gesagt!) 
 

- Gegen null, für das Protokoll. 
 

Meine Damen und Herren! Gegenwärtig nimmt Sach-
sen-Anhalt im Bundesmaßstab bei der Bibliotheksver-
sorgung den Aussagen der Landesregierung zufolge ei-
ne mittlere Position ein. Ende des Jahres 2002 hatte 
Sachsen-Anhalt noch 119 hauptamtlich geleitete Biblio-
theken und 266 nebenamtlich bzw. ehrenamtlich geleite-
te Gemeindebibliotheken. Im Jahr 2003 beschlossen vie-
le Kommunen infolge der stark reduzierten Landesförde-
rung und der prekären Haushaltslage Schließungen von 
Bibliotheken und Zweigstellen, Einschränkungen der Öff-
nungszeiten und Personalabbau. Ebenso sanken die 
Buch- und Medienetats sowie der Buch- und Medien-
bestand. 
 

Meine Damen und Herren! Mittlerweile geben wir in 
Sachsen-Anhalt nicht mehr ganz 1 € pro Einwohner für 
die Beschaffung von neuen Büchern und Medien aus. 
Nicht mehr ganz 1 € pro Einwohner - ein weiterer Beleg 
für die dramatische Situation unserer Bibliotheken.  
 

Spricht man die Landesregierung darauf an, wie in Fra-
ge 5.3, antwortet sie sinngemäß, es werde eine jährliche 
Erneuerungsquote von 12 % des Gesamtbestandes für 
erforderlich gehalten, um den aktuellen Anforderungen 
gerecht zu werden. In den öffentlichen Bibliotheken liege 
die Erneuerungsrate bei ca. 4,7 %, Stand: 2002. Wenn 
die Erneuerungsrate auf diesem Niveau gehalten wer-
den könne, dann sehe die Landesregierung keine akute 
Gefährdung in Bezug auf die Überalterung der Bestän-
de.  
 

12 % sind erforderlich, 4,7 % werden erreicht - aber das 
reicht für Sachsen-Anhalt aus, schreibt die Landesregie-
rung. Das muss untersetzt werden. Ist die Untersetzung 
vielleicht in einer anderen Antwort zu suchen, in der ge-
sagt wird, dass auch Antiquariate Fundgruben für hoch-
wertige Literatur seien? - Das bestreitet niemand. Natür-
lich sind Antiquariate Fundgruben für hochwertige Litera-
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tur. Aber wenn man jetzt vorhat, Herr Minister, Bibliothe-
ken zu Antiquariaten zu machen,  
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Wo steht denn 
dieser Unsinn? Wo steht denn das?) 

 

- ich zeige es Ihnen - dann müssen wir letztlich davon 
ausgehen, dass die Förderung von Bibliotheken zur An-
schaffung von neuen Medien weiter gesenkt werden soll. 
 

Ich glaube allerdings, dass auch Sie, Herr Minister, das 
nicht wollen, und dass der Bezug zu den Antiquariaten 
eine Spitzfindigkeit darstellt. Der Verkauf von Kultur-
gütern - ich will das einmal einflechten, weil es ein aktu-
elles Beispiel aus dem Landkreis Schönebeck gibt - ist, 
glaube ich, nicht der richtige Weg zur Haushaltskonsoli-
dierung. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der PDS) 
 

Wenn man anfängt, im Heimatmuseum die Stühle zu 
verkaufen, dann ist das letztlich eine Bankrotterklärung 
auch derjenigen, die vor Ort handeln. 
 

Meine Damen und Herren! Meine Redezeit geht zu En-
de, ich sehe die Anzeige blinken. 
 

Ich möchte noch eine kurze Bemerkung zu der Biblio-
thekskonferenz machen; wir haben im Anschluss noch 
Gelegenheit, zu dem Thema zu sprechen. Ich bin sehr 
froh darüber, dass die Landesregierung ebenfalls eine 
Bibliothekskonferenz vorschlägt und auch mit einem Ziel 
untersetzt hat. Wir greifen das in einem Antrag, der 
nachher noch beraten wird, auf. Wir unterstützen dieses 
Vorhaben. Ich werde das nachher noch kurz begründen. 
 

Meine Damen und Herren! Ich will am Ende sagen: Ein 
Buch in die Hand zu nehmen, darin zu blättern, darin zu 
lesen zu beginnen, sich von dem Text gefangen nehmen 
zu lassen und von den Gefühlen, die dieser Text in uns 
auslöst - vielleicht Tränen oder Gänsehaut -, das ist et-
was ganz Besonderes. Ein Buch in die Hand zu nehmen 
ist so, als wenn man eine Frau berührt. Man wird erregt, 
man bekommt Lust zum Lesen und will, wenn man Zeit 
hat, nicht wieder aufhören. 
 

(Heiterkeit und Unruhe bei allen Fraktionen) 
 

Meine Damen und Herren! Tragen wir mit unseren Ent-
scheidungen dazu bei, dass der Weg zum Buch nicht 
verbaut wird und dass die öffentlichen Bibliotheken in 
unserem Land eine Zukunft haben. - Danke für die Auf-
merksamkeit. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Reck. - Nun spricht für die Landes-
regierung Minister Herr Professor Dr. Olbertz. Bitte schön. 
 
 

Herr Prof. Dr. Olbertz, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich will nicht darüber räsonieren, was die übermäßi-
ge Lektüre Harry Potters so anrichten kann. Das haben 
wir aber gehört. 
 

(Zustimmung von Herrn Schomburg, CDU) 
 

Ich will mich auch nicht darauf einlassen, wie die Lust 
von Herrn Reck - auf Bücher, meine ich natürlich - zu-
stande kommt. 
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
 

Das ist eine persönliche Variation, die man sympathisch 
finden kann. 
 

(Frau Weiß, CDU: Oder auch nicht!) 
 

Was ich schade finde, Herr Reck, ist, dass Sie mit kei-
nem Wort auf die Bemühungen eingehen, die die Lan-
desregierung in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken 
veranstaltet, um unter den enorm schwierigen Rahmen-
bedingungen, unter denen sich das öffentliche Biblio-
thekswesen entwickelt, intensive Impulse zu geben und 
sich von den extensiven Entwicklungsimpulsen zu ver-
abschieden.  
 

Sie haben selbst einmal gesagt, dass die Zeit vorbei sei, 
in der noch Förderhöhen, übrigens auch aus Bundesmit-
teln, aufgewandt werden konnten, um das Bibliotheks-
system umzubauen, ordentlich auszustatten und zu mo-
dernisieren. Das können aber nicht die Vergleichszahlen 
für das sein, was man sich als einen guten Normal-
betrieb einer Bibliothek vorstellt. Insofern sind die dra-
matischen Meldungen über die Kostenentwicklung sozu-
sagen qualitativ überhaupt nicht reflektiert worden.  
 

Im Übrigen darf ich noch sagen, bevor ich mit meiner ei-
gentlichen Rede beginne, dass 1 € pro Einwohner wenig 
sein mag. Das sind aber 10 € für zehn Einwohner und 
100 € für 100 Einwohner. Für 100 € können Sie schon 
eine ganze Menge richtig guter Bücher kaufen. Wenn 
Sie dann die Bibliotheksausleihe gut organisieren, kann 
es durchaus sein, dass sie damit erhebliche Bewe-
gungsspielräume haben. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Widerspruch bei der 
SPD und bei der PDS - Frau Theil, PDS: Das 
reicht nicht!) 

 

Die haben Sie in der Tat. Auch wenn Sie sich ein biss-
chen darüber abstimmen, welche Bibliothek was erwirbt, 
wie die Profile der Bibliotheken sind usw. Das ist im-
mer noch ein beträchtlicher Handlungsspielraum. Ich 
sage immer, in einem Punkt wäre ich gern Opposition: 
Ich könnte permanent Geldforderungen aufstellen und 
müsste nie sagen, woher ich das Geld nehme. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Wider-
spruch bei der SPD und bei der PDS) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor etwas 
mehr als zwei Jahren beantwortete die damalige Lan-
desregierung im Rahmen der Großen Anfrage zur Kul-
turpolitik auch etliche Anfragen zum öffentlichen Biblio-
thekswesen. Ihre Fraktion, die SPD-Fraktion, misst die-
sem Bereich eine große Bedeutung bei - zu Recht, wie 
ich finde, sonst hätten Sie ihn auch nicht zum alleinigen 
Gegenstand einer Großen Anfrage gemacht. 
 

Das ist auch insofern verständlich, als man in der Tat in 
der Öffentlichkeit immer wieder von tatsächlichen oder 
auch tatsächlich drohenden Bibliotheksschließungen vor 
allem in kleineren Gemeinden hört.  
 

Wenn man dies als Ausgangspunkt der heutigen Aus-
sprache nimmt, hat es meiner Meinung nach wenig Sinn 
zu versuchen, möglichst viele der gestellten Einzelfragen 
noch einmal aufzuwerfen. Das haben wir schriftlich ge-
macht. Ich möchte mich stattdessen einer grundsätz-
lichen Frage zuwenden, die vielleicht auch aus Ihrer 
Sicht einer genaueren Erörterung bedarf. Sie lautet: In-
wiefern und in welchem Maße trägt das Land für das im 
Wesentlichen kommunale Bibliothekswesen Mitverant-
wortung und wie kann und soll es Einfluss auf dieses 
Bibliothekswesen nehmen?  
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Ein unmittelbarer Einfluss wird es ganz gewiss nicht 
sein; denn auch die Kommunen würden sagen, das fehl-
te uns noch, und die einzelnen Bibliotheken, die sich au-
tonom verwalten und entwickeln wollen, würden Ihnen 
wahrscheinlich auch widersprechen, wenn Sie einen 
unmittelbaren Einfluss des Landes auf deren Arbeit for-
dern würden; es sei denn, Sie haben die Absicht, In-
spektoren zu schicken. Das kann ich mir aber nicht vor-
stellen. 
 

Nach der Landesverfassung gibt es eine gemeinsame 
Verantwortung des Landes und der Kommunen für das 
öffentliche Bibliothekswesen. Natürlich macht der Blick 
auf die Ausgaben deutlich, dass letztlich die finanzielle 
Zuständigkeit für die einzelnen Bibliotheken in überwie-
gendem Umfang bei den Kommunen liegt. Die Aufwen-
dungen des Landes bewegen sich seit Jahren bei etwa 8 
bis 10 % der Gesamtaufwendungen für das Bibliotheks-
wesen. 
 

Die Ursache dafür, Herr Reck, ist keineswegs das 
Desinteresse des Landes, wie es Ihre Fraktion in der 
Presseerklärung vom 19. Januar 2004 unterstellt, in der 
sie von einem „Rückzug des Landes“ und von einer 
„Delegierung auf die Kommunen“ spricht. - So einfach 
haben wir es uns nicht gemacht. Ich finde, so einfach 
sollten Sie es sich in der Gegenargumentation auch 
nicht machen. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

Bei den Leistungen des Landes für das öffentliche Bi-
bliothekswesen geht es nicht vorrangig um das Alltags-
geschäft, also um die Beschaffung von Büchern oder 
Medienbeständen, und auch nicht darum, die Grundaus-
stattung für eine Bibliothek bereitzustellen oder personell 
gar den täglichen Bibliotheksbetrieb abzusichern. 
 

Zwar konnte das Land in der Vergangenheit die Biblio-
theken im Hinblick auf die grundlegende Neuausstattung 
mit Medien, moderner Kommunikationstechnik usw. un-
terstützen, aber Sie wissen alle - ich habe das vorhin 
schon gesagt, und Sie, Herr Reck, haben übrigens als 
Minister selber an diesem Pult einmal darauf hingewie-
sen -, dass es sich bei vielen großen Ausstattungsmaß-
nahmen zu Beginn der 90er-Jahre um Übergangsfinan-
zierungen handelte, die dem großen Nachholbedarf ge-
schuldet waren. Die Unmöglichkeit, diese Förderhöhen 
aufrechtzuerhalten, kann bei realistischer Betrachtung 
nicht zur Grundlage genommen werden, um jetzt von ei-
nem Rückzug des Landes zu sprechen.  
 

(Zustimmung von Frau Wybrands, CDU) 
 

Künftig wird das Land wie schon seit geraumer Zeit sei-
ne Hauptaufgabe darin sehen, Akzente zu setzen, um 
bestimmte Entwicklungen, und zwar qualitativer Art, im 
Bibliothekswesen insgesamt zu fördern, aber, wie ge-
sagt, nicht den täglichen Betrieb.  
 

Natürlich gibt es im kommunalen Bereich auch Ein-
schnitte im Kulturbereich. Ich glaube, die schmerzen Sie 
genauso wie uns alle.  
 

Die Aufgabe des Landes besteht auch nicht darin, den 
Kommunen Vorwürfe zu machen, dass sie nun ausge-
rechnet bei den so wunderbar als „freiwillig“ bezeichne-
ten Leistungen zu Kürzungen gezwungen sind.  
 

Insofern begrüße ich es übrigens, wenn man jetzt nach 
Lösungen und Auswegen sucht, die ohne mehr Geld das 
Angebot stabilisieren und qualifizieren, und beabsichtigt, 
eine Bibliothekskonferenz einzurichten, die vom Kultus-
ministerium selbst im Gespräch mit dem Bibliotheksver-

band entwickelt worden ist. Dass die SPD diese Idee 
aufgreift, kann ich nur begrüßen.  
 

Es scheint, dass wir uns, wenn man die ganze Polemik 
einmal weglässt, was uns allen gut täte, in der Sache 
viel näher sind, als mancher vermuten mag. Ob eine 
solche Bibliothekskonferenz, vor allem als Dauereinrich-
tung, nun vom Land oder vom Bibliotheksverband aus-
gerichtet werden soll, könnten wir noch einmal zum Be-
ratungsgegenstand im Ausschuss machen. 
 

Meine Damen und Herren! Wenn wir von einer Entwick-
lung des Bibliothekswesens sprechen, tun wir gut daran, 
einen Blick auf die Gesamtsituation und -diskussion in 
Deutschland zu werfen. Ich bin eher vorsichtig mit sol-
chen Schlagwörtern wie Wissens- und Informations-
gesellschaft - übrigens schon deshalb, weil meiner Mei-
nung nach Wissen und der Umgang mit Informationen 
schon immer bedeutsam waren. Gleichwohl muss man 
feststellen, dass sich die Zugangsmöglichkeiten zu In-
formationen in den letzten Jahren gravierend geändert 
haben. Es liegt auf der Hand, dass diese Entwicklungen 
Auswirkungen auf die Arbeit der Bibliotheken haben. 
 

Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass sich die Biblio-
theken immer ausschließlich auf das jeweils neueste 
Medium konzentrieren müssen. Eine wichtige Aufgabe 
wird meiner Meinung nach sein, vor allem Kindern und 
Jugendlichen, und zwar unabhängig vom jeweils letzten 
medialen Schrei, das Lesen schmackhaft zu machen. 
Ich glaube, in diesem Punkt sind wir uns auch völlig ei-
nig.  
 

Aber selbstverständlich müssen die öffentlichen Biblio-
theken in ihrem Angebot darauf eingehen, wie Informa-
tionen außerhalb der gedruckten Form heute zugänglich 
sind. Das wird nie zum Abschied vom Buch führen. 
Diesbezüglich bin ich derselben Meinung wie Sie. 
 

Der Entwicklungsstand und die Leistungsfähigkeit der 
Bibliotheken sind bundesweit sehr unterschiedlich. So 
gibt es zum einen ein derzeit noch recht eng geknüpftes 
Netz kommunaler, kirchlicher und wissenschaftlicher Bi-
bliotheken. Auch das Personal ist fachlich gut ausgebil-
det. In allen Sparten des Bibliothekswesens gibt es in-
novative Einrichtungen, die als Dienstleister hoch ge-
schätzt werden.  
 

Zum anderen gibt es aber auch eine ganze Reihe widri-
ger und hindernder Umstände. Das Zusammenwirken 
der Bibliotheken untereinander ist zum Beispiel nach 
wie vor unzulänglich und oft auch durch bürokratische 
Hemmnisse geprägt. Wenn wir also kein Geld mehr ha-
ben, sollten wir alle Energien auf die Modernisierung 
dieser Kooperationsverhältnisse, auf komplementäre 
Strukturen, auf Modernisierung, auf die Kommunikation 
und Abstimmung untereinander und dergleichen mehr 
legen. Auch dazu kann übrigens die Bibliothekskonfe-
renz eine Menge guter Anregungen vermitteln.  
 

Auch die sich verändernden finanziellen Rahmenbedin-
gungen stellen die Bibliotheken vor solche neuen Her-
ausforderungen. Informationszugänge, die es außerhalb 
der Bibliotheken gibt, bleiben in Bibliotheken oft immer 
noch verschlossen. Die Anregung zum Beispiel, die An-
gebote von Antiquariaten gerade für seltene und exklu-
sive Titel mit zu nutzen, umzumünzen in die These, wir 
wollten die öffentlichen Bibliotheken sozusagen zu öf-
fentlichen Antiquariaten machen, das finde ich einfach 
nicht mehr fair. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Welche Wege will die Landesregierung Sachsen-Anhalts 
vor diesem Hintergrund nun gehen? Gewiss werden wir 
beobachten, wie sich das auf der Bundesebene initiierte 
Projekt „Bibliothek 2007“ entwickelt. Doch lassen sich 
auch jetzt schon für unser Land Themen nennen, die wir 
für eine vertiefende Diskussion im Rahmen der Biblio-
thekskonferenz empfehlen würden. Zwei solche Themen 
möchte ich erwähnen.  
 

Erstens. Die Vielzahl der Fragen in der Großen Anfrage 
zur Rolle der öffentlichen Bibliotheken bei der Leseförde-
rung von Kindern und Jugendlichen weist darauf hin, 
dass nicht nur wissenschaftliche, sondern auch öffentli-
che Bibliotheken Lernorte sind. Das gilt nicht nur für die 
Nachwuchsgeneration, sondern lässt sich, wenn man 
den wachsenden Anteil von Sachliteratur in den Biblio-
theksbeständen richtig interpretiert, auch verallgemei-
nern. Bibliotheken sind unterstützende Einrichtungen für 
das lebenslange Lernen.  
 

Aufgabe des Landes ist es, im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger günstigere Rahmenbedingungen für die 
Kooperation und für die Vernetzung der Bibliotheken un-
tereinander, aber auch mit schulischen und außerschu-
lischen Bildungspartnern zu schaffen. Das ist übrigens 
mit relativ wenig Geld machbar. Es geschieht aber bei 
weitem nicht in dem Umfang, in dem es möglich wäre.  
 

Allerdings ist auf diesem Gebiet durchaus auch einiges 
vorzuweisen. Recherchen in Länder und Bibliotheks-
sparten übergreifenden Datenbanken sowie die Nutzung 
der elektronischen Fernleihe gehören auch in kleineren 
öffentlichen Bibliotheken, nicht zuletzt aufgrund der ge-
zielten Landesförderung in den letzten Jahren, nahezu 
überall zum Standard. In diesem Zusammenhang wer-
den auch verstärkt unterstützende Weiterbildungsange-
bote der Bibliotheken nachgefragt und zum Teil gemein-
sam mit Partnern aus dem Bildungsbereich unterbreitet.  
 

Übrigens wird in Kürze eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Kultusministerium und dem Landesver-
band Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband 
abgeschlossen, die die Schaffung nachhaltiger Koopera-
tionsstrukturen im Sinne der Leseförderung der Schüle-
rinnen und Schüler beinhaltet.  
 

So viel zur Untätigkeit und zum Desinteresse der Lan-
desregierung an der Entwicklung der Bibliotheken und 
an der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen.  
 

Übrigens liegt diese Initiative ganz im Sinne des Bun-
desprojekts „Bibliothek 2007“. Für den Aufbau von Ko-
operationen zwischen Bibliotheken und Bildungsträgern 
kann sich das Land möglicherweise als Vermittler und 
Koordinator künftig noch stärker einbringen.  
 

Mein zweiter Punkt. Öffentliche Bibliotheken selbst sind 
natürlich keine profitablen Einrichtungen. Ihr Gewinn so-
zusagen ist anderer Art. Aber gerade deshalb müssen 
sie alles unternehmen, um im Interesse der Nutzer mög-
lichst effizient, was eben auch wirtschaftlich heißt, und 
kundenorientiert zu arbeiten.  
 

Der Auftrag des Landes besteht meiner Auffassung nach 
darin, durch Fördermaßnahmen und intensive Nutzung 
der Kompetenz der Landesfachstelle für öffentliche Bi-
bliotheken in den Einrichtungen die Rahmenbedingun-
gen dafür zu schaffen, dass ein Bibliotheksnetz im Land 
auch künftig bezahlbar bleibt. Das hängt aber davon 
ab, ob die Bibliotheken wirtschaftlich arbeiten bis hinein 
in ihre Beschaffungsstrategien und den Bestandsaus-
tausch untereinander.  
 

Das Land hat diesen Prozess der Neustrukturierung 
sehr aktiv begleitet, indem es zum Beispiel über die 
Fachstellenvergleichsringe den Betriebsvergleich der öf-
fentlichen Bibliotheken unterstützt hat. In welche Rich-
tung die Entwicklung geht, zeigen die Ergebnisse einer 
bundesweiten Expertenbefragung des Infas-Instituts für 
Bibliotheksentwicklung in Deutschland im Jahr 2002. Da-
nach bestehen langfristig diejenigen Bibliotheken am 
besten, die ihr Angebot thematisch öffnen und sich of-
fensiv in das kulturelle Umfeld ihrer Kommune integrie-
ren.  
 

Es geht also insgesamt vor allem um die Effektivität der 
bibliotheksmäßigen Versorgung. Wenn das Netz der öf-
fentlichen Bibliotheken auch weiterhin eng geknüpft blei-
ben soll, darf sich keine einzelne Einrichtung scheuen, 
solche Fragen zu stellen, wie sie zum Beispiel Professor 
Umlauf von der Humboldt-Universität in einem Facharti-
kel mit dem schönen Titel „Am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf - die öffentlichen Bibliotheken in der Haushalts-
krise“ genannt hat. Ich will das zitieren, weil es ausge-
sprochen intelligente Fragen sind.  
 

„Sind wirklich alle organisatorischen Rationalisie-
rungsmaßnahmen ausgeschöpft?“ 

 

Das ist jetzt alles wörtlich. Ich hätte es vielleicht teilweise 
etwas anders formuliert. 
 

„Werden Fremdleistungen in extensivem Umfang 
genutzt, sodass möglichst viel Personalkapazität 
in die direkten Publikumsdienste investiert wer-
den können?“ 

 

„Gibt es ein Prioritätenkonzept, das die angebo-
tenen Dienstleistungen in eine Rangfolge bringt, 
sodass die Bibliothek bei oktroyierten Kürzungen 
kurzfristig reagieren kann?“ 

 

„Ist der Mut vorhanden, die verbleibenden Res-
sourcen unkonventionell so einzusetzen, dass für 
wichtige Zielgruppen trotzdem noch gute Leis-
tungen herauskommen, während auf andere, 
vielleicht lieb gewordene Dienstleistungen, die 
den Gewohnheiten und den aktuellen Fähigkeiten 
des Personals entsprechen, verzichtet wird?“ 

 

„Welche systematischen Maßnahmen wurden er-
griffen oder sind geplant, um Personalentwick-
lung in Richtung auf zukünftig eventuell ganz an-
dere Aufgaben - damit sind auch zusätzliche ge-
meint - zu betreiben?“ 

 

Auch künftig ist das Land bereit, bei der Suche nach ge-
eigneten Konzepten, die auf diese Fragen Antworten er-
öffnen, die Bibliotheken unterstützend und beratend zu 
begleiten. Entsprechende Beratungskapazität steht in 
der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken bereit. 
Die Veränderungen vor Ort aber können nur durch loka-
le Initiativen und damit durch die einzelnen Kommunen 
als Träger und durch die Bibliotheken selbst bewerkstel-
ligt werden. 
 

Meine Damen und Herren! Öffentliche Bibliotheken müs-
sen sich in die notwendigen inhaltlichen und strukturel-
len Veränderungsprozesse als Partner aktiv einbringen 
und sie tun das überwiegend bereits. Sie benötigen dazu 
ein Forum, in welchem neue Konzepte öffentlichkeits-
wirksam, aber auch fachkundig diskutiert werden kön-
nen. Daher ist das Land gern bereit, die Durchführung 
einer Bibliothekskonferenz zu begleiten. Aus diesem 
Grund haben wir diesen Vorschlag selbst unterbreitet. 
Die Details hierfür sollten wir am besten im Ausschuss 
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für Kultur und Medien weiter besprechen, weshalb ich 
gern empfehlen möchte, dem Ausschuss die gesamte 
Angelegenheit noch einmal zur Beratung zu übergeben. 
- Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister, obwohl Sie wieder den klei-
nen Trick angewandt haben, mit Ihrem Redemanuskript 
die rote Lampe zu verdecken. Die zwei Minuten Rede-
zeitüberziehung haben wir Ihnen dann aber doch noch 
gegönnt. 
 

Ich habe jetzt die große Freude, lettische Gäste der 
Konrad-Adenauer-Stiftung im Bildungszentrum Schloss 
Wendgräben und den Leiter des Bildungszentrums 
Herrn Beckmann-Dierkes zu begrüßen. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir beginnen nun mit der Debatte der Fraktionen. Für 
die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Volk das Wort. 
 
 

Herr Dr. Volk (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Öffentliche Bibliotheken entstanden 
aus den zur Hebung der Volksbildung im 19. Jahrhun-
dert von bürgerlich-liberalen, kirchlichen oder den Krei-
sen der Arbeiterbewegung initiierten Volksbüchereien 
oder den ehemaligen Ratsbibliotheken der Städte.  
 

Thomas Mann schrieb in seinem 1947 erschienenen 
Roman „Dr. Faustus“ über die zwar fiktive, aber des-
halb nicht unrealistische ehemalige Bistumsstadt Kai-
sersaschern an der Saale mit 27 000 Einwohnern. Diese 
besitze - so schrieb es Mann - neben dem kulturhisto-
rischen Museum, das eine Kammer mit krassen Folter-
instrumenten aufweise, auch eine sehr schätzenswerte 
Bibliothek mit rund 25 000 Bänden und 5 000 Hand-
schriften.  
 

Ohne auf die subtilen ironischen Spiegelungen des Ro-
mans eingehen zu wollen, bleibt festzuhalten, dass in 
der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine Biblio-
thek zum Grundinventar einer typischen Kleinstadt ge-
hörte. Daran hat sich bis heute nichts geändert.  
 

Wie man den Zahlen der vorliegenden Antwort der Lan-
desregierung entnehmen kann, kommt heute in Sach-
sen-Anhalt auf gut 21 000 Einwohner eine hauptamtlich 
geleitete Bibliothek. Unter Berücksichtigung der Gemein-
debibliotheken teilen sich weniger als 7 000 Einwohner 
eine öffentliche Bibliothek. Das sind Zahlen, die sich 
leicht recherchieren lassen; denn das Bibliothekswesen 
in Deutschland ist dank einer umfassenden bundeswei-
ten Statistik außerordentlich transparent.  
 

Ein Vergleich zeigt auch, dass sich Sachsen-Anhalt im 
internationalen und im nationalen Maßstab durchaus se-
hen lassen kann. Das sind Relationen, meine Damen 
und Herren, die von keiner anderen Bildungs- und Kul-
tureinrichtung auch nur annäherungsweise erreicht wer-
den. Es zeigt den Stellenwert, den öffentliche Bibliothe-
ken in unserer Kulturlandschaft in einem engmaschigen 
Netz einnehmen, das bis in die einzelnen Gemeinden 
hineinreicht.  
 

Ich möchte hier nachdrücklich unterstreichen, dass die 
Bibliotheken diesen Status mit vollem Recht einnehmen. 
Gerade in der Fläche bestehen Bibliotheken aus einer 

inneren Notwendigkeit heraus. Das Lesen ist eine ele-
mentare Kulturtechnik, die für ein erfülltes und erfolgrei-
ches Leben des Einzelnen unerlässlich ist.  
 

Obwohl das Lesen in den Schulen gelehrt wird, muss es 
im öffentlichen Bewusstsein gepflegt und belebt werden. 
Die Bibliotheken können jedoch nicht nur Institutionen 
zur Förderung des Lesens sein, sie präsentieren für je-
dermann zugänglich die Vielfalt der Meinungen in breiter 
repräsentativer Auswahl und fungieren damit als Spiegel 
des wissenschaftlichen und kulturellen Diskurses.  
 

Gerade in einer Zeit der schnellen Veränderung des Zu-
gangs zu Informationen sind Bibliotheken ein öffentlicher 
Raum, der vorgehalten werden muss. Heute kann jeder 
zu Hause sein Bedürfnis nach Informationen und Wissen 
stillen, ohne ein Buch im herkömmlichen Sinne benutzt 
zu haben - sei es durch Rundfunk und Fernsehen, mit 
einer CD oder einem Video oder über das fast allmächti-
ge Internet.  
 

Deshalb muss die Bibliothek heute mehr sein als ihre 
ursprüngliche Wortbedeutung und ihre deutsche Ent-
sprechung „Bücherei“, mehr als eine Sammlung von 
Büchern. Die Bibliothek ist ein Kulturgut, das sich auch 
Neuem öffnen muss. Sie erfüllt eine soziopolitische Auf-
gabe, indem sie jedem den Zugang zu den entsprechen-
den Informationsquellen ermöglicht.  
 

In dem weiteren Ausbau dieser Portalfunktion liegen 
nach meiner Ansicht auch die größten Potenziale für die 
Entwicklung der Bibliotheken. Schon heute sind sie nicht 
mehr nur auf Bücher beschränkt, sondern sind mit ihren 
Angeboten an Ton-, Video- und Datenträgern zu Media-
theken herangewachsen. Dabei gilt es jedoch, den Bil-
dungsauftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Eine öf-
fentliche Einrichtung darf sich nicht zum Konkurrenten 
von kommerziellen Videotheken entwickeln. Vor diesem 
Hintergrund dürfen wir beispielsweise die erwartete Aus-
leihfrequenz nicht zum alleinigen Kriterium für die Ent-
scheidung bezüglich der weiteren Anschaffung einer 
Medieneinheit ausrichten.  
 

Unsere Aufgabe als Politiker ist es, das Notwendige, das 
Wünschenswerte und das Machbare miteinander in Ein-
klang zu bringen. Die Förderung der Bibliotheken wird 
dabei immer eine staatliche Aufgabe bleiben und von ei-
nem seriösen Kulturpolitiker sicherlich nicht ernsthaft in-
frage gestellt werden. Trotzdem muss man dabei die fi-
nanziellen Möglichkeiten der einzelnen Träger im Auge 
haben, auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren 
und die Chancen technischer Entwicklungen nutzen.  
 

Der Erneuerungs- und Aufholbedarf, der in allen Biblio-
theken nach der Vereinigung bestand, ist weitgehend 
gedeckt. Massive Veränderungen im Zugang zur Infor-
mation über das Internet werden Berücksichtigung fin-
den müssen. Die Vernetzung, die im Bereich der wis-
senschaftlichen Bibliotheken, also der Bibliotheken der 
Funktionsstufe 2, weit fortgeschritten ist, muss auch in 
den öffentlichen Bibliotheken Einzug halten. Damit kann 
gerade bei selten genutzter oder sehr teurer Literatur die 
mehrfache Beschaffung zugunsten eines breiten Ange-
botes vermieden werden.  
 

Des Weiteren können die Aufgaben, die eine Bibliothek 
im jeweiligen Ort zu erfüllen hat, zum Anlass genommen 
werden, über eine stärkere Verzahnung mit anderen Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen nachzudenken. So sind 
Kooperationen zwischen Stadt- und Schulbibliotheken 
denkbar, die den Bildungsauftrag der öffentlichen Biblio-
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theken stärker in den Vordergrund rücken. Die Koopera-
tion mit kommunalen Museen bietet weitere Möglichkei-
ten.  
 

Insgesamt sollten wir die heutige Debatte zum Anlass 
nehmen, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Es ist 
richtig, dass gerade die Bildungs- und die Kommunal-
politiker die Entwicklung der einzelnen Einrichtungen mit 
wohlwollender Wachsamkeit verfolgen sollten, da eine 
Kultureinrichtung oft erst über Jahre dahinsiecht, bis sie 
an innerer Auszehrung und Leere gänzlich stirbt.  
 

Dies berechtigt uns aber nicht, Herr Reck, per se zu ei-
ner negativen Grundhaltung. Deshalb beantragen wir als 
FPD-Fraktion die Überweisung des nachfolgenden An-
trages, über den ja verbunden diskutiert wird, in den 
Ausschuss für Kultur und Medien.  
 

Sicherlich ist eine Bibliothekskonferenz eine sinnvolle 
Initiative. Sie fußt ja auch auf einer gemeinsamen An-
regung von Kultusministerium und Bibliotheksverband. 
Ob es aber eine ständige, ja quasi institutionalisierte Ein-
richtung sein muss, wage ich zu hinterfragen. Wir sollten 
uns diesem Thema in gewohnter Art und Weise im Kul-
turausschuss widmen und darüber diskutieren. - Ich be-
danke mich. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Herr Reck, 
SPD: Ich freue mich!) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Dr. Volk. - Ich erteile nun Herrn Geb-
hardt das Wort, für die PDS-Fraktion zu sprechen. 
 
 

Herr Gebhardt (PDS): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Bibliothe-
ken in Sachsen-Anhalt befinden sich in einer schwieri-
gen Situation. Das wird aber nicht erst durch die Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD-
Fraktion deutlich. Deutlich wird es vor allem, wenn man 
die Entwicklung der Bibliotheken in den letzten Jahren 
vor Ort verfolgt, und fast jeder Nutzer bzw. jede Nutzerin 
einer solchen Einrichtung bekommt die Situation deutlich 
zu spüren. Schließungen von Bibliotheken und das Ein-
führen von Gebühren sind nun einmal an der Tagesord-
nung, und das auch nicht erst seit heute.  
 

Die Ursachen hierfür sind zwar vielschichtig, aber grund-
sätzlich liegt die Hauptursache fast immer im Geldman-
gel. Die Haushaltssituation der Kommunen hat sich in 
der Vergangenheit drastisch verschärft und die Landes-
zuweisungen für die Bibliotheken im Land Sachsen-An-
halt sind sehr stark gesunken. Bis 1993 gelang es noch, 
Mittel vom Bund für die Bibliotheksförderung aus dem 
Programm zum Erhalt der kulturellen Substanz und aus 
dem Infrastrukturprogramm des Bundes einzusetzen. 
Dieser Zeitraum war jedoch ein Ausnahmezeitraum.  
 

Seitdem wurden die Bibliotheken hauptsächlich durch 
die jeweilige Kommune gefördert, sie wurden aber auch 
mit einer ordentlichen Landesförderung unterstützt. Heu-
te, im Haushaltsjahr 2004, ist eine Förderung durch das 
Land kaum noch vorhanden. Die grundsätzliche Wert-
schätzung der Arbeit der Bibliotheken, die in der Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion 
der SPD zum Ausdruck kommt, wird konsequent beglei-
tet von deutlich geringeren Fördermitteln und von sinken-
den Zuweisungen an die Kommunen. 
 

Der in der Antwort der Landesregierung ständig ange-
brachte Verweis darauf, dass die Kommunen für ihre 

öffentlichen Bibliotheken selbst zuständig sind, ist zwar 
vom Grundsatz her nicht falsch, löst aber kein einziges 
Problem. Wenn ein dichtes Bibliotheksnetz im Interesse 
unseres Landes ist und wenn die kommunalen Biblio-
theken so wichtig sind, dann muss man den Kommunen 
auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. 
Auch hierfür gilt, wie im Kulturbereich im Allgemeinen: 
Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Kulturpolitik 
und Bibliotheksförderung ist eine solide Finanzausstat-
tung der Kommunen.  
 

Meine Damen und Herren! Wie fast überall, merkt man 
auch bei diesem Thema, dass das Geld die zentrale An-
gelegenheit ist, insbesondere dann, wenn keines mehr 
vorhanden ist oder keines vorhanden zu sein scheint.  
 

Die Antwort der Landesregierung zu Abschnitt 5 der 
Anfrage zum Thema Fördermittel berechtigt zu der Hoff-
nung - uns zumindest -, dass das Land sich künftig 
wieder stärker in die Bibliotheksförderung einbringen 
möchte.  
 

Wir stimmen Ihnen auch zu, wenn Sie antworten, dass 
der Umfang der Förderung keine statische Größe dar-
stellen kann, sondern flexibel auf bestimmte Dynamiken 
der kulturellen Entwicklung reagieren muss. Die Aus-
sage allerdings, mit möglichst geringem Mitteleinsatz ein 
bestmögliches Resultat zu erzielen, klingt irgendwie 
nach der Quadratur des Kreises; denn irgendwann sind 
bestimmte Grenzen nun einmal erreicht bzw. haben wir 
sie schon überschritten.  
 

Deutlich wird dies auch an einem Beispiel, das Kollege 
Reck vorhin angeführt hat. Von fachlicher Seite wird eine 
jährliche Erneuerungsquote von 12 % angeregt; 12 % 
werden hinsichtlich der jährlichen Bestandserneuerung 
für notwendig befunden. Im Land Sachsen-Anhalt wer-
den aber nur 4,7 % erreicht. Damit wird deutlich, dass 
die Einrichtungen gar nicht in der Lage sind, sich kon-
sequent zu erneuern und zu modernisieren. Neue und 
moderne Literatur, die für die Bildung notwendig ist, 
kann also zum Teil gar nicht vorgehalten werden.  
 

Bibliotheksförderung ist nun einmal auch Förderung von 
Bildung und Bildung liegt in der Hoheit des Landes. Die 
Mitwirkung von Bibliotheken hierbei sollte für das Land 
ein Ansporn sein, sich aus der Förderung nicht gänzlich 
zu verabschieden.  
 

Um das Thema Geld abzuschließen, noch eine Nach-
bemerkung: Nicht nur in der praktischen und alltäglichen 
Politik, sondern auch bei der Beantwortung bzw. bei der 
Fragestellung der Großen Anfrage wird ein Unterschied 
zwischen Regieren und Opponieren recht deutlich. Als 
die CDU in der Opposition war, gab es stets Protest ge-
gen die Kürzung der Landesmittel bei den öffentlichen 
Bibliotheken. Heute hat sie als Regierungspartei die Kür-
zung nicht nur fortgeschrieben, sondern noch wesentlich 
verschärft.  
 

Ich unterstelle der SPD-Fraktion, dass sie in ihrer Frage-
stellung bewusst darauf verzichtet hat, zu hinterfragen, 
wie sich die Landesförderung und die Bibliotheken in 
den letzten Jahren entwickelt haben. Man hätte dann 
nämlich lesen können und müssen, dass die Einschnitte 
während der Zeit der SPD-Regierung ähnlich groß wa-
ren. Den größten Einschnitt gab es übrigens beim Über-
gang vom Jahr 1998 zum Jahr 1999 von 5 Millionen DM 
auf 3 Millionen DM. Wer war denn damals Kultusminister 
im Land  
 

(Zustimmung bei der CDU - Herr Reck, SPD: 
Herr Harms!) 
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und hat wahrscheinlich Harry Potter gelesen?  
 

(Herr Reck, SPD: Herr Harms! - Heiterkeit) 
 

Ich will doch bloß deutlich machen, dass die Tendenz 
schon vor langer Zeit eingesetzt hat und dass wir viel-
leicht schon früher über dieses Thema hätten nachden-
ken müssen, insbesondere dann, wenn man in der Exe-
kutive gewesen ist.  
 

Noch zu einigen inhaltlichen Punkten im Zusammen-
hang mit der Bibliotheksentwicklung, die in der Antwort 
der Landesregierung deutlich werden. Zum einen be-
grüßen wir als PDS ausdrücklich, dass Sie Einzelpro-
bleme im Zusammenhang mit der Erstellung eines Lan-
deskulturkonzeptes angehen wollen; denn als ein sol-
ches Gesamtkonzept war es auch angedacht. Bei der 
Diskussion über das Kulturkonzept wird die Entwicklung 
der Bibliotheksstruktur betrachtet werden.  
 

Auch die Position zur Leseförderung und im Besonderen 
zur Zusammenarbeit von Schule und Bibliotheken teilen 
wir. Aber auch hierbei geht es irgendwann wieder ums 
Geld. Die Antwort der Landesregierung - Kollege Reck 
hat es angesprochen -, dass Maßnahmen wie Gebüh-
ren, Sanktionen, lange Wartezeiten, schlechtere Öff-
nungszeiten und Ähnliches eine Angelegenheit der 
Kommune sind, kann wirklich nicht befriedigen. Denn 
- wie bereits erwähnt - es stimmt zwar, löst aber kein 
einziges Problem.  
 

Gerade beim Thema Zusammenarbeit von Schule und 
Bibliotheken sollte uns doch bewusst werden, dass es 
sich hierbei um Bildungschancen der jungen Generation 
in unserem Land handelt, noch dazu, wenn man weiß, 
dass ein Drittel aller Bibliotheksnutzerinnen jünger als 
14 Jahre ist.  
 

Diese Chancen müssen wir ausbauen und nicht behin-
dern; denn schließlich geht es hierbei um nicht mehr und 
nicht weniger als um die Zukunftsfähigkeit unseres Lan-
des.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Ein weiteres Problem will ich kurz ansprechen: Es gibt 
keine Standards für die Ausstattung von öffentlichen Bi-
bliotheken. Das hat zur Folge, dass allerorten die jeweils 
Verantwortlichen nach ihrem Geschmack und ihrem Ver-
ständnis bestimmen können, in welchem Umfang und 
mit welchem Zweck Haushaltsmittel für ihre Bibliothek 
bereitgestellt werden. Das gilt sowohl für die Bestands-
erneuerung als auch für Vernetzungsfragen. Das ist ein 
schwieriger Zustand, der aus unserer Sicht einer Korrek-
tur bedarf.  
 

Kurz etwas zum Antrag der SPD-Fraktion „Einrichtung 
einer Bibliothekskonferenz für das Land Sachsen-An-
halt“, der nachher - allerdings ohne Debatte - beraten 
wird. Die Bibliothekskonferenz soll sich mit den Perspek-
tiven sowie der Finanzierung öffentlicher Bibliotheken, 
insbesondere mit Lösungsvorschlägen zur Sicherung ei-
ner flächendeckenden Bibliotheksversorgung in Sach-
sen-Anhalt, beschäftigen - so steht es geschrieben. Das 
klingt erst einmal zweckmäßig.  
 

Ich muss allerdings eingestehen: Beim ersten Lesen 
dachte ich - wir haben erst vor kurzem parteiübergrei-
fend einen Kultursenat beschlossen, der sich mit genau 
solchen Dingen perspektivisch beschäftigen soll -, es 
macht wenig Sinn, wenn wir jetzt einzelne Kultursparten 
herausziehen und dafür einen Extrasenat oder eine Ext-
rakonferenz einberufen, zumal ständig betont wird, dass 

es eigentlich eine kommunale Aufgabe ist, und wir jetzt 
dafür sorgen, dass sich das Land dies als hoheitliche 
Aufgabe auf den Tisch zieht. 
 

Aber ich habe einige Dinge angesprochen, bei denen 
das Land durchaus eine aktive Rolle spielen sollte, Din-
ge, die nach wie vor inhaltlich noch ungeklärt sind. Ich 
denke, wir sollten die Möglichkeit nutzen - wie mein Vor-
redner Kollege Dr. Volk betont hat -, in bewährter Art 
und Weise im Ausschuss darüber zu beraten, wie eine 
solche Bibliothekskonferenz funktionieren könnte, wel-
chen Sinn diese Einrichtung aus unserer Sicht haben 
sollte und vor allem, welche Rolle das Land dabei spie-
len sollte. 
 

Ich bitte deshalb auch um eine Überweisung des Antra-
ges in den für Ausschuss für Kultur und Medien. - Vielen 
Dank.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Vielen Dank, Herr Gebhardt. - Nun bitte Herr Schomburg 
für die CDU-Fraktion.  
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren!  
 

„Als öffentliche Bibliotheken werden die allgemein 
zugänglichen, nach fachlichen Grundsätzen ver-
walteten Bibliotheken in Trägerschaft der Kom-
munen oder anderer Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sowie freier Träger, soweit sie nicht 
überwiegend für wissenschaftliche Zwecke vor-
gehalten werden, bezeichnet.“ 

 

Mit diesen Worten definiert der Bibliotheksentwicklungs-
plan des Landes, den der damalige Kultusminister Reck 
im März 1998 der Öffentlichkeit übergab, die Einrich-
tung, zu der die Landesregierung eine Große Anfrage 
der SPD-Fraktion zu beantworten hatte, über die wir 
heute zu debattieren haben.  
 

Unstrittig ist, dass die Bibliotheken den Bürgern dieses 
Landes für ihre schulische und berufliche Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, für ihre kreative Freizeitgestaltung und für 
ihre Unterhaltung dienen. Sie unterstützen durch ihre 
Medien die politische Willensbildung im demokratischen 
Gemeinwesen, helfen bei der Sinnorientierung und Wer-
tebildung, dienen der Leseförderung und der Herausbil-
dung von Medienkompetenz und haben als kulturelle 
Einrichtungen auch eine Fülle sozialer Integrationsauf-
gaben zu erfüllen.  
 

Die öffentlichen Bibliotheken leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Verwirklichung des Grundrechts des Bür-
gers, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ungehindert zu unterrichten. So weit der 
Anspruch des Grundgesetzes.  
 

Ein Anteil von 90 % der Bibliotheksnutzung fällt in den 
Bereich des öffentlichen Bibliothekswesens. Keine ande-
re Kultureinrichtung oder außerschulische Bildungsein-
richtung erreicht einen so hohen Anteil aller Alters-, So-
zial- und Bildungsschichten der Bevölkerung wie die öf-
fentlichen Bibliotheken.  
 

Das Vorhalten von öffentlich zugänglichen Bibliotheken 
gehört zu den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben 
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der Kommunen. In Artikel 36 der Landesverfassung vom 
16. Juli 1992 heißt es dazu:  
 

„Das Land und die Kommunen fördern im Rah-
men ihrer finanziellen Möglichkeiten die kulturelle 
Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, 
dass sie öffentlich zugängliche ... Büchereien ... 
und weitere Einrichtungen unterhalten.“ 

 

Nach Artikel 3 Abs. 3 der Landesverfassung verpflichten 
die Staatsziele das Land, sie nach Kräften anzustreben 
und sein Handeln danach auszurichten. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir erleben 
derzeit einen der gravierendsten Wandlungsprozesse, 
die Deutschland in seiner jüngeren Geschichte durch-
machen musste. Ich meine damit die katastrophale de-
mografische Entwicklung insbesondere auch in Sach-
sen-Anhalt, die durch Abwanderung, aber auch durch 
die geringe Geburtenzahl, die die Zahl der Sterbefälle 
unterschreitet, gekennzeichnet ist. Dies stellt die gesam-
te Infrastruktur unseres Landes vor ganz neue Heraus-
forderungen, auch die Bibliothekslandschaft in Sachsen-
Anhalt.  
 

Der Status quo zu Beginn der 90er-Jahre kann in allen 
Bereichen nicht gehalten werden. Die Bibliotheksland-
schaft bildet dabei keine Ausnahme. Das Zusammen-
legen von Verwaltungsgemeinschaften, später auch von 
Landkreisen, und die Ausdünnung der Schullandschaft 
durch die vollzogene Schulentwicklungsplanung werden 
für das gesamte gesellschaftliche Leben, insbesondere 
in der Fläche, gravierende Auswirkungen haben.  
 

Die finanzielle Notlage der Städte und Gemeinden wird 
sich auch in den nächsten Jahren nicht gravierend än-
dern. Insbesondere in der Fläche werden die Gemein-
den den Bevölkerungsabbau zu spüren bekommen, da 
ein Teil der Zuweisungen vom Land, aber auch die 
Steuereinnahmen maßgeblich von der Kopfzahl der Be-
völkerung, insbesondere der arbeitenden Bevölkerung, 
abhängen. 
 

Deshalb wäre es töricht, an dieser Stelle den Erhalt des 
Status quo zu versprechen. Wir stehen vor der Heraus-
forderung, neue Wege dafür zu finden, wie sinnvolle An-
gebote zu vertretbaren Kosten erstellt werden können. 
Auch im Bereich der Bibliotheken sind künftig Flexibilität 
und Innovation, etwa bei der Einwerbung von Mitteln, 
gefragt. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die KMK-
Empfehlung „Stärkung von Kostenbewusstsein und 
Dienstleistungsorientierung“ aus dem Jahr 1997 verwei-
sen, in der wichtige Hinweise für eine effizientere und 
bürgerorientiertere Arbeit von Kultureinrichtungen ge-
geben werden. 
 

Es muss die Frage gestellt werden, inwieweit Sponso-
rengelder, etwa von örtlichen Buchhandlungen oder von 
der lokalen Wirtschaft, akquiriert werden können. Außer-
dem wären Partnerschaften von Schulen und Bibliothe-
ken sowie die Durchführung von Veranstaltungen in Bi-
bliotheken und Büchereien denkbar. Dies ist in einigen 
Einrichtungen heute schon üblich, aber nicht in allen. 
 

Die fortgesetzt schlechte finanzielle Lage der Kommu-
nen wird aller Voraussicht nach zu weiteren Einschnitten 
auch im Bibliotheksnetz führen. Zum einen werden bis-
her hauptamtlich geführte Bibliotheken nicht mehr zu 
halten sein, insbesondere im ländlichen Raum. Zum an-
deren sind durch das Auslaufen der AB-Maßnahmen an 
vielen Schulen die dort vorhandenen Schulbibliotheken 

ohne professionelle Betreuung. Insofern stellen sich hin-
sichtlich der Zukunft der bibliothekarischen Versorgung, 
insbesondere im ländlichen Raum, einige wichtige Fra-
gen. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Herr Schomburg, möchten Sie eine Frage des Abgeord-
neten Herrn Metke beantworten? 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Am Ende. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Am Schluss. 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Wie können Grundversorgungsbibliotheken eventuell 
auch nebenamtlich oder ehrenamtlich geführt werden? 
Wie können die Bestände der Schulbibliotheken ordent-
lich betreut und eventuell auch mit den kommunalen Bi-
bliotheken verknüpft werden? Wie kann durch die Ver-
netzung der Bibliotheken, zum Beispiel innerhalb eines 
Landkreises, deren Medienbestand effizienter genutzt 
werden und damit für den Nutzer eine breitere Ange-
botspalette bereitgestellt werden? 
 

Eventuell ist die Einrichtung von Verbünden kommunaler 
Bibliotheken, ähnlich dem Prinzip von Verkehrsverbün-
den, zu prüfen. Städte mit Zentrumsfunktion, die mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind, könnten 
wichtige Schriften, neue Medien und aktuelle Publikatio-
nen parat halten. 
 

Darüber hinaus muss geprüft werden, wie dezentrale 
Zugangsmöglichkeiten mittels Internet oder Fernleihe 
gewährleistet werden können. Diesbezüglich kann über 
Bibliotheksbusse, Kataloge in Rathäusern, in Verwal-
tungsstellen und in Schulen nachgedacht werden. Eine 
Idee wäre es vielleicht, Schulbibliotheken als Leihstellen 
auch für umfassendere Sammlungen an zentralen Orten 
einzusetzen. 
 

Dies alles sind Fragen, die in einem gemeinsamen Ge-
spräch zwischen den Vertretern der kommunalen Ebene 
und den Mitarbeitern des Kultusministeriums dringend 
erörtert werden müssen. Nach meiner Kenntnis hat 
Staatssekretär Herr Böhm den Kommunen und dem Bib-
liothekenverband diesbezüglich bereits ein Gesprächs-
angebot unterbreitet.  
 

Den in der Pisa-Studie dokumentierten Niveauverlusten 
bei der Lesekompetenz scheint nach Angaben der Lan-
desregierung in erster Linie ein methodisch-didaktisches 
Problem in der Sekundarstufe und in der Grundschule 
zugrunde zu liegen. Hinzu kommt allerdings die man-
gelnde Lesemotivation gerade bei den Neuntklässlern 
bzw. den 15-Jährigen.  
 

Deshalb sollte in enger Zusammenarbeit mit den Schu-
len, mit den Schulbehörden und den öffentlichen Biblio-
theken vor allem die Lesemotivation gefördert werden. 
Auch in diesem Zusammenhang könnte man sich sicher-
lich weitere Initiativen vonseiten des Landes vorstellen.  
 

Unabhängig von der Finanzierungsproblematik ist es al-
lerdings fraglich, ob besser ausgestattete Bibliotheken 
automatisch zu einem signifikanten Anstieg der Lese-
freudigkeit führen würden. Ein Ansatz könnte vielleicht 
darin bestehen, die Kooperation zwischen Schulbiblio-
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theken, öffentlichen Büchereien und privatwirtschaft-
lichen Sponsoren zu verstärken.  
 

Generell muss aber angemerkt werden, dass die Lese-
förderung und die Lesefreudigkeit auch in Zeiten einer 
finanziell besseren Ausstattung Schritt für Schritt zu-
rückgegangen ist. Deshalb sollte vor neuen Forderungen 
zunächst einmal geprüft werden, ob sich überhaupt ein 
Zusammenhang zwischen dem Mitteleinsatz und der 
Leselust herstellen lässt.  
 

Zwar sind etwa 35 % der Nutzer von Bibliotheken dem 
Kinder- und Jugendbereich zuzuordnen und werden die 
Schüler insbesondere über den Deutschunterricht mit 
den Bibliotheken vertraut gemacht, dennoch geht die 
Lesebegeisterung in diesem Alterssegment permanent 
zurück. Andere Wissensquellen und Kommunikations-
formen werden dominant.  
 

Ich denke, die Förderung des Lesens ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Deshalb sollte man die Fami-
lien, den Freundeskreis und die Erzieher mindestens 
ebenso stark einbeziehen wie die öffentlichen Bibliothe-
ken. Gelingt es den Eltern nicht, ihre Kinder in die Welt 
der Sprache und später in die Welt der Literale einzufüh-
ren, so kann dies später nur mit erheblichen Aufwen-
dungen der Gesellschaft und manchmal überhaupt nicht 
korrigiert werden.  
 

Bei den Bibliotheken muss künftig auch viel stärker zwi-
schen verschiedenen Bedarfen unterschieden werden. 
Junge Menschen, die sich vorwiegend an neue Medien 
und technische Literatur heranwagen, sind oft mobil 
bzw. verfügen über einen Zugang zum Internet. Tech-
nisch anspruchsvolle moderne Medien können daher an 
zentralen Orten zur Verfügung gestellt werden und über 
vernetzte Kataloge für die Nachfragenden zugänglich 
gemacht werden.  
 

Immobile Menschen, deren Interesse vielleicht eher der 
Belletristik gilt, sollten aber weiter dezentral versorgt 
werden. In diesem Zusammenhang muss darauf hinge-
wiesen werden, dass belletristische Literatur nicht so 
schnell veraltet wie technische Literatur und andere 
Fachbücher. Daher ist in diesem Bereich nicht mit einem 
ähnlich großen Bedarf an Ersatzbeschaffungen zu rech-
nen.  
 

Die Mediengesellschaft stellt an die Bibliotheken, insbe-
sondere durch den Siegeszug des Internets und die 
Fortentwicklung elektronischer Datenträger, völlig neue 
Anforderungen. Bibliotheken müssen entsprechende An-
gebote vorhalten, wenn sie bei den jüngeren, besonders 
mediengeprägten Menschen als attraktiv gelten wollen.  
 

Es wäre wünschenswert, dass das Land dies fördert. 
Allerdings ist es angesichts der derzeitigen Haushalts-
lage utopisch, daran zu glauben, dass eine möglichst 
flächendeckende Ausstattung mit modernen Medien fi-
nanziert werden könnte.  
 

Die Aufwendungen des Landes für Bibliotheken beweg-
ten sich, wie bereits erwähnt wurde, in den letzten Jah-
ren - und zwar nicht erst seit Antritt der CDU-FDP-Lan-
desregierung - bei etwa 8 bis 10 % der Gesamtaufwen-
dungen. Die Aufwendungen des Landes dienten zu kei-
ner Zeit der Aufrechterhaltung des Bibliothekssystems 
als solches, sondern immer speziellen Aufgaben, von 
der Unterstützung bei Erhaltungsinvestitionen insbeson-
dere in den ersten Jahren über die Unterstützung bei der 
Beschaffung neuer Medien und bei der Bereitstellung 
von Computern bis hin zu deren Vernetzung und der 
Beschaffung bzw. Entwicklung der dazugehörigen Soft-

ware, von der Übernahme der Schutzrechtekosten und 
den Beratungsstellen in den Regierungspräsidien einmal 
abgesehen.  
 

Für die Zukunft der Bibliotheken sind alle Schuldzuwei-
sungen nicht hilfreich. Heute ist die Suche nach Kom-
promissen und die Zusammenarbeit gefragt. Es muss in 
einem Gespräch, beispielsweise im Rahmen einer Bi-
bliothekskonferenz, geklärt werden, welche Aufgaben 
zukünftig das Land und welche die kommunalen Träger 
übernehmen müssen und wie sie mit den finanziellen 
Bedingungen unserer Zeit vereinbar sind. Aus den Ant-
worten auf diese Fragen ergeben sich die Strukturen, die 
wir für die Zukunftsfähigkeit des Bibliothekswesens in 
Sachsen-Anhalt dringend brauchen.  
 

Ich möchte meinen Redebeitrag mit einem Zitat der 
amerikanischen Historikerin Barbara Tuchmann been-
den:  
 

„Ohne Bücher bleibt die Geschichte stumm, die 
Literatur sprachlos. Die Wissenschaft verkrüppelt. 
Das Denken kommt zum Stillstand. Büchner sind 
Zeugen des Wandels, sind Fenster zur Welt. Sie 
sind Banken des Geistes. Bücher sind gedruckte 
Humanität.“ 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Namen der 
CDU-Fraktion bitte ich um die Überweisung des Antra-
ges an den Ausschuss für Kultur und Medien. - Vielen 
Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Schomburg. - Das Schlusswort hat nun 
Herr Reck. 
 

(Herr Metke, SPD, meldet sich zu Wort) 
 

- Entschuldigung, Sie hatten noch eine Frage. Bitte, Herr 
Metke.  
 
 

Herr Metke (SPD): 
 

Herr Kollege Schomburg, ich wollte Sie fragen, wie Sie 
die Tatsache beurteilen, dass der zuständige Ressort-
minister dieser wichtigen Debatte seit geraumer Zeit 
nicht folgen kann, weil er nicht mehr anwesend ist. 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Da der Minister zu Beginn meines Redebeitrags den 
Saal verlassen hat und ich ihm mein Manuskript vorab 
zum Lesen gegeben habe, halte ich dies nicht für son-
derlich maßgeblich.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Lachen bei der SPD)  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Schomburg. - Nun bitte, Herr Reck. 
 

(Unruhe bei der SPD) 
 
 

Herr Reck (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich will es kurz machen. Ich bedauere ebenfalls, 
dass der Minister nicht anwesend ist, weil ich ihn an-
sprechen wollte.  
 

(Zustimmung bei der SPD)  
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Ich wollte ihm sagen: Lieber Herr Minister Olbertz, die 
Menschen sind verschieden - Gott sei Dank -; Sie und 
ich, wir unterscheiden uns auch - Gott sei Dank. 
 

(Heiterkeit bei der SPD) 
 

Der eine liest „Harry Potter“ und der andere liest ihn 
nicht. Ob das schadet oder nicht, das müssen andere 
bewerten. Ich halte es aber nicht für gut, sich darüber 
lustig zu machen. Ich kann damit natürlich gut leben. 
Das zum Ersten.  
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 

Zum Zweiten bin ich sehr froh darüber, dass die Debatte 
ergeben hat, dass wir in Sachsen-Anhalt eine öffentliche 
Diskussion über öffentliche Bibliotheken brauchen, und 
dass alle diesem Anliegen zugestimmt haben.  
 

(Zustimmung von Herrn Gebhardt, PDS) 
 

Ich sage bereits im Vorgriff auf den Antrag, der dem 
nächsten Tagesordnungspunkt zugrunde liegt - Herr Prä-
sident, ich brauche dann nicht noch einmal eine Einfüh-
rungsrede zu halten -, dass wir selbstverständlich einer 
Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur 
und Medien zustimmen werden. Ich bin mir sicher, dass 
wir, weil dort genug Kulturverstand vorhanden ist, eine 
gute Lösung finden und dass wir Ihnen vielleicht sogar 
im Ergebnis einer zügigen Beratung schon für die nächs-
te Landtagssitzung ein Konzept vorlegen können, dem 
zu entnehmen ist, wie wir noch in diesem Jahr in Sach-
sen-Anhalt eine Bibliothekenkonferenz gestalten kön-
nen.  
 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke 
mich darüber hinaus dafür, dass das Bekenntnis zum 
Buch in diesem Landtag so deutlich geworden ist. - Dan-
ke schön.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Reck.  
 

(Herr Bullerjahn, SPD, meldet sich zu Wort) 
 

- Herr Bullerjahn, bitte. 
 
 

Herr Bullerjahn (SPD): 
 

Herr Präsident, es ist schon selten genug, dass ein Mi-
nister während einer laufenden Debatte den Plenarsaal 
verlässt. Das ist wirklich nicht oft vorgekommen. Viel-
leicht kann man für die Zeit nach der Mittagspause dar-
auf dringen, dass die Landesregierung heute aktiver an 
dem ganzen Geschehen teilnimmt. Wenn man sich die 
Regierungsbank ansieht, dann hat man den Eindruck, 
dass es die Regierung insgesamt überhaupt nicht inte-
ressiert, was heute im Plenum passiert.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher:  
 

Dieser Einwand ist sicherlich berechtigt. Ich glaube, der 
Appell an die Landesregierung, an den Sitzungen teilzu-
nehmen, soweit es ihr möglich ist, muss gelegentlich er-
neuert werden. Das ist im Sinne des Landtages in seiner 
Gesamtheit. 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Ich war eben mit Ihrer 
Kollegin Frau Budde zusammen! Die hatte einige 
Fragen! - Zuruf von Frau Theil, PDS) 

 

Die Aussprache ist damit beendet. Der Tagesordnungs-
punkt 2 ist abgeschlossen. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Einrichtung einer Bibliothekskonferenz für das Land 
Sachsen-Anhalt 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/1303  
 
 
 

Eine Debatte ist hierzu nicht vorgesehen. Als Einbringer 
ist Herr Reck für die SPD-Fraktion vorgesehen. Möchten 
Sie sprechen, oder darf ich die Bemerkung von vorhin so 
verstehen, dass Sie auf die Einbringung verzichten?  
 

(Herr Reck, SPD: Ja!) 
 

- Auf die Einbringung ist verzichtet worden. Eine Debatte 
gibt es nicht. Es ist beantragt worden, den Antrag an den 
Ausschuss für Kultur und Medien zu überweisen. Dar-
über stimmen wir jetzt ab. Wer stimmt zu ? - Das sind of-
fensichtlich alle. Stimmt jemand dagegen? - Niemand. 
Stimmenthaltungen? - Auch nicht. Damit ist der Antrag 
überwiesen worden.  
 

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes 3 war sehr 
kurz. Sie ist damit abgeschlossen.  
 

Es ist jetzt wenige Minuten vor 13 Uhr. Wir treten jetzt in 
die Mittagspause ein. Pünktlich um 14 Uhr setzen wir die 
Sitzung mit der Fragestunde fort. Ich bitte insbesondere 
die Fragesteller und die Antwortgeber darum, pünktlich 
im Plenarsaal zu sein, damit ihr Recht auf Fragestellung 
nicht verfällt. - Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. 
 

Unterbrechung: 12.53 Uhr. 
 

Wiederbeginn: 14.02 Uhr. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Meine Damen und Herren! Ich mache ernst, es geht wei-
ter. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf: 
 
 
 

Fragestunde - Drs. 4/1302  
 
 
 

Es liegen, wie Sie der Drucksache entnehmen konnten, 
drei Kleine Anfragen vor. Ich rufe die Frage 1 auf. Sie 
wird von dem Abgeordneten Gerald Grünert von der 
PDS-Fraktion gestellt. Es geht um die Neufassung der 
Kommunalwahlordnung. Bitte schön, Herr Grünert. 
 
 

Herr Grünert (PDS): 
 

Entsprechend der Neufassung des Kommunalwahl-
gesetzes, beschlossen in der 32. Landtagssitzung am 
12. Dezember 2003, ist auf der Grundlage des § 68 
Abs. 1 eine Verordnungsermächtigung des Ministeriums 
des Innern verankert. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Ist beabsichtigt, die bestehende Kommunalwahlord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt vom 24. Febru-
ar 1994 in der zuletzt gültigen Fassung der Neu-
regelung des Kommunalwahlgesetzes anzupassen? 

2. Wenn ja, bis wann soll die neue Kommunalwahlord-
nung veröffentlicht werden? 
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Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Die Antwort der Landesregierung gibt Herr Minister Je-
ziorsky. Bitte schön. 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Anfrage des Abgeordneten Grü-
nert namens der Landesregierung wie folgt. 
 

Zu 1: Ja. Die Änderung dient zum einen der Anpas-
sung an die beschlossene Änderung des Kommunal-
wahlgesetzes sowie zum anderen der Umsetzung von 
Praxisvorschlägen der Kreiswahlleiter. 
 

Zu 2: Derzeit läuft das Anhörungsverfahren zum Entwurf 
der Änderung der Verordnung. Die Anhörung wird in 
Kürze abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung ist dann 
umgehend zu rechnen. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, es gibt eine 
Nachfrage. - Bitte schön. 
 
 

Frau Dr. Paschke (PDS): 
 

Herr Minister, könnten Sie bitte „in Kürze“ etwas präzi-
siert definieren? Der Termin bzw. die Frist für die Anhö-
rung ist doch sicherlich absolut gesetzt. Was heißt denn 
„in Kürze“? Können wir also im nächsten Monat damit 
rechnen? Können Sie das wenigsten auf einen Zeitraum 
einengen?  
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Frau Dr. Paschke, ein Datum nenne ich lieber nicht, 
denn es kann etwas dazwischen kommen. Die Bemü-
hungen unsererseits begannen sofort, als das Kommu-
nalwahlgesetz verabschiedet worden war. Das Ziel ist 
es, die neue Verordnung so schnell in Kraft zu setzen 
- deswegen sage ich „in Kürze“ -, dass die Verantwort-
lichen in den Kommunen für die Vorbereitung der Kom-
munalwahlen alles parat haben, was sie brauchen. 
 
 

Frau Dr. Paschke (PDS): 
 

Das war keine Antwort. Es war die Wiederholung des 
Vorhergesagten mit einem anderen Wort. 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank. Damit ist die Nachfrage von Frau Dr. Pasch-
ke beantwortet.  
 

Nun die Frage 2, gestellt von der Abgeordneten Krim-
hild Fischer von der SPD-Fraktion. Es geht um die 
nichtadministrativen Regionen Magdeburg, Halle 
und Dessau. 
 
 

Frau Fischer (Naumburg) (SPD): 
 

Einem Runderlass des Innenministeriums zufolge hat 
die Landesregierung mit Beschluss vom 16. Dezem-
ber 2003 die „nichtadministrativen Regionen Magdeburg, 
Halle und Dessau“ eingerichtet. Sie sind räumlich mit 
den ehemaligen Regierungsbezirken und den diesen 
zugeordneten kreisfreien Städten und Landkreisen iden-
tisch. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Für welche Zwecke und aus welchen Gründen hat 
die Landesregierung die Einrichtung der nichtadmi-
nistrativen Regionen Magdeburg, Halle und Dessau 
beschlossen? 

 

2. Wie verträgt sich der Beschluss über die Einrichtung 
der nichtadministrativen Regionen Magdeburg, Halle 
und Dessau mit der gesetzlichen Auflösung der Re-
gierungspräsidien und der Regierungsbezirke zum 
Jahresende 2003? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Frau Fischer. - Für die Landesregierung 
antwortet Herr Minister Jeziorsky. 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Frage der Abgeordneten Fischer 
namens der Landesregierung wie folgt. 
 

Zu 1: Mit der Einrichtung des Landesverwaltungsamtes 
sind die Regierungspräsidien seit dem 1. Januar 2004 
aufgelöst. Gleichzeitig fallen dadurch die drei Regie-
rungsbezirke weg.  
 

Die Regierungsbezirke bildeten bisher die so genannten 
NUTS-II-Regionen. Rechtsgrundlage für die NUTS-Re-
gionen ist die Verordnung Nr. 1059/03 des Europäischen 
Parlaments und des Rates. Mithilfe der in der Verord-
nung definierten Klassifikation der Gebietseinheiten für 
die Statistik werden EU-weit Daten erhoben, um ver-
gleichbare Regionalstatistiken zu erstellen. Die auf der 
Ebene von NUTS II ermittelten Daten für das Brutto-
inlandprodukts pro Einwohner sind beispielsweise 
Grundlage für die Einstufung der Länder und Regionen 
in die höchste Förderkategorie der EU-Strukturfonds, 
das so genannte Ziel 1. 
 

Durch die zitierte Verordnung soll zugleich ausgeschlos-
sen werden, dass seitens der Mitgliedsstaaten über Ge-
bietszuschnitte Einfluss auf die Höhe der Förderung ge-
nommen wird. Bezogen auf Sachsen-Anhalt bedeutet 
das, dass durch die Auflösung der Regierungsbezirke 
nicht automatisch das gesamte Land zu einer Gebiets-
einheit der Ebene NUTS II zusammen gefasst werden 
kann. Das kann nur durch Änderung der EU-Verordnung 
erfolgen. Artikel 5 der Verordnung sieht hierfür ein Ver-
fahren vor, nach dem es frühestens im zweiten Halb-
jahr 2006 zu einer Änderung der NUTS-Klassifikation 
kommen könnte.  
 

Um das unmittelbar geltende EU-Recht insoweit anzu-
wenden, ist das Land Sachsen-Anhalt verpflichtet, die 
bisherigen Regierungsbezirke bis dahin als nichtadmi-
nistrative Einheiten weiterhin auszuweisen. Die Bildung 
nichtadministrativer Einheiten erfolgt gemäß Artikel 3 
Abs. 5 der Verordnung durch Aggregation der kleineren 
benachbarten Verwaltungseinheiten, im vorliegenden 
Fall also der zu den ehemaligen Regierungsbezirken 
gehörenden Landkreise und kreisfreien Städte.  
 

Zu 2: Die nichtadministrativen Regionen waren wegen 
der geltenden EU-Verordnung einzurichten. Die landes-
weite Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes wird 
dadurch jedoch nicht berührt.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Jeziorsky. Es gibt eine Zu-
satzfrage. - Bitte, Herr Rothe.  
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Herr Rothe (SPD): 
 

Herr Minister, Frau Kollegin Fischer hat nach dem 
Zweck der Einrichtung der nichtadministrativen Regio-
nen gefragt. Mir ist bekannt, dass Ihr Ausländerreferat 
auf die nichtadministrativen Regionen zurückgegriffen 
hat für den vorübergehenden Aufenthalt von Asylbewer-
bern außerhalb des Bereichs der Aufenthaltsgestattung 
nach § 58 Abs. 6 des Asylverfahrensgesetzes. Diesen 
Anwendungsfall haben Sie eben nicht erwähnt.  
 

Deshalb frage ich Sie: Können wir jetzt davon ausgehen, 
dass diese zwei Anwendungsfälle eine abschließende 
Aufzählung darstellen, oder gibt es weitere Anwen-
dungsfälle der nichtadministrativen Regionen im Bereich 
der Landesverwaltung? 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Sie können davon nicht ausgehen, auch vor dem Hinter-
grund: Die Bezeichnung der bisher zu den jeweiligen 
drei Regierungsbezirken gehörenden Landkreise und 
kreisfreien Städte als nichtadministrative Regionen dient 
nur der Erfassung für die EU-Statistik.  
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Jeziorsky. Damit ist auch die-
se Zusatzfrage beantwortet. 
 

Wir kommen zu Frage 3, der letzten Frage. Sie wird ge-
stellt von dem Abgeordneten Herrn Bernward Rothe von 
der SPD-Fraktion. Es geht um das Thema „Staatlich 
Anerkannter Feiertag 6. Januar“.  
 
 

Herr Rothe (SPD): 
 

Ministerpräsident Böhmer hat der „Mitteldeutschen Zei-
tung“ vom 8. Januar 2004 zufolge das Ergebnis einer 
Umfrage zur Abschaffung des Dreikönigstags als ge-
setzlichem Feiertag in Sachsen-Anhalt wie folgt kom-
mentiert: „Ich habe Respekt vor der nüchternen Ein-
schätzung der Leser der ‚MZ’. Ich wünschte mir, dass 
der Landtag mit den gleichen Mehrheiten zum gleichen 
Ergebnis käme.“ 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Beabsichtigt die Landesregierung, den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Sonn- und Feiertage mit dem Ziel einzubringen, dass 
der Dreikönigstag künftig kein staatlich anerkannter 
Feiertag mehr ist? 

 

2. Wirkt sich nach Einschätzung der Landesregierung 
die vom Sonn- und Feiertagsgesetz vorgeschriebene 
allgemeine Arbeitsruhe am 6. Januar auf das Wirt-
schaftswachstum, die Steuerkraft, das Kaufverhalten 
der Bevölkerung und die Standortwahl von Investo-
ren aus? 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Rothe. - Die Antwort wird ebenfalls 
von Herrn Minister Jeziorsky gegeben. 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich beantworte die Frage des Abgeordneten Rothe 
namens der Landesregierung wie folgt. 
 

Zu Frage 1: Nein.  
 

Zu Frage 2: Bei Gleichbleiben aller anderen konjunktu-
rellen Einflussfaktoren würde die Streichung eines Feier-
tages in Sachsen-Anhalt eine Erhöhung des Wirtschafts-
wachstums gegenüber einem vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum zur Folge haben.  
 

Infolge der Überlagerung der Auswirkungen verschiede-
ner Einflussfaktoren auf das Wirtschaftswachstum ist ei-
ne quantifizierte seriöse Prognose nicht möglich. Erst im 
Nachhinein ist durch eine Zerlegung einzelner Wachs-
tumsbeiträge eine Zuordnung annähernd möglich.  
 

Die wissenschaftlichen Forschungsinstitute haben aller-
dings sowohl in ihrem Frühjahrs- als auch in ihrem 
Herbstgutachten 2003 versucht, im Rahmen der Wachs-
tumsprognose für dieses Jahr den Beitrag der auf 
Wochenenden fallenden Feiertage und des Schaltjah-
res 2004 zu quantifizieren. Sie kommen zu dem Ergeb-
nis, dass ein Anteil von rund 0,6 % des für 2004 erwar-
teten Wachstums auf den Arbeitstageeffekt zurückzu-
führen ist.  
 

Auswirkungen auf die Steuerkraft dürften durch die Strei-
chung des 6. Januar als Feiertag in Sachsen-Anhalt 
nicht auftreten. Es ist davon auszugehen, dass die Be-
völkerung insbesondere in den an Sachsen angrenzen-
den Regionen die am 6. Januar in Sachsen geöffneten 
Geschäfte besucht. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, 
dass der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag in 
Sachsen das Kaufverhalten in umgekehrter Richtung 
beeinflusst.  
 

Die Streichung eines bezahlten Feiertages in Sachsen-
Anhalt würde infolge der Reduzierung der Personal-
zusatzkosten Wettbewerbsvorteile für die Wirtschaft be-
wirken. Ausgehend davon, dass es in Sachsen-An-
halt derzeit elf gesetzliche Feiertage gibt, ist der Wett-
bewerbsvorteil aus der Streichung eines Feiertages zu 
vernachlässigen. Vor diesem Hintergrund sind Auswir-
kungen auf die Standortwahl allein aufgrund des Weg-
falls des 6. Januar als gesetzlicher Feiertag nicht zu er-
warten. 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Herrn Kos-
mehl, FDP) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Jeziorsky. - Zusatzfragen 
werden offensichtlich nicht gestellt. Damit ist die Frage-
stunde abgeschlossen. 
 

Ich freue mich, auf der Besuchertribüne Damen und Her-
ren des Jugendclubs Hohenwarsleben zu begrüßen. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Sie verlassen die Besuchertribüne soeben. Wir haben 
sie gerade noch erwischt. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:  
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 4/1083 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 4/1305 
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Ich bitte zunächst den Abgeordneten Herrn Kolze, als 
Berichterstatter des Ausschusses das Wort zu nehmen. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU, und von 
Herrn Kosmehl, FDP) 

 
 

Herr Kolze, Berichterstatter des Ausschusses für In-
neres: 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen und Herren! 
Die erste Beratung über diesen Gesetzentwurf fand in 
der 27. Sitzung des Landtages am 23. Oktober 2003 
statt. In dieser wurde der Gesetzentwurf zur Beratung an 
den Ausschuss für Inneres überwiesen.  
 

Zunächst vereinbarte der Innenausschuss in seiner 
22. Sitzung am 12. November 2003 eine Anhörung der 
kommunalen Spitzenverbände und des Landesrech-
nungshofs. Diese Anhörung fand in der 23. Sitzung am 
26. November 2003 statt. Den Mitgliedern des Innen-
ausschusses lag dazu auch eine schriftliche Stellung-
nahme des Wasserverbandstages e. V. vor.  
 

Der Innenausschuss verabschiedete die Beschlussemp-
fehlung an den Landtag in seiner 24. Sitzung am 17. De-
zember 2003. Im Rahmen der Beratung lagen schrift-
liche Änderungsanträge sowohl der PDS-Fraktion als 
auch der Fraktionen der CDU und der FDP vor. Sowohl 
die Fraktionen der CDU und der FDP als auch die PDS-
Fraktion griffen in ihren Änderungsanträgen Vorschläge 
des Landesrechnungshofs auf.  
 

Diese betrafen zum einen die Einfügung eines § 12b 
- siehe Nr. 13 der Beschlussempfehlung. Der Landes-
rechnungshof hielt aus rechtssystematischen Gründen 
für die Verpflichtungsgeschäfte des Zweckverbandes ei-
ne gesonderte Regelung für notwendig.  
 

Zum anderen betrafen die Änderungsanträge § 16 
Abs. 2, Ihnen vorliegend unter Nr. 16 der Beschluss-
empfehlung. Diese Änderung soll der Rechtsverein-
fachung dienen. Eine unmittelbare Anwendung der für 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften kann zu unbilligen 
Ergebnissen führen. Die vorgenannten Vorschriften 
müssen von ihrem Inhalt her auf die Zweckverbände, die 
der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung oder 
der Abfallentsorgung dienen, anwendbar sein. Eine ent-
sprechende Anwendung stellt darauf ab, dass manche 
Regelungen einfach nicht übertragbar sind.  
 

Die PDS-Fraktion hält die Einführung eines Pflichtver-
bandes - geregelt unter Nr. 8 der Beschlussempfehlung - 
für einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. 
Diese Ansicht wird von der SPD-Fraktion mit Verweis 
auf die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbän-
de geteilt. Ein entsprechender Änderungsantrag wurde 
von den Koalitionsfraktionen abgelehnt.  
 

Weitere Änderungsanträge der PDS-Fraktion betrafen 
Nr. 11 und Nr. 14 der Beschlussempfehlung.  
 

Der Innenausschuss votierte für die Ihnen vorliegende 
Beschlussempfehlung mit 7 : 5 : 0 Stimmen und bittet 
den Landtag um die Annahme des Gesetzentwurfes in 
der Fassung der Beschlussempfehlung. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Kolze. - Bevor die Fraktionen zu Wort 
kommen, hat Herr Minister Jeziorsky um das Wort gebe-
ten. Bitte schön.  
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit dem heute zu beschließenden Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit soll das aus dem Jahr 
1992 stammende Gesetz aktualisiert werden. Wir wer-
den heute die bisherigen Strukturen des Gesetzes dem 
geltenden Kommunalverfassungsrecht anpassen. Ziel-
richtung der Novelle ist die heutige Vorstellung von einer 
eigenverantwortlich handelnden Kommune.  
 

Bereits bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs habe ich 
darauf geachtet, dass die Belange und Anregungen der 
Praxis intensiv bedacht und abgewogen werden. Wir 
hatten zahlreiche Gespräche mit und schriftliche Kontak-
te zu den betroffenen Verbänden, die sich konstruktiv in 
die Arbeit eingebracht haben. Stellenvertretend für alle 
möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren kommuna-
len Spitzenverbänden und dem Wasserverbandstag be-
danken. 
 

Das Änderungsgesetz will den Gebietskörperschaften 
flexiblere und effektivere Modelle der Aufgabenerledi-
gung anbieten. Besonderes Augenmerk wurde darauf 
gelegt, dass die angebotenen Formen der kommunalen 
Gemeinschaftsarbeit nicht in Konkurrenz zu den Ge-
bietskörperschaften und den Verwaltungsgemeinschaf-
ten treten, sondern diese ergänzen und unterstützen.  
 

Der Gesetzentwurf hält an den bewährten Formen kom-
munaler Gemeinschaftsarbeit, der Zweckvereinbarung 
und dem Zweckverband, fest. Hinzu tritt die Möglichkeit 
der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft als Vorstufe der 
kommunalen Gemeinschaftsarbeit.  
 

Wichtige Veränderungen werden bei den Zweckverbän-
den vorgenommen. So werden die Organstrukturen des 
Zweckverbands denen der Gemeindeordnung ange-
passt, damit die Doppelspitze der Verwaltung aus Ver-
bandsvorsitzendem und Verbandsgeschäftsführer besei-
tigt wird. Der Verbandsgeschäftsführer erhält deutlich 
mehr Verantwortung, muss im Gegensatz dazu aber 
auch deutlich höhere Qualifikationserfordernisse erfül-
len. 
 

Ebenso erfährt der Aufgabeninhalt der Verbände Verän-
derungen, die sich aus den Praxiserfahrungen ergeben. 
Es werden jetzt Mehrzweckverbände zugelassen, wenn 
die verschiedenen Aufgaben inhaltlich im Zusammen-
hang stehen. 
 

Bei der Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises stehen durch die Bildung und Fortent-
wicklung von Verwaltungsgemeinschaften künftig leis-
tungsfähigere Aufgabenträger zur Verfügung. Damit ist 
für Mitgliedsgemeinden von Verwaltungsgemeinschaften 
die Notwendigkeit der Bildung von Zweckverbänden zur 
gemeinsamen Erfüllung von Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises entfallen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die im Ge-
setzentwurf vorgesehene Möglichkeit der Bildung von 
Pflichtverbänden wurde in den Ausschusssitzungen in-
tensiv und kontrovers beraten. Mit Blick auf die Siche-
rung der finanziellen Leistungsfähigkeit auf kommunaler 
Ebene kann darauf aber nicht verzichtet werden. Im Üb-
rigen - das sei an die Kritiker gerichtet - besteht diese 
Möglichkeit der Bildung von Pflichtverbänden auch in 
den Gesetzen anderer Bundesländer. Wir beschreiten 
hierbei kein Neuland.  
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Zudem kann ein Pflichtverband nur unter Beachtung des 
Rechtsstaatsprinzips und der sehr strengen Vorausset-
zung, dass zwingende Gründe des öffentlichen Wohls es 
gebieten, von der Kommunalaufsichtsbehörde gebildet 
werden. Ein derartiger Eingriff in die kommunale Selbst-
verwaltung ist vom Bundesverfassungsgericht als ver-
fassungsgemäß anerkannt worden. Der Kernbereich der 
kommunalen Selbstverwaltung der Gebietskörperschaf-
ten wird damit nicht verletzt. 
 

Auch hinsichtlich der Zweckvereinbarungen gibt es Neu-
erungen. Zwar besteht - wie bisher - das Wesen der 
Zweckvereinbarung darin, den kommunalen Körper-
schaften eine Organisationsform zur effektiveren und 
wirtschaftlicheren Aufgabenerfüllung in die Hand zu ge-
ben, indem eine kommunale Körperschaft eine Aufgabe 
zugleich für die anderen Beteiligten wahrnimmt.  
 

Künftig wird weitergehend die Möglichkeit eröffnet, durch 
Zweckvereinbarungen nicht nur eine einzelne Aufgabe, 
sondern mehrere Aufgaben in die Zuständigkeit einer 
anderen kommunalen Körperschaft zu übertragen. Der 
Abschluss dieser Mehrzweckvereinbarungen kann der 
Erledigung freiwilliger oder pflichtiger Selbstverwaltungs-
aufgaben, aber auch der Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises dienen. Anders als beim Zweckverband 
müssen die Aufgaben, die Gegenstand einer Zweckver-
einbarung sind, nicht in einem sachlichen Zusammen-
hang stehen. 
 

Ferner ermöglicht die modifizierte Regelung künftig auch 
eine abweichende Vereinbarung über den mit Wirksam-
werden der Zweckvereinbarung verbundenen Aufgaben-
übergang, indem eine kommunale Körperschaft nicht die 
Aufgabe selbst, sondern lediglich ihre Durchführung auf 
eine andere kommunale Körperschaft übertragen kann. 
Es findet in diesen Fällen also keine Übertragung der 
Aufgabenverantwortung statt, sondern nur eine Wahr-
nehmung im Sinne eines Auftragsverhältnisses. 
 

Auf Anregung des Landesrechnungshofes erfolgte zum 
einen die Konkretisierung der Form der Verpflichtungs-
geschäfte des Verbandsgeschäftsführers, zum anderen 
eine Klarstellung hinsichtlich der Geltung der Vorschrif-
ten über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der 
Eigenbetriebe bei Zweckverbänden der Wasserversor-
gung, der Abwasserbeseitigung und der Abfallentsor-
gung. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die vorliegen-
de Novelle gibt unseren Kommunen ein modernes und 
zukunftsweisendes Instrument für die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit in die Hand. Das Land Sachsen-
Anhalt gehört damit zu der ersten Gruppe der Bundes-
länder, die die Modernisierung dieses Bereiches abge-
schlossen haben. Die anderen werden folgen. 
 

Diese vorgesehene Neuausrichtung ist wesentlicher Be-
standteil der anlaufenden Reformvorhaben auf kommu-
naler Ebene. Wir gehen heute einen großen Schritt wei-
ter. Ich bitte Sie: Gehen Sie mit, stimmen Sie der Novel-
le im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen 
zu. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Jeziorsky. - Die Debatte wird 
eröffnet durch den Beitrag der SPD-Fraktion. Das Wort 
hat Herr Dr. Polte. 
 
 

Herr Dr. Polte (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als ich bei 
der Einbringung des Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit die Stellungnahme der SPD-Fraktion 
abgegeben habe, habe ich die Erwartung ausgespro-
chen, dass dieses Gesetz im Zuge des Gesetzgebungs-
verfahrens die notwendige weitere Qualifizierung erfah-
ren möge, und zwar im Sinne der Vorgabe eines Hand-
lungsrahmens für die kommunale Gemeinschaftsarbeit, 
der die Freiräume eindeutig definiert und die Effizienz 
des kommunalen Handelns sicherstellt. 
 

Das lässt sich an einer Reihe von Eckdaten festmachen. 
 

Erstens. Die gesetzliche Regelung über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit - das hatte ich damals gesagt und 
das hat der Minister eben wiederholt - an die kommunal-
verfassungsrechtliche Rechtsentwicklung anzupassen, 
ist dabei unstrittig. 
 

Zweitens. Das Gesetz - so meinten wir - darf nicht als 
Reparaturmaßnahme für die Defizite des inzwischen in 
Kraft getretenen Gesetzes zur Fortentwicklung der Ver-
waltungsgemeinschaften und für die fehlenden Grund-
sätze einer möglichen Gebietsreform angesehen werden 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

und damit womöglich nur als Notnagel dienen. Leider ist 
diese Notnagelfunktion erkennbar. 
 

Drittens. Die durch das Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit ermöglichten Formen der Zusammen-
arbeit dürfen nicht aufwendiger werden, als es bei einer 
beherzten und zukunftsgerechten Funktional- und Kom-
munalreform zu erwarten wäre. So können zum Beispiel 
Arbeitsgemeinschaften wohl nicht ernsthaft die Stadt-
Umland-Problematik lösen.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Viertens. Das Gesetz darf nicht das mögliche Streit-
potenzial auf kommunaler Ebene durch unklare Zustän-
digkeitsregelungen vermehren. Die Aufgabenzuordnung 
muss für den Bürger erkennbar bleiben. Hierbei sind die 
Defizite nicht ausgeräumt worden. Auch die kommuna-
len Spitzenverbände haben immer wieder darauf hinge-
wiesen. 
 

Fünftens. Die kommunale Selbstverwaltung wird durch 
die im Gesetz vorgesehene Bildung von Pflichtverbän-
den bzw. durch den möglichen Zwang zum Anschluss 
einer Gebietskörperschaft an einen bestehenden Zweck-
verband geschwächt. 
 

Das einst postulierte Prinzip der Freiwilligkeit wird an 
dieser Stelle durch Dirigismus ersetzt. Das geschieht im 
Namen des öffentlichen Wohls, das aber niemand näher 
definiert. Es ist auch nicht festgelegt, wer es näher defi-
nieren soll.  
 

Im Gesetz steht eine Ermächtigungsnorm zur Bildung 
von Pflichtverbänden. Welche konkreten Fälle kommen 
dafür infrage und welche sollen unter diese Regelung 
fallen? Darüber steht nichts im Gesetz.  
 

Ich habe mir von Abgeordneten, die schon längere Zeit 
in diesem Hohen Hause tätig sind, sagen lassen, dass 
sie sich noch lebhaft daran erinnern können, dass ins-
besondere die Abgeordneten der CDU Pflichtmitglied-
schaften vehement abgelehnt haben. Herr Minister, heu-
te höre ich etwas ganz anderes. Sie haben festgestellt, 
überall in der Bundesrepublik sei das schon so, nur bei 
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uns nicht. Negativ wirkt sich unter dem Strich aus, dass 
es nach wie vor kein Gesamtkonzept von CDU und FDP 
über das reformerische Handeln in Gänze gibt.  
 

(Zustimmung von Herrn Rothe, SPD) 
 

Ich plädiere aufgrund Ihrer und meiner bisherigen Erfah-
rungen - wenn ich diese Zwischenbemerkung machen 
darf - dafür, dass man sich als Oppositionsabgeordneter 
vielleicht doch einmal die Mühe machen sollte, sich in 
die Situation des jeweils anderen zu versetzen und sich 
dabei die Frage zu stellen, ob man sich in einer Sach-
frage ebenso positionieren würde oder ob man das nur 
tut, weil es von der anderen Seite kommt. Ich stelle die-
se Frage natürlich nicht, um der Regierung einen Gefal-
len zu tun, sondern weil ich denke, wir alle sollten daran 
interessiert sein, die beste Lösung für unser Land zu fin-
den.  
 

Im Gesetzgebungsverfahren - so empfinde ich es - steht 
oftmals ein Block von sieben Stimmen mit dem einzigen 
Ziel, ein Gesetz so schnell wie möglich durchzubringen. 
In der Bilanz der Regierung über das letzte Jahr lese ich 
dann: 34 Gesetze auf den Weg gebracht, 29 beschlos-
sen. - Masse ist noch längst nicht Klasse, meine Damen 
und Herren. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Vergessen Sie dabei eines nicht: Mangelhafte Gesetze 
bedeuten mehr Bürokratismus. Wir wollen alle ein Stück 
weit Deregulierung. Hierbei können wir anfangen. Un-
ausgereifte Gesetze ziehen neue untergesetzliche Re-
gelungen nach sich und stehen im Gegensatz zu den 
Bemühungen um Deregulierung. 
 

Gesetzesfolgenabschätzungen finden an keiner Stelle 
des Gesetzgebungsverfahrens statt. Das Konnexitäts-
prinzip spielt bei der Gesetzgebungsarbeit ebenso nicht 
wirklich eine Rolle. Das zur Verabschiedung stehende 
Gesetz sieht darüber hinaus etliche Regelungen vor, die 
schon in anderen Gesetzen getroffen worden sind und 
gar nicht notwendig wären - kommunale Spitzenverbän-
de, Landesrechnungshof. 
 

Die SPD-Fraktion sieht sich daher leider nicht in der La-
ge, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Dr. Polte. - Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Wolpert. 
 
 

Herr Wolpert (FDP): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren Kollegen! Der vorliegende Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hat während seiner Beratung im 
Innenausschuss eigentlich kaum inhaltliche Änderungen 
erfahren, außer denen, die der Berichterstatter gerade 
erwähnt hat. Es bleibt letztlich bei den bereits vorgetra-
genen Argumenten, die für die Zustimmung zu diesem 
Gesetzentwurf sprechen.  
 

Die von Ihnen, Herr Dr. Polte, vorgetragene Kritik ist 
letztlich nicht wirklich im Kern treffend; denn was Sie 
vorgetragen haben, kann allenfalls darauf abzielen, dass 
Ihnen das gesamte Reformvorhaben der Regierungs-
koalition nicht ausreichend und tiefgreifend genug ist. 
Dieses Gesetz aber soll die Funktion, die Sie von ihm 
erwarten, gar nicht erfüllen. 
 

Dieses Gesetz hat eine ganz andere Zielrichtung. Es 
zielt nämlich nur darauf ab, die bereits in einer Reform 
befindlichen kommunalen Strukturen und die bereits be-
schlossenen Reformen, was die Verwaltungsgemein-
schaften und die Gemeinden betrifft, begleitend mit In-
strumenten auszustatten, um eventuelle Ungenauigkei-
ten abfangen zu können. Das Gesetz ersetzt nicht diese 
Reformen. Das soll dieses Gesetz nicht und das kann es 
auch nicht. Das dann zu kritisieren, ist meines Erachtens 
nicht zulässig. 
 

Die jetzige Fassung zielt darauf ab, die Entwicklung in 
der Vergangenheit nachzuvollziehen und den Erwartun-
gen an die Zukunft gerecht zu werden. Dabei werden 
sowohl den Gemeinden als auch den Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreisen Instrumente an die 
Hand gegeben, mit denen die Steigerung der Effizienz 
und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns er-
reicht wird. Darüber hinaus wird die Anzahl der Instru-
mente erweitert.  
 

Versteht man diese Instrumentarien als Ergänzung zu 
den bestehenden Handlungsmöglichkeiten der Kommu-
nen, so dienen diese auch als Spezialisierungsmöglich-
keit und damit auch zur Qualitätssteigerung innerhalb 
des Verwaltungshandelns. 
 

Im Einzelnen ist auf folgende Änderungsinhalte hinzu-
weisen: Zunächst wird die Organstruktur der Verbände 
insoweit verändert, als die bisherige Doppelspitze, be-
stehend aus dem Verbandsvorsitzenden und dem Ge-
schäftsführer, abgeschafft wird. An ihre Stelle tritt allein 
der Verbandsgeschäftführer, dem nunmehr nur die Ver-
bandsversammlung gegenübersteht.  
 

Durch diese Bündelung der Entscheidungskompetenz 
wird automatisch eine höhere Effizienz vorgegeben und 
werden gleichzeitig auch die Qualitätsanforderungen an 
den Verbandsgeschäftsführer erhöht, weil die Qualitäts-
anforderungen, die in dem Gesetzentwurf erhoben wor-
den sind, Berücksichtigung gefunden haben. 
 

Der Zukunftsorientierung wird dadurch Rechnung getra-
gen, dass der Aufgabeninhalt sich nur noch auf Aufga-
ben der kommunalen Selbstverwaltung bezieht, weil 
aufgrund der Stärkung der Gemeinden und der nun ein-
bezogenen Verwaltungsgemeinschaften nicht zu erwar-
ten ist, dass für staatliche Aufgaben eine Notwendigkeit 
gegeben ist, weiterhin Zweckverbände zu bilden. 
 

Die Möglichkeit der Übertragung von Teilaufgaben auf 
einen Zweckverband oder von mehreren Aufgaben auf 
den so genannten Mehrzweckverband erhöht die Flexibi-
lität und gibt damit Raum für wirtschaftlicheres Verwal-
tungshandeln. Diese Änderung ist auch für die Zweck-
vereinbarung vorgesehen worden. So ist es den Kom-
munen nicht mehr nur möglich, eine Aufgabe zugleich 
für eine weitere Kommune wahrzunehmen, sondern 
eben auch mehrere. 
 

Darüber hinaus muss nun die Aufgabe nicht als Ganzes 
übernommen werden, sondern es kann auch nur die 
Durchführung im Sinne einer Auftragsverwaltung per 
Zweckvereinbarung übertragen werden.  
 

Letztlich ist auf die Möglichkeit der Einführung eines 
Pflichtzweckverbandes einzugehen, die erwartungsge-
mäß nicht die ungeteilte Zustimmung der kommunalen 
Spitzenverbände und der Opposition hervorgerufen hat. 
Tatsächlich ist es aber so, dass diese Möglichkeit nicht 
ein Unikum in Deutschland darstellt, sondern auch in 
anderen Bundesländern vorgesehen ist. In Sachsen-An-
halt gibt es insbesondere im Abwasserbereich auch be-
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reits Spezialregelungen, die ein solches Vorgehen aus-
drücklich enthalten.  
 

Mit der Regelung soll lediglich die Möglichkeit geschaf-
fen werden, in begründeten Ausnahmefällen und unter 
engen gesetzlichen Voraussetzungen einen Zweckver-
band zwangsweise durch die Kommunalaufsichtsbehör-
de bilden zu können.  
 

Es müssen also zwingende Gründe für die Bildung eines 
Pflichtzweckverbandes oder für die Zuordnung einzelner 
Kommunen zu einem Zweckverband vorliegen. Dabei 
muss es zum einen um die Erfüllung einer Pflichtaufga-
be im eigenen Wirkungskreis gehen und zum anderen 
ist die Interessenabwägung im Hinblick auf das öffent-
liche Wohl in jedem Einzelfall gesondert vorzunehmen. 
Damit ist der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungs-
garantie ausdrücklich Genüge getan. 
 

Insgesamt ist das Gesetz ein weiterer Mosaikstein in 
der Verwaltungsreform der Koalition, die eine effiziente 
und starke kommunale Verwaltungsstruktur für die Zu-
kunft sichert. Ich bitte daher um Zustimmung zu der Be-
schlussempfehlung. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von Minister Herrn Jeziorsky) 

 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Wolpert. - Nun erteile ich Herrn Grü-
nert das Wort, um für die PDS-Fraktion zu sprechen. 
 
 

Herr Grünert (PDS): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Nunmehr liegt die Empfehlung des Ausschusses zum 
Entwurf eines Zweitens Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vor. Im 
Ausschuss - das ist zu begrüßen - wurden die Anre-
gungen des Landesrechnungshofes, welche von unserer 
Fraktion und den Regierungsfraktionen aufgegriffen wor-
den sind, eingearbeitet.  
 

Trotz dieses Fortschrittes bleibt unsere Generalkritik am 
Gesetzentwurf aber bestehen, die sich maßgeblich auf 
die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände 
bezieht, welche im Innenausschuss von den Regie-
rungsfraktionen nur sehr marginal Berücksichtigung ge-
funden haben. 
 

Die PDS-Fraktion sieht maßgebliche Einschränkungen 
in folgenden Bereichen:  
 

Erstens. Durch die Erweiterung der kommunalen Ge-
meinschaftsarbeit auf kommunale Körperschaften, also 
auf Verwaltungsgemeinschaften und Ähnliches, werden 
diesen nunmehr weitgehende Rechte unter Nutzung des 
zu ändernden § 77 der Gemeindeordnung im freiwilligen 
Aufgabenbereich eingeräumt, welche die kommunalen 
Gebietskörperschaften zur Mitwirkung zwingen sollen. 
 

Zweitens. Durch die Abschaffung der Doppelspitze der 
Verwaltung des Zweckverbandes werden die Rechte der 
Verbandsversammlung und des Verbandsvorsitzenden 
beschnitten. Gleichzeitig bekommt jedoch der Verbands-
geschäftsführer Rechte zuerkannt, die bisher nur dem 
Hauptverwaltungsbeamten einer Gemeinde oder einer 
kommunalen Gebietskörperschaft zustanden.  
 

Insofern ist es zwar richtig, dass eine höhere Verantwor-
tung auch eine höhere Stellung und mehr Durchgriff 
möglich machen soll, aber wie dann die Möglichkeiten 

der Zweckverbandsversammlung zur Kontrolle der Auf-
gabenerledigung erweitert werden sollen, bleibt offen. 
 

Drittens. Wir begrüßen die Begründungspflicht im Ab-
wahlverfahren gegenüber dem Verbandsgeschäftsfüh-
rer. Dieses Recht wird jedoch zurzeit - wir hatten es 
schon erwähnt - dem in Direktwahl gewählten Bürger-
meister nicht zugestanden. Es wäre an der Zeit, wenn 
man schon diese Regelung einführt, dass auch die Ge-
meindeordnung rückwirkend geändert würde. Ein ent-
sprechender Antrag der PDS-Fraktion ist abgelehnt wor-
den. 
 

Viertens. Die Einführung einer Arbeitsgemeinschaft ist 
insofern entbehrlich, als eine Verbindlichkeit der Tätig-
keit der Arbeitsgemeinschaft - hierin gebe ich meinem 
Kollegen Herrn Dr. Polte Recht - eigentlich nur über ei-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag zu regeln ist und das 
Ganze über den Rahmen einer Arbeitsgruppe, die man 
sowieso einrichten muss, um bestimmte Fragen zu klä-
ren, nicht hinausgeht. Demnach gibt es keinerlei Ver-
bindlichkeit im Handeln der Beteiligten. Um dies zu er-
reichen, wäre ein öffentlich-rechtlicher Vertrag notwen-
dig oder das Instrument der Zweckvereinbarung. Dem-
zufolge greift diese Regelung nicht. 
 

Fünftens. Die Neueinführung eines Pflichtverbandes ist 
der eigentliche Kern Ihres Gesetzentwurfes. Unsere 
Fraktion teilt die Bedenken der kommunalen Spitzenver-
bände bezogen auf das Selbstverwaltungsrecht der 
kommunalen Gebietskörperschaften.  
 

Nunmehr soll es den Kommunalaufsichtsbehörden ob-
liegen, abweichend von spezialgesetzlichen Regelungen 
wie dem Wassergesetz Pflichtverbände zu gründen, 
wenn daran ein dringendes öffentliches Interesse be-
steht. Nunmehr müssen die Kommunen damit rechnen, 
dass künftig aufgrund der Finanzmisere Pflichtverbände 
im freiwilligen Bereich gegründet werden sollen. Das 
dringende öffentliche Interesse ließe sich sicherlich dar-
stellen und gleichzeitig die Finanzierungslast kommuna-
lisieren.  
 

Wir warnen davor; denn hiermit entscheidet künftig die 
Kommunalaufsicht über die Bildung von Zweckverbän-
den und nicht mehr die Gebietskörperschaften selbst. 
 

Das Anhörungsverfahren, das Sie als demokratisches 
Mittel einfügen, sichert in keiner Weise die Abwägung 
der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit im Interesse der 
betroffenen Kommunen. 
 

Sechstens. In den Regelungen zur Verbandsumlage 
wird ein weiteres Mal sichtbar, dass die Lasten kommu-
nalisiert werden sollen. Nunmehr soll die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die Umlagen nach Aufgabenberei-
chen zu differenzieren oder für einzelne Aufgabenberei-
che gesonderte Umlagen zu erheben.  
 

Eine Begründungspflicht, wie wir sie forderten, sieht Ihr 
Gesetzentwurf nicht vor. Wir hatten das vorgeschlagen, 
der Vorschlag wurde jedoch im Ausschuss abgelehnt. 
Dies wäre jedoch für die betroffenen Kommunen eine 
Möglichkeit der Kontrolle der Notwendigkeit maßvoller 
Erhöhungen bzw. der Festsetzung der Umlage gewe-
sen.  
 

Siebentens. Mit dem Gesetz werden die Regelungen 
des § 140 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung keine 
Anwendung mehr finden. Diese Regelung vereinfacht 
das Genehmigungsverfahren bei Satzungen, Beschlüs-
sen und anderen Maßnamen der Gemeinde durch die 
Kommunalaufsicht und wurde damals unter aktiver Be-
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fürwortung insbesondere auch der Vertreter der CDU 
eingeführt, um die schnellstmögliche Handlungsfähigkeit 
der Zweckverbände zu erreichen. Nunmehr soll dies 
nicht mehr greifen. 
 

Werte Damen und Herren! Aufgrund des von mir darge-
legten Sachverhaltes wird die PDS-Fraktion dem Ge-
setzentwurf nicht zustimmen. - Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit.  
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Grünert. - Zum Abschluss der Debatte 
spricht für die CDU-Fraktion Herr Madl.  
 
 

Herr Madl (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Herr Dr. Polte, wir haben uns schon unsere gegen-
seitige Wertschätzung bekundet, aber trotzdem muss ich 
Ihnen Folgendes sagen: Von den Beratungen im Innen-
ausschuss haben Sie sich eine notwendige Weiterquali-
fizierung des Gesetzentwurfs versprochen. Sie haben 
eingeräumt, dass die Anpassung an das geltende Kom-
munalrecht okay, das Gesetz ansonsten aber ein Not-
nagel sei.  
 

Ich kann mich aber nicht erinnern, dass die SPD-Frak-
tion im Innenausschuss weitergehende Anträge gestellt 
hätte, die möglicherweise zu einer Qualifizierung, wie 
Sie sie gefordert haben, geführt hätten. Also, von Quali-
fizierung zu reden ist die eine Sache, aber die notwendi-
gen Anträge zu stellen, um eine Qualifizierung zu errei-
chen, wie sie aus Ihrer Sicht vielleicht notwendig gewe-
sen wäre, ist die andere Sache. 
 

Die Argumentation hinsichtlich der Arbeitsgemeinschaf-
ten verstehe ich ebenfalls nicht. Sie sagen, mit den Ar-
beitsgemeinschaften werde das Stadt-Umland-Problem 
nicht gelöst. Die Arbeitsgemeinschaften sind aber nicht 
deswegen in das Gesetz aufgenommen worden, um das 
Stadt-Umland-Problem zu lösen. 
 

Die Stadt-Umland-Problematik existiert in Deutschland 
seit 1929, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit 
1929 werden in Deutschland alle denkbaren Lösungen 
von Eingemeindungen bis hin zum Regionalkreis prakti-
ziert. Wissenschaftliche Abhandlungen über die Stadt-
Umland-Problematik gibt es auch heute noch genügend. 
Das zeigt mir und vielleicht auch Ihnen, dass dieses 
Problem seit 1929 trotz Eingemeindungen, Regional-
kreislösungen und anderer Lösungen nicht gelöst wer-
den konnte. 
 

Sie bemängeln, dass wir angeblich kein Gesamtkonzept 
hätten. Wir haben aber ein solches Konzept. Ich denke, 
in der letzten Landtagssitzung hat Minister Klaus Je-
ziorsky unser Gesamtkonzept zum Kommunalbereich 
noch einmal ausführlich dargestellt. 
 

Eine Bemerkung zu Herrn Grünert. Generalkritik ist gut, 
Herr Grünert. Sie haben versucht, diesen Weg zu be-
schreiten. Schon als dieses Gesetz im Oktober 2003 
eingebracht worden ist, haben Sie gesagt, dass Sie die 
Regelungen zu den Verwaltungsgemeinschaften bezüg-
lich der kommunalen Gemeinschaftsarbeit schlecht fin-
den. Sie haben damals den Begriff „zwingend“ verwen-
det. Jetzt haben Sie auch noch einmal von „Zwang“ ge-
sprochen.  
 

Ich habe Ihnen damals schon gesagt, dass es hierbei 
keinen Zwang gibt. Wir geben den Kommunen eine Mög-
lichkeit in die Hand. Ob sie von dieser Möglichkeit als 
politisch eigenständige Kommune oder als Verwaltungs-
gemeinschaft Gebrauch machen, liegt einzig und allein 
im Ermessen der Gebietskörperschaft und unterliegt ih-
rer freiwilligen Entscheidung.  
 

Die angebliche Beschneidung der Rolle des Verbands-
vorsitzenden können wir auch nicht erkennen, Herr Grü-
nert; denn die Kontrolle der Verbandsversammlung ge-
genüber dem Geschäftsführer erfolgt genauso wie in der 
Gemeindeordnung vorgesehen; die Lösung ist an die 
Gemeindeordnung angelehnt, genauso wie ein Bürger-
meister durch seinen Gemeinderat bzw. Stadtrat kontrol-
liert wird.  
 

Zur Umlagebegründungspflicht, die Sie zum Schluss an-
gemahnt haben, kann ich nur sagen, dass die Umlage 
durch einen Umlagebescheid festgesetzt wird. Dieser 
Umlagebescheid enthält eine Begründung. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass heute eine Kommune auf einen 
Bescheid hin, der vielleicht nur aus einem Satz besteht, 
der die Aufforderung enthält, 200 000 € zu zahlen, eine 
Zahlung veranlasst ohne eine entsprechende Begrün-
dung für die Aufgabe, die sie erfüllt haben möchte.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Minister 
und die Kollegen von FDP, SPD und PDS haben im We-
sentlichen die Argumente vorgetragen, die einerseits zur 
Zustimmung und andererseits zur Ablehnung des Ge-
setzentwurfes genannt werden mussten. Im Innenaus-
schuss - das haben Sie aus der Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses ersehen - konnten wir nicht alle 
Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, der vorlie-
genden Novelle zum GKG zuzustimmen, obwohl mit 
dem Gesetz eine längst überfällige Anpassung der 
Strukturen kommunaler Gemeinschaftsarbeit an das gel-
tende Kommunalrecht vorgenommen wird und mit die-
sem Gesetz den Kommunen neue, zukunftsweisende 
Instrumente an die Hand gegeben werden, die die Hand-
lungsspielräume und Möglichkeiten kommunaler Ge-
meinschaftsarbeit erweitern werden und effizienter ge-
stalten helfen.  
 

Ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich weitere Aus-
führungen mache, mit meinen Argumenten oder mit den 
Argumenten unserer beiden Fraktionen Sie davon über-
zeuge werde, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Da jetzt 
die rote Lampe blinkt, beschränke ich mich auf meinen 
abschließenden Satz, der zum Inhalt hat, dass wir mit 
dem Gesetz den Kommunen eine Fülle von Instrumen-
ten und Möglichkeiten zur Gestaltung kommunaler Ge-
meinschaftsarbeit an die Hand geben, also - im Skat 
gesprochen - ein tolles Blatt. Die Kommune muss nun 
überlegen, welche Karte sie ausspielt, um im Rahmen 
dieser Möglichkeiten die kommunale Gemeinschafts-
arbeit effektiver zu erledigen.  
 

Der Minister hat gesagt, es sei ein wichtiger Schritt. Es 
ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, ob Sie 
das glauben oder nicht. Aus diesem Grunde stimmen wir 
dem Gesetzentwurf zu. Tun Sie das auch, dann tun 
auch Sie einen wichtigen Schritt.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Madl. - Damit ist die Debatte abge-
schlossen, aber der Tagesordnungspunkt noch nicht be-
endet, sondern wir stimmen jetzt ab.  
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Wenn niemand widerspricht, lasse ich über alle selb-
ständigen Bestimmungen, die in der Beschlussempfeh-
lung stehen, zusammen abstimmen. - Niemand wider-
spricht. Dann machen das so. Wer allen in der Be-
schlussempfehlung enthaltenen Bestimmungen zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Das 
sind die Oppositionsfraktionen. Damit sind diese Be-
stimmungen beschlossen worden. 
 

Jetzt lasse ich abstimmen über den Gesetzentwurf in 
seiner Gesamtheit einschließlich der Gesetzesüber-
schrift, die in unveränderter Fassung vorgeschlagen 
wird. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Gleiches 
Abstimmungsverhalten. Damit ist das Gesetz beschlos-
sen worden und der Tagesordnungspunkt 5 ist beendet.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Unterbringung besonders rückfallgefährde-
ter Personen zur Abwehr erheblicher Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 4/1145 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
- Drs. 4/1311 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 29. Sitzung des Land-
tages am 20. November 2003 statt. Ich bitte zunächst 
Herrn Kosmehl, als Berichterstatter des Ausschusses 
das Wort zu nehmen. 
 
 

Herr Kosmehl, Berichterstatter des Ausschusses für 
Inneres: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der Landtag hat den Gesetzentwurf nach der ersten 
Beratung in der 29. Sitzung am 20. November 2003 fe-
derführend an den Ausschuss für Inneres sowie mitbera-
tend an den Ausschuss für Recht und Verfassung über-
wiesen. In der 24. Sitzung am 17. Dezember 2003 wur-
de der Gesetzentwurf, der vorsieht, zum Schutz der Be-
völkerung vor besonders rückfallgefährdeten Straftätern 
die Geltungsdauer des Straftäterunterbringungsgesetzes 
um zwei Jahre zu verlängern, erstmals im Innenaus-
schuss beraten. 
 

Auf Vorschlag der Fraktionen von FDP und CDU wurde 
in dieser Sitzung die Geltungsdauer des Gesetzes durch 
Änderung der Befristung um ein Jahr verlängert. Diesem 
Vorschlag folgten zehn Abgeordnete. Die Abgeordneten 
der PDS-Fraktion im Innenausschuss lehnten sowohl 
diesen Vorschlag als auch den Gesetzentwurf insgesamt 
ab. 
 

Die Entscheidung wurde dem mitberatenden Ausschuss 
für Recht und Verfassung in einer vorläufigen Beschluss-
empfehlung mitgeteilt. Der Ausschuss für Recht und 
Verfassung schloss sich der Empfehlung mit 10 : 2 : 1 
Stimmen an.  
 

Der Innenausschuss stimmte abschließend in einer Son-
dersitzung am 14. Januar 2004 unter Hinzuziehung der 
Empfehlung des Ausschusses für Recht und Verfassung 
dem geänderten Gesetzentwurf zu und empfiehlt die 

Annahme in der Fassung der Ihnen vorliegenden Be-
schlussempfehlung. 
 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal einen 
herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen rich-
ten, die es möglich gemacht haben, über den Gesetz-
entwurf zügig zu beraten. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Kosmehl. - Zunächst hat Herr Minister 
Jeziorsky um das Wort gebeten. Bitte, Herr Minister. 
 
 

Herr Jeziorsky, Minister des Innern: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf soll die 
Geltungsdauer des Unterbringungsgesetzes verlängert 
werden. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes am 
20. November des letzten Jahres habe ich bereits auf 
die Unverzichtbarkeit dieser Regelungen hingewiesen. 
Ohne das Unterbringungsgesetz müssten verurteilte 
Straftäter nach Verbüßung der Strafe auch dann aus der 
Haft entlassen werden, wenn aus nach der Verurteilung 
zutage getretenen Gründen davon auszugehen ist, dass 
von ihnen erhebliche gegenwärtige Gefahren ausgehen 
und dass sie weitere schwere Straftaten begehen wer-
den. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie Sie alle 
wissen, ist auch deshalb Eile geboten, weil das planmä-
ßige Außer-Kraft-Treten des Gesetzes am 9. März 2004 
zur Entlassung eines derzeit untergebrachten, ganz be-
sonders gefährlichen Mörders führen würde, bei dem 
aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörung mit ho-
her Wahrscheinlichkeit von einer sehr baldigen Wieder-
holung brutaler Straftaten bis hin zur Tötung wehrloser 
Opfer ausgegangen werden muss.  
 

Zu der vorgesehenen Verlängerung der Geltungsdauer 
des Gesetzes gibt es insbesondere aufgrund fehlender 
bundesrechtlicher Regelungen derzeit keine brauchbare 
Alternative, um die Bevölkerung vor den hier in Rede 
stehenden besonders rückfallgefährdeten Straftätern 
wirksam zu schützen.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Den Mitglie-
dern des federführenden Ausschusses für Inneres und 
des mitberatenden Ausschusses für Recht und Verfas-
sung möchte ich an dieser Stelle für die geleistete Arbeit 
und vor allem für die Bereitschaft zur Durchführung der 
außerplanmäßigen Ausschusssitzung danken. Die Arbeit 
in den Ausschüssen hat zu der Ihnen vorliegenden Be-
schlussempfehlung geführt, die eine Verlängerung der 
Geltungsdauer des Unterbringungsgesetzes um ein Jahr 
vorsieht.  
 

Wenngleich aus Gründen der Rechtssicherheit eine län-
gere Geltungsdauer wünschenswert gewesen wäre, wird 
der erforderliche Schutz der Bevölkerung unseres Lan-
des nunmehr zunächst für ein weiteres Jahr gewährleis-
tet. Ich gehe davon aus, dass das Unterbringungsgesetz 
hier und in den Ausschüssen spätestens dann erneut 
erörtert werden muss, wenn das Bundesverfassungsge-
richt bestätigt hat, dass die Länder für diese Regelungen 
die Gesetzgebungskompetenz besitzen.  
 

Für die Zukunft möchte ich meine Position schon jetzt 
deutlich machen. Straftäter, die vom Unterbringungs-
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gesetz erfasst werden, haben anderen Menschen schon 
unendliches Leid zugefügt. Ich werde mich daher auch 
weiterhin dafür einsetzen, dass sich dieses nicht wieder-
holen kann.  
 

(Zustimmung von Herrn Schomburg, CDU) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich schließe 
mich daher der vorliegenden Beschlussempfehlung an 
und bitte Sie, dem Gesetzentwurf in der von den Aus-
schüssen vorgesehenen Fassung zuzustimmen. - Herz-
lichen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Jeziorsky. - Die PDS-Fraktion 
hat auf einen Debattenbeitrag verzichtet, sodass ich für 
die CDU-Fraktion jetzt Herrn Stahlknecht das Wort ge-
ben kann. 
 
 

Herr Stahlknecht (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Der Herr Innenminister hat umfänglich ausgeführt, dass 
die Verlängerung der Geltungsdauer des Unterbrin-
gungsgesetzes für die Sicherheit der Menschen in die-
sem Land unabdingbar ist. Ich möchte das an einem 
Beispiel illustrieren.  
 

Ein Angeklagter wird wegen des Tatvorwurfes der Ver-
gewaltigung zu einer zeitlichen Freiheitsstrafe von zehn 
Jahren verurteilt. Nach neun Jahren der Verbüßung der 
Strafe wird von Sachverständigen festgestellt, dass eine 
erhöhte Gefahr der Wiederholung solcher Straftaten bei 
der Freilassung bestehen würde. Wenn man diesen 
Mann dann freilassen müsste, wäre die Allgemeinheit 
wegen erneuter Vergewaltigung gefährdet. Es kann da-
her gar nicht anders gehandelt werden, als dieses Ge-
setz zum Schutz der Menschen zunächst für ein Jahr zu 
verlängern.  
 

Das Bundesverfassungsgericht wird über die Zuständig-
keitsfragen - die PDS hat ja eine andere Rechtsauffas-
sung als wir - entscheiden. Sollte das Bundesverfas-
sungsgericht unsere Rechtsauffassung vertreten, so 
werden wir zu gegebener Zeit beantragen, dieses Ge-
setz mit einer unbefristeten Geltungsdauer zu verab-
schieden. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Dr. Fikentscher: 
 

Vielen Dank, Herr Stahlknecht. - Die SPD-Fraktion hat 
nach meiner Kenntnis ebenfalls auf einen Beitrag ver-
zichtet, sodass nun Herr Kosmehl für die FDP-Fraktion 
sprechen kann. - Er verzichtet auch. Damit ist die Debat-
te beendet.  
 

Wir kommen zur Abstimmung über die selbständigen 
Bestimmungen in ihrer Gesamtheit. Wenn niemand wi-
derspricht, dann frage ich: Wer stimmt zu? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die SPD-Fraktion. Wer stimmt 
dagegen? - Das ist die PDS-Fraktion. Gibt es Stimment-
haltungen? - Keine Stimmenthaltungen.  
 

Dann stimmen wir jetzt über den Gesetzentwurf in seiner 
Gesamtheit einschließlich der Gesetzesüberschrift, die 
unverändert geblieben ist, ab. Wer stimmt zu? - Wer 
stimmt dagegen? - Gleiches Abstimmungsverhalten. Da-
mit ist der Gesetzentwurf beschlossen worden und der 
Tagesordnungspunkt 6 ist beendet. 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Rettungsdienstgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - Drs. 4/1300 
 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Dr. Kuppe für die 
SPD-Fraktion. Frau Dr. Kuppe, Sie haben das Wort. 
 
 

Frau Dr. Kuppe (SPD): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Herren und Da-
men Abgeordnete! Seit zehn Jahren und zwei Monaten 
ist das Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt in Kraft. Die entsprechenden Leistungen sind eta-
bliert, und die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, 
dass im Notfall die notwendigen Hilfen zur Verfügung 
stehen.  
 

Dennoch gibt es im System Schwachstellen, die unter 
anderem von mehreren externen Gutachten aufgespürt 
worden sind. So stellte das Wibera-Gutachten aus dem 
Jahr 1998 dar, dass die Kosten des Rettungsdienstes in 
Sachsen-Anhalt deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
liegen. Sowohl unter dem Aspekt, die Krankenkassen 
als Hauptkostenträger von den hohen Gebühren zu ent-
lasten, als auch unter dem Gesichtspunkt der Qualitäts-
sicherung sollten vorhandene Wirtschaftlichkeitsreser-
ven genutzt werden.  
 

Im Mittelpunkt standen strukturelle Fehlentwicklungen im 
bodengebundenen Rettungsdienst mit einer zu hohen 
Dichte an Rettungsleitstellen und vor allem Rettungs-
wachen bei zu geringer Kooperation der Landkreise und 
kreisfreien Städte miteinander. Das war, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, der Hauptgrund für den Fahr-
plan, auf den sich die damalige SPD-Landesregierung 
verständigt hatte.  
 

Die als notwendig erachteten Veränderungen im Ret-
tungswesen sollten konform mit der kommunalen Ge-
bietsreform entwickelt werden. Deshalb wurde ein erster 
Arbeitsentwurf zur Änderung des Rettungsdienstgeset-
zes zunächst nicht weiter verfolgt, sondern stattdessen 
auf untergesetzlicher Basis eine dreiseitige Vereinba-
rung zwischen dem Ministerium, den kommunalen Spit-
zenverbänden und den Krankenkassen erarbeitet und 
abgeschlossen. Das geschah parallel zur freiwilligen 
Phase der Gebietsreform entsprechend dem vom dama-
ligen Innenminister Manfred Püchel vorgestellten Leit-
bild.  
 

Die gemeinsame Rahmenplanung sollte den Kommunen 
als Richtschnur für eigenverantwortlich gesteuerte Kon-
zentrations- und Modernisierungsprozesse dienen. Im 
Jahr 2003 wäre nach unseren Vorstellungen die ab-
schließende Gesetzgebung zur kommunalen Gebiets-
reform erfolgt, sodass bei den Kommunalwahlen im 
Jahr 2004 in die neuen Strukturen hinein hätte gewählt 
werden können. Das war auch der Zeitpunkt, zu dem die 
dann noch offenen Probleme der Rettungsdienstorgani-
sation hätten gesetzlich geregelt werden sollen, also 
spätestens im Jahr 2004.  
 

Jetzt sind wir im Jahr 2004. Die Rahmenvereinbarung 
wurde nicht umgesetzt. Die Gebietsreform ist nicht er-
folgt. Sie ist von der jetzigen Landesregierung bis zum 
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Ende dieses Jahrzehnts hin verschoben worden. Die 
SPD-Fraktion hält diese Entscheidung für eine der gra-
vierendsten Fehlentscheidungen dieser Landesregie-
rung mit Auswirkungen auf alle Bereiche. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Für den Bereich des Rettungswesens sollte es jetzt, 
nach fast zwei Jahren Stillstand, keine weiteren Ver-
zögerungen geben. Die SPD-Fraktion legt daher den 
Entwurf eines Rettungsdienstgesetzes 2004 vor.  
 

Wir lassen uns dabei von drei Grundgedanken leiten. 
Erstens. Die Qualität der Notfallrettung und damit die 
rechtzeitige Versorgung der Bevölkerung mit den ent-
sprechenden Hilfen im Notfall ist oberstes Gebot. Zwei-
tens. Die Träger des bodengebundenen Rettungsdiens-
tes - die Landkreise und kreisfreien Städte - und die 
Kostenträger - also die zuständigen Träger der Sozial-
versicherung - verhandeln über die Höhe der Entgelte 
auf gleicher Augenhöhe. Drittens. Durch moderaten 
Druck wird für die Landkreise und kreisfreien Städte ein 
Anreiz geschaffen, auf freiwilligem Wege günstigere Ret-
tungsdienststrukturen zu bilden. 
 

Ich komme zu einigen Paragrafen des Gesetzentwurfes. 
Zu § 3 des Gesetzentwurfes ist zu sagen, Träger des 
bodengebundenen Rettungsdienstes bleiben die Land-
kreise und kreisfreien Städte, die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe aber kreisübergreifend zusammenzuarbeiten 
haben.  
 

Zu § 4 des Gesetzentwurfes möchte ich anmerken, dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit folgend sollen die Landkrei-
se und kreisfreien Städte übergreifend größere gemein-
same Rettungsdienstbereiche bilden und dann entspre-
chend eine gemeinsame Rettungsleitstelle betreiben. 
 

Wenn auf freiwilligem Wege eine solche strukturelle 
Neuordnung nicht zustande kommt, aber dennoch ein 
zwingendes öffentliches Bedürfnis besteht, kann das für 
Gesundheit zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem Innenministerium die Gebietskörperschaften 
dazu verpflichten.  
 

Zu § 5. Pro Rettungsdienstbereich wird eine integrierte 
Rettungsleitstelle betrieben, die mit dem Brand- und Ka-
tastrophenschutz zu kooperieren hat.  
 

Bei Einsätzen, die über den eigenen Rettungsdienst-
bereich hinausreichen, ist die Zusammenarbeit mit den 
Leitstellen benachbarter Rettungsdienstbereiche vorge-
schrieben.  
 

Zu § 7. Die Hilfsfrist - dies ist für die Bevölkerung eines 
der wichtigsten Kriterien - bleibt unverändert festgelegt 
bei zwölf Minuten für das Eintreffen eines Rettungs-
wagens und 20 Minuten für das Eintreffen eines mit ei-
nem Notarzt besetzten Rettungsfahrzeugs am Einsatz-
ort.  
 

Zu § 10. Unter Beteiligung des Landesbeirates für das 
Rettungswesen stellt das für Gesundheit zuständige Mi-
nisterium einen Landesplan als Orientierungsrahmen für 
den Rettungsdienst des Landes auf. Die in diesem Lan-
desplan enthaltenen Empfehlungen betreffen Einzelhei-
ten zum bodengebundenen Rettungsdienst. Festlegun-
gen, die in diesem Landesplan enthalten sind, werden 
sich auf die Luftrettung beziehen.  
 

Zu § 14. Zwischen den Trägern des bodengebundenen 
Rettungsdienstes und den Kostenträgern wird - das ist 
eine Neuerung - ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über 
die Höhe der Entgelte abgeschlossen. Nach Vorlage der 

Unterlagen soll innerhalb von drei Monaten der Ver-
tragsabschluss vorliegen. Für den Fall, dass ein Vertrag 
in dieser Zeit nicht zustande kommt, entscheidet eine 
Schiedsstelle innerhalb von vier Wochen, damit zügig 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten hergestellt wird.  
 

Die Einrichtung einer Schiedsstelle regelt das für Ge-
sundheit zuständige Ministerium durch Verordnung. Die 
vereinbarten Budgets können ein- oder auch mehrjährig 
sein.  
 

Zu § 16. Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im 
Bereich des bodengebundenen Rettungsdienstes sollen 
nunmehr die Landkreise und kreisfreien Städte über-
nehmen. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem zehn-
jährigen Bestehen der Rettungsleitstellen tritt jetzt ver-
stärkt ein Bedarf an Ersatz- und Ergänzungsinvestitio-
nen auf. Einige Landkreise in Sachsen-Anhalt haben die 
ökonomische und die finanzielle Tragweite der dazu 
notwendigen Entscheidungen erkannt. So beabsichtigen 
derzeit die Landkreise Anhalt-Zerbst, Wittenberg, Bern-
burg und Köthen sowie die kreisfreie Stadt Dessau, ei-
nen gemeinsamen Rettungsdienstbereich zu bilden und 
dann lediglich eine gemeinsame, aber dann modern 
ausgestattete Leitstelle zu betreiben. Das ist der richtige 
Weg, den wir mit unserer Gesetzesänderung unterstüt-
zen wollen.  
 

Da derzeit mit Ausnahme der Stadt Halle und des Saal-
kreises die Rettungsdienstbereiche den Grenzen der 
kommunalen Gebietskörperschaften entsprechen, um-
fassen sie in der Mehrheit zwischen 70 000 und 100 000 
Einwohnerinnen und Einwohner. In den ostdeutschen 
Bundesländern liegt der Durchschnitt bei 154 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, in den alten Bundeslän-
dern sogar bei 294 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern.  
 

Hierin sehen wir Spielräume und Handlungsmöglichkei-
ten, um durch strukturelle Verbesserungen und wirt-
schaftliche Ressourcen, die vorhanden sind und die ge-
nutzt werden können, Verbesserungen zu erzielen, ohne 
dass es zu Qualitätseinbußen im Rettungsdienst kommt. 
Das unterstreiche ich ganz dick; denn die Qualität des 
Rettungsdienstes muss für die Bevölkerung auch in Zu-
kunft dauerhaft gewährleistet werden.  
 

(Zustimmung bei der SPD und von Frau Bull, 
PDS) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beantra-
gen die Überweisung des Gesetzentwurfes an die Aus-
schüsse für Gesundheit und Soziales sowie für Inneres. 
- Danke.  
 

(Zustimmung bei der SPD und von Frau Bull, 
PDS) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Frau Dr. Kuppe. - Bevor wir in die Debatte der 
Fraktionen eintreten, hat seitens der Landesregierung 
der Minister für Gesundheit und Soziales Herr Kley um 
das Wort gebeten. Bitte sehr.  
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales:  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! „Gut gebrüllt, Löwe!“, möchte man sagen,  
 

(Frau Bull, PDS: Da kenn ich aber noch einen!) 
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wenn eben jene Partei, die acht Jahre lang an der Re-
gierung war und im Bereich des Rettungsdienstes nichts 
ändern konnte,  
 

(Zustimmung bei der CDU - Oh! bei der SPD und 
bei der PDS) 

 

uns heute verkündet, dass sie aufgerufen sei, etwas zu 
ändern.  
 

Ich muss dazu sagen, dass die mediale Begleitung Ihres 
Entwurfs nicht schlecht war, dass sie, gespickt mit Ne-
belkerzen und Teilwahrheiten, auch einen ganz guten 
Eindruck erweckt hat. Aber wenn man ins Detail geht, ist 
doch das eine oder andere deutlich zu hinterfragen.  
 

Nachdem mein Haus bereits im Juni 2003 einen Entwurf 
im Rettungsdienstbeirat vorgestellt hat,  
 

(Herr Dr. Höppner, SPD: Der völlig durchgefallen 
ist!) 

 

ist uns nun eben jener Entwurf wieder auf den Tisch ge-
kommen, Herr Höppner. Er ist in weiten Passagen wört-
lich abgeschrieben worden,  
 

(Oh! und Beifall bei der CDU) 
 

außer denen, die in der Diskussion waren. Deshalb kön-
nen wir natürlich auch bei vielen Punkten nicht sagen, 
dass sie schlecht seien; wir würden sonst unseren eige-
nen Entwurf kritisieren.  
 

(Zustimmung bei der FDP - Zuruf von Frau Bull, 
PDS) 

 

Allerdings bleibt Ihr Gesetzentwurf in weiten Teilen hin-
ter dem zurück, was Sie verkündet haben. Wenn man 
sich anschaut, dass Sie verkündet haben, dass dem-
nächst die Strukturen größer sind, dann suche ich eben 
jene Passage in diesem Gesetzentwurf vergebens.  
 

Das von Ihnen vorgesehene „zwingende öffentliche 
Bedürfnis“, bei dem das Ministerium ermächtigt werden 
soll, durch Rechtsverordnung die Landkreise und kreis-
freien Städte zur Zusammenlegung zu verpflichten, 
widerspricht eigentlich der bisher auch von Ihnen im 
Landtag geäußerten Haltung, dass eine Verordnungs-
ermächtigung durchaus genau beschreiben soll, worum 
es geht. In diesem Fall wurde bewusst darauf verzichtet, 
weil die SPD offensichtlich wieder nicht den Mut hatte, 
neue Strukturen vorzuschlagen und neue Bereiche öf-
fentlich und entsprechend streitig zu diskutieren, weil es 
eben doch den einen oder anderen Widerstand geben 
könnte.  
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
 

Da die Landkreise nach wie vor den Rettungsdienst als 
eigenständige Aufgabe haben, verbietet es sich aus 
kommunalverfassungsrechtlichen Gründen eindeutig, 
einen zwangsweisen Zusammenschluss der Rettungs-
dienstbereiche durch ministerielle Verordnung vorzu-
nehmen.  
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
 

Wenn man aber einen zwangsweisen flächendeckenden 
Zusammenschluss möchte, dann müsste das Land die 
Aufgabe des Rettungsdienstes stärker an sich ziehen 
und sie dem übertragenen Wirkungskreis der Kommu-
nen zuordnen. Dies wiederum wird zu einem Einfluss-
verlust der Kommunen führen und dem Land die Mitver-
antwortung für die Organisation, zum Beispiel für den 
Einzugsbereich der Rettungswachen, aufbürden. Orts-
nahe Aufgaben werden auf diese Weise verstaatlicht, 

zentralisiert. Letztlich würde dies auch zu mehr Bürokra-
tie führen.  
 

Der Tatbestand des zwingenden öffentlichen Bedürfnis-
ses ist außerdem so allgemein gehalten, dass er nicht 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht.  
 

Unabhängig von dieser formalen Beurteilung ist Folgen-
des zu bedenken: Für den Fall, dass ein Landkreis nicht 
in der Lage ist, den bodengebundenen Rettungsdienst 
durchzuführen, gibt es bereits heute die kommunalauf-
sichtsrechtliche Anordnung als letztes Mittel, benachbar-
te Rettungsdienstbereiche zusammenzuschließen. So-
fern aus Gründen der Kosteneinsparung Zusammen-
schlüsse geboten sind, stellt sich die Frage, welches der 
Kostenmaßstab sein solle, mit dem ein zwingendes öf-
fentliches Bedürfnis für den Erlass einer Rechtsverord-
nung bestimmt werden kann.  
 

Fazit: Die von Ihnen gewählte Vorschrift ist überhaupt 
nicht durchführbar und läuft ins Leere.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Sie müssen auf jeden Fall an dieser Stelle bekennen, 
welche Lösung Sie nun wollen. Alles auf einmal geht je-
denfalls nicht.  
 

Ein Einspareffekt bei der Zusammenlegung von Ret-
tungsleitstellen ist sicherlich dann anzunehmen, wenn 
gleichzeitig die Leitstellen der Feuerwehr und des Ka-
tastrophenschutzes zusammengelegt werden. Sie haben 
sich auch zu integrierten Leitstellen bekannt, müssten 
dies also auch verfolgen.  
 

Dann allerdings müssten auch entsprechende Geset-
zesänderungen in das Brandschutzgesetz und das Ka-
tastrophenschutzgesetz eingebaut werden. So, wie die 
Vorlage jetzt gefasst ist, bedeutet das, dass die vorhan-
denen Leitstellen im Feuerwehrbereich erhalten bleiben. 
Da die Leitstellen im Land überwiegend recht klein struk-
turiert sind, hätte dies zur Folge, dass etwa doppelt so 
viel Personal in den Leitstellen des medizinischen Ret-
tungsdienstes und den Leitstellen des abwehrenden 
Brandschutzes im Wege einer Parallelvorhaltung vor-
handen sein müsste. Dies kann von Ihnen doch nicht 
wirklich so gewollt sein.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU 
- Frau Dr. Kuppe, SPD: Abenteuerlich!) 

 

- Das ist die Gesetzesrealität. Der kann man auch mit 
markigen Worten an dieser Stelle nicht ausweichen.  
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU - Frau Dr. Kup-
pe, SPD, lacht) 

 

Ihre Behauptung, Sie würden die Hilfsfrist nicht verän-
dern, trifft insoweit zu, als sich das Wort „Hilfsfrist“ auch 
in Ihrem Gesetzentwurf wiederfindet.  
 

Die Definition haben Sie verändert. Entweder wurde be-
wusst ein Zusammenhang verschleiert oder es ist Ihnen 
nicht aufgefallen, dass Sie beim Abschreiben von unse-
rem Entwurf die Änderung mit übernommen haben. Auf 
jeden Fall beginnt die Hilfsfrist nach der alten Definition 
mit dem Eingang des Anrufes. Bei Ihnen beginnt sie erst 
mit dem Ende des Meldegesprächs.  
 

Hier deckt sich diese planerische Größe genau mit der 
von uns vorgeschlagenen Eintreffzeit. Das ist auch ver-
nünftig. Aber behaupten Sie nicht öffentlich das Gegen-
teil, Sie würden angeblich nichts verändern.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU)  
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Der wichtige Bereich des Qualitätsmanagements, auf 
den Sie vorhin so viel Wert gelegt haben, ist in Ihrem 
Entwurf überhaupt nicht zu finden. Offensichtlich soll 
hierbei nach dem Willen der SPD alles beim Alten blei-
ben. Die Qualitätssicherung ist an keiner Stelle in dem 
Gesetzentwurf erwähnt, obwohl sich alle Fachleute dar-
über einig sind, dass in diesem Punkt erheblicher Hand-
lungsbedarf besteht.  
 

Bereits im Sachverständigengutachten der konzertierten 
Aktion im Gesundheitswesen vom Februar 2003 wurde 
das mangelnde Qualitätsmanagement im Rettungswe-
sen angeprangert und wurde auf Abhilfe gedrängt. Hier-
zu ist es erforderlich, dass in der Notfallrettung erfahrene 
Ärzte und Ärztinnen endlich die Möglichkeit haben, ihre 
Kenntnisse in die Arbeit im Bereich des Rettungsdiens-
tes einfließen zu lassen.  
 

Der in meinem Ministerium erarbeitete Entwurf sieht 
deshalb die verpflichtende Einführung des ärztlichen Lei-
ters des Rettungsdienstes vor. Man hat offensichtlich 
vergessen, diese Vorschrift ebenfalls abzuschreiben. Ein 
verbessertes Qualitätsmanagement bedeutet nämlich 
langfristige Einsparungen im Bereich der Krankenhäuser 
und der Rehabilitation sowie eine Entlastung der Ren-
tenversicherungsträger.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Konstatierend 
kann man sagen, dass von dem ursprünglichen Ent-
wurf - gut gebrüllt, Löwe - nichts weiter übrig bleibt als 
ein von Motten zerfressenes Tigerfell, das vielleicht als 
Running Gag in dem Stück „Dinner for one“ dienen 
kann, aber nicht als ein vernünftiger Gesetzentwurf.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Wir treten nun in die Debatte der Fraktionen ein. Als ers-
te Rednerin rufe ich die Abgeordnete Frau Liebrecht für 
die CDU-Fraktion auf. Bitte sehr. 
 
 

Frau Liebrecht (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeord-
neten! Wir wissen, dass seit Jahren eine Änderung des 
Rettungsdienstgesetzes gefordert wird; denn aufgrund 
der Strukturen steigen die Kosten für die Leistungs-
erbringer ständig, ohne dass damit eine qualitative Ver-
besserung des Rettungsdienstes verbunden wäre.  
 

Die Erfordernisse in der Rettungsmedizin hinsichtlich der 
Qualität und der Quantität sowie die ökonomischen Rah-
menbedingungen haben sich verändert. Diesen Entwick-
lungen muss durch eine Gesetzesänderung Rechnung 
getragen werden.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD! In Ihrer Pres-
semitteilung vom 17. September 2003 haben Sie ange-
kündigt, dass Sie einen Entwurf für ein neues Rettungs-
dienstgesetz - dieser liegt heute vor - in den Landtag 
einbringen werden, mit der Begründung, dass Sie auf 
die anhaltende Untätigkeit der Landesregierung von 
CDU und FDP reagieren.  
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 

Ich denke, es ist keine Glanzleistung, wenn Sie einen 
Referentenentwurf des Ministeriums abschreiben und 
ein, zwei Paragrafen im Nachhinein ändern. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Zudem sind Widersprüche enthalten, wie der Minister 
bereits ausgeführt hat. Sie haben während Ihrer Regie-
rungszeit acht Jahre Zeit gehabt, diese Dinge in die 
Hand zu nehmen.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Sie haben diese Zeit nicht genutzt, erwarten von uns 
jetzt aber sofort eine Lösung.  
 

Es steht die Frage im Raum, ob wir eine Fortschreibung 
des jetzigen Gesetzes wollen, indem wir einige Symp-
tome kurieren, oder ob wir eine wirklich neue Lösung er-
arbeiten wollen, die ein modernes Rettungsdienstgesetz 
schafft. Letzteres braucht noch etwas Zeit, aber - das ich 
kann Ihnen versichern - keine acht Jahre. Wir haben 
noch Abstimmungsbedarf, vor allem mit unserem Koali-
tionspartner.  
 

Unabhängig davon gibt es eine Reihe von Aspekten, die 
unstrittig sind. Einige will ich aufgreifen.  
 

Ich denke, in Bezug auf die Abkehr von der Satzungs-
lösung zugunsten einer Vertragslösung zwischen den 
Kostenträgern und den Leistungserbringern auf der 
Grundlage öffentlich-rechtlicher Verträge gibt es einen 
breiten Konsens. Ebenso halten wir an der integrierten 
Leitstelle fest, die weitere Bereiche wie den Brand- und 
Katastrophenschutz und die Feuerwehr einbeziehen 
sollte.  
 

Standardisierte Fragebögen für die Leitstelle zur Ver-
meidung von Fehleinsätzen wären denkbar und wün-
schenswert; denn dies dient der Verbesserung der Qua-
lität. Wir können uns auch vorstellen, die Rettungs-
dienstbereiche in einer organisatorisch und betriebswirt-
schaftlich sinnvollen Größe zu gestalten.  
 

Ich denke, es besteht Einvernehmen darüber, dass die 
Zahl der Rettungsleitstellen zu reduzieren ist. In Anbe-
tracht der vorhandenen technischen Möglichkeiten sind 
drei Stellen ausreichend. Aber hinsichtlich der Bedeu-
tung der integrierten Leitstelle für Rettung wäre auch ei-
ne Lösung auf der Ebene der Polizeidirektionen denk-
bar.  
 

Angesichts der Situation der Ärzte in Sachsen-Anhalt, 
die heute schon in der Aussprache zur Großen Anfrage 
angesprochen worden ist, wäre eine Verzahnung des 
kassenärztlichen Notdienstes mit dem Rettungsdienst 
sinnvoll. Eine Analyse, die der Innenminister von Bay-
ern, Herr Beckstein, im Jahr 2000 veranlasst hat, unter-
setzt dies. Darin wurde nämlich dargestellt, dass sich die 
Zahl der Einsätze insgesamt auf bis zu 60 % reduziert, 
wenn der kassenärztliche Notdienst mit dem Rettungs-
dienst verzahnt wird.  
 

Für den wichtigen Bereich des Qualitätsmanagements 
wäre es sicherlich ein wesentlicher Aspekt, wenn der 
Verantwortungsbereich des Rettungsdienstassistenten, 
der als Erster am Ort des Geschehens ist, erweitert wür-
de. Eines muss uns klar sein: Je schneller der Arzt oder 
das Rettungsmittel zur Stelle ist, um einen Patienten zu 
versorgen, umso geringer sind die Folgekosten. Jede 
verlorene Minute bei der Notfallversorgung ist kosten-
intensiv. 
 

Die Folgekosten, die durch ein späteres Eintreffen des 
Rettungsmittels oder des Arztes entstehen, steigen mit 
zunehmender Zeit nicht einfach kumulativ, sondern ex-
ponentiell. Aus diesem Grund müssen wir den Ret-
tungsdienst modern und effektiv bezüglich der tech-
nischen Ausrüstung und der Kosten gestalten. Dabei 
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muss auch die Qualität stimmen. Ich denke, wir werden 
darüber im Ausschuss zu gegebener Zeit ausführlich 
diskutieren. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Liebrecht. - Für die PDS-Fraktion spricht 
die Abgeordnete Frau Bull. Bitte sehr. 
 
 

Frau Bull (PDS): 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Minister, 
Sie haben ein paar Dinge bemühen müssen, um das 
Ganze auf einen Nenner zu bringen. Die SPD hat Sie in 
die Bredouille gebracht. Das hätte man relativ kurz fas-
sen können. 
 

(Zustimmung bei der PDS und bei der SPD)  
 

Wenn ich das Wort „Rettungsdienst“ höre, meine Damen 
und Herren, muss ich an eine Episode im Bundestags-
wahlkampf denken. Die Deutsche Angestelltenkranken-
kasse hatte zu einer gesundheitspolitischen Debatte 
eingeladen. Es war der erste Auftritt des neuen Gesund-
heitsministers. Sie werden sich sicherlich daran erin-
nern.  
 

Alle waren gespannt, das ist klar. Die anwesenden Ver-
treter der Krankenkasse und auch der Rettungsdienst-
leister nahmen mehr oder weniger erfreut zur Kenntnis, 
dass der Minister verlautbarte, ein neues Rettungs-
dienstgesetz sei überfällig; die Vorgängerregierung hätte 
ewig Ankündigungen gemacht, es wäre nichts passiert 
und es wäre überhaupt immer so mit dieser Regierung 
gewesen. 
 

(Frau Feußner, CDU: Das stimmt doch auch! 
- Frau Mittendorf, SPD: Genau so!)  

 

Die Anwesenden nahmen verwundert zur Kenntnis, dass 
sich die Gesundheitspolitiker und -politikerinnen zwar 
nicht in bundespolitischen Fragen, aber doch in landes-
politischer Hinsicht im Wesentlichen einig waren. Insbe-
sondere im Hinblick auf das Rettungsdienstgesetz gab 
es einmütige Unterstützung getreu dem sozialdemokra-
tischen Motto „Jetzt geht's los!“. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS, lacht) 
 

Ich kann mich gut an die Blicke meines damaligen sozi-
aldemokratischen Nachbarn erinnern und er sich sicher-
lich auch an die meinigen. Natürlich haben wir uns ehr-
lichen Herzens gefreut, dass alle Unklarheiten beseitigt 
zu sein schienen. Wir waren uns sicher, dass jetzt auch 
die Kommunalpolitiker und -politikerinnen der Koalitions-
parteien auf die Tube drücken würden.  
 

Diese haben wiederum etwas mehr Zeit gebraucht, als 
wir es damals für möglich gehalten hätten, nämlich un-
gefähr zwei Jahre. Ihre Zustimmung haben mittlerweile 
Herr Lukowitz im Namen der FDP-Fraktion und Herr 
Scharf im Namen der CDU-Fraktion erteilt. Nun hat die 
Opposition wieder ein Problem: Ein Gesetz haben wir 
immer noch nicht, aber der Schuldige ist uns abhanden 
gekommen.  
 

Dass die Koalition nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit 
mit gleicher Stimme spricht, halte ich, ehrlich gesagt, für 
einen ganz spannenden Vorgang. Die FDP emanzipiert 
sich. Aber ich persönlich bin bisher davon ausgegangen, 
dass der Fraktionschef der CDU für die CDU-Fraktion 
spricht und der Fraktionschef der FDP für FDP-Fraktion. 

Die Elefanten kreißten, meine Damen und Herren, aber 
das Mäuschen des Ministers lässt noch auf sich warten. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der PDS und bei 
der SPD) 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zeugt 
von produktiver Ungeduld. Wir - das muss ich an dieser 
Stelle gestehen - hatten immer noch Tag für Tag an den 
Minister geglaubt. Aber der war wahrscheinlich mit der 
Reform der überörtlichen Sozialhilfe überlastet.  
 

Nichtsdestotrotz: Dank der SPD-Fraktion können wir nun 
auch einmal über die Sache diskutieren. Ich werde jetzt 
nicht darüber unken, warum es der SPD-Fraktion erst in 
der Opposition gelungen ist;  
 

(Frau Dr. Sitte, PDS, lacht) 
 

denn gestern ist mir die Lösung auf den Tisch gekom-
men. Offensichtlich hat die SPD ihrem Fraktionschef ver-
sprochen, dass in seinem Landkreis die Leitstelle erhal-
ten bleibt.  
 

(Heiterkeit im ganzen Hause) 
 

Meine Damen und Herren! Zur Sache: Den in Gefahr ge-
ratenen Bürgerinnen und Bürgern ist es, denke ich, egal, 
wo die Rettungswache steht, in welcher Rettungsleitstel-
le der Anruf eingeht und wo der Einsatz koordiniert wird. 
Ich denke, der Dreh- und Angelpunkt für Menschen in 
Not ist, wie lange sie auf Hilfe warten müssen - ins 
Rechtsdeutsch übersetzt: wie lang die Hilfsfrist ist. Des-
halb muss diese Hilfsfrist das Maß aller Dinge, also auch 
das Maß für die Politik sein, das Maß aller Dinge für die 
Strukturen und ebenso das Maß aller Dinge für die ma-
teriellen Ressourcen und für das Personal. 
 

Nun mag es zwar sein, Herr Minister, dass die Frist, wie 
sie richtig zu deuten ist, von der SPD übernommen wur-
de. Aber wenn meine Informationen stimmen, dann war 
in Ihrem Gesetzentwurf, den Sie dem Beirat vorgelegt 
haben, die Hilfsfrist verkommen zu einem Ermessens-
spielraum nach dem Motto: kommen oder nicht kom-
men. Ich denke, dabei gibt es einen wesentlichen Unter-
schied. Darüber sollten wir dann reden. 
 

(Zustimmung bei der PDS und bei der SPD) 
 

Ich denke, bei diesem Thema ist jede Liberalisierung 
fehl am Platz. Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
trägt dem Rechnung. Er trägt auch einem zweiten wich-
tigen Punkt Rechnung: der Qualifikation des Personals. 
Wir stimmen dahin gehend zu, dass für den ärztlichen 
Einsatz tatsächlich nur Notärztinnen und Notärzte infra-
ge kommen.  
 

Die Politik kommt dennoch nicht umhin - das haben mei-
ne Vorgängerinnen und Vorgänger auch gesagt -, die 
Frage nach der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit zu 
stellen. Immerhin ist es nicht das Geld der Krankenkas-
se, das zur Disposition steht, sondern es ist das Geld 
der Versicherten.  
 

In den Plädoyers für den Verbleib einer Leitstelle in je-
dem Landkreis wird in der Regel die Ortskenntnis als 
Argument angeführt. Ich weise an dieser Stelle nicht alle 
Bedenken zurück. Bei einer Reihe von Dingen sind wir 
uns sicherlich auch einig. Ich sage aber auch meine per-
sönliche Meinung. Ich denke, im Zeitalter der Naviga-
tionssysteme dürfte es eine lösbare Aufgabe sein, die 
Rettungswagen - diese sind dann entscheidend - und 
die dann weiter entfernt liegenden Leitstellen mit der nö-
tigen Navigationstechnik auszustatten. 
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Wenn die Leitstelle ohnehin 100 km entfernt ist, kann ich 
persönlich kein Argument erkennen, das gegen eine 
einzige Leitstelle sprechen sollte, wohlgemerkt: in kom-
munaler Trägerschaft - nach der Regel, dass Reform-
schritte möglichst immer in homöopathischen Dosen 
verabreicht werden sollen. 
 

Ich nehme zu den einzelnen Punkten nicht weiter Stel-
lung. Ich habe schon gesagt, dass unsere Auffassungen 
nicht sehr weit auseinander gehen werden. Ich begrüße 
den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion. Wir werden der 
Überweisung an den Ausschuss für Gesundheit und So-
ziales zustimmen. Insbesondere habe ich viel Sympathie 
für den goldenen Zügel im Sinne einer Verhandlungs-
lösung im Entwurf der SPD-Fraktion. Die Krankenkassen 
sind mit im Boot. Überlegenswert wäre es vielleicht, 
auch die Leistungsanbieter mit ins Boot zu nehmen.  
 

Alles in allem: Die SPD-Fraktion hat einen akzeptablen 
Vorschlag unterbreitet. Ebenso akzeptabel fände ich es, 
wenn die Landesregierung kurz vor ihrer Halbzeitbilanz 
auch einmal aus dem Knick käme.  
 

(Beifall bei der PDS und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Bull. - Für die FDP-Fraktion wird der Abge-
ordnete Herr Scholze reden. Bitte sehr.  
 
 

Herr Scholze (FDP):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren Abgeordneten! Die SPD-Fraktion beglückt den Land-
tag von Sachsen-Anhalt mit einem Entwurf für eine Neu-
fassung des Rettungsdienstgesetzes. Ich habe den Ein-
druck gewonnen, es geht Ihnen, meine Damen und Her-
ren von der SPD-Fraktion, um Populismus und Effekt-
hascherei. 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Dann hätten wir das be-
stimmt nicht gemacht!) 

 

Sie titeln Ihre Pressemitteilung vom 17. Dezember 2003 
- sie ist heute bereits erwähnt worden - wie folgt: „SPD 
bringt Entwurf für neues Rettungsdienstgesetz in den 
Landtag ein und reagiert damit auf die anhaltende Untä-
tigkeit der Landesregierung“. Der Titel entlarvt Sie; denn 
Sie kritisieren sich damit selbst.  
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

In den acht Jahren Ihrer Regierungsverantwortung von 
1994 bis 2002 haben Sie den unbestrittenen Novellie-
rungsbedarf ignoriert und nichts getan.  
 

(Unruhe bei der SPD)  
 

Es wurden Gutachten bei namhaften Beratungsunter-
nehmen in Auftrag gegeben, gelesen, die Ergebnisse 
und Empfehlungen als politisch unerwünscht deklariert 
und in den Schubladen versenkt.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Es ist aus parlamentarischer 
Sicht begrüßenswert, wenn nun auch die SPD-Fraktion 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht und sich in 
die Diskussion einbringen möchte; denn das Rettungs-
wesen ist ein sehr wichtiges Thema, über das - da es in 
der Konsequenz um die Gesundheit unserer Bevölke-
rung geht - mit der nötigen Gelassenheit, Objektivität 
und Weitsicht diskutiert werden sollte.  
 

Hinsichtlich der dem Gesetzentwurf zugrunde liegenden 
Zielvorstellung sehe ich im Übrigen überhaupt keinen 
Dissens zwischen den Fraktionen; denn oberste Priorität 
hat die Absicherung einer flächendeckenden und be-
darfsgerechten medizinischen Versorgung bei einem 
Unfall oder bei einem akuten Krankheitsgeschehen am 
jeweiligen Einsatzort. Dafür brauchen wir qualifiziertes 
medizinisches Assistenzpersonal und Notärzte. Im An-
schluss an die Erstbehandlung vor Ort muss der Trans-
port in ein nahe gelegenes Krankenhaus oder in ein 
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung unter medizi-
nischer Aufsicht sichergestellt sein. 
 

Auf dem Weg zur Erreichung dieser Zielkoordinaten wird 
sich sehr schnell herausstellen, an welchen Stellen die 
Koalition andere Auffassungen hat. Im Übrigen - damit 
komme ich wieder zurück auf die Stichworte Gelassen-
heit, Objektivität und Weitsicht - werden wir uns als Koa-
lition bei dieser Frage keinesfalls von der SPD-Fraktion 
wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf treiben lassen. 
Wir haben uns vorgenommen, das Rettungsdienstgesetz 
zu novellieren. Wir werden es auch tun, meine Damen 
und Herren. 
 

Ich kann nicht auf alle Regelungsinhalte im Detail einge-
hen. Ich möchte aber doch an der einen oder anderen 
Stelle aufzeigen, wo der Gesetzentwurf der SPD-Frak-
tion seinem Anspruch, den ich ihm natürlich auch un-
terstelle, nicht gerecht wird.  
 

Sie tönen in Ihrer eingangs erwähnten Pressemitteilung, 
dass die Hilfsfristen nicht angetastet werden und in der 
bisherigen Form Bestandteil des neuen Gesetzes blei-
ben sollen. Sie verschweigen aber in Ihrer Information 
für die breite Öffentlichkeit, dass Sie durch Ihre Neufor-
mulierung des § 7 faktisch drei Minuten draufschlagen, 
da die Zeit vom Ende des Meldegesprächs bis zum Ein-
treffen gemessen wird, und nicht wie im gültigen Gesetz 
ab dem Eingang der Notfallmeldung bei der Leitstelle. 
 

Der Minister sprach in Bezug auf Ihren Entwurf schon 
davon, dass Sie von dem Referentenentwurf abge-
schrieben haben, über den im Landesbeirat für den Ret-
tungsdienst diskutiert wurde. Ich frage mich an dieser 
Stelle auch, ob Sie den Überblick über Ihre Vorlagen 
verloren haben und versehentlich vom falschen Blatt ab-
geschrieben haben. 
 

Ein anderer höchst bemerkenswerter Punkt ist die Neu-
gestaltung der Rettungsdienstbereiche und die Reduzie-
rung der Zahl der Leitstellen. Das ist im Übrigen ein 
Punkt, den auch wir für wichtig halten. Gemäß § 3 blei-
ben die Träger des Rettungsdienstes wie bisher die 
Landkreise und die kreisfreien Städte, welche diese Auf-
gabe im eigenen Wirkungskreis wahrnehmen.  
 

Allerdings sollen gemäß § 4 bei einem zwingendem öf-
fentlichen Bedürfnis das MS und das MI durch Verord-
nung zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit zwingend 
eingreifen. Diese Begriffe sind einfach zu unklar und 
weisen ein hohes Maß an Unverbindlichkeit auf, mit dem 
Ergebnis, dass die Neugestaltung der Rettungsdienst-
bereiche und die Reduzierung der Zahl der Leitstellen im 
Unklaren bleibt.  
 

Im Kontrast zu dem eben Gesagten finde ich allerdings 
auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit Ihrem Ent-
wurf. Beispielhaft sind folgende Stichworte zu nennen: 
die integrierte Leitstelle, die Vertragsdauer für Leistungs-
erbringer von maximal sechs Jahren, die Schiedsstellen-
verfahren und der Landesplan.  
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Ich ziehe mein Fazit: Der Entwurf der SPD-Fraktion ist 
sicherlich diskussionswürdig, er bleibt aber weit hinter 
den Ankündigungen zurück. Wir werden einen besseren 
vorlegen. - Vielen Dank, meine Damen und Herren! Wir 
werden natürlich einer Überweisung an die entspre-
chenden Ausschüsse zustimmen.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Scholze. - Für die SPD-Fraktion hat Frau 
Dr. Kuppe die Möglichkeit zur Erwiderung. 
 
 

Frau Dr. Kuppe (SPD): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Herren und Da-
men Abgeordneten! Ich bin schon sehr überrascht, dass 
die Diskussion zur Neufassung des Rettungsdienst-
gesetzes Anlass gibt zu derart vielen Geschichten aus 
dem Tierreich. Da fing es mit dem Löwen an, ging über 
die Sau bis zum Mäuschen. Das ist schon eine verblüf-
fende Entwicklung.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Aber vielleicht kommen wir doch irgendwann bei den 
Menschen an.  
 

Herr Minister Kley, ich wünschte mir, der Regierungs-
entwurf läge auf dem Tisch und wir könnten über diesen 
diskutieren. Aber Sie sind bisher noch nicht so weit. 
Deswegen, denke ich, müssen wir die Diskussion voran-
treiben, und wir sahen uns in der Pflicht, einen eigenen 
Entwurf zu erarbeiten.  
 

Wir haben uns - das ist richtig - an allen Vorlagen, die 
bisher erarbeitet worden sind, orientiert, haben diese 
nebeneinander gelesen und betrachtet. - Herr Kley, 
wenn Sie mal zuhören würden, wäre es sehr schön; 
denn Sie sind ja in der Debatte mit betroffen.  
 

Wir haben als Fraktion in der letzten Legislaturperiode 
auch eigene Gesetzesvorstellungen entwickelt und diese 
wurden damals sogar mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus dem Ministerium erörtert. Natürlich habe ich 
mich auch in die Diskussion eingemischt. Ein Teil dieser 
Überlegungen ist in unseren Gesetzentwurf wie auch in 
Ihren Referentenentwurf geflossen.  
 

Wir können uns über die verschiedenen Quellen immer 
noch unterhalten, aber am Ende würde sicherlich eine 
gute Mischung herauskommen. Deswegen seien Sie ein 
bisschen vorsichtig mit der Aussage, wer wo abge-
schrieben hat. Aber das ist auch nicht der Punkt. Wenn 
Sie sagen, wir hätten alles abgeschrieben, dann könnten 
Sie doch glücklich sein und dem Gesetzentwurf zustim-
men. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Aber offensichtlich sind Sie es doch nicht. 
 

(Herr Gürth, CDU: In zu frühem Stadium abge-
schrieben!) 

 

Zu dem Fahrplan, den wir ursprünglich vorhatten, will ich 
nichts mehr sagen. Mit den acht Jahren diskreditieren 
Sie sich selbst. Ein halbes Jahr nach der Verabschie-
dung des Gesetzes stand die Novellierung wahrschein-
lich doch noch nicht an. Ich glaube, so weit geht auch Ihr 
Verständnis für dieses Gesetzeswerk. 
 

Zum Thema „Zwingendes öffentliches Bedürfnis“ und 
der Möglichkeit, dass das Ministerium für Gesundheit 

und Soziales zusammen mit dem Innenministerium auf 
die Landkreise und kreisfreien Städte einwirkt, will ich 
nur bemerken, dass wir diese Regelung in dieser wei-
chen Form aus Respekt vor der noch laufenden freiwilli-
gen Phase der Gebietsreform in den Gesetzentwurf ge-
schrieben haben. Nach unserem Willen wäre jetzt schon 
das Gesetz vorhanden 
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 

und die Gebietskörperschaften hätten Rechtssicherheit, 
wohin sie sich zu entwickeln haben.  
 

Das ist nun nicht passiert und deswegen ist die freiwilli-
ge Phase auch für Zusammenschlüsse auf Gemeinde-
ebene und dann die Entwicklung in der Kreisebene noch 
völlig offen. Das ist Ihrer Politik geschuldet. Wir wollen 
diese freiwilligen Entscheidungen auf Landkreisebene 
respektieren und deswegen diese Formulierung. Wenn 
aber ein zwingendes öffentliches Bedürfnis vorliegt, 
dann muss eingegriffen werden. Ansonsten, bevor die 
anderen Entscheidungen zur Kreisgebietsreform noch 
nicht gefallen sind, eben keine Einmischung.  
 

Die Hilfsfrist haben wir in der Tat präzisiert. Aber das ist 
aufgrund der Anhörungen, die wir mit Krankenkassen, 
mit Leistungserbringern und mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der kommunalen Ebene durchgeführt haben, 
auch angemessen, weil erst am Ende eines Telefonats 
feststeht, was die eigentlichen Inhalte sind und welche 
zwingenden Notwendigkeiten als Schlussfolgerungen 
daraus gezogen werden können. Das verändert die 
Hilfsfrist an sich nicht, aber präzisiert sie, und dazu ste-
he ich auch.  
 

Das Qualitätsmanagement - das ist auch mehrfach an-
gesprochen worden - ist ein wichtiges Element in diesem 
Gesetzeswerk. Wir setzen insbesondere darauf, dass 
der Landesplan für das Rettungswesen im Land zwin-
gend, und zwar in einer freiwilligen Vereinbarung aller 
Beteiligten, Qualitätsstandards festlegt, nicht nur für den 
bodengebundenen Rettungsdienst, sondern auch für die 
Luftrettung. 
 

Darüber hinaus will ich nur noch eine Anmerkung ma-
chen, Herr Minister Kley, der Sie immer noch nicht zu-
hören. Beim Rettungsdienstgesetz sollten wir es halten 
wie bei anderen Gesetzen auch: dass wir uns vor einer 
Überregulierung hüten. Wir sollten nur das Notwendige 
in der Neufassung des Rettungsdienstgesetzes regeln 
und überflüssig Floskeln, wie Sie sie zum Teil vorge-
schlagen haben, nicht in das Gesetz aufnehmen; denn 
damit überfrachten wir es und machen es nicht mehr gut 
nachvollziehbar und durchführbar. - Danke. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Dr. Kuppe. - Damit ist die Aussprache 
beendet. Wir treten ein in das Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 4/1300. Ich habe nichts vernommen, was einer 
Überweisung als solcher entgegen steht. Oder wünscht 
jemand die Abstimmung? - Herr Scholze, bitte. Was 
möchten Sie? 
 
 

Herr Scholze (FDP):  
 

Ich wollte namens der Koalitionsfraktionen darum bitten, 
den Gesetzentwurf außer in den Sozialausschuss und 
den Innenausschuss wegen der Finanzverantwortung in 
den Finanzausschuss und, da wir auch private Leis-
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tungserbringer haben, auch in den Wirtschaftsausschuss 
zu überweisen. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Also, es ist jetzt bereits die Überweisung in den Sozial-
ausschuss, in den Innenausschuss, zusätzlich in den Fi-
nanzausschuss und in den Wirtschaftsausschuss bean-
tragt worden. Wünscht jemand eine getrennte Abstim-
mung über diese Überweisungswünsche? - Das ist nicht 
der Fall. Ist es strittig, dass der Sozialausschuss feder-
führend ist? - Das ist nicht der Fall. 
 

Dann stimmen wir jetzt ab über die Überweisung in den 
Sozialausschuss, den Innenausschuss, den Finanzaus-
schuss und den Wirtschaftsausschuss bei Federführung 
des Sozialausschusses. Wer damit einverstanden ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Wer enthält sich? - Damit ist der Gesetzentwurf ein-
stimmig in die genannten Ausschüsse überwiesen und 
wir können den Tagesordnungspunkt 7 abschließen.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausfüh-
rungsgesetzes zur Insolvenzordnung 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 4/1314 
 
 
 

Einbringer ist der Minister für Gesundheit und Soziales 
Herr Kley. Herr Kley, bitte sehr, Sie haben das Wort.  
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Ausführungsgesetzes zur Insolvenzordnung 
bitte ich aus folgenden Gründen in der eingereichten 
Fassung anzunehmen.  
 

Es ist wohl unbestritten, dass die Beratung überschulde-
ter Menschen eine notwendige und sinnvolle Hilfe ist 
- notwendig, weil eine immer größere Zahl Bürgerinnen 
und Bürgern in Sachsen-Anhalt überschuldet ist und 
diese Menschen ohne eine qualifizierte Schuldnerbera-
tung häufig keine Chance mehr haben, ihre aus der 
Überschuldung resultierenden Probleme zu lösen. Dazu 
ist es allerdings notwendig, die bisherige Warmer-Re-
gen-Gießkannen-Förderstrategie in eine zielgenaue und 
effiziente Fallpauschalenabrechnung umzuwandeln.  
 

Die derzeitige Anerkennung und Finanzierung der Insol-
venzberatungsstellen in Sachsen-Anhalt basiert auf der 
Grundlage des Gesetzes über die Ausführung der Insol-
venzordnung und zur Anpassung landesrechtlicher Vor-
schriften vom 17. November 1998. Die geeigneten Stel-
len haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Erstat-
tung der Personalausgaben für Aufgaben nach der In-
solvenzordnung. Sachausgaben werden im Rahmen von 
Zuwendungen gewährt.  
 

Die derzeitige Förderung sieht mit dem Rechtsanspruch 
auf Erstattung der Personalausgaben für Aufgaben nach 
der Insolvenzordnung keine Möglichkeit der Einsparung 
von Haushaltsmitteln oder der Steuerung von Leistun-
gen vor.  
 

Darüber hinaus ergibt sich die Notwendigkeit der Über-
arbeitung der gegenwärtigen Förderpraxis aus einer 
Prüfmitteilung des Landesrechnungshofes vom 7. Au-

gust 2002. Der Landesrechnungshof kritisiert insbeson-
dere das unterschiedliche Niveau der Beratungstätigkeit 
in den geeigneten Stellen im Hinblick auf Effektivität und 
Effizienz der Beratungsleistungen.  
 

So existieren nachweislich hohe Differenzen im Hinblick 
auf den nachgewiesenen Stundenbedarf pro Fall. Ver-
wiesen wurde darauf, dass es für die derzeit geltende 
Förderung praktisch bedeutungslos sein, ob ein Fall 
acht Stunden oder über 70 Stunden in Anspruch nimmt. 
Ebenso bedeutungslos für die Finanzierungshöhe pro 
Fall ist derzeit die Anzahl der Gläubiger. Es besteht da-
her dringender Handlungsbedarf.  
 

Die Argumente des Landesrechnungshofes und nicht 
zuletzt die präkäre Finanzlage des Landes erfordern ei-
ne Änderung der Förderpraxis für die anerkannten ge-
eigneten Stellen. Im Landeshaushalt 2003 sind Mittel in 
Höhe von 1 147 300 € berücksichtigt. Bei Einführung ei-
ner Fallpauschale würde die Höhe des Haushaltsansat-
zes um 538 845 € reduziert werden. Durch intelligente 
Fallpauschalengestaltung gelingt es, mit weniger Lan-
desmitteln die gleiche Beratungsleistung zu erbringen, 
da es hierbei um Leistungen pro Fall und damit um Effi-
zenz geht. 
 

Um das Defizit auszugleichen, ist davon auszugehen, 
dass künftig vorrangig Fälle bearbeitet werden, die einen 
zügigen Abschluss erwarten lassen. Argumente, dass 
der Justizhaushalt belastet würde, sind von meinem 
Haus geprüft und als nicht problematisch befunden wor-
den.  
 

Grundlage für die Berechnung der Fallpauschale sind 
die Fallzahlen im Jahr 2002, der durchschnittliche Zeit-
aufwand pro Fall sowie ein Stundensatz von 31 €. Die 
Fallpauschale ist nach Gläubigeranzahl gestaffelt und 
unterscheidet zwischen erfolgreicher Einigung und 
Nichteinigung. Genaue Prognoseangaben zur Entwick-
lung der Fallzahlen können allerdings derzeit nicht ge-
macht werden. 
 

Erste Rückmeldungen einzelner Träger bestärken uns in 
diesem Verfahren; diese freuen sich auf eine leistungs-
orientierte Anerkennung ihrer Arbeit. Wir haben gegen-
wärtig in den Bearbeitungszahlen Unterschiede von zwei 
Fällen pro Mitarbeiter und Jahr bis hin zu 45 Fällen pro 
Mitarbeiter und Jahr. Hierbei gibt es also eine bedeuten-
de Spreizung, wobei es uns darum geht, die Erfolgrei-
chen, Fleißigen entsprechend zu entlohnen und jene mit 
den geringen Fallzahlen anzuhalten, erfolgreicher zu ar-
beiten.  
 

Erste Nachfragen des Landesrechnungshofes nach dem 
Umgang mit der Kritik an der derzeitigen Förderung er-
gaben Zustimmung zur zügigen und kreativen Umset-
zung seiner Vorschläge. 
 

Ich bitte, den Gesetzentwurf an den Ausschuss für Ge-
sundheit und Soziales zu überweisen.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Minister. - Für die Fraktionen ist eine Fünf-
minutendebatte vorgesehen. Als erste Debattenrednerin 
spricht Frau Tiedge für die PDS-Fraktion. Bitte sehr. 
 
 

Frau Tiedge (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich beginne 
mit einem Zitat aus der Rede unserer Fraktionsvorsit-
zenden Petra Sitte, welche sie im Rahmen der Beratun-
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gen über den Haushaltsplanentwurf 2004 im Plenarsaal 
gehalten hat:  
 

„Im Armutsbericht des Landes wird auf die Dra-
matik der Folgen der Überschuldung von Teilen 
der Bevölkerung hingewiesen. Unter diesen Be-
dingungen kürzt die Landesregierung die Zu-
schüsse für Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen von 1 147 300 € auf 608 455 €, die für vie-
le Betroffene der einzige Strohhalm sind, an dem 
sie sich aus ihrer Misere herausziehen können. 
Das ist nicht zu akzeptieren.“ 

 

Auch der heute vorliegende Gesetzentwurf ist nicht zu 
akzeptieren, weil er genau diesen Strohhalm zerbricht.  
 

Die Gründe für die Überschuldung vieler Haushalte ist 
so mannigfaltig wie das Leben. Die einen rutschen durch 
eigene Unerfahrenheit oder Sorglosigkeit in die Schul-
denfalle, andere bleiben auf offenen Rechnungen sitzen. 
Kommen dann Mahn- oder Vollstreckungsbescheide ins 
Haus, scheint für viele die Situation ausweglos. Dann 
brauchen sie Menschen, die ihnen helfen - aber nicht 
nur beim Ausfüllen der Formulare für ein Insolvenzver-
fahren; vielmehr brauchen sie zunächst sozialpädago-
gische Hilfe, um letztlich bereit zu sein, dieses Verfah-
ren, das für sie zunächst sehr kompliziert und langwierig 
erscheint, anzunehmen und bis zum Abschluss durch-
zustehen.  
 

Aus diesem Grund war im ursprünglichen Gesetz zur 
Ausführung der Insolvenzordnung festgeschrieben, dass 
die Beratung ein Angebot zu psychosozialer Begleitung 
und pädagogischen Maßnahmen einschließen kann - ei-
ne für alle Beteiligten sehr sinnvolle Möglichkeit. 
 

Das Angebot der psychosozialen und pädagogischen 
Begleitung darf nunmehr nicht mehr in den Insolvenz-
beratungsstellen unterbreitet werden. Der entsprechen-
de Passus wurde im vorliegenden Gesetzentwurf ersatz-
los gestrichen. Warum - so frage ich mich - bleiben dann 
nach wie vor die Anerkennungsvoraussetzungen an die 
Berufsbilder von beratend tätigen Personen bestehen, 
wie zum Beispiel von Diplom-Sozialpädagoginnen oder 
auch von Diplom-Sozialarbeiterinnen? Für Beratungs-
kräfte, die keine sozialpädagogische Ausbildung haben, 
ist nach wie vor eine Zusatzqualifikation erforderlich.  
 

Weiterhin soll die Möglichkeit gestrichen werden, dass 
die betroffenen Personen auf Wunsch auch im gericht-
lichen Verfahren von den Mitarbeitern beraten und ver-
treten werden können. Viele Schuldner werden das ge-
richtliche Verfahren dann nicht mehr durchführen wollen, 
weil sie dazu allein einfach nicht in der Lage sind.  
 

Der vorliegende Gesetzentwurf kann nicht losgelöst von 
der im Entwurf vorliegenden Änderung der Ausführungs-
verordnung zur Insolvenzordnung gesehen werden; 
denn erst dann wird das gesamte Ausmaß der Änderun-
gen sichtbar. Bislang bestand die Möglichkeit, bei Bedarf 
von der Regelung, pro Landkreis und kreisfreier Stadt 
eine anerkannte Stelle zu finanzieren, abzuweichen 
- zum Beispiel bei flächenmäßiger Änderung des Land-
kreises. Da diese Möglichkeit ebenfalls gestrichen wur-
de, stellt sich die Frage: Was wird nun nach einer Kreis-
gebietsreform, die von den Koalitionsfraktionen ja nicht 
mehr abgelehnt wird?  
 

Das größte Problem wird aber die nunmehr geregelte 
Finanzierung der Beratungsstellen werden. Auch wir 
sind nicht generell gegen Pauschalierungen, aber sie 
sollten nur dann Anwendung finden, wenn sie dem tat-
sächlichen Finanzbedarf entsprechen. Die Festlegung, 

die Fallpauschale nur nach der Anzahl der Gläubiger pro 
Fall auszuzahlen, greift entschieden zu kurz.  
 

Zukünftig sollen die abgebrochenen Beratungen, die 
Einmalberatungen und die Begleitung im und nach dem 
gerichtlichen Verfahren oder auch die Begleitung des 
Zahlplans nach dem außergerichtlichen Vergleich nicht 
finanziert werden. 
 

Der Herr Ministerpräsident hat verschiedentlich erklärt, 
dass die Rechtsanwälte, die ebenfalls als geeignete 
Personen im Insolvenzverfahren anerkannt sind, die In-
solvenzverfahren viel billiger bearbeiten könnten. Ich will 
meinen Berufskollegen nicht zu nahe treten, aber ich 
bezweifle das.  
 

Wenn man dem folgt, dann würde das bedeuten, dass 
mehr Schuldner letztlich die Rechtsanwälte aufsuchen 
sollen, um das Insolvenzverfahren durchführen zu las-
sen. Die Konsequenz wäre ein erheblicher Anstieg der 
Kosten für die Prozesskostenhilfe; in den Justizhaushalt 
sind dafür aber keine höheren Beträge eingestellt. Selbst 
in der Begründung zu dem Gesetzentwurf geht man da-
von aus, dass eine Erhöhung der Ausgaben im Justiz-
bereich nicht zu befürchten sei, da aufgrund einer 
Hemmschwelle die Rechtsanwälte von diesen Schuld-
nern kaum aufgesucht würden. Vielleicht sollten Sie sich 
auf eine einheitliche Begründung verständigen.  
 

Ein weiteres Problem bei der Finanzierung ist die rück-
wirkende In-Kraft-Setzung zum 1. Januar 2004.  
 

Ferner muss im Zusammenhang mit der Erarbeitung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs die mangelnde Einbezie-
hung der Verbände, welche die Beratungsstellen vertre-
ten, kritisiert werden. Die Gläubigerkategorien und Fall-
pauschalen wurden festgelegt, ohne die Verbände zu ih-
ren Erfahrungen anzuhören. Das zeugt von einer erheb-
lichen Missachtung der Arbeit der Verbände. 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Um diese Anhörungen nachholen zu können, werden wir 
der Überweisung des Gesetzentwurfs an den von Ihnen 
vorgeschlagenen Ausschuss zustimmen. Wir beantra-
gen jedoch zusätzlich eine Überweisung an den Aus-
schuss für Recht und Verfassung, um die Frage, ob Aus-
wirkungen auf den Justizhaushalt zu befürchten sind, zu 
klären. Den Intentionen dieses Gesetzentwurfs können 
wir jedoch nicht folgen. - Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Abgeordnete Tiedge. - Für die FDP wird 
der Abgeordnete Herr Rauls sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Rauls (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist of-
fensichtlich unstrittig, dass es überschuldete Menschen 
gibt, die der Beratung und Hilfe bedürfen und diese auch 
in Anspruch nehmen. Um die Umstellung der Förder-
praxis besser bewerten zu können, habe ich in den letz-
ten Tagen mit Trägern von Beratungsstellen und Bera-
tern selbst mehrere Gespräche geführt. Die grundsätz-
liche Reaktion reichte von Ablehnung bis Befürwortung. 
 

Die bisherige Förderpraxis der pauschalen Erstattung 
von Personal- und Sachkosten bot keine Anreize zur 
Steigerung von Qualität und Effizienz der Beratung. Das 
sehen auch die Befürworter so. Nach der für das Jahr 
2002 vorliegenden Statistik differiert die Anzahl der in 
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den insgesamt 29 Beratungsstellen abgeschlossenen 
Fälle zwischen drei in Gardelegen und 67 in Quedlin-
burg. In den großen Städten mit mehreren Stellen geht 
die Zahl deutlich darüber hinaus.  
 

Einige Fragen werden in der Diskussion in den Aus-
schüssen jedoch näher zu betrachten sein, die ich auf-
grund der Kürze der Redezeit nur kurz anreißen kann. 
Durch die Einführung der Fallpauschalen entsteht den 
Beratungsstellen ein Defizit an Fördermitteln von ca. 
50 % pro Beratungskraft. Es wird deshalb davon ausge-
gangen, dass künftig vorrangig Fälle bearbeitet werden, 
die einen zügigen Abschluss erwarten lassen.  
 

Allein daraus ergeben sich für die Beratungsstellen meh-
rere Fragen, so zum Beispiel diese: Können künftig Erst-
beratungen berücksichtigt werden, aus denen sich über-
haupt erst ergibt, ob eine Aussicht auf Abschluss be-
steht? Was wird aus den Fällen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen - meine Vorrednerin hat darauf 
hingewiesen - abgebrochen werden? Diese machen bei 
einigen Beratungsstellen einen Anteil von ca. 11 % aus. 
Die Klärung solcher Einzelfragen bleibt zwar einer 
Rechtsverordnung vorbehalten, diese Fragen werden in 
den Ausschussberatungen und der zu erwartenden An-
hörung dazu aber sicherlich wieder aufgerufen werden. 
 

Zu den Einzelheiten des vorliegenden Artikelgesetzes. 
Zu § 2 ist vorgesehen, die bisher enthaltende psycho-
soziale Beratung zu streichen. Sie findet in der Praxis 
zwar tatsächlich statt, weil in den Beratungsstellen in der 
Regel auch Beratung nach dem BSHG als Aufgabe der 
Landkreise durchgeführt wird, es ist aber eigentlich nicht 
Aufgabe dieses Gesetzes, dies zu regeln.  
 

In § 4 Abs. 3 wird nur eine sprachliche Angleichung vor-
genommen. 
 

Die substanzielle Veränderung erfolgt mit der vorgese-
henen Rechtsverordnung in § 5. Darauf bin ich schon 
eingegangen. 
 

Im Namen der FDP-Fraktion beantrage ich eine Über-
weisung an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
zur federführenden Beratung und an den Ausschuss für 
Recht und Verfassung zur Mitberatung. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter Rauls. - Für die SPD wird die 
Abgeordnete Frau Grimm-Benne sprechen. Doch zuvor 
habe ich die Freude, Schülerinnen und Schüler des 
Rathenau-Gymnasiums Bitterfeld bei uns zu begrüßen. 
Seien Sie herzlich willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren Kollegen! Der vorliegende Gesetzent-
wurf ist der zweite Akt der Haushalts- und Sozialpolitik 
der Landesregierung. Den ersten Akt durften wir bei der 
Verabschiedung des Haushalts 2004 erleben, der zum 
Abbau von Schuldnerberatungsmöglichkeiten im Land 
führen wird. 
 

Dabei zeigt gerade die Entwicklung der vergangenen 
Jahre, dass ein rapider Anstieg der Verbraucherinsol-
venzverfahren zu verzeichnen ist und ein Mehrbedarf an 
Beratung besteht. Gerade der Anteil der Jugendlichen 
steigt dramatisch an. Bereits jeder zehnte Jugendliche in 

Sachsen-Anhalt ist verschuldet. Diesen jungen Men-
schen muss eine Beratung gewährleistet werden, um ei-
ne Chance für den Start in ihr Leben zu haben.  
 

Zur Lösung der steigenden Schuldenproblematik muss 
sicherlich zum einen im Vorfeld etwas geleistet werden. 
Damit meine ich, dass Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um gerade den Jugendlichen den Umgang mit 
Geld zu vermitteln.  
 

Zum anderen muss aber auch Schuldnerberatung für 
die Menschen gewährleistet werden, die sich bereits 
in schwierigen finanziellen Situationen befinden. Dazu 
kann nur der Ausbau einer qualifizierten Schuldnerbera-
tung beitragen und nicht die Kürzung der Mittel und der 
Möglichkeiten.  
 

Schon mit den bisher bestehenden Kapazitäten ist es 
schwierig, die überschuldeten Menschen zu beraten. 
Dieser Gesetzentwurf wird die Situation im Land ver-
schärfen. Beispielsweise werden sich die Wartezeiten 
für eine Beratung sichtlich verlängern.  
 

Es gibt bereits Studien für das Land Berlin, die belegen, 
dass das Land Einsparungen allein durch die Tätigkeit 
von Schuldnerberatungsstellen hat. Durch eine außer-
gerichtliche Einigung werden Kosten für die Insolvenz-
gerichtsverfahren vermieden. 
 

In der Begründung zum vorgelegten Gesetzentwurf wird 
darauf verwiesen, dass mit einem Anstieg der Ausgaben 
im Bereich der Justiz nicht zu rechnen sei, da bei den 
Personen, die Beratungshilfe erhalten, eine Hemm-
schwelle bestehe, Anwälte aufzusuchen. Es geht hierbei 
jedoch nicht nur um eine Hemmschwelle bei den Betrof-
fenen, sondern um die Frage, dass es praktisch kaum 
Anwälte geben wird, die sich dieser Fälle annehmen 
werden. Theoretisch ist es sicherlich richtig, dass die 
verschuldeten Personen zu Anwälten gehen können. 
Das entspricht aber nicht der Realität.  
 

Es gibt zum einen in Deutschland kaum Anwälte, die 
sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben, zum anderen 
handelt es sich bei den Schuldnern, die eine Beratungs-
stelle aufsuchen, um Beratungshilfefälle. Diese Bera-
tungshilfe deckt bei weitem nicht die Kosten, die dem 
Anwalt entstehen.  
 

Für die Beratung zur Herbeiführung einer außergericht-
lichen Einigung würde der Anwalt 46 € erhalten, führt er 
Gespräche und Besprechungen mit den Gläubigern, er-
hält er 224 €. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege hat 
errechnet, dass der Schuldnerberatungsstelle Kosten in 
Höhe von 500 € entstehen würden. Der Anwalt würde 
also weniger als die Hälfte der entstandenen Kosten er-
setzt bekommen. Was das für die Praxis bedeutet, brau-
che ich Ihnen nicht zu sagen. Es werden sich kaum An-
wälte finden, die Insolvenzverfahren betreiben werden. 
 

Aufgrund der Kürzung der finanziellen Mittel wird die 
Schuldnerberatung in Sachsen-Anhalt eingeschränkt 
und die verschuldeten Personen werden dadurch in das 
gerichtliche Verfahren gedrängt. Dadurch entstehen wie-
derum neue Probleme. Die Zahl der Verfahren bei den 
Insolvenzgerichten wird drastisch ansteigen und somit 
auch die dafür erforderlichen Kosten im Rahmen des 
Justizhaushaltes, zum Beispiel auch die Kosten für die 
Prozesskostenhilfe, ansteigen lassen.  
 

Die beabsichtigte Änderung der Insolvenzordnung auf 
Bundesebene ist im Gesetzentwurf überhaupt nicht be-
rücksichtigt worden. Die beabsichtigte Änderung der In-
solvenzordnung auf Bundesebene versucht gerade das 
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zu vermeiden und dem entgegenzuwirken. Das Schwer-
gewicht wird auf die vorgerichtliche Einigung gelegt. Es 
ist doch widersinnig, dass wir im Land Sachsen-Anhalt 
diesem Trend entgegenwirken.  
 

Wir werden einer Überweisung in den Ausschuss und 
Gesundheit und Soziales federführend und in die Aus-
schüsse für Gleichstellung, Familie, Kinder, Jugend und 
Sport sowie Recht und Verfassung als mitberatende 
Ausschüsse zustimmen. Dort werden wir sicherlich Ge-
legenheit haben, über einzelne Fragen des Gesetzent-
wurfes zu diskutieren. Insbesondere ist die Frage des In-
Kraft-Tretens des Gesetzes zu klären, denn das Gesetz 
soll rückwirkend in Kraft treten.  
 

Wir werden in den Ausschüssen auch eine Anhörung, 
insbesondere der Liga der Wohlfahrtsverbände, bean-
tragen, die seit Mai letzten Jahres versucht, Einfluss auf 
diesen Gesetzentwurf zu nehmen. Bisher ist kein einzi-
ger Vorschlag der Liga der Wohlfahrtsverbände im Ge-
setzentwurf berücksichtigt worden. - Ich danke Ihnen. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich danke Ihnen, Frau Grimm-Benne. - Für die CDU-
Fraktion wird der Abgeordnete Herr Stahlknecht spre-
chen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Stahlknecht (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Einführung der Verbraucherinsolvenz ist - darin stimmen 
wir mit der SPD und der PDS überein - mit Sicherheit ei-
ner der wichtigsten gesetzgeberischen Schritte der letz-
ten Jahre gewesen, wichtig deshalb, weil - wie von Ihnen 
dargestellt - eine steigende Anzahl von Bürgerinnen und 
Bürgern eben nicht nur unter vorübergehenden Zah-
lungsschwierigkeiten leidet, sondern nicht in der Lage 
ist, fällige Forderungen langfristig zu begleichen, damit 
schlichtweg im Haushalt überschuldet ist.  
 

Die Insolvenzberatungsstelle bietet in diesen Fällen die 
letzte und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die 
einzige Möglichkeit, als ersten Schritt ihrer Tätigkeit die 
materielle Lebensgrundlage dieser überschuldeten Fa-
milien sicherzustellen. Sie bietet die einzige Möglichkeit, 
eine außergerichtliche Einigung durch Schuldenverzicht 
herbeizuführen.  
 

Nach der jetzigen Förderpraxis wird eine jährliche Pau-
schale für die Erstattung der Personalausgaben sowie 
ein jährlicher Festbetrag für Sachausgaben gewährt. 
Diese Förderung, meine Damen und Herren, erfolgt un-
abhängig von der Dauer der Bearbeitung des Falles, un-
abhängig von der Effizienz der Beratungstätigkeit und 
unabhängig vom Erfolg der Beratung.  
 

Das hat zu einer Belastung des Haushalts in der Weise 
geführt, dass in den Haushalt des Jahres 2003 Mittel in 
Höhe von 1 147 300 € eingestellt worden sind. Eine Um-
stellung auf die beabsichtigte fallpauschalierte Förde-
rung führt zu einer Reduzierung des Ansatzes in diesem 
Haushaltsjahr auf 608 455 €. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die Insolvenzberatungsstellen aufgrund der 
niedrigen Förderung vermutlich mehr Fälle zügiger be-
arbeiten werden und sich damit auch die Wartezeiten für 
die betroffenen Familien verkürzen. 
 

Ich möchte das einmal im Fußballjargon formulieren: Die 
unternehmerische Verantwortung der Beratungsstellen 
sitzt zurzeit, meine Damen und Herren, auf der Reser-

vebank, weil das Spiel mit der bisherigen Förderpraxis 
allzu gut für sie läuft. Die unternehmerische Verantwor-
tung der Beratungsstellen wird aber in das Spiel ein-
gewechselt, wenn ein fallbezogenes Fördersystem zu 
konstatieren ist.  
 

Dieses unternehmerische Denken brauchen wir für die 
Reformierung des Staatswesens so dringend. Daher ist 
es wichtig, dass es bei den Beratungsstellen endlich 
eingeführt wird. 
 

Abschließend - Frau Grimm-Benne, Sie haben es bereits 
vorgetragen - will ich erwähnen, dass eine Belastung 
des Justizhaushaltes mit Sicherheit nicht in Betracht 
kommen wird, weil es für die Anwälte einerseits keine 
lukrative Tätigkeit ist und andererseits für die betroffenen 
Familien der Rechtsanwalt in psychologischer Hinsicht 
nicht die richtige Ansprechstelle sein wird. Wir wollen 
daher den Gesetzentwurf in den Ausschuss für Gesund-
heit und Soziales federführend und mitberatend in den 
Ausschuss für Recht und Verfassung überweisen. - Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Stahlknecht. - Damit ist die Debatte be-
endet. Wir treten ein in das Abstimmungsverfahren zur 
Drs. 4/1314.  
 

Einer Überweisung als solcher wurde nicht widerspro-
chen. Dann kommen wir zur Abstimmung über die jewei-
ligen Ausschüsse. Folgende Überweisungen wurden 
vorgeschlagen: Ausschuss für Gesundheit und Soziales, 
Ausschuss für Finanzen, Ausschuss für Recht und Ver-
fassung und Ausschuss für Gleichstellung, Familie, Kin-
der, Jugend und Sport. Wünschen Sie darüber eine ge-
trennte Abstimmung? - Das ist der Fall.  
 

Dann lasse ich über die Überweisung in den Ausschuss 
für Gesundheit und Soziales abstimmen. Wer ist für die 
Überweisung? - Das ist die Mehrheit. Damit ist der Ge-
setzentwurf überwiesen.  
 

Wer stimmt der Überweisung in den Ausschuss für Fi-
nanzen zu? - Keiner.  
 

Wer stimmt der Überweisung in den Ausschuss für 
Recht und Verfassung zu? - Das ist eine Mehrheit.  
 

Wer stimmt der Überweisung in den Ausschuss für 
Gleichstellung, Familie, Kinder, Jugend und Sport zu? 
- Das ist die SPD-Fraktion. Damit ist die Überweisung in 
den Ausschuss für Gleichstellung, Familie, Kinder, Ju-
gend und Sport abgelehnt worden.  
 

Es wurde die Überweisung in den Ausschuss für Ge-
sundheit und Soziales federführend vorgeschlagen. Wer 
ist dafür? - Das ist die Mehrheit. Damit ist der Gesetz-
entwurf in den Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
federführend und in den Ausschuss für Recht und Ver-
fassung zur Mitberatung überwiesen worden. Damit ist 
der Tagesordnungspunkt 8 beendet.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung fleisch- 
und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften 
(Fl/GFlH-AG) 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 4/1315  
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Einbringer für die Landesregierung ist der Minister für 
Gesundheit und Soziales Herr Kley. Bitte sehr. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Der hier eingebrachte Entwurf eines Ausführungs-
gesetzes zum Fleischhygienegesetz und zum Geflü-
gelfleischhygienegesetz enthält im Wesentlichen zwei 
Regelungsinhalte. Das ist zum einen die Schaffung ei-
ner neuen Rechtsgrundlage zur Erhebung von kosten-
deckenden Gebühren für Amtshandlungen nach dem 
Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht und zum ande-
ren die Schaffung einer gesetzlichen Möglichkeit für die 
Ermächtigung der zuständigen Behörden, hoheitliche 
Aufgabe auf private Dritte zu übertragen. 
 

Das Primat kommt dabei der Schaffung einer neuen 
Rechtsgrundlage zur Erhebung von kostendeckenden 
Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch- und 
Geflügelfleischhygienerecht zu, also für die Durchfüh-
rung der Schlachttier- und der Fleischuntersuchungen 
und der Hygienekontrollen.  
 

Nach dem Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht sind 
gemäß dem Bundesrecht Gebühren und Auslagen für 
Amtshandlungen zu erheben. Die kostenpflichtigen Tat-
bestände sind durch Landesrecht zu bestimmen, wobei 
die Höhe der Gebühren nach Maßgabe bestimmter EG-
Gebührenrichtlinien zu bemessen ist. Die kostendecken-
den Gebühren sind aufgrund der tariflichen Regelun-
gen in den Kommunen und der Lebensverhältnisse in 
Deutschland höher als die von der Europäischen Kom-
mission vorgegebenen Pauschalgebühren. Die betref-
fenden Rechtsakte der Europäischen Kommission las-
sen aber die Abweichung von den Pauschalgebühren 
zu. 
 

Die derzeit geltenden landesrechtlichen Gebührenrege-
lungen, die das Verwaltungskostengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt und die darauf gestützte Allgemeine 
Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt als ge-
setzliche Regelung zur Grundlage haben und in Teilen 
auch an das europäische Recht angepasst sind, haben 
in mehreren Verfahren vor den Gerichten nicht bestehen 
können. 
 

In dem vorliegenden Entwurf werden der von den Ge-
richten geforderte Bezug zu den europarechtlichen Ge-
bührenregelungen und die Möglichkeit der Erhebung 
kostendeckender Gebühren rechtssatzförmig hergestellt 
sowie die Allgemeine Gebührenordnung in den entspre-
chenden Kostentarifstellen geändert. Es ist ein rückwir-
kendes In-Kraft-Treten für noch nicht bestands- oder 
rechtskräftig abgeschlossene Gebührenerhebungen sei-
tens der zuständigen Behörden gegenüber den Wirt-
schaftsbeteiligten vorgesehen.  
 

Dies ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in der 
Widerspruchsbehörde über 170 Widerspruchsverfahren 
aus fünf Landkreisen zur Entscheidung vorliegen, zwin-
gend notwendig. Die bei den Landkreisen derzeit an-
stehenden Forderungen belaufen sich auf über 1,5 Mil-
lionen €. Monatlich kommen ca. 30 000 € hinzu, da eini-
ge Wirtschaftsbeteiligte keine kostendeckende Gebühr, 
sondern nur die EG-Pauschalgebühr bezahlen.  
 

Die im Gesetzentwurf angestrebte Rückwirkung steht im 
Einklang mit den vom Bundesverfassungsgericht zur 
rückwirkenden In-Kraft-Setzung von Gesetzen entwickel-
ten Anforderungen. Die Betroffenen haben zu keiner Zeit 

eine gesicherte Rechtsposition erlangt, die ein Vertrauen 
darauf begründet hätte, dass sie nur zu einer nicht kos-
tendeckenden Pauschalgebühr herangezogen würden. 
 

Neben dieser Kernproblematik ist in das Ausführungs-
gesetz die gesetzliche Möglichkeit zur Ermächtigung der 
zuständigen Behörden eingebaut, im Interesse der Ver-
waltungsvereinfachung und Kosteneinsparung hoheit-
liche Untersuchungs- und Kontrollaufgaben auf private 
Dritte zu übertragen. Dieses Vorhaben entspricht der 
vorgesehenen Deregulierung von staatlichen Aufgaben 
und folgt der Intention der Schaffung eines modernen 
und schlanken Staates. Die Verantwortung der zustän-
digen Behörde wird durch die Beleihung von privaten 
Dritten keinesfalls gemindert. 
 

Wenngleich der Bundesgesetzgeber derzeit diese Mög-
lichkeit der Beleihung nicht vorsieht, verfügen die Länder 
über die Gesetzgebungskompetenz zur Übertragung be-
hördlicher Aufgaben auf Dritte. Dazu existiert eine klare 
Aussage des Bundes, von der bisher die Länder Bayern, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Gebrauch ge-
macht haben. - So weit meine Ausführungen zu den Re-
gelungsinhalten. 
 

Der Gesetzentwurf wurde entsprechend dem Beschluss 
der Landesregierung vom 9. Dezember 2003 mehreren 
Verbänden und berufsständischen Organisationen zur 
Anhörung übergeben. Ausführlich haben sich der Land-
kreistag und der Landesverband der Tierärzte im öffent-
lichen Dienst geäußert. Die Hinweise des Landkreis-
tages zu der im Gesetzentwurf enthaltenen Änderung 
der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt, insbesondere der Gebührenobergrenze bei 
bestimmten Untersuchungsleistungen, wurden nach Prü-
fung übernommen. Die vom Verband der Tierärzte im öf-
fentlichen Dienst geäußerten Bedenken hinsichtlich der 
Aufgabenübertragung auf private Dritte werden von uns 
nicht geteilt. 
 

Ich bitte Sie, diesen Gesetzentwurf in den Ausschuss für 
Finanzen zu überweisen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von Minister Herrn Prof. Dr. Paqué) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Minister. - Eine Debatte ist nicht vereinbart 
worden. Wünscht dennoch jemand das Wort? 
 

(Herr Czeke, PDS: Ja!) 
 

Herr Abgeordneter Czeke, bitte sehr. 
 
 

Herr Czeke (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir liegen so gut in der Zeit, dass ich es mir an-
maße, ein paar Worte zu sagen. Es geht um Fleisch-
hygiene. Der Sozialminister spricht dazu vonseiten der 
Landesregierung. - Das ist nun einmal bei uns so gere-
gelt, obwohl Fleisch und die Veterinäre, die es zu unter-
suchen haben, ansonsten dem Agrarsektor unterstehen. 
Behandeln tut es dann der Finanzausschuss. - Als prak-
tizierender Landwirt habe ich damit meine Probleme. 
 

Es geht in dem Gesetzentwurf nur um Gebühren. Mir 
schwant, wer sie als Letzter wieder bezahlen darf. Es ist 
sicherlich korrekt, dass infolge der Umsetzung europäi-
schen Rechtes in nationales Recht auch Sachsen-Anhalt 
gefordert ist, allerdings nur im Vollzug. Das ist eindeutig 
geregelt. Es geht nur um Kosten. Von den 14 Seiten, die 
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uns als Entwurf vorliegen, enthalten allein sieben Seiten 
die Gebührentabellen. 
 

Dass wir im Rahmen der Bestellung Dritter, im Wege der 
Beleihung verfahren können, ist gängige Praxis. Wenn 
es die Amtsveterinäre in den Landkreisen nicht mehr 
schaffen, darf man sich eben auch zugelassener Tier-
ärzte bedienen. Damit habe ich auch keine Probleme. 
 

Probleme habe ich insoweit damit, als es um Fleisch-
hygiene geht und eine Rundfunkmeldung gestern besag-
te, dass zwei Sorten Babynahrung zurückgerufen wur-
den, weil nicht auf BSE getestetes Rindfleisch im Umlauf 
war - gerade in Babynahrung. Da BSE auch etwas mit 
Fleischhygiene zu tun hat, möchte ich das zum Anlass 
nehmen, hier zu mahnen, dass wir auf nationaler Ebene 
weiterkommen und endlich ein einheitliches europäi-
sches Recht schaffen. Das ist der Anlass, wegen dem 
ich mich zu Wort gemeldet habe.  
 

Es kann nicht sein, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land BSE-Tests im 24. Monat vorschreibt, es in den Nie-
derlanden aber im 30. Monat gemacht wird,  
 

(Zustimmung von Minister Herrn Kley) 
 

und französisches Rindfleisch, wenn es älter ist als zwei 
Jahre, in die Niederlande verbracht, dort geschlachtet 
wird und anschließend EU-einwandfrei auf den bundes-
deutschen Tisch gelangt. - Das ist nicht einheitlich.  
 

Der Spaß endet damit, dass im Entwurf steht - das ist in 
der Begründung nachzulesen -: rückwirkend in Kraft zu 
setzen am 1. April 1992. Das wird im Ausschuss anzu-
sprechen sein. Ob das verfassungsgemäß ist, vermag 
ich beim ersten Überfliegen nicht einzuschätzen. 
 

Dass per Verordnung das zuständige Ministerium er-
mächtigt werden soll, ist ebenfalls problematisch, weil 
wir als Legislative dann keinerlei Zugriff mehr darauf ha-
ben. 
 

Wir sind der Meinung, dass das Thema problematisch 
ist. In der Presse schwirren Sachen wie „Der Staats-
sekretär im Bundesverbraucherschutzministerium erklärt 
kriminelle Machenschaften bei BSE-Tests.“ - er lässt 
aber offen, wer der Kriminelle ist - und die „Volksstimme“ 
schreibt dazu: „Unstimmigkeiten bei BSE-Tests unter-
sucht.“ - Da geht man lapidar drüber weg. Ich zitiere: 
 

„... Bei der Menge von Daten und Zahlen, die dort 
eingegeben werden, ist es kaum verwunderlich, 
dass es zu Unstimmigkeiten kommt...“ 

 

Das wundert mich aber doch. Wenn ich als Rinderhalter 
ein Tier in den Rechner eingebe, der in München steht, 
meldet mir der Rechner, wenn diese Nummer schon 
vergeben ist, und er sperrt sich dann dagegen. Es ist 
aber so, dass jeder „Kleine“, der sich irgendwo bei ei-
nem landwirtschaftlichen Unternehmen ein Rind hält, 
nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet ist und 
auch kein landwirtschaftliches Unternehmen führt, nicht 
wissen kann, welchen Gesetzen er unterliegt. Wenn sein 
Tier zur Schlachtung gelangt, fehlt dann manchmal die 
Information, dass im Alter von 24 Monaten ein Test vor-
geschrieben ist. 
 

Wir befassen uns mit der reinen Theorie, der Festle-
gung, wer zu kontrollieren hat, und den Gebühren. Mir 
geht es um mehr. Für meine Fraktion bitte ich darum, 
dass sich nicht nur der Finanzausschuss, sondern auch 
der Agrarausschuss damit befasst. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter Czeke. - Es gibt jetzt eine 
weitere Wortmeldung. Der Abgeordnete Herr Hauser hat 
für die FDP-Fraktion das Wort. Bitte sehr.  
 
 

Herr Hauser (FDP): 
 

Sehr geehrter Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich mache es kurz, aber was gesagt 
werden muss, muss gesagt werden. Es geht um die 
Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage zur Erhebung 
von kostendeckenden Gebühren und die Möglichkeit der 
Aufgabenverlagerung auf Dritte, um 170 Widersprüche 
in Sachsen-Anhalt, um 1,5 Millionen € jährlich und um 
30 000 € monatlich.  
 

Das Thema betrifft aber nicht nur Sachsen-Anhalt. Es 
betrifft vor allem auch Baden-Württemberg und Bayern. 
Das ist ein bundesweites Problem. Der Gebührenschock 
und die gigantische Gebührenerhöhung ist durch die 
BSE-Krise im November 2000 in Gang gesetzt worden. 
Es hat sich eine Eigendynamik entwickelt. Ob das prak-
tikabel war oder nicht, will ich jetzt nicht diskutieren. 
 

Sie sagen, Herr Kollege Czeke, es gehe in dem Gesetz 
nicht nur um Gebühren und zusätzliche Kosten. - Das 
stimmt. Das ist natürlich ganz klar. Ich muss Ihnen ganz 
offen sagen: Solange wir nicht fähig sind, am lebenden 
Rind, egal welchen Alters, BSE festzustellen, werden wir 
immer wieder Probleme erleben. Das ist so und das 
bleibt so.  
 

Der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Funke von 
der SPD wurde vom Bundeskanzler - das muss man hier 
ganz offen sagen - aus taktischen Gründen zum Teufel 
gejagt, mit der Vorhaltung, dass er es über die zwei Jah-
re hinweg durch Forschung usw. nicht fertig gebracht 
habe, am lebenden Rind BSE zu testen. Wir sind jetzt 
fast vier Jahre, aber dennoch keinen Millimeter weiter. 
- Vielen Dank.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter Hauser. - Gibt es weitere 
Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wir schließen 
die Debatte damit ab.  
 

Wir treten in das Abstimmungsverfahren zu der Drs. 
4/1315 ein. Einer Überweisung als solcher stand nichts 
im Wege. Es kam der Vorschlag von der Landesregie-
rung, den Gesetzentwurf in den Finanzausschuss zu 
überweisen, und der Vorschlag von der PDS-Fraktion, 
ihn in den Landwirtschaftsausschuss zu überweisen. 
Wünscht jemand, dass wir über die Überweisung in die 
beiden Ausschüsse getrennt abstimmen? - Das ist nicht 
der Fall.  
 

Wer also damit einverstanden ist, den Gesetzentwurf in 
den Finanzausschuss und in den Landwirtschaftsaus-
schuss zu überweisen, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. - Das ist eindeutig die Mehrheit. Damit ist der Ge-
setzentwurf in die beiden Ausschüsse überwiesen wor-
den. 
 

Wir kommen zur Abstimmung über die Federführung. 
Die Landesregierung hat vorgeschlagen, den Gesetz-
entwurf federführend in den Finanzausschuss zu über-
weisen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 
Wer ist dagegen? - Das sind die Oppositionsfraktionen. 
Damit ist festgelegt worden, dass der Finanzausschuss 
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die Federführung hat. Wir können den Tagesordnungs-
punkt 9 verlassen. 
 

(Unruhe) 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

a) Bündnis für Lehrernachwuchs in Sachsen-Anhalt 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/482 
 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der 
FDP - Drs. 4/544 

 
 

b) Entwicklung der Lehrerausbildung in Sachsen-
Anhalt 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/494 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und 
Wissenschaft - Drs. 4/1324 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 13. Sitzung des Land-
tages am 6. Februar 2003 statt. Es ist vereinbart wor-
den, keine Debatte zu führen. Der Berichterstatter ist 
Herr Dr. Schellenberger. Bevor ich Herrn Dr. Schellen-
berger das Wort erteile, bitte ich aber in unser aller Inte-
resse darum, den Lärmpegel etwas zu senken. - Bitte 
sehr, Herr Dr. Schellenberger. 
 
 

Herr Dr. Schellenberger, Berichterstatter des Aus-
schusses für Bildung und Wissenschaft: 
 

Frau Präsidentin, ich bedanke mich bei Ihnen. - Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Sie haben das We-
sentliche eigentlich schon gehört. Es handelt sich um ei-
ne Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung 
und Wissenschaft. Die Anträge und Änderungsanträge 
brauche ich nicht noch einmal zu nennen.  
 

Wir haben uns im Ausschuss für Bildung und Wissen-
schaft darüber das erste Mal am 19. März 2003 unter-
halten. Wie das für unseren Ausschuss fast üblich ist, 
haben wir übereinstimmend erklärt, dass Handlungs-
bedarf hinsichtlich der künftigen Deckung des Lehrkräf-
tebedarfs festzustellen ist. Wir haben uns in dieser Sit-
zung darauf verständigt, dass vor den weiteren Beratun-
gen zunächst entsprechende Informationen durch die 
Landesregierung an uns gegeben werden müssen, und 
zwar speziell über die Kapazitäten der Lehrerausbildung 
und über den künftigen Lehrkräftebedarf. 
 

In der Sitzung am 16. April 2003 haben wir uns dann 
geeinigt, relativ zügig eine Beschlussempfehlung in den 
Landtag einzubringen - wie Sie sehen, hat es doch et-
was länger gedauert -, und zwar um ein öffentliches Sig-
nal auszusenden, damit junge Leute motiviert werden, 
künftig ein Lehramt zu studieren. Das ist vielleicht gleich 
ein Hinweis an die jungen Gäste auf der Empore. 
 

Die Referenten der Fraktionen wurden gebeten, in die-
sem Sinn gemeinsam eine Beschlussempfehlung des 
Ausschusses vorzubereiten. Wir haben uns in einer 
der nächsten Ausschusssitzungen - Sie sehen, wir ha-
ben uns mit der Thematik mehrmals beschäftigt - im 
Mai 2003 darauf verständigt, dass das entsprechende 
Konzept der Landesregierung, das sich in der Erarbei-
tung befand, im Ausschuss vorgestellt wird. 
 

Der Kultusminister hat dann in der Sitzung im Juli 2003 
die ersten Eckpunkte dieses Konzeptes vorgestellt. Das 

Konzept zur Personal- und Stellenentwicklung für Lehr-
kräfte an allgemein bildenden öffentlichen Schulen des 
Landes Sachsen-Anhalt wurde dann im Oktober in den 
Ausschuss übermittelt und in der nächsten Beratung 
des Ausschusses diskutiert. Die Referenten der Fraktio-
nen - an dieser Stelle noch einmal meinen Dank an die 
Referenten für diese gute Arbeit - haben dann einen Ent-
wurf für eine Beschlussempfehlung vorbereitet und wir 
haben uns in unserer Sitzung am 14. Januar 2004 ein-
stimmig dazu durchgerungen, dieses Konzept zu verab-
schieden.  
 

Diese Beschlussempfehlung haben Sie heute vorliegen, 
und ich bitte den Landtag im Namen des Ausschusses, 
der Beschlussempfehlung ebenfalls zuzustimmen und 
damit ein deutliches Signal für einen zukünftigen Lehrer-
nachwuchs zu setzen. - Ich danke.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vielen Dank, Herr Dr. Schellenberger. - Eine Debatte ist 
nicht vereinbart worden. Wünscht dennoch jemand das 
Wort? - Das ist nicht der Fall. 
 

Dann treten wir in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
4/1324 ein. Es geht um die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses. Wer ihr seine Zustimmung gibt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich? - Damit haben wir einen Beschluss zu ei-
nem Bildungsthema einstimmig gefasst.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der PDS) 
 

Wir können den Tagesordnungspunkt 10 verlassen.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 11 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

a) Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht betreffend das Abgeord-
netengesetz Schleswig-Holstein - 2 BvK 1/03  
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht 
und Verfassung - Drs. 4/1335 

 
 

b) Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Lan-
desverfassungsgericht betreffend die Zulässig-
keit der Verfassungsbeschwerde gegen das Lan-
desjagdgesetz - LVG 9/03  
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht 
und Verfassung - Drs. 4/1336  

 
 
 

Berichterstatterin zu a und zu b ist die Abgeordnete Frau 
Röder. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 
 
 

Frau Röder, Berichterstatterin des Ausschusses für 
Recht und Verfassung: 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Bun-
desverfassungsgerichtsverfahren 2 BvK 1/03 wurde dem 
Ausschuss mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 
11. Dezember 2003 mit der Bitte um Beratung entspre-
chend § 52 der Geschäftsordnung des Landtages über-
mittelt.  
 

In dem Verfahren geht es um die Verfassungsbeschwer-
de eines Mitgliedes des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages, welches die Feststellung beantragt, dass das dor-
tige Gesetz zur Aufhebung des Gesetzesbeschlusses 
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zur Änderung des schleswig-holsteinischen Abgeordne-
tengesetzes gegen die Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein verstößt.  
 

Durch das in Rede stehende Gesetz wurde eine gesetz-
liche Regelung zur angemessenen und dem formalisier-
ten Gleichheitsgrundsatz entsprechenden Entschädi-
gung der Abgeordneten und damit auch des Antragstel-
lers ersatzlos aufgehoben und damit ein verfassungs-
widriger Zustand vor der Neuregelung zum Nachteil des 
Antragstellers in Geltung gelassen. Zudem macht der 
Antragsteller geltend, dass damit auch das Gesetz über 
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Schleswig-
Holsteinischen Landtages verfassungswidrig sei und 
gleichermaßen seine Rechte verletze.  
 

In seiner bisherigen Praxis hat der Ausschuss für Recht 
und Verfassung regelmäßig davon abgesehen, zu Ge-
richtsverfahren Stellung zu nehmen, die das Verfas-
sungsrecht anderer Bundesländer betreffen. Um ein sol-
ches allein schleswig-holsteinisches Verfassungsrecht 
betreffendes Verfahren handelt es sich hierbei.  
 

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ergibt 
sich allein daraus, dass Schleswig-Holstein kein eigenes 
Landesverfassungsgericht hat. Der Ausschuss für Recht 
und Verfassung hat in seiner Beschlussempfehlung des-
halb einstimmig empfohlen, keine Stellungnahme zum 
Verfahren abzugeben.  
 

Mit dem Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 9/03, 
welches dem Ausschuss für Recht und Verfassung mit 
Schreiben des Landtagspräsidenten vom 11. Dezem-
ber 2003 überwiesen wurde, erbittet das Landesver-
fassungsgericht eine Aussage des Landtages dazu, ob 
die Verfassungsbeschwerde bezüglich des Landesjagd-
gesetzes von ihm für zulässig gehalten werde. Dem liegt 
folgender Sachverhalt zugrunde.  
 

Der Beschwerdeführer ist Eigentümer zweier Grund-
stücke, die sich im Außenbereich seiner Gemeinde be-
finden. Die von ihm beantragte Befriedeterklärung nach 
dem Landesjagdgesetz wurde vom Landkreis verwei-
gert. Zurzeit ist seine Klage beim Verwaltungsgericht 
anhängig. In dieser Klage wurde die Vorlage beim Bun-
desverfassungsgericht angeregt.  
 

In der nunmehr beim Landesverfassungsgericht erhobe-
nen Klage rügt der Beschwerdeführer die Verfassungs-
widrigkeit des Jagdgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt. Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte der 
Gewissensfreiheit und des Eigentums sowie das Staats-
ziel des Tierschutzes seien dadurch verletzt, dass der 
Landesgesetzgeber keine ausreichenden Möglichkeiten 
zur Befriedeterklärung aus eben diesen Gründen ge-
schaffen habe.  
 

Der Ausschuss für Recht und Verfassung hat sich in 
seiner gestrigen Sitzung mit dem Verfahren befasst und 
hat dem Landtag einstimmig empfohlen, zu der Frage 
der Zulässigkeit keine Stellungnahme abzugeben.  
 

Ich empfehle Ihnen deshalb, den Beschlussempfehlun-
gen des Ausschusses für Recht und Verfassung zuzu-
stimmen.  
 

Ich möchte zum Abschluss noch eine kurze Anmerkung 
zu den ursprünglich in der Tagesordnung vorgesehenen, 
beim Landesverfassungsgericht bezüglich des Beamten-
rechtlichen Sonderzahlungsgesetzes anhängigen Ver-
fahren machen.  
 

Hinsichtlich dieser Verfahren hat der Ausschuss keine 
Entscheidung über die Abgabe einer Stellungnahme ge-

troffen, da die Verfahren auf Antrag der Beschwerdefüh-
rer ruhen, bis das vorzuschaltende verwaltungsgericht-
liche Verfahren abgeschlossen ist.  
 

Ich danke Ihnen und bitte um Zustimmung zu der Be-
schlussempfehlung. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Abgeordnete Röder, für die Berichterstat-
tung. - Eine Debatte ist nicht vorgesehen worden. Somit 
treten wir in das Abstimmungsverfahren ein. Zunächst 
geht es um die Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Recht und Verfassung in der 
Drs. 4/1335. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich 
um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Wer ist dagegen? 
- Wer enthält sich der Stimme? - Damit ist die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses einstimmig ange-
nommen worden.  
 

Wir treten dann in die Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Recht und Verfassung 
in der Drs. 4/1336 ein. Wer damit einverstanden ist, den 
bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Auch diese 
Beschlussempfehlung ist angenommen worden. Somit 
können wir den Tagesordnungspunkt 11 verlassen.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Maßnahmen der Landesregierung zur Stabilisierung 
und Bestandserhaltung von Unternehmen 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/1298 
 
 
 

Einbringer für die PDS-Fraktion ist der Abgeordnete Herr 
Dr. Thiel. Bitte sehr. 
 
 

Herr Dr. Thiel (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Obwohl 
viele Konjunkturprognosen, die Ende des vergangenen 
Jahres abgegeben wurden, von einem, wenn auch be-
scheidenen, Aufschwung in diesem Jahr ausgehen, sind 
die Unternehmen in Sachsen-Anhalt in der Mehrzahl mit 
skeptischen Erwartungen ins neue Jahr gegangen.  
 

Betrachtet man die Entwicklung des Bruttoinlandspro-
duktes in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr, dann 
stellt man fest, dass für unser Land unter dem Strich 
voraussichtlich nicht mehr als ein Nullwachstum heraus-
kommt. Die einzigen Bundesländer mit einem nennens-
werten Wachstum sind Sachsen mit etwa 1,4 % und 
Thüringen mit etwa 0,8 %. Die Lage in Sachsen-Anhalt 
wird also weiterhin von Stagnation gekennzeichnet sein.  
 

Die Aussichten sind genauso gut oder genauso schlecht 
wie vor einem Jahr. Ein notwendiges Wirtschaftswachs-
tum von mindestens 1 bis 2 % pro Jahr liegt damit noch 
in weiter Ferne. Von einer wirtschaftlichen Erholung 
kann daher also keine Rede sein. Im Gegenteil. Es sieht 
so aus, als ob sich die negativen Trends im Handel, im 
Baugewerbe und im Dienstleistungssektor weiter fortset-
zen werden und damit auch die positiven und stabilen 
Entwicklungstendenzen in der Industrie, die immer noch 
einen zu geringen Anteil an der Gesamtwirtschaft des 
Landes hat, überdeckt werden.  
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Diese schwierige wirtschaftliche Lage wird weiter ver-
schärft durch eine Vielzahl von Firmenpleiten und Insol-
venzen im Land. Bezüglich der Anzahl der beantragten 
Insolvenzen wurde zwar im Verlauf des vergangenen 
Jahres ein leichter Rückgang beobachtet, aber eine 
Trendwende ist nach meiner Auffassung nicht in Sicht.  
 

Nach wie vor kritisch ist die Situation im verarbeitenden 
Gewerbe und bei unternehmensnahen Dienstleistungen. 
Die Anzahl der betroffenen Unternehmen ist etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres stehen geblieben. Auch muss 
man die starke Bereinigung in den Vorjahren berücksich-
tigen. Das heißt, in Sachsen-Anhalt sind bereits so viele 
Unternehmen Pleite gegangen, dass sich mittlerweile die 
Spreu etwas vom Weizen getrennt hat.  
 

Wohl jeder hier in Sachsen-Anhalt wünscht sich einen 
spürbaren Aufschwung und weniger Hiobsbotschaften 
wie Abbau von Arbeitsplätzen, Unternehmensschließun-
gen oder -verlagerungen. Hier jedoch einige Fakten aus 
der jüngsten Zeit.  
 

Wenn die Bundesagentur für Arbeit Dienstleistungen 
Dritter neu ausschreibt und offenbar nach einer Millio-
nen-Beratung solche Lose zum Beispiel für die Gebäu-
dereinigung festlegt, dass einheimische Unternehmen 
keine Chance mehr haben - das ist ein Hinweis einer 
Hallenser Firma -, dann stellt sich die Frage: Wo bleibt 
da der nachhaltige Protest des Wirtschaftsministeriums? 
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Losgrößen wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen zusammen können nur noch große Dienstleis-
tungskonzerne bewältigen, die ihren Firmensitz eben 
nicht in Magdeburg, Erfurt oder Dresden haben. Regio-
nalen Firmen werden somit Chancen einer stabilen Ent-
wicklung genommen.  
 

Zweites Beispiel: Wenn ein Sangerhausener Unterneh-
mer nach monatelangem Ringen mit seiner kommer-
ziellen Bank die Bereitschaft zur Finanzierung signali-
siert bekommt, aber zwei Wochen vor dem Fristablauf 
der Antragstellung einen abschlägigen Bescheid erhält, 
so spricht das Bände für das Agieren einer Privatbank 
bei einem Investitionsvolumen von einer halben Mil-
lion Euro.  
 

Vom Landesförderinstitut gab es lediglich die lakonische 
Mitteilung, er habe in der Zeit vom 15. Dezember 2003 
bis zum 31. Dezember 2003 Zeit, sich eine neue Bank 
zu suchen, da ab Januar 2004 teilweise beantragte För-
derungen entfallen oder verringert werden.  
 

Das sind Einzelbeispiele, könnte man sagen. Sieht aber 
unser Wirtschaftsminister den Wald vor lauter Förder-
mittelbäumen nicht mehr, wie es einer Pressemeldung 
aus den letzten Wochen zu entnehmen war? Ich zitiere 
Herrn Dr. Rehberger aus einer Pressemitteilung vom 
9. Januar 2004:  
 

„Das Jahr 2004 wird das Jahr der Firmeneinwei-
hungen. Jetzt fahren wir die Ernte ein, für die wir 
seit Regierungsantritt die Saat gelegt haben.“ 

 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Offenbar hat sich nicht wenig von dem als Unkraut in der 
Saat erwiesen.  
 

(Heiterkeit bei der PDS) 
 

Auch hierzu einige Beispiele. Im Juli 2002 wird das Ver-
gabegesetz mit Tariftreuebindung gekippt. 
 

(Zustimmung von Herrn Gürth, CDU) 
 

Im Januar 2004 schließt die Bilfinger Berger AG ihre 
Niederlassung in Magdeburg. Der Grund war nicht nur 
die schlechte Situation im Bauwesen. Es herrschen auch 
im Lande - so war es aus Unternehmenskreisen zu ver-
nehmen - unbefriedigende Wettbewerbsbedingungen; 
denn Dumpingpreise können Firmen, die guten Lohn 
zahlen, irgendwann nicht mehr kompensieren. 
 

(Beifall bei der PDS - Herr Gürth, CDU: Wieso 
haben sie dann ihren Sitz nach Leipzig verlegt, 
wo es ein solches Gesetz auch nicht gibt?) 

 

Beispiel 2: Im März 2003 gab es ein Aufatmen bei der 
Landesregierung. Die Doppstadt AG, Werk Schönebeck 
- das Traktorenwerk -, ist offenbar gerettet. 45 Millio-
nen € Fördermittel, davon 23 Millionen € Landesmittel, 
sind gesichert. Januar 2004: Das Traktorenwerk Schö-
nebeck wird geschlossen. 45 Millionen € in den Sand 
gesetzt?  
 

Drittes Beispiel: Schwarze Zahlen schreibende Unter-
nehmen wie KSR International verlassen blitzartig ihre 
Produktionsstätten. Man kann aber auch gespannt sein, 
wann die Fördermittel in Höhe von 400 000 € wieder in 
die öffentlichen Kassen zurückfließen.  
 

(Herr Grünert, PDS: Nie!) 
 

Flex-Team Merseburg zieht wieder westwärts, weil es 
sich von Landes- und Kommunalpolitik seit 18 Monaten 
im Stich gelassen fühlt.  
 

Unser Wirtschaftsministerium steht solchen Vorgängen 
„bedauernd“, „fassungslos“ oder „betroffen“, aber offen-
sichtlich vor allem unwissend gegenüber.  
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD) 
 

Reden wir hier eigentlich über die Spitze eines Eisber-
ges oder nur über eine Eisscholle? Genau das zu analy-
sieren, wollen wir mit unserem Antrag erreichen.  
 

Viele dieser Unternehmen haben früher oder in jüngster 
Zeit Unterstützung von der EU, vom Bund und von der 
Landesregierung in Form von Fördermitteln oder ande-
ren finanziellen Garantien erhalten. Die Investitionszula-
ge hat jedes Unternehmen gerne genommen. Hieraus 
erwächst aber auch eine besondere Verantwortung der 
Landesregierung und vor allem des Wirtschaftsministe-
riums, oben genannten Fällen noch wirksamer vorzu-
beugen, da es sich hierbei um öffentliches Geld handelt.  
 

Ich bin der Auffassung, eine wirksamere Bestandspflege 
bei Unternehmen, vor allem bei solchen, die mit staat-
lichen Mitteln unterstützt worden sind, und eine Intensi-
vierung der mittelfristigen Vorsorge für junge und viel-
leicht noch auf wackeligen Füßen stehende Existenzen 
stehen auf der Tagesordnung.  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

Das ist angesichts der immer wieder geäußerten Über-
raschung des Wirtschaftsministeriums dringender gebo-
ten als bisher.  
 

Das Wirtschaftsministerium verfügt über einen Bereich 
Bestandspflege und eine so genannte Mediationsord-
nung, aber diese scheinen in diesen Fällen nicht wirk-
sam zu werden oder überhaupt nicht zu greifen. Es ist 
also dringend geboten, effektivere Begleitmaßnahmen 
festzulegen. Dafür einige Vorschläge von uns.  
 

Ein erster Schritt könnte die Aktivierung der so genann-
ten Taskforce sein, mit der Sie, Herr Minister Rehberger, 
Erfahrungen besitzen, da diese doch in Ihrer letzten 
Amtszeit besonders aktiv sein musste.  
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Ich sehe es als - im wahrsten Sinne des Wortes - unbe-
dingt erforderlich an, vonseiten des Wirtschaftsministe-
riums hierbei helfend einzuwirken, vor Ort zu sein, um 
schon den Anfängen von Insolvenz und Verlagerung zu 
begegnen. Das ist auf jeden Fall besser, als im Nach-
gang Fördergelder zurückzuholen.  
 

Eine weitere Möglichkeit, hierbei vorbeugend zu wirken, 
könnte der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 
der neuen Investitions- und Strukturbank mit den Indus-
trie- und Handelskammern sowie den Handwerkskam-
mern Sachsen-Anhalts sein.  
 

Alle in Sachsen-Anhalt geförderten Unternehmen könn-
ten künftig einen Beraterscheck erhalten, den sie nach 
Ablauf eines bestimmten Zeitraumes einlösen können. 
Dieser sichert ihnen eine gründliche Prüfung und Bera-
tung durch Experten der Kammern zu. Damit bestünde 
die Möglichkeit, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erken-
nen und zu korrigieren.  
 

Die Berater sollten den wirtschaftlichen Zustand des Un-
ternehmens analysieren und dessen Chancen auf dem 
Markt bewerten. Im Mittelpunkt der Prüfung sollten ins-
besondere die Preispolitik, der Zustand der Produkte, 
die Absatzziele sowie die Auftragslage stehen. Wenn 
sich herausstellen sollte, dass das Unternehmen gefähr-
det ist, suchen die Berater gemeinsam mit der Bank 
nach einer neuen Strategie, um die Insolvenz oder auch 
die Verlagerung zu verhindern.  
 

Ein solches Konzept für Existenzgründungen mit beglei-
tender Beratung stammt aus Schleswig-Holstein. Dort 
wird es seit mehr als drei Jahren erfolgreich praktiziert. 
Die Zahl der Insolvenzen ging in dieser Zeit um 27 % zu-
rück.  
 

Drittens wäre es sinnvoll, bei der Ausreichung von Mil-
lionen an Subventionen einen Beirat bereitzustellen, in 
dem Banken und Landesregierung vertreten sein sollten, 
mit dem man rechtzeitig und vor allem wissend eingrei-
fen kann.  
 

Das wären aus unserer Sicht Vorschläge, die in ein 
Maßnahmenpaket für wirtschaftspolitische Steuerungs-
maßnahmen zur wirksameren Hilfe für Unternehmen, die 
von Zahlungsschwierigkeiten und von Insolvenz betrof-
fen sind, einfließen könnten.  
 

Wo das Land Sachsen-Anhalt tatsächlich steht, verdeut-
licht ein Vergleich der Innovationskraft aller Bundeslän-
der in einer Untersuchung des ISW Halle-Leipzig. Als 
besondere Schwäche Sachsen-Anhalts heben die Wis-
senschaftler hervor, dass der Einsatz finanzieller Mittel 
im Vergleich zu anderen Regionen nicht effizient ge-
nug erfolgt. Als ein entscheidendes Manko bezeichnet 
es diese Studie auch, dass das Land nur über einen 
äußerst geringen Anteil an technologieorientierten, zu-
kunftsorientierten Unternehmen verfügt. Umso dringen-
der ist es nach unserer Auffassung, das Vorhandene zu 
erhalten und zu stabilisieren.  
 

Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen, damit das 
Wirtschaftsministerium über seine Maßnahmen im Aus-
schuss für Wirtschaft und Arbeit berichten kann. - Ich 
danke Ihnen.  
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung von Frau Bud-
de, SPD, und von Herrn Felke, SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Dr. Thiel. - Seitens der Lan-
desregierung besteht der Wunsch, die Debatte zu eröff-

nen. Der Minister für Wirtschaft und Arbeit Dr. Rehber-
ger erhält das Wort. Bitte sehr.  
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit:  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Zunächst einmal, Herr Dr. Thiel - ich glaube, dazu 
gibt es keine unterschiedliche Meinung in diesem Hau-
se -: Die wirtschaftliche Lage in Sachsen-Anhalt und in 
der Bundesrepublik Deutschland ist wahrlich nicht so, 
wie wir sie gern hätten.  
 

Es ist gerade in einer solchen wirtschaftlichen Situation 
ganz einfach, den einen oder anderen Beispielfall dafür 
anzuführen, was nicht so läuft, wie wir es gern hätten. 
Wenn Sie, Herr Dr. Thiel, allerdings fair bleiben wollen 
- ich kenne Sie als einen fairen Kollegen -, dann müssen 
Sie neben die Negativbeispiele eben auch die anderen 
stellen. Wer nur die negativen Beispiele aufzählt und die 
positiven vergisst, der präsentiert ein verzerrtes Bild und 
wird der tatsächlichen Situation nicht gerecht. 
 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und von 
Minister Herrn Dr. Daehre) 

 

Auch wenn es im verarbeitenden Gewerbe den einen 
oder anderen Betrieb gibt, der dichtmacht oder abwan-
dert, muss man doch fairerweise zur Kenntnis nehmen, 
dass es auf der anderen Seite eine Entwicklung gibt, in 
der sich Sachsen-Anhalt sehr deutlich von den anderen 
ostdeutschen und erst recht von den westdeutschen 
Bundesländern abhebt: Die Investitionstätigkeit im ver-
arbeitenden Gewerbe ist seit 2002 deutlich angewach-
sen.  
 

Wir haben in den beiden Jahren 2002 und 2003, wie Sie 
wissen, Investitionen in Höhe von mehr als 6 Milliarden € 
durch Förderbescheide auf den Weg gebracht. Zum ers-
ten Mal in der Geschichte Sachsen-Anhalts wurden 
mehr Mittel in Anspruch genommen, als im Haushalts-
plan bereitgestellt wurden, um Investitionen zu finanzie-
ren. Über diese Investitionen, die ich jetzt nicht im Ein-
zelnen aufzählen möchte, die Ihnen aber hinreichend 
bekannt sind - jedenfalls einige ganz wichtige -, werden 
mehr als 14 000 Arbeitsplätze geschaffen.  
 

Ich sage deutlich: Das ist nur ein Segment unserer 
Volkswirtschaft, allerdings ein ganz wesentliches. Ohne 
solide industrielle Basis wird eine Volkswirtschaft wie die 
in Sachsen-Anhalt nicht auf die Beine kommen.  
 

Es ist von großem Interesse - das muss man dann eben 
auch erwähnen, Herr Dr. Thiel -, dass der Umsatz und 
insbesondere die Beschäftigung im verarbeitenden Ge-
werbe in Sachsen-Anhalt im Jahr 2003 per Saldo zuge-
nommen hat, während bundesweit im gleichen Zeitraum 
156 000 Arbeitsplätze weggefallen sind. Das zeigt, dass 
wir entgegen dem Bundestrend eine alles in allem zu-
versichtlich stimmende Tendenz haben.  
 

Ich sage es deutlich: Das Ziel haben wir noch lange 
nicht erreicht, aber die Richtung stimmt.  
 

Wir haben auch bei den Gewerbean- und -abmeldun-
gen, wie Sie wissen, erstmals seit einer ganzen Reihe 
von Jahren wieder positive Salden. Auch das ist ermuti-
gend.  
 

Schließlich haben wir auch zum ersten Mal seit Jahren 
bei der Unterbeschäftigungsquote im Jahr 2003, ver-
glichen mit dem Jahr 2002, eine positive Entwicklung. 
Die Unterbeschäftigungsquote - das ist die Arbeitslosen-
quote plus alle Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarkts - 
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ist in der Zeit von Dezember 2002 bis Dezember 2003 
von 23,4 % auf 22,3 % gefallen. Dieses Ergebnis ist al-
les andere als zufrieden stellend, aber der Trend stimmt, 
meine Damen und Herren. Ich glaube, das muss man 
bei einer solchen Debatte sagen dürfen.  
 

Zur Zahl der Insolvenzen. Natürlich gibt es viel zu viele 
Insolvenzen in der Bundesrepublik. Bundesweit haben 
wir noch nie so viele Insolvenzen gehabt wie im Jahr 
2003. In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der gewerblichen 
Insolvenzen um etwa 10 % zurückgegangen.  
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Nee!) 
 

Das ist auch nur ein relativer Erfolg, das ist doch ganz 
klar. Aber wenn die Gesamtbedingungen für die Wirt-
schaft in Deutschland so sind, wie sie etwa im Jahr 2003 
waren, dann muss man sich nicht darüber wundern, 
dass auch bei uns die Gesamtentwicklung nicht so läuft, 
wie sie laufen sollte.  
 

Ich sage in aller Deutlichkeit noch einmal - ich unter-
streiche das, was ich eingangs sagte -, dass natürlich 
die wirtschaftliche Gesamtentwicklung wesentlich besser 
werden muss. Über das wirtschaftspolitische Instrumen-
tarium ist insbesondere in diesem Hohen Hause schon 
oft genug diskutiert worden. 
 

Natürlich ist es vor allem der Bund, der die Rahmen-
bedingungen setzt. Die Höhe und die Gestaltung der 
Steuern und der Abgaben sind eine wesentliche Voraus-
setzung dafür, ob es in der Wirtschaft gut oder weniger 
gut läuft.  
 

Die Energiepolitik, meine Damen und Herren, spielt eine 
Rolle. Wenn von der Bundesregierung, getragen von der 
Mehrheit des Bundestages, Energie systematisch ver-
teuert wird, dann braucht man sich nicht zu wundern, 
dass energieintensive Unternehmen dichtmachen.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Welche Möglichkeiten haben wir auf der Landesebe-
ne? - Im Wesentlichen ist es - das ist richtig - die Mög-
lichkeit, durch Investitionsförderung eine positive Ent-
wicklung voranzubringen. Diesbezüglich sind die Zahlen 
aus den beiden letzten Jahren sehr erfreulich.  
 

Des Weiteren können wir die Finanzierungsinstrumente 
verbessern. Das tun wir auch, indem wir die Investi-
tionsbank errichten. Damit schaffen wir neben all den 
bereits existierenden Angeboten im Bereich der Dar-
lehen, der Bürgschaften und der stillen Beteiligungen 
insbesondere für die kleinen Betriebe weitere Angebote.  
 

Von überragender Bedeutung - das steht außer Frage - 
ist natürlich eine optimale Beratung und Qualifizierung 
der vielen Kleinunternehmerinnen und -unternehmer, die 
es im Lande gibt. Das ist eine wichtige Aufgabe. Auf die-
sem Sektor werben wir gemeinsam mit allen Anbietern. 
Insbesondere wollen wir zusammen mit den Kammern 
das Angebot verbessern. Im Rahmen der Existenzgrün-
deroffensive ist zwar bereits eine Menge geschehen, 
aber wir wollen das weiter verbessern.  
 

Sehr geehrter Herr Thiel, wenn Sie die Vorstellung ha-
ben, dass man Unternehmen, die ins Wanken geraten 
sind oder gar insolvent sind, mit staatlichen Mitteln aus 
dieser Situation herausführen könnte, dann sind Sie 
nach meiner Überzeugung auf dem Holzweg.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU)  
 

Meine Damen und Herren! Es gibt dafür ein sehr interes-
santes Beispiel. Die Vorgängerregierung hat - dies ge-

schah sicherlich in allerbester Absicht - ein Darlehens-
programm mit dem Titel „Impuls 2000“ aufgelegt. Im 
Rahmen dieses Programms wurden an Unternehmen, 
die sich in einer Krise befanden, Darlehen ausgereicht.  
 

Was ist passiert? - Binnen weniger Monate wurden zig 
Millionen Euro zum Fenster hinausgeworfen, weil man 
mit diesen Hilfen die Insolvenz lediglich um einige Wo-
chen oder Monate hinausschieben konnte, aber man 
konnte das Blatt nicht wenden. Ich kann nur deutlich sa-
gen: Dieser Weg ist unverantwortlich, weil er in die fal-
sche Richtung führt.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Herr Thiel, Sie nennen in Ihrem Antrag Beispiele, bei 
denen die Dinge nicht so laufen, wie wir es gern hätten. 
Unter anderem taucht der Name Bad Kösen auf. Ich 
möchte es nicht im Einzelnen ausführen, aber ich sage 
Ihnen, dass in diesem und in den meisten anderen Fäl-
len die Kosten, die bei uns für die Produktion anfallen, 
deutlich über denen liegen, die an anderen Standorten in 
anderen Ländern dafür anfallen. Das ist der entschei-
dende Punkt. Deshalb überlegt man etwa in Bad Kösen, 
ob man bestimmte Produktionen nach Polen verlegt. 
Auch andere Unternehmen in Sachsen-Anhalt, insbe-
sondere mittelständische, haben ihre Produktion teilwei-
se in benachbarte Länder wie Tschechien, Slowakei, 
Ungarn und Polen verlegt.  
 

Jetzt sind wir an dem entscheidenden Punkt: Wir können 
den Inhabern, den Betreibern und auch den Mitarbeitern 
die unternehmerische Verantwortung für das einzelne 
Unternehmen nicht abnehmen. Wer damit anfängt, mei-
ne Damen und Herren, ein System zu etablieren, in dem 
das Land, der Staat letztlich für die einzelbetriebliche 
Entwicklung in die Verantwortung genommen wird, der 
hebt unser marktwirtschaftliches System auf.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Diese Alternative und deren Ergebnisse konnte man im 
Jahr 1990 in unserem Land und anderswo im Einzelnen 
betrachten. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Minister? 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Bitte schön. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Bitte sehr, Frau Dr. Sitte. 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Herr Minister, Sie haben die Lohnentwicklung bzw. die 
Entlohnung in anderen Staaten, insbesondere in den 
osteuropäischen Staaten, zum Anlass genommen, um 
deutlich zu machen, worin die Gefahr für die Unterneh-
men in Sachsen-Anhalt besteht. Wenn man dieser Logik 
folgt, kann man im Grunde genommen nur sagen: Ent-
weder bestehen vergleichbare Bedingungen oder es 
kommt zu einem Dumpingeffekt, der zwangsläufig hier 
ankommen muss.  
 

Ich möchte auf Ihr letztes Beispiel zu sprechen kommen. 
Unternehmerische Verantwortung hin oder her, das mag 
alles gut und schön sein. Ich kenne genügend Unter-
nehmer, die sehr verantwortungsvoll entscheiden, gera-
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de auch in Bezug auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, weil sie wissen, dass es ein extremes soziales Pro-
blem ist, in dieser Situation die Arbeit zu verlieren.  
 

Aber diese unternehmerische Verantwortung ist auch 
begrenzt durch die Gesetzgebung: Unter bestimmten 
Voraussetzungen müssen sie Insolvenz anmelden. An 
dieser Stelle sind zwangsläufig ebenso Grenzen ge-
setzt. Das heißt, es geht hierbei um eine wirtschaftspoli-
tische Steuerungsfunktion, die Sie als Wirtschaftsminis-
ter wahrnehmen sollen. 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Selbstverständlich, aber das Entscheidende ist doch, 
dass die Rahmenbedingungen, die aufgrund der Gesetz-
gebung oder aufgrund der weltwirtschaftlichen Gege-
benheiten nun einmal so sind, wie sie sind, nicht durch 
Maßnahmen einer Landesregierung aufgehoben werden 
können. Alles, was wir tun können, ist, die Unternehmen 
im Rahmen unserer Möglichkeiten zu ertüchtigen und 
Investitionen anzureizen. 
 

Aber es ist völlig ausgeschlossen, dass der Wirtschafts-
minister bei einem Unternehmen, das seine Arbeitsplät-
ze nach Polen verlagern will, vorstellig wird und gewis-
sermaßen anbietet, dass das Land quasi die Differenz 
zwischen den polnischen und den heimischen Löhnen 
ausgleicht. Damit kämen wir total ins Rutschen. Im Übri-
gen würde dadurch eine immer weniger effiziente Wirt-
schaft entstehen.  
 

Frau Sitte, ich weise nur auf diese Problematik hin. Ich 
habe auch kein Patentrezept. Ich sage in aller Deutlich-
keit, dass man nicht glauben sollte, der Staat könne alle 
Wirtschaftsprozesse durch entsprechende Interventio-
nen seinerseits korrigieren. Das muss man zur Kenntnis 
nehmen.  
 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch ein anderes, 
sehr interessantes und eigentlich positives Beispiel 
aus unserem Land erwähnen. In Sangerhausen gibt es 
eine der größten Fahrradfabriken der Bundesrepublik 
Deutschland mit mehreren hundert Beschäftigten und 
mit einer wachsenden Tendenz hinsichtlich der Zahl der 
Mitarbeiter und der Umsätze.  
 

Aber, meine Damen und Herren, die Fahrräder, die dort 
zusammengebaut werden, bestehen aus Teilen, die aus-
schließlich im Ausland gefertigt werden. Die Aluminium-
rahmen kommen aus China, die Steuerungen kommen 
aus Japan, die Sättel kommen aus Irland. Alles kommt 
aus dem Ausland.  
 

Es muss uns nachdenklich stimmen, dass diese Produk-
te, die wir mit Sicherheit in der gleichen Qualität herstel-
len können, bei uns offenbar so teuer sind, dass sie 
nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Es ist ein Irrtum zu 
glauben, dass eine solche Entwicklung durch die Inter-
vention der Landesregierung behoben werden könnte. 
 

(Zuruf von Frau Dr. Kuppe, SPD) 
 

Ich sage Ihnen, Herr Thiel, in aller Deutlichkeit: So sehr 
ich Ihre Sorgen teile, aber die Tendenz, die in Ihrem An-
trag zum Ausdruck kommt, ist für mich nicht akzeptabel. 
Sie sprechen von einem aktiveren und vorausschauen-
deren Handeln der Landesregierung zur Bestandspflege 
und Erhaltung.  
 

Sie setzen voraus, dass die Landesregierung bzw. je-
mand im Auftrag der Landesregierung sich in die einzel-

betrieblichen Vorgänge einschaltet, dass sie die Be-
triebsleitung, den Betriebsrat oder wen auch immer zu 
sich zitiert, mit ihnen das Problem im Einzelnen be-
spricht, also dass der Staat interveniert. Diese Auffas-
sung entspricht einem sozialistischen Weltbild und führt 
in die Sackgasse.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 

Weder die Wirtschaftsordnung noch die Rechtslage las-
sen eine solche Interventionspolitik zu, wie sie in dem 
PDS-Antrag letztlich eine Rolle spielt.  
 

Meine Damen und Herren! Wir können auch nicht eine 
liberale Wirtschaftsordnung praktizieren, bei der das 
Motto gilt: Wenn die Unternehmen schwarze Zahlen 
schreiben, dann ist das der Erfolg des Unternehmens; 
wenn sie rote Zahlen schreiben, dann hat die Landes-
regierung gefälligst dafür zu sorgen, dass das wieder 
abgestellt wird. Das funktioniert nicht. An dieser Stelle 
müssen wir konsequent bleiben. 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU)  
 

Dort, wo Hilfe möglich und sinnvoll ist, intervenieren wir 
ohne großes Tamtam. Ich könnte zu jedem der von Ih-
nen, Herr Thiel, angeführten Fälle einen langen Vortrag 
halten. Das mache ich nicht.  
 

(Zuruf von Herrn Dr. Thiel, PDS) 
 

Ich weise aber auf eines hin: Ein System, das darauf 
hinausläuft, dass der Staat die Verantwortung für Fehl-
entwicklungen in einzelnen Unternehmen übernimmt, ist 
zum Scheitern verurteilt und ist noch unwirtschaftlicher 
als jedes andere. 
 

Dort, wo Hilfe möglich ist, wird sie geleistet. Wenn dies 
gewünscht wird, unterrichten wir den Wirtschaftsaus-
schuss selbstverständlich über das, was geschehen 
kann und was geschieht. Aber eine weitergehende Ver-
antwortung für die einzelnen Betriebe lehne ich mit 
Nachdruck ab. 
 

Diese Tendenz würde dazu führen, dass wir immer stär-
ker in eine Wirtschaftsordnung hineinkommen, in der der 
Staat für alles gerade zu stehen hat. Die Erfahrungen 
zeigen, dass das ein Holzweg ist. Deshalb bitte ich dar-
um, den Antrag der PDS-Fraktion abzulehnen.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es ist eine Fünfminutendebatte vereinbart worden. - Gibt 
es noch eine Nachfrage an den Minister, Herr Abgeord-
neter Krause? - Möchten Sie diese beantworten? 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit:  
 

Ja. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Bitte sehr, Herr Krause. 
 
 

Herr Krause (PDS): 
 

Herr Minister, Sie haben zum Beispiel die Fabrik in Bad 
Kösen genannt und gesagt, wenn die Betriebskosten zu 
hoch seien, sei es verständlich. Ich ziehe eine Parallele 
dazu. Man könnte sich bei allen anderen Unternehmen 
genauso verhalten, auch bei den Mittelständlern in der 
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Innenstadt von Haldensleben, die mit den Kosten ein-
fach nicht mehr mithalten konnten und Insolvenz oder 
Konkurs anmelden mussten.  
 

Meinen Sie, Ihr Vorgehen, wie ich es im Wirtschaftsaus-
schuss mit Erschrecken zur Kenntnis nehmen musste, 
ist richtig, indem Sie weiterhin den Otto-Versand mit 
Geldern in Millionenhöhe fördern und damit den Mittel-
ständlern künftig alle Chancen nehmen? Ist das die Ver-
antwortung, die Sie weiterhin wahrnehmen wollen?  
 

(Zuruf von der CDU: Das ist doch Quatsch! - Un-
ruhe bei der CDU) 

 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Herr Krause, jetzt darf ich einmal darauf hinweisen, dass 
wir im Bereich des Einzelhandels ein differenziertes Sys-
tems haben. Es gibt die Versandhäuser, es gibt den Ein-
zelhandel, es gibt die unterschiedlichsten Angebote auf 
der grünen Wiese und in der Innenstadt.  
 

Natürlich hat jedes Ding auf dieser Welt zwei Seiten. 
Aber wenn ein so großes Unternehmen sein Zentrum für 
die ganze Bundesrepublik bei Haldensleben errichtet 
und dabei Tausende von Arbeitsplätzen entstehen, dann 
wären wir schlecht beraten, das abzulehnen. Dem Ein-
zelhandel in Haldensleben wäre doch damit nicht gehol-
fen.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU)  
 

Der hat ganz andere Probleme, die ich nicht verkenne 
und bei denen in gewissem Umfang öffentliche Hände 
helfen können, aber eben nur in gewissem Umfang. Ei-
nes halte ich für unabdingbar: Über die Frage, wer Erfolg 
hat oder nicht, auch im Einzelhandel, müssen die Ver-
braucherinnen und Verbraucher entscheiden und nicht 
die Landesregierung.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zuruf von 
Frau Rogée, PDS) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Als erster Redner wird für die FDP-Fraktion Herr 
Dr. Schrader sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Dr. Schrader (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Krau-
se, ich glaube, Ihnen ist nicht so richtig bewusst gewe-
sen, was Sie eigentlich gesagt haben.  
 

(Herr Krause, PDS: Doch, doch! - Frau Dr. Sitte, 
PDS: Da können Sie sicher sein! - Herr Krause, 
PDS: Der billige Preis wird staatlich gefördert und 
die Kleinen können nicht mithalten! Dann sagen 
Sie: Wettbewerb!) 

 

- Ihnen ist nicht bewusst, was Sie eben gesagt haben. 
Davon bin ich fest überzeugt.  
 

(Herr Krause, PDS: Das ist die Wahrheit!) 
 

Meine Damen und Herren! Die FDP-Fraktion lehnt den 
Antrag der PDS-Fraktion ab, und zwar nicht, Herr Thiel, 
weil es nicht sinnvoll wäre,  
 

(Zustimmung von Minister Herrn Dr. Rehberger) 
 

im Ausschuss über diese Themen zu reden, sondern 
weil die Intention, die Sie Ihrem Antrag zugrunde legen, 

falsch ist. Das passt nicht. Das geht in Richtung Staats-
wirtschaft. Wir sind in der sozialen Marktwirtschaft.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Dem Antrag der PDS-Frak-
tion ist zu entnehmen, dass die Zahl der instabilen und 
von Insolvenz bedrohten Unternehmen in Sachsen-An-
halt wächst. Über die Ursachen dafür soll berichtet wer-
den. Ein negatives Bild wird gezeichnet. Sie haben es in 
Ihren mündlichen Ausführungen noch einmal zum Aus-
druck gebracht.  
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Ganz schlimm!) 
 

Dies entspricht so nicht den Tatsachen. Sie müssen, 
wenn Sie negative Beispiele bringen, die Realität wie-
dergeben und auch die andere Seite beleuchten. Natür-
lich sind wir noch lange nicht zufrieden,  
 

(Zuruf von Frau Fischer, Naumburg, SPD - Un-
ruhe) 

 

- es wäre toll, wenn Sie zuhören würden; dann können 
Sie nachher reagieren und Rückfragen stellen -, aber es 
gibt Anzeichen, die hoffen lassen. Ich will nicht alles 
wiederholen, sonst werden wir wieder verdächtigt, nur 
Populistisches zu sagen.  
 

Im Bereich der Insolvenzen ist es eben nicht so; dort ist 
eine Trendwende zu erkennen. Das Gründungsgesche-
hen ist im letzten Jahr gegenüber dem Vergleichsjahr 
positiv gewesen.  
 

Es gibt vorsichtigen Optimismus. Wir bemühen uns auch 
immer darum, vorsichtig zu formulieren. Ein Silberstreif 
am Horizont ist auch schon etwas. Bei den Umsätzen 
der Industriebetriebe im Bereich des verarbeitenden Ge-
werbes ist bundesweit der stärkste Zuwachs in Sachsen-
Anhalt zu verzeichnen gewesen. Ich glaube, an dieser 
Tatsache sollte man nicht einfach vorbeigehen. 
 

Die Indikatoren schlagen noch nicht auf die Arbeits-
losenquote durch, das ist so. Aber um einen großen 
Tanker auf hoher See zu wenden, brauchen Sie einen 
großen Wendekreis und eine bestimmte Zeit. 
 

Meine Damen und Herren! Ich komme zum Kern des 
Antrags. Im PDS-Antrag wird gefordert, dass wirtschafts-
politische Steuerungsmaßnahmen für eine wirksamere 
Hilfe für Unternehmen, die von Zahlungsschwierigkeiten 
und Insolvenz betroffen sind, vorzulegen sind.  
 

Herr Thiel, Ihnen als Unternehmer sind die vorhandenen 
Instrumente, Liquiditätshilfe, Bürgschaften, Beratung, und 
der Umgang mit diesen wohl bekannt. Davon gehe ich 
aus. Sie können der Landesregierung nicht vorwerfen, 
sie kümmere sich nicht um die Unternehmen, die in 
Schwierigkeiten sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 
Das haben bisher auch alle anderen Regierungen so ge-
handhabt.  
 

Insbesondere marktfähigen Unternehmen, die ohne ei-
genes Verschulden in Not geraten sind, kann meistens 
auch geholfen werden. In Ihrem Antrag fordern Sie aber 
ganz klar - Sie haben es auch mündlich begründet - eine 
Ausweitung der bisherigen und neue Instrumente. Ihre 
Vorschläge, die Sie gebracht haben, waren zwar ganz 
interessant, aber deren Umsetzung bedeutet in jedem 
Fall den Einsatz von viel mehr öffentlichem Geld, den 
Einsatz von viel mehr Beratung und das Entstehen von 
neuer Bürokratie. Darum kommen Sie nicht herum. Es 
bedeutet mehr staatliche Einflussnahme in der Markt-
wirtschaft.  
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Ihr Antrag wirft die Frage auf, ob die PDS in letzter Kon-
sequenz bei von Insolvenz bedrohten Unternehmen dem 
Staat, dem Land und damit auch dem Steuerzahler zu-
sätzliche wirtschaftliche Risiken aufbürden will. Diese 
Frage müssen Sie sich tatsächlich stellen.  
 

(Frau Rogée, PDS: Nein!) 
 

Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, dass der 
Staat die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Tä-
tigkeit der Unternehmen verbessert.  
 

(Zuruf von Frau Dr. Sitte, PDS)  
 

Dazu gehört die Deregulierung.  
 

(Herr Grünert, PDS: Geld verdienen!)  
 

Ich hätte mich gefreut, wenn die Oppositionsfraktionen 
bei dem Thema Zweites Investitionserleichterungsgesetz 
ein bisschen aktiver mitgearbeitet hätten. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Ha! - Unruhe bei der SPD 
und bei der PDS)  

 

Fangen Sie nicht wieder an aufzuzählen, welche konkre-
ten Ergebnisse gekommen sind. Fragen Sie die Wirt-
schaft, ob sich dadurch etwas verbessert hat. Dort wird 
man Ihnen eine eindeutige Antwort geben. 
 

Meine Damen und Herren! Es gehört auch dazu, dass 
Abgaben und Steuern gesenkt werden, dass eine Inves-
titionsstimmung erzeugt wird und dass die Förderpolitik 
optimiert wird, und zwar durch Branchenspezifik und 
durch einen zielgenaueren Einsatz der Fördermittel. Mei-
ne Damen und Herren! Wir sind in der sozialen Markt-
wirtschaft und nicht in der Staatswirtschaft.  
 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Es gibt in Krei-
sen der kleinen und mittleren Unternehmer einen inte-
ressanten Ausspruch: Wenn ein großes Unternehmen in 
Schwierigkeiten gerät - so heißt es -, kommt der Kanzler; 
wenn ein mittleres Unternehmen in Schwierigkeiten ge-
rät, kommt ein Minister oder der Bürgermeister; wenn 
ein kleines Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, dann 
kommt der Gerichtsvollzieher. 
 

(Unruhe bei der SPD und bei der PDS) 
 

An diese Stelle passt das folgende Beispiel für eine 
Staatsintervention: Sie erinnern sich an die Geschichte 
mit dem Unternehmen Philip Holzmann und an die Inter-
vention des Bundeskanzlers. Es wurden Millionen hin-
eingesteckt, obwohl von vornherein klar war, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist. Die kleinen Bauunternehmer 
wurden vor den Kopf gestoßen und gingen unverschul-
det in die Insolvenz, weil der Staat interveniert hat und 
sich in eine Sache hineingehängt hat, die ihn eigentlich 
nichts angeht. 
 

Meine Damen und Herren! Ich bekräftige noch einmal 
unsere ablehnende Haltung zu diesem Antrag und dan-
ke Ihnen für die Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Dr. Schrader. - Für die SPD-Fraktion wird 
die Abgeordnete Frau Budde sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im Gegen-
satz zu dem, was bisher über die Insolvenzzahlen in 
diesem Hause gesagt worden ist, ist heute in einem rela-

tiv kleinen Artikel unter der Überschrift „Pleiten“ im Pres-
sespiegel zu lesen: Rekord in Sachsen-Anhalt - In Sach-
sen-Anhalt sind im vergangenen Jahr im bundesweiten 
Vergleich die meisten Firmen Pleite gegangen.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Wenn Sie dazu etwas ausführen, dann arbeiten Sie bitte 
mit den aktuellen Zahlen. Es ist nun Pech, dass es ge-
rade heute herausgekommen ist, sonst hätten Sie sich 
diesen vermeintlichen Lorbeerkranz mindestens noch 
einen Tag länger auf den Kopf legen können. 
 

(Oh! bei der CDU) 
 

Vorsichtshalber wird das vom Wirtschaftsministerium 
nicht kommentiert - andere Meldungen werden sofort 
kommentiert -, weil die Schuldzuweisung vermutlich auch 
nicht klar geführt werden kann. Die Bundesregierung 
kann nicht Schuld sein, weil die Rahmenbedingungen in 
der ganzen Bundesrepublik gleich sind und andere Län-
der andere Zahlen vorzuweisen haben. Für das Jahr 
2003 steht die Landesregierung auch schon komplett in 
der Pflicht. - Schade, man kann also auch nicht mehr 
nach hinten gerichtet argumentieren.  
 

Dabei beteuern Sie, Herr Minister, doch immer wieder, 
wie gut es Sachsen-Anhalt geht: positive Stimmung, 
Tendenz nach vorn. - Ich glaube, langsam hebt sich der 
Schleier der Verblendung. Es lichtet sich der Nebel aus 
Ankündigungen und Beschönigungen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass dann, wenn der Schleier weg ist, klar 
werden wird: Der Landesregierung fehlt es an substan-
ziellem Inhalt in der Wirtschaftspolitik. 
 

(Beifall bei der SPD - Oh! bei der CDU - Herr 
Gürth, CDU: Das müssen Sie sagen!) 

 

Das, was gemacht wird, ist Tagespolitik. Auch in der 
Antwort auf die Große Anfrage ist ganz deutlich erkenn-
bar: Es fehlt eine Strategie, um die wirtschaftliche Ent-
wicklung zu unterstützen.  
 

(Beifall bei der SPD - Frau Dr. Kuppe, SPD: Ja!) 
 

Die IHK im Süden Sachsen-Anhalts - wahrlich niemand, 
der der SPD oder deren Argumentatoren etwas Gutes 
tun will - schätzt dies noch krasser ein. Ich lese Ihnen 
ein Zitat von Herrn Heimann vor:  
 

„Die konjunkturelle Entwicklung in der Region tritt 
auf der Stelle und bleibt hinter der vorsichtigen 
bundesdeutschen und westeuropäischen Bele-
bung zurück.“  

 

(Oh! bei der SPD) 
 

Herr Minister, das ist in der Tat ein anderer Trend, aber 
anders, als Sie es vorhin gesagt haben, nämlich ein ne-
gativer Trend, den die IHK hier im Gegensatz zum Trend 
in anderen bundesdeutschen und westeuropäischen 
Regionen sieht.  
 

(Zuruf von Herrn Laaß, CDU) 
 

Von der Landesregierung erwartet die Kammer einen 
ehrlichen Blick auf die Realität, Korrekturen in der För-
derpolitik und einen höheren Anteil von Investitionen im 
Landeshaushalt. Spät, aber immerhin! Die Kammern 
haben dann aber doch alles gemerkt. So seien die von 
Wirtschaftsminister Horst Rehberger jüngst verkündeten 
Investitionsrekorde nur halb wahr, meint Heimann, denn 
sie bezögen sich ausschließlich auf die mit Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ unterstützten Investitionen.  
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Über alle Bereiche gesehen sei das Investitionsgesche-
hen hingegen schwach. Auch sei nicht hinnehmbar, 
dass das Land Bereiche wie die Baustoffherstellung und 
das Ernährungsgewerbe von der GA-Förderung aus-
nimmt. 
 

Diese Erkenntnis, meine Damen und Herren - in der Tat 
von der Kammer -, kommt leider zu spät. Ich hätte mir 
gewünscht, dass diese uns unterstützt hätten, als wir 
das hier diskutiert haben, als die Landesrichtlinien ver-
ändert worden sind. Da haben Sie behauptet, es sei 
mit der Wirtschaft abgestimmt. Nichts ist! Nicht abge-
stimmt ist es. Sie haben es offensichtlich etwas spät 
gemerkt. 
 

Hohe Förderzahlen sind löblich, aber Substanzsicherung 
ist mindestens genauso wichtig. Die Fälle von Abwande-
rung - da hat Herr Dr. Thiel ganz recht - und Schließung 
solcher durchaus substanzieller Unternehmen mehren 
sich gerade wieder. Ich will sie nicht noch einmal wie-
derholen. Es sind ganz sicher auch nicht alle, sondern 
nur die bekannt gewordenen Beispiele. Was es auch 
immer für Gründe gibt - ich weiß, dass alles erklärbar 
und erläuterbar ist, ganz sicher -, was zählt - darauf ha-
ben Sie und Ihre Kollegen von der CDU immer Wert ge-
legt -, ist das Ergebnis und das ist verheerend. Das will 
ich auch mit einigen Fakten untermauern.  
 

Die Industriebetriebe haben weniger in Immobilien und 
Ausrüstungen investiert als in der Vergangenheit. Die 
Kürzung bei der Investitionsquote im Haushaltsplan 
2004 auf das niedrigste Niveau seit Bestehen des Lan-
des verstärkt diesen Effekt. Ein Professor der Volks-
wirtschaftslehre - das möge man sich mal auf der Zunge 
zergehen lassen - sagte als Begründung auch noch mit 
einem Lächeln: Immerhin liegen wir über dem Durch-
schnitt der alten Bundesländer. - Bei all diesen Dingen 
stampfen Sie immer mit dem Füßchen auf und sagen: 
Der Osten braucht aber mehr! - Richtig, braucht er auch 
noch. Bloß dort ist es mit einem Mal anders. 
 

Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt bei 
20,5 %, im Jahr davor bei 19,6 %. 
 

(Zuruf von Herrn Kühn, SPD) 
 

Heute die neueste Meldung: Die Zahl der Erwerbstäti-
gen ist gesunken; ein Minus von 1,9 % in Sachsen-
Anhalt, im Durchschnitt der alten Bundesländer 0,8 % 
und der neuen Bundesländer 1,7 %. Also, auch hierbei 
brauchen wir offensichtlich den Vergleich nicht zu 
scheuen. Es ist ein richtiges Problem, was die Zahlen da 
erzählen. 
 

Mit der Innovationsregion hat es nicht geklappt. Schade 
eigentlich, wobei für mich Deregulierungen nicht per se 
Innovationen sind. Vermutlich hat das die Bundesregie-
rung auch so gesehen; denn in Ihrem Antrag waren 
offensichtlich nur Deregulierungsaufforderungen an die 
Bundesregierung enthalten. Das reicht nicht aus, da 
müssen Sie sich schon noch etwas überlegen.  
 

Herr Rehberger, „fair bleiben“ - ich glaube, Sie sind der 
Letzte, der das einfordern sollte. Fair bleiben? Ich würde 
an Ihrer Stelle nicht so leicht beleidigt sein. Sie sind der-
jenige, der sich diese Lorbeerkränze selber umgebun-
den hat, und jetzt müssen Sie es auch ertragen können, 
wenn die Blätter abfallen; denn dieser Lorbeerstrauch ist 
offensichtlich doch etwas ausgetrocknet. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS) 
 

Der Bund - er setzt den Rahmen, ja. Aber das enthebt 
Sie, verdammt noch mal, als Wirtschaftsminister nicht 
der Pflicht, diesen Rahmen mit auszufüllen. Sie sind in 
der Pflicht, wirtschaftliche Entwicklungsstrategien für die-
ses Land mit zu entwickeln. Da ist nichts - weder eine 
Branchenstrategie noch etwas über Branchencluster in 
der Entwicklung noch irgendwelche Innovationsschwer-
punkte. Das, was Sie für die Biotechnologie immer ein-
fordern - zu Recht -, das machen Sie in den anderen Be-
reichen nicht. Oder wir hören nichts davon, Sie machen 
es so heimlich, dass es niemand merkt und das auch die 
Ergebnisse nicht sichtbar sind. 
 

Wir haben es auf allen Wegen versucht, Sie wollen den 
Antrag nicht annehmen. Sie werden wahrscheinlich hier 
und da immer wieder einmal im Ausschuss berichten. 
Das marktwirtschaftliche System wollen wir ganz sicher 
nicht aufheben. Ich frage mich nur, wie weit es dabei mit 
der FDP ist. Denn als es um die Handwerksordnung 
ging, waren Sie mit einem Mal ganz anderer Meinung. 
Da waren Sie, obwohl Sie jahrelang vorher ein Verfech-
ter der Aufhebung waren, nur weil es eine SPD-Bundes-
regierung eingebracht hat, mit einem Mal dagegen. Ich 
nenne das beliebig, so wie die Wirtschaftspolitik derzeit 
im Land Sachsen-Anhalt gemacht wird. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Budde, würden Sie noch eine Nachfrage des Ab-
geordneten Laaß beantworten? - Bitte sehr. 
 
 

Herr Laaß (CDU): 
 

Sehr geehrte Frau Budde, Sie haben eben ein Zahlen-
werk, ein Feuerwerk der Zahlen sozusagen, präsentie-
ren können. Der Vollständigkeit halber würde ich Sie 
aber noch bitten, wenn Sie es wissen, uns mitzuteilen, 
wie sich die Zahl der Beschäftigten in der chemischen 
Industrie entwickelt hat, wie sich die Entwicklung im Er-
nährungsgewerbe im ersten Halbjahr 2003 darstellte, 
wie sich die Entwicklung bei den Umsätzen bei den Be-
trieben der Metallerzeugung darstellte. Dies können Sie 
uns, diesem Hohen Hause, auch noch berichten und 
dann wird sich Ihr düsteres Bild wahrscheinlich in Luft 
auflösen. Wenn nicht, kann ich Ihnen das im Ausschuss 
gern noch einmal erklären, ich habe es in den Händen. 
Aber ich wollte die Frage stellen, ob Sie es wissen.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Wissen Sie, Herr Kollege, das Vorlesen können Sie si-
cherlich besser als ich, davon bin ich fest überzeugt. 
Aber ich bin richtig froh, dass in den vergangenen Jah-
ren die Grundlagen für dieses produzierende Gewerbe 
und für die industrielle Entwicklung so gezielt gelegt wor-
den sind, dass sich das heute, in diesen Jahren, durch-
trägt. 
 

(Beifall bei der SPD - Widerspruch bei der CDU) 
 

Ich würde an Ihrer Stelle doch das nachfragen, was Sie 
nicht wissen, nämlich wie man das Ganze fortsetzt - und 
nicht das abzulesen verlangen, was Sie vor der eigenen 
Nase haben.  
 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Für die CDU-Fraktion wird der Abgeordnete Herr Gürth 
sprechen. Bitte sehr. 
 

(Frau Budde, SPD: Wer wollte Buna nicht privati-
sieren? Fragen Sie mal Ihre Kollegen von der 
CDU! Fragen Sie mal, wer das abgelehnt hat! 
- Herr Gürth, CDU: Unsinn!) 

 
 

Herr Gürth (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Selbstverständlich werden wir im Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit auf den Wunsch der Opposition 
hin, wenn er fortdauert, die Landesregierung jederzeit 
zu allen wichtigen Themen berichten lassen. Selbstver-
ständlich werden wir der Opposition, wenn sie es nicht 
weiß, auch erklären lassen, welche wirtschaftspoli-
tischen Instrumente in Form von Richtlinien und Pro-
grammen vorhanden sind. Ich dachte, diese sind zumin-
dest den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses be-
kannt. Aber dafür bedarf es keines solchen Antrages. 
Deswegen werden wir diesen Antrag auch ablehnen. 
 

Mein lieber Herr Kollege, mein sehr geehrter geschätzter 
Herr Kollege Dr. Thiel, ich habe mit großem Interesse 
gelesen, was Ihre Fraktion nach ihrer Klausur veröffent-
lich hat. Sie haben Ihre Frühjahrsklausur gehabt und 
haben Beschlüsse gefasst wie „Perspektiven für junge 
Menschen“ und „Chancen für alle“. Sie wollen sich als 
politische wirkungsvolle, geistig moderne und zukunfts-
orientierte Partei profilieren und haben beschlossen: 
 

Erstens. Zukunft braucht Arbeit. 
 

Zweitens. Eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung muss 
in Sachsen-Anhalt auf ein hohes technologisches Ni-
veau setzen usw. usf. - Toll, wunderbar! 
 

(Zuruf von Herrn Gallert, PDS) 
 

Aber dann kommen Sie als erste wirtschaftspolitische 
Maßnahme mit einem solchen Drei-Sätze-Antrag und 
wollen sich im Ausschuss etwas berichten und erklären 
lassen. Ob das nun wirklich zukunftsorientiert und poli-
tisch wirkungsvoll ist, das lässt sich schon hinterfragen.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 

Dass Sie dadurch Ihrem Ziel, mit „Perspektiven für junge 
Menschen“ junge Leute zu erreichen, näher kommen, 
das glaube ich auch nicht. Sie werden weder junge Leu-
te noch anderes erreichen, Sie werden eher alt aus-
sehen, wenn Sie so weiter machen wie bisher. 
 

Ich will auf ein paar Argumente meiner Vorredner einge-
hen. 
 

Besonders mutig fand ich natürlich meine Vorrednerin, 
Frau Kollegin Budde. Wenn man die Zahlen von Beginn 
unseres Landes an - von 1990 bis 2003 - wirklich einmal 
durchdekliniert, dann wird man feststellen, dass wir in 
den ersten vier Jahren in Sachsen-Anhalt im Vergleich 
zu allen anderen Ländern in den allermeisten volkswirt-
schaftlichen Kennziffern führend waren. Dann haben wir 
acht Jahre gehabt - ich will nicht sagen, wir hätten Stag-
nation gehabt -, in denen sich das Land Sachsen-Anhalt 
in vielen Bereichen vom positiven Trend der Entwicklung 
in vielen Branchen in den neuen Bundesländern abge-
koppelt hat. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 

Jetzt haben wir genau das, was Sie angemahnt haben: 
Wir haben im Gegensatz zu der Regierung der SPD, die 

acht Jahre lang von der PDS toleriert wurde, eine Stra-
tegie, und die Strategie dieser Landesregierung heißt 
schlichtweg: alles unterstützen, was Beschäftigung in 
diesem Land sichert. Das bedeutet, Investitionen haben 
Vorrang; das bedeutet, Wirtschaftsförderung hat Vor-
rang; das bedeutet, Technologie zu unterstützen; das 
bedeutet, auch im Bildungsbereich Schwerpunkte zu 
setzen, weil das sehr wichtig ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung in diesem Land. 
 

(Zuruf von der SPD) 
 

Lassen Sie mich noch auf ein weiteres Argument einge-
hen. Hier wurde nach den Ursachen für die Insolvenzen 
in diesem Lande gefragt. Ich dachte, diese müssten ei-
gentlich bekannt sein. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Sind sie auch!) 
 

- Dann frage ich mich, weshalb Sie einen solchen Antrag 
stellen. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU und bei 
der FDP - Frau Dr. Sitte, PDS: Deshalb! Weil Sie 
bekannt sind!) 

 

- Dann frage ich mich in der Tat, weshalb Sie einen sol-
chen Antrag stellen. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS, lacht) 
 

Das Anliegen dieses Antrags ist doch offensichtlich. Da-
bei geht es nicht darum, dass man einmal auf die Ur-
sachen für Insolvenzen blickt.  
 

(Frau Dr. Sitte, PDS, lacht) 
 

Diese müssten bekannt sein: geringe Eigenkapitalquote, 
Marktsituation und all die Argumente, die nicht neu sind. 
Dieser Antrag ist nicht mehr als eine semantische Bana-
nenschale, die Sie uns vor die Füße werfen in der Hoff-
nung, dass darauf die Regierung ausrutscht. Wir werden 
darauf nicht eingehen. 
 

(Zustimmung bei der CDU und von Herrn Kehl, 
FDP) 

 

Wir werden diesen Antrag heute ablehnen, sagen Ihnen 
aber zu - anders als das in der Vergangenheit der Fall 
gewesen ist -: Wir werden jederzeit, wenn dies Wunsch 
der Opposition ist, über alle wichtigen Themen auch im 
Ausschuss beraten. In dem Antrag ist weder eine Alter-
native aufgezeigt worden noch ist etwas angefordert 
worden, das man konkret umsetzten kann. Wenn Sie 
sich weiter profilieren wollen, dann sind Sie jederzeit ein-
geladen, Alternativen aufzuzeigen. 
 

(Zurufe von Herrn Gallert, PDS, und von Herrn 
Dr. Köck, PDS - Unruhe bei der PDS) 

 

Last, but not least: Ein Wunsch bzw. eine Aufforderung 
geht insbesondere an die SPD-Fraktion. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: FDP! - Heiterkeit bei der 
PDS) 

 

- An die SPD-Fraktion. Selbstverständlich sind Ergeb-
nisse entscheidend, Frau Kollegin Budde. Und es ist 
auch so, dass es wichtiger ist, dass Taten erfolgen, als 
dass große Worte gewechselt werden. 
 

(Frau Dr. Sitte, PDS: Ergebnisse!) 
 

Aber es gibt sehr viele Entscheidungen, die jetzt auf 
Bundesebene anstehen. Wir werden morgen über ein 
ganz wichtiges Thema reden, den Emissionsrechtehan-
del. Dabei geht es um Kapital in Höhe von mehr als 
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300 Millionen €, das in Form von Zertifikaten ausgereicht 
wird. Sie stehen in diesem Bereich für Tausende Ar-
beitsplätze mit in der Verantwortung. Werden Sie Ihrer 
Verantwortung gerecht, den Unsinn, der von Trittin und 
Schröder in Berlin produziert wird, zu stoppen und sich 
für die neuen Länder einzusetzen. Das ist mehr Wirt-
schaftsförderung als solche Anträge und solche Debat-
ten in diesem Hause. 
 

(Beifall bei der CDU und von der Regierungsbank 
- Zustimmung bei der FDP) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Für die PDS-Fraktion kann der Abgeordnete Dr. Thiel 
noch einmal erwidern. 
 
 

Herr Dr. Thiel (PDS):  
 

Er kann. 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Er muss aber nicht!) 
 

Frau Präsidentin, er kann nicht nur, er wird. 
 

Lieber Herr Gürth, in Bezug auf unsere Zukunftspapiere, 
die Sie gerade genüsslich zitiert haben, kann ich sagen: 
Wir haben bereits vor einem Jahr, also im März 2003, 
unser Papier zu den Innovationsstrategien verabschie-
det. Wir haben bereits im Sommer des vorigen Jahres 
zum Thema Investitionsförderung und Wirtschaftsförde-
rungsmaßnahmen Materialien vorgelegt. Diese müssen 
Sie einfach einmal zur Kenntnis nehmen.  
 

Ansonsten, meine Damen und Herren von der Ableh-
nungsfront, 
 

(Frau Budde, SPD, lacht) 
 

glaube ich, Sie haben unseren Antrag nicht gelesen oder 
Sie haben nicht richtig verstanden, um was es uns ei-
gentlich geht. 
 

(Herr Gürth, CDU: Die drei Sätze sind doch so 
einfach!) 

 

Den entscheidenden Satz zitiere ich gern später. Ich 
möchte auf Minister Rehberger eingehen, was das 
Grundsätzliche betrifft. Wir stellen doch nicht in Abrede, 
dass im Land Sachsen-Anhalt etwas passiert. Sie wis-
sen, dass ich der Letzte bin, der Erfolge gewissermaßen 
kleinreden will. Das ist nicht mein Punkt.  
 

Aber wir müssen doch gefälligst einmal zur Kenntnis 
nehmen, dass die Entwicklung seit mehr als zehn Jah-
ren tatsächlich stagniert, dass die Produktivitätslücke 
zwischen Ost und West nicht kleiner, sondern im Gegen-
teil größer wird - trotz der gleichen Belastung durch die 
Steuer- und Finanzpolitik der rot-grünen Bundesregie-
rung. Das müssen wir einmal zur Kenntnis nehmen und 
fragen: In welche Bereiche gehen die Fördermittel hin-
ein? 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Wer wird denn gefördert? Welche Produktivitäten wer-
den gefördert? Das sind die Fragen, die wir stellen wol-
len. Das ist der Punkt, Herr Minister, auf den es mir wirk-
lich ankommt. 
 

(Zuruf von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

Wenn Sie sagen, dass Kostenfaktoren für Investoren 
eine Rolle spielen, bei uns zu bleiben, dann muss ich 
in Bezug auf die 3 oder die 5 Milliarden €, die Sie im 

nächstem Jahr ausgeben wollen, die Frage stellen: Wel-
che Investoren werden das sein? Wann werden diese 
das Land verlassen haben? Ist Coil, der heute in Bern-
burg den Spatenstich für sein Werk setzt, vielleicht der 
nächste Kandidat mit der Zielrichtung, in die neuen Bei-
trittsländer zu gehen? Das ist nur eine denkbare Mög-
lichkeit. - Verstehen Sie? 
 

(Minister Herr Dr. Rehberger: Hüten Sie sich, die 
Firmen, die sich hier gerade ansiedeln, so anzu-
sprechen!) 

 

Das ist aber genau der Punkt, Herr Minister. Es wird hin-
terfragt, in welche Bereiche die Förderung hineingeht 
und was im Prinzip dahinter steckt. Das zum einen. 
 

Jetzt zum Antrag selbst. Meine Damen und Herren! Herr 
Schrader, Herr Gürth, Herr Minister Rehberger, wir woll-
ten, dass wir uns im Wirtschaftsausschuss mit Unter-
nehmen beschäftigen, die von Insolvenz bedroht oder 
instabil sind, die derzeit der öffentlichen Förderung 
unterliegen. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Uns 
geht es also um die Unternehmen, in die Millionen 
hineingeflossen sind.  
 

Etwa in Bezug auf das Traktorenwerk haben wir im Wirt-
schaftsausschuss schon einmal über diese Dinge disku-
tiert. Aber diesbezüglich haben Sie im Prinzip selbst das 
Eingreifen des Staates gefordert, indem Sie gesagt ha-
ben, wir möchten einen solchen Beirat für Doppstadt 
gründen. In diesem Zusammenhang haben Sie aktiv 
eingegriffen. 
 

Wenn Sie uns vorwerfen, dass der verantwortungs-
bewusste Umgang mit öffentlichen Geldern ein rein 
staatssozialistisches Ziel wäre, dann müsste bei der be-
kannten Finanzsituation im Land Sachsen-Anhalt der 
Herr Minister Paqué sicherlich der kommunistischen 
Plattform unserer Partei zugerechnet werden. 
 

(Heiterkeit bei der PDS) 
 

Diese ideologischen Maßstäbe, die Sie hier setzen wol-
len, sind nicht unser Ziel. Sie haben uns diesbezüglich 
völlig missverstanden. Ich habe in diesem Hause schon 
mehrfach gesagt, dass wir uns von diesem Staatssozia-
lismus verabschiedet haben. Uns geht es darum, dass 
dort, wo öffentliches Geld hineinfließt, genauer hinter-
fragt wird, was damit gemacht wird. 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung von Frau Bud-
de, SPD) 

 

Das war der Sinn des Antrages. Das wollen Sie nicht 
- aus welchen Gründen auch immer. Das finden wir 
schade. - Danke schön. 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung von Frau Bud-
de, SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Dr. Thiel. - Wir treten jetzt in das Abstim-
mungsverfahren zur Drs. 4/1298 ein. Wer dem Antrag 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kartenzei-
chen.  
 

(Herr Scharf, CDU, hebt seine Stimmkarte - Hei-
terkeit - Herr Scharf, CDU, senkt seine Stimmkar-
te wieder) 

 

- Das sind die Oppositionsfraktionen. Herr Scharf zieht 
seine Stimme zurück. 
 

(Heiterkeit) 
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Wer ist dagegen? - Herr Scharf, sind auch Sie dagegen? 
 

(Heiterkeit - Herr Scharf, CDU: Ja!) 
 

- Aha. 
 

(Heiterkeit) 
 

Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist der Antrag 
abgelehnt. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 12.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Verwaltungssitz der Nationalparkverwaltung in Wer-
nigerode 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/1301  
 

Alternativantrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/1340  
 
 
 

Einbringer für den Antrag der SPD-Fraktion ist der Ab-
geordnete Herr Oleikiewitz. Bitte sehr, Sie haben das 
Wort. 
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Mit der Verabschiedung des Geset-
zes zum Nationalpark Hochharz am 27. Mai 2001 hat 
sich der Landtag von Sachsen-Anhalt klar für die Siche-
rung und den Schutz der ökologisch außerordentlich 
wertvollen und sensiblen Region im Hochharz im geord-
neten Zusammenspiel mit der touristischen Nutzung ent-
schieden. Bei der Befassung mit diesem Gesetz wurde 
auch über die Frage diskutiert, wie die zukünftige Zu-
sammenarbeit des Nationalparks Hochharz mit dem nie-
dersächsischen Nationalpark Harz, der seit 1994 be-
steht, aussehen soll.  
 

Gespräche dazu mit dem Land Niedersachsen insbe-
sondere zu der Frage einer gemeinsamen Nationalpark-
verwaltung einschließlich deren Sitz hatten schon in der 
letzten Legislaturperiode begonnen. Entscheidende Er-
gebnisse sind allerdings bisher eher nicht erzielt worden, 
obwohl man sich in beiden Ländern wohl darüber einig 
ist, dass eine naturräumliche und eine verwaltungstech-
nische Fusion dieser beiden Parks sinnvoll ist.  
 

Es macht wirklich keine Sinn, meine Damen und Herren, 
dass in einer Region wie dem Hochharz zwei National-
parke bestehen und zwei Nationalparkverwaltungen ar-
beiten. In diesem Fall ist es sicherlich sinnvoller, nach 
einer gemeinsamen Lösung zu suchen.  
 

Dabei scheint es so zu sein, dass gerade die Frage nach 
dem Standort einer gemeinsamen Nationalparkverwal-
tung schwierig ist. Glaubt man den Zeitungsmeldungen, 
verfolgt die Landesregierung von Sachsen-Anhalt mit re-
lativem Nachdruck - dabei hat sie unsere volle Unter-
stützung - die Standortvariante Wernigerode. Das ist gut 
so, spricht doch vieles oder fast alles für den Standort 
Wernigerode.  
 

Denn was soll eine Nationalparkverwaltung sein? - Sie 
sollte für Mitarbeiter und Gäste, Firmen, Zulieferer und 
andere zu jeder Zeit gut erreichbar sein; sie sollte an der 
Peripherie eines Schutzgebiets liegen, um eventuell zu-
sätzliche Verkehrsbelastungen aus dem Nationalpark 
herauszuhalten; sie sollte in einer größere Gemeinden 
liegen, die jedoch einen regionalen Bezug zum Natio-

nalpark aufweist; damit ist der unmittelbare Kontakt so-
wohl mit der Bevölkerung der Region als auch mit deren 
Repräsentanten möglich.  
 

Für die aufgeführten Argumente gibt es in Deutschland 
eine Reihe von Beispielen. Ich erinnere nur an den Na-
tionalpark Bayerischer Wald mit seinem Verwaltungs-
zentrum in Grafenau, einer ehemaligen Kreisstadt, oder 
an den Nationalpark Berchtesgaden mit der Verwaltung 
in Berchtesgaden. Andere Beispiele ließen sich anfüh-
ren. 
 

Eine Nationalparkverwaltung sollte aber auch im öffent-
lichen Raum als das erkennbar sein, was sie ist, und 
sich nicht im Wald oder sonst irgendwo verstecken. Da-
bei ist die Auswahl für den Sitz des Nationalparks im 
Harz schon relativ eingeschränkt.  
 

Das für uns infrage kommende Gebäude in Wernigerode 
erfüllt aus unserer Sicht diesen Anspruch 100-prozentig. 
Das Gebäude befindet sich seit 14 Jahren in Landes-
eigentum, die Nationalparkverwaltung ist seit 14 Jahren 
dort angesiedelt. Das Gebäude selbst ist ein denkmal-
geschütztes Haus, ein repräsentatives Gebäude und für 
viele auf dem Weg zum Schloss oder überhaupt beim 
Aufenthalt in Wernigerode für alle sichtbar.  
 

Das landeseigene Haus - ich habe es bereits erwähnt - 
wurde schrittweise saniert und entspricht heute dem 
modernsten Standard. Es ist mit moderner Technik aus-
gestattet. Dieses Haus ist behindertengerecht ausge-
baut, verfügt über einen behindertengerechten Zugang, 
über behindertengerechte Toiletten, über Arbeitsplätze 
für Behinderte, einen großen Versammlungsraum für ca. 
90 Personen, eine Bibliothek und vieles mehr. Außer-
dem - das ist auch nicht ganz unwichtig - gibt es dort 
genügend Parkmöglichkeiten.  
 

Die Stadt Wernigerode als Standort für ein solches Zen-
trum ist mittlerweile in der ganzen Welt bekannt und hat 
einen guten Namen. Wernigerode ist infrastrukturell sehr 
gut erschlossen und sowohl mit dem Auto als auch mit 
Bahn sehr gut zu erreichen. Wernigerode ist als Kreis-
stadt für den Sitz der Nationalparkverwaltung prädesti-
niert, denn in Wernigerode befindet sich die Kreisverwal-
tung. Somit sind die Wege von und zu Behörden und 
Einrichtungen, die eine direkte Zusammenarbeit mit dem 
Nationalpark haben, kurz.  
 

Die Frage des Sitzes der Nationalparkverwaltung in 
Wernigerode ist aus unserer Sicht bei den Verhand-
lungen mit dem Land Niedersachen schon entschei-
dend. Man hört, dass das Land Niedersachsen mög-
licherweise einem Standort im Osten zustimmen würde, 
aber auf keinen Fall Wernigerode. Das können wir ers-
tens nicht nachvollziehen und zweitens entbehrt das je-
der vernünftigen Logik. Deshalb unser Antrag zu diesem 
Thema. Ich glaube, es gibt keine vernünftige Alternative 
dazu. Deswegen bitte ich Sie, unserem Antrag Ihre Zu-
stimmung nicht zu verweigern.  
 

Dem Alternativantrag der PDS-Fraktion kann ich nicht so 
richtig Geschmack abgewinnen. Ich glaube, dass unser 
Antrag der alternativere ist. Deswegen bitte ich um Zu-
stimmung zu unserem Antrag. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Würden Sie noch eine Nachfrage des Abgeordneten 
Hacke beantworten? - Bitte sehr, Herr Hacke. 
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Herr Hacke (CDU): 
 

Herr Oleikiewitz, Sie haben nun ausführlich begründet, 
was alles für Wernigerode spricht. Trotzdem hätte ich 
gern von Ihnen gewusst: Warum glauben Sie nicht, dass 
Sie mit dem angestrebten Landtagsbeschluss und dem 
Manifestieren von unverrückbaren Positionen dem ver-
ständlichen Anliegen der Stadt Wernigerode und dem 
großen Ziel, einen gemeinsamen Nationalpark zu schaf-
fen, eher schaden als nutzen?  
 

Zweitens. Sie selbst haben gesagt, dass die alte, SPD-
geführte Landesregierung jahrelang - -  
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Nicht die alte, sondern die SPD-geführte Regierung. 
 
 

Herr Hacke (CDU): 
 

Die alte Landesregierung. Sie selbst haben gesagt, dass 
die alte Landesregierung jahrelang versucht hat, einen 
gemeinsamen Nationalpark zu schaffen. Nun frage ich 
Sie: Ist es nicht an der Zeit, den in der Vergangenheit 
mit unsäglichen Forderungen gepflasterten Pfad der Er-
folglosigkeit endlich zu verlassen, anstatt schon wieder 
unverrückbare Pflöcke einzurammen? 
 

(Zuruf von der SPD) 
 

Drittens hätte ich gern von Ihnen - -  
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Das muss ich mir jetzt aufschreiben, sonst vergesse ich 
es. 
 

(Herr Gallert, PDS: Bringen Sie mal den Zettel 
nach vorn! - Zurufe von der SPD) 

 
 

Herr Hacke (CDU): 
 

Ich kann die Fragen wiederholen. - Drittens hätte ich von 
Ihnen gern gewusst, wie Sie den Kommunen, die sich 
zum heutigen Zeitpunkt im Nationalpark befinden, erklä-
ren wollen, dass sie zwar die Lasten, die mit einem Na-
tionalpark verbunden sind, zu tragen haben, nicht aber 
von den Vorteilen profitieren dürfen, die mit dem Sitz ei-
ner Nationalparkverwaltung verbunden sind.  
 

(Beifall bei der CDU - Herr Kühn, SPD: Wo soll er 
hin? Nach Braunlage?) 

 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Ich versuche die Reihenfolge der Fragen einzuhalten. 
- Herr Hacke, ich glaube nicht, dass Wernigerode als 
Stadt einen Nachteil von dieser Diskussion hat. Ich 
glaube eher, dass sie einen Vorteil haben wird. Die Dis-
kussion darüber zeigt der Öffentlichkeit, dass Wernige-
rode das Kreuz hat, zu dieser Forderung zu stehen.  
 

Wernigerode ist bereits seit 14 Jahren Standort der Na-
tionalparkverwaltung. Ich habe versucht, es zu erklären. 
Das haben Sie vielleicht nicht verstanden. Ich glaube 
schon, dass Wernigerode daraus überhaupt keine 
Nachteile haben wird. Ich glaube, dass jede andere 
Stadt, die diese Möglichkeit hätte, genauso für diesen 
Standort fechten würde. Deswegen teile ich Ihre Be-
fürchtungen nicht. 
 

Im Übrigen hat der Oberbürgermeister der Stadt Werni-
gerode, der besonders für das Ansehen seiner Stadt ein-

tritt, sicherlich den Vorteil für Wernigerode im Hinterkopf 
gehabt, als er den Brief an das Ministerium geschrieben 
hat, um Wernigerode als Standort zu befürworten.  
 

(Zuruf von der SPD: Der Landrat!) 
 

Der zweite Punkt. Herr Hacke, ich habe nicht gesagt, 
dass die SPD-geführte Landesregierung seit vielen Jah-
ren versucht hat, Einigkeit zu erzielen. Es war kein jahre-
langer Prozess, sondern wir hatten mit der Diskussion 
über das Nationalparkgesetz mit den Gesprächen be-
gonnen. Die Gespräche haben zu keinem Ziel geführt, 
da es offensichtlich zu viele Punkte gegeben hat, über 
kein Einvernehmen erzielt werden konnte. Dazu zählte 
zum Beispiel der Sitz der Nationalparkverwaltung. Die-
ser Punkt ist auch heute noch strittig. Ich habe bisher 
noch kein Papier gesehen, in dem steht, dass sich beide 
Parteien geeinigt hätten. Wir werden abwarten, wie es 
ausgehen wird.  
 

Die Ministerin hat in der Zeitung erklärt, dass ihr Favorit 
Wernigerode sei. Dem können wir nur zustimmen. Des-
halb haben wir den Antrag gestellt, damit sich alle hinter 
die Forderung der Ministerin stellen. Ich hoffe, das wird 
dann auch gelingen.  
 

Herr Hacke, könnten Sie Ihre dritte Frage wiederholen?  
 
 

Herr Hacke (CDU): 
 

Meine Frage war, wie Sie den Kommunen, die im Natio-
nalpark liegen, erklären wollen, dass sie von den Vortei-
len nicht profitieren. 
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, die im oder 
am Rande des Nationalparks liegen. Alle können es 
nicht werden. Herr Hacke, ich habe versucht zu begrün-
den, warum es sinnvoll ist, Wernigerode als Standort zu 
wählen. Als Umweltpolitiker sage ich ganz deutlich: Ich 
möchte so viel Verkehr wie möglich aus dem Harz her-
aushalten. Wenn wir das Zentrum in Wernigerode belas-
sen, dann haben wir schon einen Punkt erfüllt, wenn es 
darum geht, den Nationalpark nicht weiter zu belasten. 
Aber das ist nur ein Punkt von vielen, die ich aufgeführt 
habe. 
 

Am besten lesen Sie sich meine Rede im Protokoll noch 
einmal durch, dann sehen Sie, welche Argumente ich für 
Wernigerode angeführt habe. In diesem Sinn hoffe ich 
auf Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke für die Einbringung. - Für die Landesregierung 
wird die Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt Frau 
Wernicke sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Frau Wernicke, Ministerin für Landwirtschaft und 
Umwelt: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es ist schön, dass die SPD-Fraktion die Absichten 
der CDU-FDP-Regierungen von Sachsen-Anhalt und 
Niedersachen unterstützt und das Anliegen, einen ge-
meinsamen Nationalpark zu schaffen, begleitet. Herr 
Oleikiewitz hat zum Ausdruck gebracht, dass sich be-
reits die Vorgängerregierung damit befasst hat. Aber, 
meine Damen und Herren, wir haben in anderthalb Jah-
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ren mehr erreicht, als den Vorgängerregierungen in acht 
Jahren gelungen ist. Das muss hervorgehoben werden. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben 
uns im Landtag schon einmal mit dem Stand der Ver-
handlungen befasst. Ich habe in meiner letzten Rede im 
Juli 2003 darum gebeten, den Konsens der Verhandlun-
gen, den wir vom Grundsatz her damals schon hatten, 
nicht durch das Aufstellen von betonierten Vorbedingun-
gen infrage zu stellen.  
 

Diese Forderung stelle ich auch heute wieder. Engen 
Sie die Verhandlungsspielräume der Landesregierung 
nicht unnötig ein, indem Sie Vorbedingungen schaffen. 
Dass damals im Jahr 1992 die niedersächsische Lan-
desregierung gesagt hat, der Sitz muss in Goslar sein, 
das hat alles sterben lassen. Diese Vorbedingung - Sitz 
in Goslar und darüber hinaus verhandeln wir nicht - ha-
ben die beiden in den gleichen Farben regierten Bun-
desländer in acht Jahren nicht abbauen können.  
 

Wir sind dabei, dies zu leisten, und haben uns einen 
ehrgeizigen Zeitplan gesetzt. Beide Landesregierungen 
haben zum Ausdruck gebracht, dass es noch in dieser 
Legislaturperiode einen gemeinsamen Nationalpark ge-
ben wird. 
 

Ich sagte schon, das Verkünden von so genannten un-
verzichtbaren Bestandteilen engt die Verhandlungsspiel-
räume ein. Ich bitte Sie, uns tatsächlich das Vertrauen 
zu geben, dafür zu sorgen, dass der Sitz nach Sachsen-
Anhalt kommt. Es muss in allen Verhandlungen oberste 
Priorität haben, dass der Sitz der Nationalparkverwal-
tung in Sachsen-Anhalt ist. 
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP) 
 

Sicherlich sind die Forderungen von Lokalmatadoren be-
rechtigt, aber das Ziel der Landesregierung muss es 
sein, den Sitz im Land zu sichern.  
 

Es wurden im Rahmen der Verhandlungen bereits viele 
gemeinsame Standpunkte gefunden, etwa in Fragen ei-
nes Stufenkonzeptes, der Erhebung und Bewertung der 
jetzigen Organisation, der Personal- und Gebäudeaus-
stattung, der Grundsätze der Waldbehandlung, der in-
ternationalen Anerkennung und des Zusammenwirkens 
des gemeinsamen Nationalparks mit den Interessenver-
tretern der Region. Dazu wurden Leitsätze erarbeitet. 
Für die festgestellten und noch nicht gelösten Probleme 
werden wir Lösungen finden. 
 

Am 11. Mai dieses Jahres wird eine gemeinsame Kabi-
nettssitzung in Wernigerode stattfinden. Ich gehe davon 
aus, dass wir bereits anlässlich dieser Kabinettssitzung 
über den Entwurf eines Staatsvertrages beraten können; 
denn die gefundenen Kompromisse sind in die Form ei-
nes Staatsvertrages zu gießen, womit die erste Phase 
des Zusammenschlusses eingeleitet werden wird. 
 

Ich habe den Bürgermeister von Wernigerode aufgefor-
dert, die Chance zu nutzen, anlässlich dieser gemein-
samen Kabinettssitzung seine Stadt mit all ihrem Poten-
zial vorzustellen. Es ist auch richtig festgestellt worden, 
dass ich mich vom Grundsatz her für Wernigerode als 
Favoriten ausgesprochen habe; aber ich betone es noch 
einmal: Es muss vorrangiges Verhandlungsergebnis 
sein, dass der Standort auf jeden Fall im Ostharz etab-
liert wird.  
 

Wir sind auch gefragt worden, ob es darüber bereits Ab-
sprachen gibt. - Die gibt es nicht. Es gibt Vorbehalte, da 

Niedersachsen Wernigerode außerhalb des Terrains des 
Nationalparks sieht und den Sitz lieber im Zentrum des 
Nationalparks hätte. 
 

Es gibt auch keine Absprachen, was den Namen anbe-
langt. Ich will damit nur einen kleinen Hinweis auf den 
Antrag der PDS-Fraktion hin geben. Es gibt mehrere 
Vorschläge, was die Namensgebung anbelangt. Mittler-
weile gibt es auch einen Vorschlag der PDS-Fraktion. 
Warum auch nicht? - Ich denke, dass sich die regionalen 
Vertreter gemeinsam mit den beiden Landesregierungen 
auf einen Namen einigen werden. Ich habe einmal „Na-
tionalpark Harz“ ins Gespräch gebracht, Sie jetzt den 
Namen „Brockennationalpark“. Es gibt noch weitere Vor-
schläge. Sich auf einen Namen zu verständigen sehe ich 
als kleineres Problem an.  
 

Meine Damen und Herren! Wir können gern im Aus-
schuss über den Fortgang, die Ergebnisse und die Ziel-
stellungen beraten. Ich würde Sie aber darum bitten, 
dass Sie unsere Verhandlungen nicht mit Vorbedingun-
gen erschweren. Nutzen Sie die Ausschussberatungen, 
um Fragen zu stellen, und haben Sie das nötige Ver-
trauen, dass wir den Sitz des gemeinsamen National-
parks in Sachsen-Anhalt sichern. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Ministerin. - In der Fünfminutendebatte der 
Fraktionen wird zuerst der Abgeordnete Herr Kehl für die 
FDP-Fraktion sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Kehl (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die FDP begrüßt die Fusion der Nationalparke aus-
drücklich und ebenso die flammende Liebeserklärung 
des Kollegen Oleikiewitz an die Stadt Wernigerode.  
 

Meine Damen und Herren! Die Fusionspläne sind schon 
lange im Gespräch. Wie gesagt - das kommt heute im-
mer wieder in allen möglichen Diskussionen zur Spra-
che -: Acht Jahre Regierungsstillstand unter Höppner 
haben keine Einigung herbeigeführt. Erst CDU und FDP 
in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt haben es ge-
schafft, sich anzunähern, eine vernünftige Basis für ge-
meinsame Gespräche zu finden und miteinander statt 
gegeneinander zu arbeiten. 
 

Meine Damen und Herren! Die Verhandlungen stehen 
kurz vor ihrem Abschluss. Frau Wernicke hat es gesagt. 
Unabhängig von den Verhandlungsargumenten, die im-
mer wieder vorgebracht wurden, dass man eben keine 
Bedingungen stellen solle, da sie weitere Verhandlungen 
unmöglich machten, ist die Fusion ein derartig wichtiges 
Vorhaben für Tourismus, Wirtschaft und vor allem auch 
den Naturschutz in Sachsen-Anhalt und in Niedersach-
sen, dass die Befassung mit diesem Thema im Parla-
ment sinnvoll und notwendig ist.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kehl?  
 
 

Herr Kehl (FDP): 
 

Von wem? 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Vom Abgeordneten Herrn Dr. Köck.  
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Herr Kehl (FDP): 
 

Ja, am Schluss. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gut. 
 
 

Herr Kehl (FDP): 
 

Selbstverständlich ist auch die FDP dafür, dass der Sitz 
des Nationalparks in Sachsen-Anhalt ist. Aber ohne ein 
genaueres Hintergrundwissen über den Verhandlungs-
stand ist eine Entscheidung wohl nicht sinnvoll.  
 

Dem Anspruch einer ausführlichen Diskussion über die 
Gesamtproblematik wird der SPD-Antrag überhaupt 
nicht gerecht, weil er sich nur mit dem Sitz befasst. Der 
PDS-Antrag wird diesem Anspruch schon eher gerecht, 
aber dafür ist das Plenum unserer Meinung nach der fal-
sche Ort. Ich beantrage deshalb für CDU und FDP, dass 
wir beide Anträge in den Umweltausschuss überweisen. 
- Schönen Dank. 
 

(Beifall bei der FDP - Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Bitte, Herr Dr. Köck.  
 
 

Herr Dr. Köck (PDS): 
 

Den Letzten beißen die Hunde, Herr Kehl. Sie haben 
Pech. Sie waren der Dritte, glaube ich, der von acht Jah-
ren gesprochen hat, in denen das Ziel nicht erreicht 
wurde. Können Sie uns vielleicht aufklären, seit wann es 
die Nationalparks gibt?  
 
 

Herr Kehl (FDP): 
 

Herr Dr. Köck, es ist symptomatisch für die ehemalige 
Regierung, die Sie gestützt haben, dass man sich acht 
Jahre lang vor Entscheidungen gedrückt hat, dass man 
sich acht Jahre lang nicht aufeinander zu bewegte.  
 

(Zuruf von Frau Bull, PDS) 
 

Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass nichts pas-
siert ist. - Schönen Dank.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Für die PDS-Fraktion wird der Abgeordnete Herr Kasten 
sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Kasten (PDS): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte mit einer redaktionellen Änderung 
anfangen. Es ist ein Schreibfehler bei Punkt 1 passiert. 
Der Namensvorschlag „Brockennationalpark“ wird mit 
Bindestrich hinter „Brocken“ und danach mit großem N 
geschrieben. 
 

Am Anfang meiner Rede möchte ich unterstreichen: Die 
PDS-Landtagsfraktion unterstützt die Bildung eines ge-
meinsamen Nationalparkes im Harz. Im Jahr 1990 wur-
de der Nationalpark Hochharz in Sachsen-Anhalt und im 
Jahr 1994 wurde der Nationalpark Harz in Niedersach-
sen gegründet. Das Nationalparkgesetz stammt aus 

dem Jahr 2001. - Damit haben wir die Daten jetzt voll-
ständig. 
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 

Die Zusammenführung der beiden Nationalparke ist aus 
naturschutzfachlichen, wirtschaftlichen und raumordne-
rischen Gründen ausdrücklich zu begrüßen. Mit dem Na-
mensvorschlag „Brocken-Nationalpark“ wird ein Allein-
stellungsmerkmal geschaffen, das nicht zuletzt eine 
deutliche namentliche Abgrenzung zum gerade verord-
neten Naturpark Harz in Sachsen-Anhalt und zu dem äl-
teren Naturpark Harz in Niedersachsen ermöglicht. Die 
Anbindung dieses die beiden Länder übergreifenden Na-
tionalparks an die obersten Naturschutzbehörden von 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist notwendig, sach-
gerecht und entspricht dem internationalen Standard. 
 

Die PDS schlägt weiterhin vor, dass dieses bedeutende 
Projekt des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, 
wobei der Bereich Landwirtschaft nur mittelbar berührt 
wird, in dieser Legislaturperiode mit neuen Qualitäten 
unter anderem in den Bereichen Prozessschutz und 
Tourismusentwicklung eine gemeinsame Aufgabe von 
Legislative und Exekutive wird. Deshalb ist auch eine 
kontinuierliche Begleitung in dem zuständigen Fachaus-
schuss erforderlich. Daher sind wir auch mit dem Vor-
schlag des Kollegen Kehl auf Überweisung der beiden 
Anträge einverstanden.  
 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Noch drei oder 
vier Anmerkungen zu dem SPD-Antrag, die sich aus der 
Diskussion ergeben, und zu den Gründen, weshalb wir 
einen Alternativantrag in das Parlament eingebracht ha-
ben.  
 

Der SPD-Antrag in der vorliegenden Fassung katapul-
tiert Wernigerode aus der Kandidatenrunde. 
 

(Zustimmung von Herrn Schomburg, CDU) 
 

Ich erinnere an den Hinweis der Ministerin Wernicke, 
dass über den Verwaltungsstandort zuletzt verhandelt 
wird. Dieser Hinweis ist schon fast ein Jahr alt. Dann 
aber, wenn es um diesen Verwaltungsstandort geht, 
brauchen wir die volle Unterstützung - ich unterstreiche 
das - des gesamten Landkreises Wernigerode, also 
nicht nur der Stadt Wernigerode, für den geeignetsten 
Standort. Eine Verengung der öffentlichen Diskussion 
zur Fusion der beiden Nationalparke auf eine Verwal-
tungsstandortdiskussion zeugt von mangelhafter Be-
herrschung des politischen Handwerks  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der FDP - Oh! 
bei der SPD) 

 

oder von einer ausschließlichen Fixierung auf die Kom-
munalwahlen 2004 in Sachsen-Anhalt bzw. in Wernige-
rode. - Ich danke für die Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung bei der PDS, bei der CDU und bei 
der FDP) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter Kasten. - Für die CDU-Frak-
tion wird der Abgeordnete Herr Schomburg reden. 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Als die letzte Regierung der DDR im Septem-
ber 1990 per Verordnung den Nationalpark Hochharz 
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auf den Weg brachte, war ihr bewusst, dass dieser Na-
tionalpark nach den internationalen Kriterien zu klein ist. 
Ebenso erging es dem formell vier Jahre später im nie-
dersächsischen Teil des Harzes errichteten National-
park. Was lag schon aus diesem Grund näher, als mit 
dem jeweils anderen Partner ins Gespräch zu kommen 
und zu versuchen, einen Nationalpark über Ländergren-
zen hinweg zu bilden? 
 

Auch für die Besucher des Nationalparkes ist es kaum 
nachvollziehbar, wo ein Park beginnt oder der andere 
aufhört, von den teilweise anderen Regeln im jeweils 
anderen Nationalpark ganz zu schweigen.  
 

Bereits in der ersten Legislaturperiode unseres Land-
tages gab es Verhandlungen mit der niedersächsischen 
Landesregierung darüber. Frau Wernicke erwähnte dies. 
Wenn der CDU-FDP-Regierung damals etwas mehr Zeit 
zur Verfügung gestanden hätte, brauchten wir uns mei-
ner Meinung nach heute nicht mehr mit diesem Tages-
ordnungspunkt zu befassen, sondern dann hätte es 
schon zum damaligen Zeitpunkt eine Einigung geben 
können.  
 

(Herr Kühn, SPD: Das ist aber nicht unsere 
Schuld!) 

 

Mit dem Regierungswechsel 1994 gab es aber in dieser 
Diskussion keinen Fortschritt mehr. Im Gegenteil! Das 
mit der niedersächsischen Seite vereinbarte gemein-
same Nationalparkzentrum wurde verzögert und ver-
zögert, bis sich Niedersachsen ganz aus dem Projekt 
verabschiedete und sich auch die Bundesumweltstiftung 
aus der gemeinsamen Mitfinanzierung zurückzog. Damit 
hatten wir keinen gemeinsamen Nationalpark und kein 
Nationalparkzentrum. Das war das Ergebnis rot-grüner 
Regierungspolitik in Niedersachsen und in Sachsen-An-
halt.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Inzwischen sind die beiden christliberalen Landesregie-
rungen auf einem guten Weg, demnächst einen Be-
schluss zur Zusammenlegung der beiden Nationalparke 
zu fassen. Diese gute Idee verdient die uneingeschränk-
te Unterstützung dieses Landtages und keine Anträge, 
die sich als hinderlich auf diesem Weg erweisen, wie 
dies der vorliegende Antrag der SPD und mit Einschrän-
kungen auch der Antrag der PDS tut.  
 

Nun ist es im Prinzip nicht verwerflich, dass sich ein Ab-
geordneter für seine Region einsetzt. Dies sollte aber mit 
den geeigneten Mitteln geschehen. Diesbezüglich hätte 
ich einem Kollegen, der außerdem noch Gewerkschafts-
vertreter ist, mehr Verstand und Fingerspitzengefühl zu-
getraut. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage? 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Am Ende, bitte. - Aus Tarifverhandlungen müsste dem 
Kollegen bekannt sein, wie hilfreich, aber auch wie kont-
raproduktiv der Gang in die Öffentlichkeit sein kann. Mir 
ist bis jetzt unerklärlich, welcher Teufel die SPD bezüg-
lich dieses Antrages geritten hat, zumal mir zu Ohren 
gekommen ist, dass die Fachpolitiker in der Fraktion zu 
mehr Zurückhaltung aufgefordert hatten. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 

Es gibt in diesem Hause wohl niemanden, der den Sitz 
der Nationalparkverwaltung nach Niedersachsen ver-

legen will. Hierin sind wir uns, denke ich, alle einig. Ich 
stehe wie auch die Frau Ministerin zum bisherigen Sitz 
Wernigerode. Gründe dafür hat Herr Oleikiewitz in sei-
nem Beitrag ausreichend dargelegt.  
 

Aber dies zum jetzigen Zeitpunkt per Landtagsbeschluss 
festzuschreiben, kann das Scheitern der ganzen Diskus-
sion zur Folge haben. In diesem Zusammenhang besitzt 
für die CDU-Fraktion das Zustandekommen einer Ver-
einbarung mit Niedersachsen und die Zuordnung des 
Sitzes der gemeinsamen Nationalparkverwaltung nach 
Sachsen-Anhalt die höhere Priorität.  
 

Nun wollen wir Ihren Antrag aber nicht ablehnen, son-
dern plädieren wie auch hinsichtlich des Alternativantra-
ges der PDS für eine Überweisung in den Ausschuss für 
Umwelt. Dort soll dann eine regelmäßige Berichterstat-
tung über den Fortgang der Gespräche mit der nieder-
sächsischen Landesregierung erfolgen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Schomburg. - Bitte, Herr Oleikiewitz, Ihre 
Nachfrage.  
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Gestatten Sie mir zuerst eine Antwort auf eine Frage, die 
Herr Schomburg gestellt hat, nämlich auf die Frage, wel-
cher Teufel uns geritten hat. Herr Schomburg, der „Teu-
fel“ war eigentlich Frau Wernicke; denn Frau Wernicke 
hat in der Zeitung gesagt, sie sei für den Standort des 
Verwaltungszentrums in Wernigerode. Wir haben ge-
dacht, dass unser Antrag ihr dabei hilft, das in der Öf-
fentlichkeit und vor allen Dingen in den Verhandlungen 
mit den Partnern in Niedersachsen weiterhin zu vertre-
ten.  
 

(Zuruf von Ministerin Frau Wernicke)  
 

Nur so viel zum „Teufel“.  
 

Herr Schomburg, ist Ihnen bekannt, welche Position der 
oberste Vertreter der Exekutive im Landkreis Werni-
gerode, zugleich Vorsitzender des Harzklubs, der sich 
bekanntlich über den ganzen Harz erstreckt, Herr 
Dr. Ermrich, zu diesem Thema vertritt? 
 
 

Herr Schomburg (CDU): 
 

Ja, die gleiche wie ich, nämlich für den Sitz in Wernige-
rode. Das ist keine Frage und darüber gibt es auch gar 
keine Diskussion.  
 

(Zuruf von Herrn Kühn, SPD) 
 

Also, ich habe meine Befürchtung bestätigt bekommen, 
dass Sie meine Kritik an Ihrem Antrag immer noch nicht 
verstanden haben. 
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Schomburg. - Herr Oleikiewitz, Sie haben 
die Möglichkeit, zu erwidern.  
 
 

Herr Oleikiewitz (SPD): 
 

Eigentlich wollte ich dazu nichts mehr sagen, weil ich der 
Auffassung war, dass es gerade bei einem solchen An-
trag nicht zu solchen politischen Schlägereien kommen 
würde wie eben. 
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Ich glaube, wenn man als Vertragspartner in Verhand-
lungen eintritt, braucht man schon eine ganz klare Vor-
stellung von dem, was man erreichen will. Das habe ich 
jedenfalls in 14 Jahren Bundesrepublik Deutschland ge-
lernt. Wenn ich nicht klare Vorstellungen von dem habe, 
was ich will, dann bekomme ich nicht das, was ich will.  
 

(Frau Feußner, CDU: Das ist in der Politik auch 
so!) 

 

- Du hältst dich da ganz raus. 
 

(Heiterkeit bei der SPD und bei der CDU) 
 

Deshalb habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz 
hilfreich wäre, wenn diejenigen, die diese Verhandlun-
gen führen, die Unterstützung des Landtages von Sach-
sen-Anhalt haben. Ich habe eben auch gehört, dass ei-
gentlich alle für Wernigerode sind. Aber keiner will es öf-
fentlich aussprechen. Deswegen bleibe ich nach wie vor 
dabei, dass es eine gute Idee von uns war, diesen An-
trag einzubringen.  
 

Im Übrigen, Herr Schomburg, ich weiß gar nicht, ob Sie 
wissen, dass ich keiner Gewerkschaft angehöre. Ich bin 
weder in der Gewerkschaft aktiv noch habe ich diesen 
Antrag im Auftrag der Gewerkschaft eingebracht. Dieser 
Antrag ist vom Arbeitskreis Umwelt der SPD-Fraktion er-
arbeitet und von der Fraktion beschlossen worden. Da-
rum ist er hier gelandet. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Damit ist die Debatte beendet. Es wurde 
signalisiert, dass es eine Ausschussüberweisung geben 
soll. Der Natur der Sache nach sind die beiden Druck-
sachen zusammen in den Ausschuss überweisbar. Ich 
stelle das jetzt zur Abstimmung. Wer die Drs. 4/1301 
und die Drs. 4/1314 in den Umweltausschuss überwei-
sen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist 
dagegen? Wer enthält sich? - Damit sind beide Druck-
sachen in den Umweltausschuss überwiesen worden 
und wir verlassen den Tagesordnungspunkt 13. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Erhalt und Ausbau des Schul- sowie des Kinder- und 
Jugendsports in Sachsen-Anhalt im Europäischen 
Jahr der Erziehung durch Sport 2004 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/1310  
 

Alternativantrag der Fraktionen der FDP und der CDU 
- Drs. 4/1339 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Dr. Eckert für die 
PDS-Fraktion. 
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Anlass für 
den Antrag der PDS-Fraktion sind folgende Problem-
komplexe: 
 

Erstens. Die gegenwärtige Gesellschaft ist unter ande-
rem dadurch gekennzeichnet, dass körperliche Arbeit 
und Bewegung zunehmend an Bedeutung verlieren, 
während gleichzeitig verstärkt Bewegungsmangel, Über-

ernährung und Zivilisationskrankheiten zu beobachten 
sind, die das Gesundheitswesen in wachsendem Maße 
finanziell belasten.  
 

Sport, sportliche Betätigung bedeuten, die Eigenverant-
wortlichkeit für das individuelle Wohlbefinden zu erhö-
hen. Der Stellenwert des Sports für Prävention und Re-
habilitation kann nicht überbewertet werden.  
 

Zweitens. Im Dezember 2001 stellte die Kultusminister-
konferenz gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund, 
der Sportministerkonferenz und dem Sportausschuss 
des Deutschen Bundestages auf der Fachtagung „Pers-
pektiven des Schulsports“ Initiativen der Länder für ei-
nen qualitätsgerechten Sportunterricht in den Schulen 
und Hochschulen vor. Sie reagierte damit auf den Welt-
gipfel zum Schulsport im November 1999 in Berlin.  
 

Auf diesem Kongress wurde der Wert eines qualitäts-
gerechten, qualitativ hoch stehenden Sportunterrichts für 
die allgemeine Bewegungsfähigkeit, für die Gesund-
heitserziehung, die körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit sowie für die Hebung des Selbstbewusstseins 
der Kinder und Jugendlichen und damit auch für die 
Entwicklung des Sozialverhaltens hervorgehoben.  
 

Drittens. Die WIAD-Studie - das heißt die Studie des 
Wissenschaftlichen Instituts der Ärzte Deutschlands - 
zeigte allein bei den zehn- bis 14-jährigen Kindern einen 
Rückgang der Fitness um 20 % bei den Jungen und um 
26 % bei den Mädchen auf - bei einem schon sehr 
schwachen Ausgangsniveau im Jahr 1995.  
 

Besonders drastisch ist bei beiden Geschlechtern der 
Rückgang im Bereich der Koordination sowie der Aus-
dauer zu beobachten. Wer täglich Sport treibt - so war 
das Ergebnis des Check-ups mit mehr als 20 000 Schü-
lerinnen und Schülern -, hat eine deutlich höhere Leis-
tungsfähigkeit als derjenige, der sich höchstens einmal 
in der Woche sportlich betätigt.  
 

Selbst die heute Sportbegeisterten unter den Jugend-
lichen und Kindern zeigen aber deutliche Schwächen in 
der Ausdauer. Der Einfluss der Schulen auf den körper-
lichen Zustand der Kinder und Jugendlichen wird in der 
Studie klar beschrieben. Bei allen Übungen schneiden 
diejenigen Kinder und Jugendlichen besser ab, die drei 
und mehr Stunden Schulsport in der Woche haben. Je-
doch nur 37 % aller Schülerinnen und Schüler erhalten 
drei und mehr Stunden Sportunterricht in der Woche. 
 

Viertens. Das Kultusministerium des Landes hat im Mai 
des vergangenen Jahres eine Flexibilisierung - welch ein 
schön verschleierndes Wort - der Stundentafel für das 
Schuljahr 2003/2004 für die Klassen 2 bis 4 vorgeschrie-
ben. Sachbezogene Recherchen des Sportlehrerverban-
des unseres Landes ergaben, dass daraufhin etwa 85 % 
der Schulen eine Reduzierung des Sportunterrichts um 
ein Drittel - also um eine Stunde - vorgenommen haben.  
 

Das wird - so sagte es der Sportlehrerverband - für die 
Schülerinnen und Schüler sowie für den Sport in Schule 
und Verein fatale Folgen haben. Ich füge hinzu: Es wird 
auch für das Gesundheitswesen und die Gesundheits-
kosten fatale Folgen haben, aber erst in einigen Jahren. 
 

Fünftens. Im Rahmen des Sportmedizinerkongresses in 
Potsdam Ende des vergangenen Jahres wurde darge-
legt, dass in der Bundesrepublik ca. 30 % der Gesund-
heitskosten durch lebensstilbedingte Erkrankungen ver-
ursacht werden. Der Deutsche Verband für Gesund-
heitssport und Sporttherapie kritisierte die Bedeutungs-
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losigkeit dieser Erkenntnisse und Fakten im gesellschaft-
lichen Diskurs, in politischen Programmen und Regie-
rungserklärungen.  
 

Fasse ich das eben Gesagte zusammen, dann bleibt zu 
sagen: Obwohl in der Gesellschaft über Bewegungs-
armut, Fettleibigkeit, Kreislauferkrankungen usw. geklagt 
wird, orientiert der Kultusminister unseres Landes in den 
Schulen auf eine Reduzierung und Marginalisierung des 
Sports. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Was? Wo?) 
 

Obwohl sich das Land Sachsen-Anhalt offiziell um die 
Unterstützung Leipzigs bei der Bewerbung um die Para-
lympischen und Olympischen Spiele bemüht, werden die 
Voraussetzungen für das Aufrechterhalten eines ver-
nünftigen Sportbetriebes in den Vereinen verschlechtert. 
 

Mit der Schließung von Schulen, vor allen Dingen im 
ländlichen Raum, im Zusammenhang mit den gegenwär-
tig laufenden Schulentwicklungsplanungen - das wurde 
maßgeblich durch die Verordnung des Kultusministers 
forciert - wird das Bewegen der Kinder und Jugendlichen 
in den Bussen für die Schülerbeförderung gefördert, 
aber nicht mehr im Verein.  
 

Obwohl die Landesregierung nicht müde wird, die Be-
deutung des Sports für die Entwicklung junger Men-
schen zu unterstreichen, flexibilisiert sie die Stundentafel 
in einem sensiblen, für das künftige Sporttreiben prä-
genden Bereich.  
 

Dies alles ist zu Beginn des Jahres 2004 festzustellen, 
welches die Europäische Union zum Europäischen Jahr 
der Erziehung durch Sport und der Sportlehrerverband 
Sachsen-Anhalt zum Jahr des Schulsports ausgerufen 
hat.  
 

Angesichts der prekären Situation des Kinder- und Ju-
gendsports - übrigens partizipieren der Sport und die 
Sportjugend unseres Landes auch am Feststellenpro-
gramm, welches dieses Jahr auslaufen wird - klang es 
wie Hohn, als der Kultusminister zum Sportlehrertag in 
Halle im Oktober 2003 erklären ließ - ich zitiere -: 
 

„Eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit, 
Lebensfreude und Leistungsfähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen besteht darin, dass ihnen ge-
rade im Kontext des schulischen Lernens Mög-
lichkeiten der Bewegung, der Ausprägung ihres 
Körperbewusstseins und nicht zuletzt des Team-
geistes im sportlichen Wettkampf eröffnet wer-
den.“ 

 

(Herr Czeke, PDS: Hört, hört!) 
 

Aber der Sportunterricht wird verringert.  
 

Vielleicht sind die von mir angeführten Tendenzen und 
Entwicklungen aber zu scharf dargestellt worden  
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Ja, kann man sa-
gen!) 

 

und der Sportminister und der Kultusminister bewerten 
die Situation im Kinder- und Jugend- sowie im Schul-
sport anders. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Ja, in der Tat!) 
 

Vielleicht hatte die Landesregierung die Folgen ihrer 
Maßnahmen und Orientierung nicht bedacht und steuert 
vielleicht schon gegen.  
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Ach!) 
 

Deshalb fordert die PDS-Fraktion die Landesregierung 
zur Berichterstattung in den zuständigen Ausschüssen 
auf. Den Alternativantrag der Regierungsfraktionen be-
trachten wir nicht als so alternativ. Er ist konkreter, was 
nicht verwundert, da nur sie allein wissen, welche Unter-
suchungen und Studien die Landesregierung in Auftrag 
gegeben hat. 
 

(Minister Herr Prof. Dr. Olbertz: Ist doch gut!) 
 

Natürlich hätten wir uns wahrscheinlich alle im Aus-
schuss gefreut, wenn über eine derartige Untersuchung 
einmal berichtet worden wäre, wenn einmal versucht 
worden wäre, die Abgeordneten konzeptionell mit einzu-
beziehen,  
 

(Zustimmung bei der PDS) 
 

um eine solche Untersuchung tatsächlich allumfassend 
zu machen.  
 

Der Unterschied zwischen dem Alternativantrag der Re-
gierungsfraktionen und unserem Antrag besteht in der 
von uns vorgesehenen Anhörung zum Konzept und zu 
den Vorstellungen der Landesregierung. Aus meiner 
Sicht könnten die Regierungsfraktionen, wenn sie die 
Anhörung mit in ihren Antrag aufnähmen, mit unserer 
Zustimmung rechnen. - Danke schön für Ihre Aufmerk-
samkeit. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke für die Einbringung. - Seitens der Landesregie-
rung wird der Minister für Gesundheit und Soziales Herr 
Kley sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Kley, Minister für Gesundheit und Soziales: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Offensichtlich wird der Antrag gerade bilateral ab-
gestimmt, sodass ich nicht weiß, ob wir das Thema wei-
ter erörtern wollen.  
 

(Herr Bischoff, SPD: Dann hören Sie auf!) 
 

Ich glaube aber, die Allgemeinheit des Hohen Hauses 
hat sehr wohl noch Interesse an diesem Thema.  
 

Wenn man ständig die Aktionen betrachtet, die darauf 
gerichtet sind, das sehr wohl erkannte körperliche Über-
gewicht der Jugendlichen zu reduzieren und die Be-
wegungsarmut der jungen Generation durch innovative 
Vorhaben einigermaßen abzubauen, und wenn dieses 
dann immer mit dem Fokus auf staatliche Leistungen 
endet, dann - glaube ich - ist es an der Zeit, endlich ein-
mal wieder vernünftig abzuklären, wer die eigentliche 
Verantwortung für die Erziehung der Kinder trägt. 
 

(Herr Grünert, PDS: Genau!) 
 

Wir können an dieser Stelle die Eltern nicht aus der Ver-
antwortung herausnehmen. Wir müssen uns alle an die 
eigene Nase fassen, wenn wir uns nicht entsprechend 
darum kümmern, was unsere Kinder tun, wenn wir dank-
bar für ein durch Fernsehen beruhigtes Kind sind oder 
wenn wir den Computer als alleinigen Beschäftigungs-
partner unserer Kinder akzeptieren. 
 

(Beifall bei der FDP, bei der CDU und von der 
Regierungsbank) 

 

Hier kann man nicht die Schule auffordern, etwas zu tun, 
und hier hilft es auch nicht, eine dritte, vierte oder fünfte 
Schulsportstunde pro Woche auszurufen. Hier muss ein 
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Umdenken in der gesamten Bevölkerung erfolgen. An 
dieser Stelle muss man wirklich alle Möglichkeiten auf-
tun. 
 

(Herr Czeke, PDS: Sehr gut! - Herr Grünert, PDS: 
Da waren wir schon einmal weiter!) 

 

Wenn wir an dieser Stelle als Landesregierung unsere 
Gesundheitsziele neu justieren und hierbei auch die Fra-
ge der Bewegungsarmut mit wesentlichen präventiven 
Bereichen in den Fokus nehmen, dann muss auch ge-
sagt werden - wir sind ja vorhin schon dafür kritisiert 
worden -, dass das nicht konkret abrechenbar wäre. 
 

Herr Dr. Eckert, ich danke Ihnen für die Unterstützung in 
diesem Bereich und dafür, dass Sie noch einmal darauf 
hinweisen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der 
uns hilft, im Gesundheitswesen dafür zu sorgen, dass 
sich die Menschen insgesamt wohler fühlen.  
 

Wir haben im Bereich der Kindertagesstätten - das wur-
de von Ihnen noch gar nicht angesprochen - jetzt ein 
großes Programm initiiert, bei dem wir gegenwärtig in 
der zweiten Stufe sind. Es ist das Projekt „Toben macht 
schlau“. Wir haben das Projekt auf den Weg gebracht, 
weil wir sehr wohl erkannt haben, dass die körperliche 
Bewegung ein erstes Ausdrucksmittel der Kinder ist.  
 

Hierbei geht es nicht nur darum, Wohlbefinden zu er-
zeugen, sondern auch darum, zukünftige Intelligenz zu 
unterstützen. Allzu lange wurde der Sport nur als Mög-
lichkeit der Erholung gesehen. Wir als Landesregierung 
haben sehr wohl erkannt, dass mit der Bewegung der 
Kinder auch ein zusätzliches Mittel zur Steigerung der 
Intelligenz vorhanden ist und dass damit auch Unterstüt-
zung für frühkindliche Entwicklungsvorgänge gegeben 
werden kann. 
 

Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit, wenn dieses Pro-
jekt, welches wir mit der Otto-von-Guericke-Universität 
gemeinsam durchführen, erste Erfolge gezeigt hat, dar-
über berichten.  
 

Seit dem Jahr 1993 wird vom Kultusministerium die Ak-
tion „Sport in Schule und Verein“ wesentlich unterstützt, 
eine Bewegung, die zu einer Verknüpfung von schuli-
schen und freiwilligen Angeboten führt und seitdem auch 
wesentliche Erfolge gezeitigt hat. Denn es kann nicht nur 
in der Schule Sport getrieben werden. Unsere Vereine, 
unsere vielen Ehrenamtlichen stehen jederzeit bereit, 
den Kindern mit interessanten Angeboten mehr zu bie-
ten, als ihnen im Schulsport, wo auch noch die Benotung 
im Vordergrund steht, geboten werden kann.  
 

Dabei hat die Landesregierung trotz angespannter Haus-
haltslage im vorigen Jahr durch die Fortführung des Pro-
gramms „Ü 55“ seitens des Wirtschaftsministeriums Un-
terstützung gegeben. Es konnten 2 500 Übungsleiterstel-
len weitergeführt werden - das ist eine wesentliche Un-
terstützung für unsere Sportvereine.  
 

Sie sehen bereits an meiner Aufzählung, dass die ge-
samte Landesregierung mit dem Thema Sport für Ju-
gendliche und Kinder verbunden ist und dass es nicht al-
lein eine Aufgabe des Kultusministers sein kann.  
 

Auf der Sportministerkonferenz im Herbst 2003 hatten 
wir die EU-Kommissarin Viviane Reding bei uns zu Gast, 
die eine wesentliche Trägerin des Europäischen Jahres 
der Erziehung durch Sport ist, und haben mit ihr gemein-
sam überlegt, welche Maßnahmen möglich sind. Das 
Land Sachsen-Anhalt ist also auch in die Antragstellung 
und in die Ausprägung der Projekte im Laufe dieses Eu-
ropäischen Jahres involviert.  
 

Ich möchte an dieser Stelle das wiederholen, was ich 
vorhin schon zum Europäischen Jahr der Menschen mit 
Behinderungen gesagt habe: Wir dürfen nicht nur euro-
päische Jahre zum Anlass nehmen, etwas zu tun. Wir 
befinden uns in einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess und wir sehen dies auch als stete Aufgabe.  
 

Der Sport, so habe ich, glaube ich, in meiner kurzen Re-
de verdeutlichen können, spielt sehr wohl eine wesent-
liche Rolle in der Politik der Landesregierung für Kin-
der und Jugendliche. Wir werden gemeinsam mit dem 
Landessportbund noch einige spezifische Maßnahmen 
durchführen, um den Kinder- und Jugendsport zu för-
dern.  
 

Aber auch der Sport für Erwachsene - im Bereich der 
Gesundheitsprävention von uns immer wieder ange-
sprochen - ist wichtig, wie auch - das ist ein Thema, das 
uns in Zukunft beschäftigen wird - der Sport für die älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ganz andere An-
forderungen an Sportstätten stellen, die dann auch ganz 
andere Anforderungen an Sportangebote stellen werden 
und die eine Klientel sind, die wir nicht vergessen dür-
fen.  
 

Ich wünsche eine interessante Beratung nach der An-
nahme des Alternativantrages der Koalitionsfraktionen.  
 

(Zustimmung bei der FDP, bei der CDU und von 
der Regierungsbank) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Minister. - Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abgeordnete Herr Kurze. Bitte sehr.  
 
 

Herr Kurze (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen! Durch einen gemeinsamen Beschluss 
haben das Europäische Parlament und der Europäische 
Rat das Jahr 2004 zum Europäischen Jahr der Er-
ziehung durch Sport ausgerufen. In diesem Jahr will die 
Europäische Union auf die Potenziale und die beson-
dere Bedeutung des Sports im Bereich der Erziehung 
aufmerksam machen. Sie will auf die Möglichkeiten der 
Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und Sport-
organisationen aufmerksam machen und diese für Ko-
operationen sensibilisieren.  
 

Dieses Jahr bietet die Chance, die Bedeutung des Sports 
herauszustellen, die Chancen für die Politikfelder Erzie-
hung, Sozialpolitik, Integration und Jugendpolitik beson-
ders hervorzuheben, und macht deutlich, wie wichtig 
Sport in der heutigen Gesellschaft ist.  
 

Aus verschiedenen Untersuchungen und Studien ist seit 
geraumer Zeit bekannt, dass Kinder und Jugendliche De-
fizite in ihrem Bewegungsverhalten und in ihrem Bewe-
gungsstatus aufweisen. Die Alfried-Krupp-von-Bohlen-
und-Halbach-Stiftung hat diesbezüglich den ersten deut-
schen Kinder- und Jugendsportbericht in Auftrag gege-
ben und diesen zwischenzeitlich auch vorgestellt.  
 

Der Bericht enthält eine differenzierte Analyse der Situa-
tion des Kinder- und Jugendsports in Deutschland und 
bietet Vorschläge für dessen Verbesserung und Weiter-
entwicklung. Mit diesem Bericht wird die Bedeutung des 
Sports für die körperliche und soziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen in seiner ganzen Vielschich-
tigkeit dargestellt und ausgewertet. Der Bericht doku-
mentiert den deutlichen Rückgang der körperlichen und 
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motorischen Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugend-
lichen gegenüber Gleichaltrigen vor 30 Jahren.  
 

Dieser Entwicklung gilt es nun entgegenzuwirken. Hierzu 
brauchen wir nicht nur das Engagement unserer Sport-
vereine, die durch gut ausgebildete Übungsleiter und 
Trainer dieser Entwicklung begegnen können. Wir brau-
chen auch die Politik, die gefordert ist, kinderfreundliche 
Städte zu schaffen und dem Sport auch im Schulunter-
richt wieder eine höhere Priorität einzuräumen. Wir 
brauchen natürlich auch Lehrer, die engagiert sind und 
auch nach dem Unterricht Angebote schaffen, die es 
den Kindern ermöglichen, sich sportlich zu betätigen.  
 

Dass wir den Freizeitbereich als sehr wichtig einschät-
zen, hat die Regierung mehrmals deutlich gesagt. Die 
Förderung des Breiten- und des Leistungssports für 
Junge und für Alte wird es in dieser Größenordnung, in 
der wir sie haben, auch weiterhin geben. Das hat für uns 
eine sehr große Bedeutung.  
 

Wenn wir uns anschauen, dass jeder zweite Schüler und 
jede vierte Schülerin Mitglied eines Sportsvereins in 
Sachsen-Anhalt sind, dann sehen wir, dass es eine gro-
ße Bevölkerungsgruppe betrifft.  
 

Der Bericht belegt, dass weder verbindliche Standards in 
der Bewegungserziehung, noch gesicherte Konzepte für 
gesundheitsorientierten Sport im Verein und in der Schu-
le existieren. Deshalb muss man diesen Bericht entspre-
chend auswerten.  
 

Ich kann und will an dieser Stelle nicht auf alle Aspekte 
eingehen. Ich denke, auch meine begrenzten Ausfüh-
rungen machen deutlich, dass es unbedingt erforderlich 
ist, diesen Bericht im Ausschuss für Gleichstellung, Fa-
milie, Kinder, Jugend und Sport sowie im Ausschuss für 
Bildung und Wissenschaft auszuwerten und die Ergeb-
nisse des Berichts umzusetzen.  
 

Dies geschieht zurzeit in einer Phase, in der die Landes-
regierung bereits ein Bildungsprogramm für Kindertages-
stätten entwickelt und erprobt. Ziel ist es dabei, Kinder-
tagesstätten zu qualifizieren und ihre Stellung im Bil-
dungssystem zu stärken. Ein Bestandteil dieses Pro-
gramms ist unter anderem das Projekt „Bildung durch 
Bewegung“, das vom Institut für Sportwissenschaften 
der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ent-
wickelt worden ist. Danach soll es eine Handreichung für 
die Praxis geben, die auf der Analyse der Bedingungen 
und Möglichkeiten für Bewegungserziehung in Tagesein-
richtungen basiert. Wir wollen diese Dinge also von klein 
auf umsetzen.  
 

Die Erkenntnisse dieses Projekts werden einfließen in 
die Entwicklung eines Fortbildungsprogramms für den 
Bereich Körper, Bewegung und Gesundheit und in einen 
von mehreren Bereichen des Bildungsprogramms für 
Kindertagesstätten in unserem Land, über das wir im 
Ausschuss für Gleichstellung, Familie, Kinder, Jugend 
und Sport in regelmäßigen Abständen diskutieren.  
 

Nicht zu vergessen ist in dieser Aufzählung das Angebot 
der Sportjugend des Landes, in den nächsten drei Jah-
ren Bewegungsprojekte in Kindertagesstätten durchzu-
führen, die die Bildung durch Bewegung vor Ort mit ge-
zielten Einzelmaßnahmen umsetzen sollen.  
 

Über die Kreissportbünde bzw. die Sportjugenden der 
Kreise können diese durch das Land geförderten Maß-
nahmen und Veranstaltungen abgerufen werden. Aber 
auch andere Träger beteiligen sich an diesen Initiativen 
des Landes. So gibt es auch Krankenkassen in unserem 

Land, die Projekte zu Bewegung, Sport und gesunder 
Ernährung anbieten. Ich nenne beispielsweise das Pro-
jekt „Dicke Kinder im Kindergarten“. Das ist ein Ansatz 
einer Krankenkasse, der, so denke ich, wirken wird.  
 

Mit diesem bewusst klein gewählten Ausschnitt wollte 
ich auf die bereits vorhandenen Aktivitäten der Regie-
rung in diesem Zusammenhang hinweisen.  
 

Zu guter Letzt noch ein Wort: Unabhängig davon halte 
ich es für ausgesprochen wichtig, dass sich die beiden 
bereits erwähnten Landtagsausschüsse dieser Thematik 
annehmen und die vorliegenden Empfehlungen des Ers-
ten Deutschen Kinder- und Jugendsportberichts letztlich 
als Beratungsgrundlage nutzen.  
 

Ich finde auch den Vorschlag, der vorhin von Dr. Eckert 
eingeworfen wurde, ganz gut, eine Anhörung mit unse-
rem Antrag zu verknüpfen. Ich denke, das sollte am heu-
tigen Abend nicht das Problem sein. Deshalb bitte ich im 
Namen meiner Fraktion um Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag unter der Maßgabe, dass die vorge-
schlagene Anhörung in den Antrag aufgenommen wird. 
- Herzlichen Dank.  
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Kurze. - Für die SPD-Fraktion wird der Ab-
geordnete Herr Bischoff sprechen. Bitte sehr. 
 
 

Herr Bischoff (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Minis-
ter Kley, es ist klar, dass die Eltern das erste Erzie-
hungsrecht haben, was Bildung, Bewegung und Ge-
sundheit angeht. Das muss man nicht immer wieder be-
tonen.  
 

Vielleicht hatten wir es damit einfacher. Unsere Eltern 
haben uns rausgeschickt. Wir mussten Kohlen holen, 
Holz hacken, Pferdeäpfel für die Erdbeerpflanzen sam-
meln usw. Wir hatten sportlich genug zu tun und haben 
gar nicht gemerkt, dass wir dabei mit erzogen worden 
sind.  
 

Ich glaube, dass es unbedingt zusammengehört, dass 
Bildung sowohl zu Hause wie auch in der Schule statt-
findet. Das gilt auch für den Sport. Ich glaube, der Sport 
gehört in die Schule; natürlich gehört er auch in das El-
ternhaus.  
 

Ich möchte mit meinem Beitrag auf einen anderen As-
pekt des Antrages eingehen. Der eigentliche Ansatz ist 
das Europäische Jahr der Erziehung durch Sport. Nun 
sollte man die europäischen Jahre sicherlich nicht allzu 
sehr strapazieren, aber es ist sinnvoll, europaweit be-
stimmte Schwerpunkte zu setzen. Schließlich muss man 
zunächst darüber nachdenken, was hinter dem Gedan-
ken der Erziehung durch Sport steckt.  
 

Der Antrag kommt etwas spät, aber vielleicht nicht zu 
spät. Die ersten Abgabetermine für die Projekte zum Eu-
ropäischen Jahr der Erziehung durch Sport - ich musste 
erst im Internet nachschauen; ich gestehe ein, dass ich 
das nicht wusste - waren bereits im Juli 2003 - das war 
der erste Termin -, ein weiterer lag im Oktober 2003 und 
der letzte ist der 1. März 2004.  
 

Daraus schließe ich, dass Sie, Herr Minister, schon vor 
einem Jahr gewusst haben, dass es dieses Europäische 
Jahr der Erziehung durch Sport gibt. Das hätten wir auch 
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gern gewusst. Ich habe davon nichts gehört. Vielleicht 
waren Sie der Meinung, die Abgeordneten verfügen über 
einen Internetzugang und können sich kundig machen. 
Ich muss sagen, ich hätte gern einmal im Ausschuss 
darüber geredet. Vielleicht hätte man den einen oder 
anderen Verein noch dazu überreden können, einen An-
trag zu stellen.  
 

Beispielsweise hätte ich auch gern gewusst, wie viele 
Anträge zu den jeweiligen Stichtagen eingereicht wur-
den, wie viele Anträge bereits bewilligt wurden und wel-
ches Ziel bzw. welche Absicht damit verfolgt wird. 
Schließlich sollten dadurch gemeinschaftliche Projekte 
zwischen Sportvereinen und Bildungsträgern gefördert 
werden. Deshalb sind die inhaltliche Ausrichtung der 
vorliegenden Anträge und Angaben über die beteiligten 
Vereine und Institutionen schon interessant.  
 

Mich interessiert auch, wie der Landessportbund dieses 
Europäische Jahr der Erziehung durch Sport begleitet. 
Gibt es ein zwischen dem LSB, dem Sozialministerium 
und dem Kultusministerium abgestimmtes Konzept?  
 

Der Aspekt der Bildung wurde bereits angesprochen, der 
Anspruch, den Sportunterricht besser in den Schulunter-
richt zu integrieren. Wir wissen, dass nicht nur im Bil-
dungsbereich Nachholbedarf besteht, sondern dass 
auch die Bewegungsfreudigkeit der Kinder zu wünschen 
übrig lässt, und zwar in einem Alter, in dem der Bewe-
gungsdrang von Natur aus am größten ist.  
 

In diesem Zusammenhang sollte im Ausschuss darüber 
berichtet werden, wie der Sportunterricht in den jeweili-
gen Schulformen abgesichert ist und in welchem Um-
fang Sportunterricht ausfällt. Darüber hinaus interessiert 
mich - ich weiß nicht, Herr Kultusminister, ob man das 
erheben kann -, wie viele Kinder sich ein ärztliches At-
test besorgen, um vom Sportunterricht befreit zu wer-
den. Derartige Daten wären wichtig; denn sie ließen 
Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand und auf das 
Elternhaus zu.  
 

Positiv wurde bisher zu Recht das Projekt „Sport in 
Schule und Verein“ bewertet. Wie sieht hierbei die weite-
re Entwicklung aus?  
 

Ebenfalls wichtig ist die Frage nach dem Erhalt der 
Sporteinrichtungen an den Schulstandorten zum jetzigen 
Zeitpunkt; denn die Schulentwicklungsplanung in den 
Landkreisen ist inzwischen weitestgehend abgeschlos-
sen. Wir wissen jetzt ziemlich sicher, welche Schul-
standorte in den nächsten acht Jahren gesichert sind 
und welche nicht. Dies kann ich zumindest für Magde-
burg sagen. Was geschieht mit den Sportanlagen an 
Standorten, die geschlossen werden sollen? Gibt es da-
für ein Konzept oder Nachnutzungsregelungen?  
 

Ich komme auf den Ausgangspunkt zurück. Das Europä-
ische Jahr der Erziehung durch Sport wirft auch die Fra-
ge auf, wozu durch Sport erzogen werden soll, welchen 
Sinn diese Projekte haben sollen. Sicherlich geht es da-
bei um das Erbringen von Leistungen und um die Ver-
besserung des Gesundheitszustandes. Das ist klar. Aber 
über den Sport werden auch zahlreiche soziale Werte 
vermittelt, und zwar ohne den pädagogischen Zeigefin-
ger zu erheben. Sport wäre beispielsweise ohne Rück-
sichtnahme oder Fairness nicht vorstellbar. 
 

(Zustimmung von Herrn Czeke, PDS) 
 

Weitere soziale Fähigkeiten wie gewinnen oder verlieren 
können, der Umgang mit Schwächen und Stärken, Ge-
meinschaftssinn, Solidarität und Integration von Auslän-

dern werden erworben. Der Sport schafft somit jede 
Menge soziale Werte, von denen viele sagen, sie gingen 
längst verloren. Die SPD-Fraktion begrüßt daher das 
Motto des Europäischen Jahres der Erziehung durch 
Sport „Beweg dich für deine Zukunft“. 
 

Zum Alternativantrag der Koalitionsfraktionen. Mich inte-
ressiert, wer den Auftrag für diese Studie erteilt hat. Ich 
kannte den Auftrag der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-
Halbach-Stiftung bisher nicht. Welchen Hintergrund hat 
es, dass die Stiftung speziell für Sachsen-Anhalt einen 
Ersten Kinder- und Jugendsportbericht erstellt hat? Das 
würde mich sehr interessieren. Darüber können wir im 
Ausschuss noch reden. Dieser Bericht liegt wohl schon 
vor. Wo kann man ihn erhalten? Ich würde ihn gern im 
Vorfeld bereits lesen. - Danke schön. 
 

(Zustimmung bei der SPD)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Bischoff. - Für die FDP-Fraktion wird Abge-
ordnete Frau Seifert reden. Bevor ich ihr jedoch das 
Wort erteile, habe ich die Freude, einige Schülerinnen 
und Schüler der Gymnasien Dessau und Zerbst auf der 
Tribüne zu begrüßen. Seien Sie willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Bitte sehr. 
 
 

Frau Seifert (FDP):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Bereits im Oktober 2001 wurde im Europäischen 
Parlament und im Europäischen Rat der Vorschlag für 
einen Beschluss zum Europäischen Jahr der Erziehung 
durch Sport 2004 unterbreitet. Bewusst wurde darauf 
hingewiesen, dass die Olympischen Spiele und die Pa-
ralympics, die im selben Jahr in Athen stattfinden, ver-
stärkt die Gelegenheit bieten werden, die Werte des 
Sports zu fördern.  
 

Als Ziel wurde formuliert, dass die Möglichkeit zur Zu-
sammenarbeit zwischen der Welt des Sports und dem 
Bildungswesen ausgebaut und sichtbar gemacht werden 
solle, um die Schlüsselrolle des Sports als erziehe-
risches Instrument zu unterstreichen. Mit diesem Be-
schluss und der Aufnahme des Sports in die EU-Ver-
fassung wird dem Sport eine neue politische Qualität 
zugemessen. Angesichts der vielfältigen dringenden 
Probleme in der EU und ihren Mitgliedstaaten darf man 
sich durchaus fragen, warum gerade dem Sport eine so 
große Aufmerksamkeit zuteil wird.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Sportliche Aktivitäten 
überwinden Ländergrenzen und Sprachbarrieren. Sie 
überwinden Diskriminierung und soziale Ausgrenzung. 
Sport dient der Integration behinderter Menschen. Er 
führt Menschen aller Bevölkerungsschichten zusammen. 
Sport hat einen nachdrücklich verbindenden Charakter 
und impliziert Eigenschaften wie Fairness, Leistungs-
bereitschaft, Ehrgeiz und Kameradschaftlichkeit. Sport 
fördert den Gemeinschaftsgedanken. Der Sport hat eine 
gesundheitliche, eine soziale, eine erzieherische und ei-
ne Völker verbindende Funktion.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eben diese 
Aspekte sollen sich im Europäischen Jahr der Erziehung 
durch Sport wiederfinden und sollen Beachtung finden. 
Dafür stellt die EU im Jahr 2004 einen Betrag in Höhe 
von 11,5 Millionen € für die Projektförderung zur Ver-
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fügung. Diese Mittel können für internationale und regio-
nale Projekte ausgegeben werden. Projekte, die die 
Partnerschaft von Erziehung und Sport in den Mittel-
punkt stellen, die auf eine Wertevermittlung durch den 
Sport abzielen und die die Förderung des Ehrenamtes 
zum Ziel haben, sollen besondere Beachtung finden.  
 

Der Sport ist von allen Landesregierungen Sachsen-
Anhalts mit Kontinuität und Augenmaß unterstützt wor-
den. Beispielsweise sind in den Bau von Sportstätten 
seit dem Jahr 1991 rund 121 Millionen € investiert wor-
den.  
 

Das Europäische Jahr der Erziehung durch Sport ist 
darüber hinaus auch ein Anlass, die bisherige Sportför-
derung im weitesten Sinne im eigenen Land kritisch zu 
beleuchten. Wir müssen die Chance nutzen, Sachsen-
Anhalt als ein modernes Sportland weiter zu profilieren; 
denn es gibt auch noch Defizite.  
 

Wie unterschiedliche Studien feststellen, beispielsweise 
die wissenschaftliche Studie des Instituts der Ärzte oder 
der in unserem Alternativantrag genannte Erste Kinder- 
und Jugendsportbericht, ist verstärkt ein Rückgang der 
körperlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugend-
lichen besonders im Alter zwischen zehn und 14 Jahren 
zu verzeichnen, obgleich der Sport zu den wichtigsten 
Freizeitaktivitäten gehört. 
 

Etwa ab dem 16. Lebensjahr ist ein regelrechter Ein-
bruch bei den sportlichen Aktivitäten der Mädchen und 
Jungen festzustellen. Die Ursachen dafür sind sicherlich 
vielfältig. Sie sind etwa in veränderten Freizeitangeboten 
in unserer schnelllebigen Mediengesellschaft und einem 
bewegungsarmen Umfeld zu suchen. Dies sind nur zwei 
Gründe. 
 

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, muss bereits 
im Vorschulalter angesetzt werden. Unser Kinderförde-
rungsgesetz beinhaltet in § 5, der die Aufgaben der Ta-
geseinrichtungen beschreibt, die Forderung nach der 
Ausbildung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten. 
In das Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen 
wird auch der Bereich Körper, Bewegung und Gesund-
heit aufgenommen. Hierzu hat der Minister umfassende 
Ausführungen gemacht.  
 

Auch Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung sollen und 
müssen genutzt werden, um die Defizite zu beseitigen. 
In den Orientierungsrahmen für pädagogische Konzepte 
des Kultusministeriums im Zusammenhang mit dem 
Sonderprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ wird 
auf die Nutzung von sportlichen Angeboten hingewie-
sen.  
 

In der Gesundheitspolitik ist zurzeit neben vielen Un-
gereimtheiten die Prävention in aller Munde. Kranken-
kassen bieten Bonuspunkte für die Mitgliedschaft in 
Sportvereinen oder für das Ablegen des Sportabzei-
chens an.  
 

Meine sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe den 
Bogen bewusst weit gespannt, weil der Sport und die 
Erziehung durch Sport - im Jahr 2004 durch die EU be-
sonders hervorgehoben - kein auf ein Ressort begrenz-
tes Jahresthema ist und es auch nicht sein darf.  
 

Damit der Sport in allen Politikbereichen den Stellenwert 
bekommt, den er verdient, und um die Möglichkeiten zu 
nutzen, die uns das Europäische Jahr der Erziehung 
durch Sport bietet, möchte ich Sie bitten, dem Alter-
nativantrag zuzustimmen, natürlich mit der von Herrn 
Eckert vorgeschlagenen Änderung, in den Antrag die 

Durchführung einer Anhörung im Ausschuss aufzuneh-
men. - Ich bedanke mich.  
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Frau Abgeordnete Seifert. - Herr Dr. Eckert, Sie 
haben die Gelegenheit zur Erwiderung. 
 
 

Herr Dr. Eckert (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
auf zwei Aspekte aufmerksam machen. Die PDS-Frak-
tion hat abgewartet, ob die Landesregierung im Unter-
schied zum Europäischen Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen diesmal von sich aus in die Offensive geht 
und die Leute auf ein solches Ereignis hinsichtlich der 
Beantragung von Fördermitteln umfassend vorbereitet, 
zum Beispiel mit einer richtigen PR-Offensive.  
 

Natürlich ist es insofern schon ganz schön spät. Es gibt 
nur noch einen Termin für die Beantragung von Mitteln. 
Trotz alledem - das ist nicht der Hauptpunkt. Vielmehr 
wollten wir den Sport als Idee, als Möglichkeit zur Erzie-
hung und als Möglichkeit zur Freizeitgestaltung in den 
Mittelpunkt rücken. Dazu haben wir die heutige Land-
tagssitzung genutzt. Das ist das Erste. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Das Zweite, was ich sagen wollte. Herr Minister, Sie ha-
ben natürlich vollkommen Recht: Die Eltern sind verant-
wortlich. Wir haben gar keinen anderen Ansatz. Aber Sie 
und vor allem der Kultusminister müssten die Bedingun-
gen dafür schaffen, dass die Eltern auch verantwortlich 
sein können.  
 

Ich hatte das „Vergnügen“, vor einer Woche in Oster-
wieck an einer Busfahrt teilzunehmen, mit der der Schü-
lertransport vollzogen wurde. Ich kann mir nun vor-
stellen, wie das für Schüler der 6. Klasse ist, die um 
6.30 Uhr aufstehen, eventuell noch frühstücken und um 
7.30 Uhr oder um 7.45 Uhr zur Schule gehen. Das heißt, 
sie sitzen länger als eine Stunde im Bus, vielleicht sind 
sie am frühen Morgen noch müde. Wenn sie zwischen 
13 und 15 Uhr zurückfahren und wieder dieselbe Zeit 
benötigen, um nach Hause zu kommen, dann frage ich 
mich: Wer ist noch bereit, in einem Sportverein Sport zu 
treiben?  
 

(Zuruf von der CDU: Viele!) 
 

Das meine ich mit Bedingungen. - Wie bitte? 
 

(Zuruf von der CDU: Viele!) 
 

- Ja, im Moment noch. Aber jetzt kommt der Hammer: 
Die Schulen werden nämlich nun geschlossen. Damit 
wird der Schulweg noch ein bisschen weiter.  
 

(Unruhe bei der CDU, bei der FDP und auf der 
Regierungsbank)  

 

- Unterhalten Sie sich doch bitte einmal mit den Sport-
leuten vor Ort.  
 

(Herr Czeke, PDS: Das ist doch die Wahrheit! 
- Zurufe von der CDU - Unruhe) 

 

- Sie sind doch aus der Stadt.  
 

(Zuruf von der CDU: Ich aus der Stadt?) 
 

- Oebisfelde - was ist denn das? 
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Auf alle Fälle werden die Bedingungen, die auf die Sport 
treibenden Kinder und Jugendlichen zukommen, wesent-
lich schwieriger. Ich möchte, dass wir darüber diskutie-
ren, wie wir die Bedingungen so gestalten können, dass 
das Sporttreiben im Verein auch zukünftig für alle, die es 
wollen, möglich ist. Darauf haben die Eltern wenig Ein-
fluss.  
 

(Beifall bei der PDS - Frau Weiß, CDU: Ohne 
Geld!) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Dr. Eckert. - Damit ist die Debatte beendet. 
Wir treten in das Abstimmungsverfahren zu den Drs. 
4/1310 und 4/1339 ein.  
 

(Unruhe) 
 

- Ich bitte darum, dass wir die beiden letzten Tagesord-
nungspunkte in Ruhe absolvieren. 
 

Bezüglich der Drs. 4/1310 hat der Antragsteller signali-
siert, dass wir, wenn Punkt 3 des Ursprungsantrages in 
den Alternativantrag übernommen würde, nur über den 
Alternativantrag abstimmen müssten. Ich schlage vor, 
dass Punkt 3 des Antrags der PDS-Fraktion als letzter 
Satz in den Beschlusstext des Alternativantrags aufge-
nommen wird. Die Einbringerinnen und Einbringer des 
Alternativantrags haben signalisiert, dass sie dem zu-
stimmen würden. 
 

Wir stimmen über die Drs. 4/1339 in der soeben geän-
derten Fassung ab. Wer dem seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Wer enthält sich? - Damit ist die Drs. 4/1339 unter Be-
rücksichtigung der Ergänzung einstimmig angenommen 
worden. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 14.  
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Vollständige Aufklärung der Vorgänge um die Mag-
deburger Rennwiesen GmbH und den Magdeburger 
Rennverein e. V. 
 

Antrag der Fraktion der PDS - Drs. 4/1313  
 

Alternativantrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
- Drs. 4/1337 
 
 
 

Einbringer für die PDS-Fraktion ist der Abgeordnete Herr 
Gärtner. Herr Gärtner, Sie haben das Wort.  
 

(Oh! bei der CDU) 
 
 

Herr Gärtner (PDS):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Am Donnerstag, dem 15. Janu-
ar 2004, konnte man im Sportteil der „Magdeburger 
Volksstimme“ unter der Überschrift „Neue Hoffnung für 
Galoppsport in Magdeburg“ eine Erfolgsstory über die 
Zukunft des Galoppsports im Magdeburger Herrenkrug 
lesen. Diese neue Erfolgsstory ist im Beitrag unweiger-
lich mit dem Rennvereinspräsidenten Karl-Heinz Daehre 
verbunden, der im Hauptamt bekanntlich Bau- und Ver-
kehrsminister des Landes ist.  
 

(Frau Weiß, CDU: So ist es! Das stimmt!) 
 

Das alles ist noch nicht schlimm. Auch ein Minister kann 
und soll Hobbys haben.  
 

(Oh! bei der CDU - Zurufe von der CDU) 
 

In dem Artikel wird allerdings die Tatsache verschwie-
gen, dass es um die Rennwiesen und insbesondere ih-
ren Pächter, die Magdeburger Rennwiesen GmbH, fi-
nanziell gar nicht gut bestellt ist. Die Stadt Magdeburg 
wartet seit Ewigkeiten erfolglos auf mehrere tausend Eu-
ro an Pachtzins; Firmen warten auf Gelder, die aufgrund 
der Erfüllung von Aufträgen fällig werden usw. 
 

Dass Rennverein und Rennwiesen GmbH nicht so ein-
fach zu trennen sind, ergibt sich sehr schnell. Der Präsi-
dent des Rennvereins, Herr Daehre, ist qua Amt in der 
Gesellschafterversammlung der GmbH.  
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Das ist ja falsch!) 
 

Verein und GmbH sitzen im selben Gebäude, hatten die-
selbe Sekretärin, und der Verein sitzt in einer Gesell-
schafterversammlung, in der seit Jahren keine Bilanzen 
der GmbH vorgelegt werden.  
 

Aber der Reihe nach. Seit Wochen liegen der Öffentlich-
keit Informationen darüber vor, dass im Zusammenhang 
mit der Pferderennbahn im Magdeburger Herrenkrug 
Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von Fördermit-
teln aufgetreten sind. Beispielsweise fordert das Ar-
beitsamt 343 000 € von der Rennwiesen GmbH zurück. 
Allerdings ist das ein Verfahren, das nicht nur seit Wo-
chen und Monaten, sondern schon seit dem Jahr 2001 
läuft.  
 

Bei all den Sachen geraten immer wieder die Magde-
burger Rennwiesen GmbH und natürlich auch der Verein 
ins Zwielicht, da Letzterer in der Gesellschafterversamm-
lung vertreten ist.  
 

Im Übrigen hat sich die GmbH im Pachtvertrag mit der 
Stadt Magdeburg verpflichtet, die Rennwiese ohne Zu-
schüsse der öffentlichen Hand zu betreiben. Mit der 
Stadt ist übrigens per Vertrag ein Pachtzins in Höhe von 
damals ca. 358 000 DM vereinbart worden. Was daraus 
geworden ist, werde ich später resümieren. 
 

Das alles hat dazu geführt, dass ich am 19. Novem-
ber 2003 einen 27 Fragen umfassenden Fragenkomplex 
an die Landesregierung gerichtet habe, um Informatio-
nen bezüglich aller in den letzten Jahren geflossenen 
Fördermittel, vor und nach dem Hochwasserereignis im 
Jahr 2002, zu erhalten.  
 

Des Weiteren sollte etwas über die finanzielle Situation 
der GmbH in Erfahrung gebracht werden. Zudem spielte 
natürlich auch die Rolle von Karl-Heinz Daehre, im Ne-
benamt Präsident des Rennvereins und somit in der Ge-
sellschafterversammlung vertreten, eine Rolle.  
 

Ich stelle meiner Ausweitung voran: Die Antworten wa-
ren und sind außerordentlich mager und laden förmlich 
zu neuen Fragen ein. Einiges möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten.  
 

Angesichts der Brisanz des Vorganges kann mich die 
allgemeine Vorbemerkung bei den Antworten zu Fragen 
nach Fördermitteln nicht befriedigen, die wie folgt lautet:  
 

„Es wird darauf hingewiesen, dass Angaben über 
Subventionen, die Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse der geförderten Unternehmen darstel-
len können, nicht unbefugt, das heißt regelmäßig 
nicht ohne Einverständnis des Subventionsemp-
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fängers, offenbart werden dürfen. Deshalb wurde 
auf die Angabe von Förderdaten bei der Gemein-
schaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftstruktur‘ verzichtet.“ 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht um 
öffentliche Gelder. Man muss doch beispielsweise erfah-
ren dürfen, wie viel Geld in die Förderung einer Golf-
anlage gesteckt worden ist, die sich nachweislich in ei-
nem hochwassergefährdeten Gebiet befindet. Bereits im 
Jahr 1996 bejahte die Landesregierung in einer Antwort 
auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Norbert Bi-
schoff, SPD, zur Errichtung einer Golfanlage im Renn-
wiesenareal in Magdeburg die Frage, ob die Pferde-
rennbahn hochwassergefährdet ist. 
 

Diese Golfanlage wurde in Kooperation mit der Renn-
wiesen GmbH und unter Zahlung umfänglicher Förder-
mittel des Landes errichtet. Knapp 305 000 € Fördermit-
tel wurden dann nochmals nach dem Hochwasser 2002 
seitens des Landes zur Wiederherstellung gezahlt - zur 
Wiederherstellung, Wiedererrichtung einer Golfanlage in 
einem hochwassergefährdeten Gebiet!  
 

Stichwort „Hochwasserentschädigung“. Hierbei kommt es 
zu großen Merkwürdigkeiten. Die Rennwiesen GmbH 
hatte am 15. Oktober 2002 einen umfänglichen Antrag 
im Rahmen der Hochwasserschadensregulierung ge-
stellt. Mit Schreiben vom 26. August 2003 wurde dieser 
zurückgezogen und stattdessen tritt nun seit dem 2. De-
zember 2002 die Stadt Magdeburg als Antragstellerin 
auf. 1,87 Millionen € wurden für die Sanierung nach dem 
Hochwasser beantragt.  
 

Obwohl dieses Areal für 99 Jahre verpachtet ist, obwohl 
Fördermittel des Landesförderinstituts Ende der 90er-
Jahre aus dem GA-Topf an die Rennwiesen GmbH ge-
flossen sind - umfänglicher Natur; wie viel, wissen wir 
nicht genau -, tritt nun auf einmal die Stadt als Antrags-
stellerin auf. Knapp 1 Million € sind bereits an die Stadt 
geflossen. Was ist denn mit der GmbH los? Welche 
Auswirkungen hätte das auf die in den 90er-Jahren ge-
flossen GA-Mittel? 
 

Denn nunmehr wacht auch die Stadt auf. Mit Beschluss 
vom 12. Dezember 2003 fordert der Verwaltungsaus-
schuss der Stadt die Rennwiesen GmbH auf, unver-
züglich den rückständigen Erbbauzins in Höhe von 
170 044 € und den am 15. Januar 2004 fälligen Zins in 
Höhe von 82 972 € zu zahlen.  
 

Die Stadt hatte sich für die Jahre 1999 und 2000 groß-
zügig gezeigt. Kurzerhand wurde der fällige Zins von 
über 170 000 € wegen angeblicher Ertragsschwäche der 
GmbH auf 4 100 € jährlich gesenkt. Das sind ungefähr 
300 und noch etwas Euro im Monat. Nicht einmal eine 
größere Wohnung kann man damit bezahlen, allerdings 
ein Rennwiesenareal - und das bei der Situation der 
kommunalen Kassen, die bekanntlich auch in Magde-
burg angespannt ist.  
 

Für das Jahr 2000 steht selbst diese Summe noch aus 
und angesichts dessen stellt sich die Frage: War diese 
GmbH überhaupt lebensfähig? - Offensichtlich nicht, 
denn auch die Bilanzen für die Jahre 2000, 2001 und 
2002 sind nicht vorhanden. Hier stellt sich die Frage 
nach der Rolle der Gesellschafterversammlung, in der 
Herr Daehre sitzt. Was wusste die Versammlung? Ihr 
kann doch die klamme Situation der GmbH nicht völlig 
entgangen sein. Warum werden von den entsprechen-
den Ämtern die Bilanzen nicht angefordert? Hatte die 
GmbH überhaupt jemals die für die Fördermittelbeantra-

gung notwendigen Eigenmittel? Was ist hier mit öffentli-
chen Geldern geschehen? 
 

Noch mehr Fragen stehen im Raum. So schreibt Mag-
deburgs OB Lutz Trümper einen Brief an Minister Daeh-
re, in dem er eine so genannte Hochwasserschutzmauer 
an der Rennbahn anregt, obwohl Herrn Trümper doch 
definitiv bekannt sein sollte, dass der zuständige Lan-
desbetrieb für Hochwasserschutz nicht Herrn Daehre, 
sondern dem Umweltministerium untergeordnet ist. Si-
cherlich, Minister Daehre hat den Brief weitergeleitet, 
und das sicherlich wohlwollend. 
 

(Herr Gürth, CDU: Korrekt, wie er ist! - Herr 
Schomburg, CDU: Was spinnen Sie hier zusam-
men? - Frau Feußner, CDU: Schämt Ihr Euch 
nicht? - Weitere Zurufe von der CDU) 

 

Das alles wird in den Antworten auf die Fragen nicht be-
antwortet. Deshalb fordert die PDS mit dem heutigen 
Antrag eine umfängliche Aufklärung aller Vorgänge in 
diesem Zusammenhang. Es muss auf den Tisch des 
Hauses, wie viel Mittel der öffentlichen Hand aus wel-
chen Gründen geflossen sind, 
 

(Herr Gürth, CDU: Das ist die innovative PDS für 
die Zukunft der Jugend! Sehr intelligent!) 

 

es muss die Rolle der zuständigen Ämter in dem Zu-
sammenhang geklärt werden.  
 

Lieber Kollege Gürth, eine kurze Zwischenbemerkung: 
Ich erinnere mich sehr genau, wie Sie hier gestanden 
haben und eingefordert haben, dass die Affäre um den 
damaligen Minister Heyer aufgeklärt wird, und ich denke, 
das Recht haben wir als heutige Opposition im Parla-
ment auch. 
 

(Herr Gürth, CDU: Das war ja auch eine Affäre! 
- Weitere Zurufe von der CDU) 

 

Es muss die Rolle von Karl-Heinz Daehre in dem Zu-
sammenhang geklärt werden und es muss insbesondere 
schnell gehandelt werden; denn ich habe den Eindruck, 
dass eine GmbH, in die Millionen öffentliche Gelder ge-
flossen sind, still und heimlich von der Bühne verschwin-
den soll und somit auch die Verantwortlichen nicht mehr 
belangt werden können, da aufgrund fehlender Insol-
venzmasse ein Insolvenzverfahren nicht einmal eröffnet 
wird. Das muss verhindert werden. Herr Minister Daeh-
re, sorgen Sie für Klarheit, was Ihre Rolle in diesem Zu-
sammenhang war und ist.  
 

Meine Damen und Herren! Es gibt weitere Dinge, die ich 
Ihnen nicht vorenthalten möchte und die meines Erach-
tens geklärt werden müssen. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Würden Sie zwischendurch eine Frage des Abgeordne-
ten Kosmehl beantworten?  
 
 

Herr Gärtner (PDS): 
 

Nein, im Moment nicht. - Eine kleine Recherche im 
Internet hat Folgendes ergeben: Der Magdeburger 
Rennverein ist unter der Domain www.md-rennverein.de 
erreichbar. Dort kann man sogar einige Seiten be-
trachten. Interessant ist, dass die einzelnen Seiten-
abrufe zu folgender Adresse weitergeleitet werden: 
www.seniorenhilfe.germancom.de/rennverein.html.  
 

Diese Seniorenhilfe, die auch ihre Seite bei Germancom 
hat, ist ein Verein aus Haldensleben. Der Denic-Aus-
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zug - der Domaininhaber ist der Vertragspartner der 
Denic und damit der an der Domain materiell Berechtig-
te -, Name und Adresse: Germancom, Geschwister-
Scholl-Straße 26 in Magdeburg, Deutschland. Der admi-
nistrative Ansprechpartner ist die vom Domaininhaber 
benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtig-
ter berechtigt und gegenüber Denic auch verpflichtet ist, 
sämtliche die Domain md-rennverein.de betreffende An-
gelegenheiten verbindlich zu entscheiden. Das ist Harald 
Kreibich von der Firma Germancom.  
 

Nun wollen wir uns einmal die Firma Germancom an-
sehen. Sie ist unter folgender Adresse erreichbar: Ger-
mancom, Postfach 1831, 39008 Magdeburg, in der Lie-
bigstraße 12, hier um die Ecke. Der administrative 
Ansprechpartner für die Germancom-Seite ist die vom 
Domaininhaber genannte natürliche Person, die als sein 
Bevollmächtigter berechtigt und gegenüber Denic auch 
verpflichtet ist, sämtlich die Domain germancom.de 
betreffenden Angelegenheiten verbindlich zu entschei-
den. Das ist auch in diesem Fall Harald Kreibich. 
 

Sollte es womöglich die Person sein, die auch Presse-
sprecher des Bau- und Verkehrsminister ist, stellen sich 
erst einmal kleine Fragen. 
 

(Herr Scharf, CDU: Welche Fragen denn?) 
 

Was der Pressesprecher des Bau- und Verkehrsminis-
ters in seiner Freizeit macht, ist seine Sache. Ob diese 
Verquickung wirklich sinnvoll, bleibt zu fragen.  
 

(Frau Feußner, CDU: Jetzt wird es ja lächerlich!) 
 

Das müssen die beiden Pferdefreunde unter sich aus-
machen.  
 

(Lachen bei der CDU) 
 

Allerdings ist zu klären, ob die nebenamtliche Tätigkeit 
auch vertraglich abgesichert ist.  
 

Meine Damen und Herren! Wir wollen eine lückenlose 
Aufklärung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der 
Pferderennbahn im Magdeburger Herrenkrug.  
 

(Herr Gürth, CDU: Das ist doch so etwas von fa-
denscheinig und billig! - Herr Kurze, CDU: Hitch-
cock ruft!) 

 

Der Werbespruch - und Pferdespruch, könnte man auch 
sagen - lautet - Zitat -: „Galopprennen sind immer ein 
pferdesportliches und gesellschaftliches Ereignis. Auf 
der Rennbahn im Magdeburger Herrenkrug, einer der 
schönsten Deutschlands, heißt das attraktiven Ga-
loppsport erleben, Prominenz aus Wirtschaft und Politik 
treffen oder sein Glück am Wettschalter probieren.“ 
 

Das kann man angesichts der bekannten Fakten auch in 
einen völlig falschen Hals bekommen.  
 

(Herr Gürth, CDU: Mit Ihrer Rede haben Sie auf 
das falsche Pferd gesetzt, eindeutig!) 

 

Unsere Verantwortung als Parlament besteht darin, das 
zu verhindern, Aufklärung zu betreiben. Das bitte ich 
dann auch zu tun, indem Sie unserem Antrag Ihre Zu-
stimmung geben.  
 

(Beifall bei der PDS - Lachen bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Abgeordneter für die Einbringung. Würden 
Sie eine Nachfrage - - Nein. Er beantwortet sie nicht. 

- Wir werden jetzt in die Debatte eintreten. Seitens der 
Landesregierung hat der Minister für Wirtschaft und Ar-
beit Dr. Rehberger um das Wort gebeten. Bitte sehr. 
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit: 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Gestatten Sie mir, dass ich zu dem, was Herr Gärt-
ner eben vorgetragen hat, drei Anmerkungen mache. 
 

Erste Anmerkung: Wir haben uns vorhin mit einem PDS-
Antrag auseinander gesetzt, der wirksame Hilfe gegen-
über Unternehmen vorsah, die von Zahlungsschwierig-
keiten und Insolvenz betroffen sind.  
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

Ich hoffe nur, meine Damen und Herren von der PDS, 
dass die Art und Weise, wie Sie das Thema Magdebur-
ger Rennwiesen GmbH abhandeln, nicht das Muster ist, 
unter dem Sie in Zukunft solche Fälle abhandeln wollen. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Zweite Bemerkung: Die Fragen, die legitimerweise in 
den letzten Wochen zu dem Thema Magdeburger Renn-
wiesen GmbH gestellt worden sind, hat die Landesregie-
rung alle beantwortet. Es waren acht Kleine Anfragen 
mit Dutzenden von Unterfragen. Die Landesregierung 
hat sie alle beantwortet, so weit sie das rechtlich darf. 
Bei allem Respekt vor der Neugierde von Abgeordneten 
- zu Rechtswidrigkeiten lassen wir uns auch bei Antwor-
ten nicht hinreißen, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
 

Nach den Feststellungen des Wirtschaftsministeriums 
hat sich die Vorgängerregierung bei der Unterstützung 
der Magdeburger Rennwiesen GmbH völlig korrekt ver-
halten. Gleiches gilt für die Verantwortlichen der Lan-
deshauptstadt Magdeburg, die bekanntlich dazu veran-
lasst ist, die Hochwasserschäden in diesem Bereich zu 
beheben. Soweit gegen die Geschäftsführer der Magde-
burger Rennwiesen GmbH strafrechtlich relevante Vor-
würfe erhoben wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft.  
 

Ich möchte mit allem Nachdruck sagen - ich spreche si-
cherlich im Sinne des Hauses, wenn ich darauf hinwei-
se -, dass weder die Landesregierung noch der Landtag 
auf dieses Verfahren Einfluss nehmen dürfen. 
 

(Starker Beifall bei der FDP, bei der CDU und 
von der Regierungsbank) 

 

Eine dritte Bemerkung. Obwohl aus der Sicht der Lan-
desregierung alle Fragen beantwortet sind, ist die Regie-
rung bereit, erneut im Ausschuss für Wirtschaft und Ar-
beit und im zeitweiligen Ausschuss Hochwasser alle 
Fragen, die gestellt werden, soweit uns rechtliche Hinde-
rungen nicht im Wege stehen, erneut oder erstmals, 
wenn neue Fragen gestellt werden sollten, zu beantwor-
ten. Meine Damen und Herren von der Opposition und 
der PDS-Fraktion, Sie sehen also, dass die Landesre-
gierung keine Mühen und Anstrengungen scheut, um Ih-
ren Wissensdurst zu stillen.  
 

Eines möchte ich klipp und klar sagen: Die Landesregie-
rung wird es nicht zulassen, dass die Daten und Fakten 
so verbogen werden, wie sie in das Agitationsschema 
einzelner Damen und Herren dieses Hauses passen. 
 

(Starker, langanhaltender Beifall bei der FDP, bei 
der CDU und von der Regierungsbank) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Minister, gestatten Sie eine Nachfrage des Abge-
ordneten Herrn Kosmehl?  
 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit:  
 

Dazu kann ich nicht Nein sagen. 
 

(Heiterkeit) 
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Herr Minister, da Herr Kollege Gärtner meine Frage nicht 
beantworten wollte, stelle ich sie Ihnen. Ich denke, Sie 
können sie beantworten. Sie lautet: Stimmen Sie mit mir 
darin überein, dass die Masse an Kleinen Anfragen nicht 
mit der Klasse von Kleinen Anfragen gleichzusetzen ist? 
 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und bei der 
CDU) 

 
 

Herr Dr. Rehberger, Minister für Wirtschaft und Ar-
beit:  
 

Ja.  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der FDP und bei 
der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Für die FDP-Fraktion wird der Abgeordnete Herr Qual 
sprechen. Bitte sehr. 
 

(Unruhe - Zuruf von Frau Theil, PDS) 
 
 

Herr Qual (FDP): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Für die Fraktion der FDP vertrete ich den Stand-
punkt, dass die Landesregierung, ausgehend vom ge-
genwärtigen Kenntnisstand, auf die vorliegenden Klei-
nen Anfragen und auch heute vor diesem Hohen Hause 
ausführliche Antworten gegeben hat. Wir empfehlen da-
her unter Bezug auf den Antrag der Fraktion der PDS, 
für etwaigen weiteren Aufklärungsbedarf der Landes-
regierung im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit sowie 
im zeitweiligen Ausschuss Hochwasser die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu geben. - Ich bedanke mich. 
 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Qual. - Für die SPD wird der Abgeordneten 
Herr Bischoff sprechen. Bitte sehr 
 
 

Herr Bischoff (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bin - so 
glaube ich - im April seit zehn Jahren im Landtag. In un-
serer Fraktion hat sich eigentlich niemand um das Hal-
ten dieser Rede gerissen, 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Na ja!) 
 

auch ich selbst nicht. Ich will einmal beschreiben, was 
mich bewegt hat, hierzu trotzdem Ja zu sagen, und was 
in den letzten zwei Jahren vorgefallen ist. Es kann Ihnen 
ähnlich gehen. 
 

Ich habe im Jahr 1997 tatsächlich eine Kleine Anfrage 
gestellt. Damals war ich sportpolitischer Sprecher. Mich 

hat einfach diese Neun-Loch-Golfanlage interessiert; 
denn es gab noch andere Investoren, die das woanders 
bauen wollten. Ich konnte mir schwer vorstellen, wie das 
mit der Magdeburger Rennbahn und Golfanlage funktio-
niert - mehr nicht; mehr habe ich damit nicht zu tun. Ich 
spiele nicht einmal Golf. 
 

(Herr Scharf, CDU, lacht - Minister Herr Dr. Daeh-
re: Ich auch nicht!) 

 

Ich gehe zwei Mal zum Rennen. Ich lade übrigens alle 
ein, die Magdeburg Rennbahn einmal zu besuchen. Das 
ist nach wie vor eine schöne Anlage; auch der Herren-
krug ist schön. 
 

(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU und bei 
der FDP) 

 

Man kann dort herrlich Fahrrad fahren. Das liegt gleich 
hinter dem Buga-Gelände. 
 

Dann sind zwei Redakteure des MDR aufgetaucht - ich 
sage es so, wie es wirklich war - und haben mich be-
fragt. Ich habe mich zunächst gewundert, was das soll, 
bis ich mitbekommen habe, dass sie aufgrund der Klei-
nen Anfrage glaubten, ich hätte Ahnung davon. Sie woll-
ten wissen, was mit den Fördermitteln, die für die Stall-
anlagen, für das Decken des Daches und was weiß ich 
alles ausgereicht worden sind, passiert ist. Sie hatten 
bestimmte Vermutungen, weil es vonseiten des Arbeits-
amts bereits Rückforderungen gab.  
 

Dazu habe ich gesagt: Ich weiß davon nichts; ich kann 
dazu schwer etwas sagen; ich kann mich höchstens 
damit beschäftigen; denn als Abgeordneter muss ich 
dem ja nachgehen, wenn so etwas ist. Aber da - wie ich 
wusste - die beiden Redakteure Leute kennen, die noch 
direktere Beziehungen zur Rennwiesen GmbH und zu 
den juristischen Institutionen dort haben, dachte ich, 
damit ist Ruhe, bis im letzten Jahr ein Artikel dazu im 
„Spiegel“ stand. Dann gab es auch noch eine entspre-
chende MDR-Sendung.  
 

Seit dieser Zeit bzw. seit dieses Thema wieder auftauch-
te, habe ich verschiedene Leute danach gefragt, weil ich 
dachte: Das ist meine Pflicht als Magdeburger, einmal 
zu prüfen, was dahinter steckt. Das macht man ja über-
all. Jeder, den ich gefragt habe, hat gesagt: Lass die 
Finger davon; 
 

(Unruhe) 
 

oh, oh, das ist diffizil; das kann man nicht richtig erklä-
ren; das ist delikat; das ist abgrundtief, nicht ungefähr-
lich. 
 

(Heiterkeit) 
 

Einige, die ermitteln, haben ebenfalls gesagt: Das ist 
nicht ungefährlich. Im Übrigen spielt dabei immer noch 
mit hinein, ob er überhaupt damit etwas zu tun hat. Man 
weiß es nicht. Es gibt ja noch einen ungeklärten Mord. 
Da wird man erst recht hellhörig und sagt - - 
 

(Herr Gürth, CDU: Was?) 
 

Dann gibt es noch Leute, die wollen einen, wenn man 
zusammen im Gespräch ist, ins Vertrauen ziehen, die 
wollen einen aufklären. Dazu habe ich grundsätzlich 
Nein gesagt; denn mit vertraulichen Gesprächen kann 
man als Abgeordneter nichts anfangen. Man kann die In-
formationen nicht verwenden, man ist nur Mitwisser in 
einem Rahmen, in dem man nichts dazu sagen kann. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
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Es stehen Vorwürfe im Raum, die Verantwortliche treffen 
können, die man selbst - das sage ich ausdrücklich - 
nicht prüfen kann - jedenfalls kann ich sie nicht prüfen. 
Es bleibt ein bisschen durchsichtig, 
 

(Zurufe: Undurchsichtig!) 
 

vielleicht auch deshalb, weil man für die Institutionen, die 
dort miteinander wirken - ich sage, dies kann sehr sinn-
voll sein; ich will nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist -, 
ein Konstrukt gewählt hat, um eine Betreibergesellschaft 
und einen Verein zu haben, der die Rennen durchführen 
kann. Das will ich nicht infrage stellen.  
 

Aber mittlerweile sind dort viel mehr Leute, vom Golfver-
ein usw., sozusagen zu Gange, sodass man das nicht 
so schnell zuordnen kann. Man kann auch nicht so 
schnell nachvollziehen, wer wie viele Fördermittel zu 
welchem Zweck bekommen hat, wer daran noch mit be-
teiligt ist, wo es Geschäftsbesorgungsverträge gibt, etwa 
für eine Sekretärin oder so. Dazu kommen staatsanwalt-
liche Ermittlungen, von denen ich auch nicht genau 
weiß, worauf sich diese begründen, was sie zum Inhalt 
haben. Das bekommt man so schnell nicht heraus. 
 

(Ministerin Frau Wernicke lacht) 
 

Zudem gibt es die Rückforderungen vonseiten des Ar-
beitsamtes über mehrere Hunderttausend Euro.  
 

Es ist also eine juristische Gemengelage, die man als 
normaler Abgeordneter nicht durchschauen kann. Des-
halb wollte ich davon nichts mehr wissen und habe ge-
sagt: Lasst mich; ich habe keine Zeit, das zu recherchie-
ren; mit Unterstellungen will ich nicht arbeiten - das will 
ich auch jetzt nicht. Es besteht die Gefahr, dass man ir-
gendwo hineingerät. 
 

Ich sage jetzt ein Schlusswort. Es ist richtig: Wenn sol-
che Vorwürfe im Raum stehen - egal, woher sie kom-
men; die Staatsanwaltschaft ermittelt von Amts wegen -, 
wenn uns Abgeordneten solche Vorwürfe zugehen, 
dann, glaube ich, hat man die Pflicht zur Aufklärung. 
Wenn man es nicht aufklären kann, dann müssen dieje-
nigen, die etwas damit zu tun haben, es aufklären.  
 

Deshalb halte ich es auch vonseiten der Landesregie-
rung für richtig, in die Offensive zu gehen und zu sagen, 
was zu sagen ist. Vieles ist - diesbezüglich gebe ich Ih-
nen ein bisschen Recht; auch ich habe die Kleinen An-
fragen gelesen - unbefriedigend. Vielleicht kann man ei-
niges nicht sagen - das wurde jetzt noch einmal deutlich. 
Aber die Möglichkeit zur Nachfrage wäre wichtig; denn 
wer nichts zu verbergen hat, kann in die Offensive ge-
hen.  
 

Wir haben kein Interesse daran, irgendwelche Ver-
mutungen in den Raum zu stellen, die wir nicht belegen 
können. Aber wenn wir das nicht aufklären, dann - das 
sage ich deutlich - werden uns die Journalisten jagen - 
das habe ich die ganze Zeit mitbekommen - und sagen: 
Ihr Abgeordneten habt kein Interesse an der Aufklärung.  
 

Daher bitte ich, mit dem Thema offensiv umzugehen und 
das aufzuklären. Ich glaube, dann können wir alle zu-
frieden in die Zukunft blicken. 
 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der PDS 
- Zuruf von Herrn Gürth, CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Abgeordneter Bischoff. - Für die CDU-Frak-
tion wird der Abgeordnete Herr Ruden sprechen. Bitte 
sehr. 
 

Herr Ruden (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Als Politiker kann man schon gefährlich leben, darin 
gebe ich Herrn Bischoff Recht. Im Petitionsausschuss ist 
uns auch schon einmal ein Schreiben zugestellt worden, 
in dem uns ein Petent mit einer Machete bedrohte. Aber 
Spaß beiseite.  
 

Wenn ich Herrn Gärtner reden höre, juckt es mir so rich-
tig in den Fingern, so manches Amtsregister durchzu-
sehen, um die Stasi- und SED-Connections zu verfol-
gen. Nichts anderes haben Sie gemacht. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP) 
 

Herr Gärtner, Sie tun so, als ob die Stadt Magdeburg im 
luftleeren, rechtsfreien Raum handeln konnte, wie sie 
wollte. Es gibt Aufsichtsbehörden. 
 

(Herr Gallert, PDS: Ja!) 
 

Meine Damen und Herren von der PDS-Opposition, die-
ser Antrag ist ein typisches Beispiel dafür, dass Ihnen 
nicht daran gelegen ist, konstruktiv Kritik an der Regie-
rungsarbeit zu üben. Mangels besserer Konzepte wird 
statt dessen mit durchsichtigen Manövern versucht, Mi-
nister zu diskreditieren.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 

Sie bringen Sachverhalte in das Plenum des Landtages, 
die gar nicht hierher gehören.  
 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der CDU: Das 
stimmt!) 

 

Für solche Vorgänge, wie sie von Ihnen, meine Damen 
und Herren, zu Staatsaffären aufgebauscht werden, gibt 
es bei Bedarf die demokratische Instanz der Jurisdiktion. 
Oder sollte Ihnen die Arbeitsteilung im demokratisch ver-
fassten Staat nach nunmehr 14 Jahren entgangen sein?  
 

(Beifall bei der CDU - Frau Dr. Sitte, PDS: Wo-
zu gibt es Untersuchungsausschüsse im Parla-
ment?) 

 

Wir befinden uns in der Legislative. Unsere Aufgabe als 
Parlamentarier ist es nicht, vermutete Rechtsverstöße 
oder finanzielle Ungereimtheiten irgendeiner GmbH, in 
welcher Ecke des Landes auch immer, aufzuklären. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Zurufe von der 
SPD) 

 

Darum heißt es auch freie Wirtschaft und nicht Staats-
wirtschaft. 
 

(Starker Beifall bei der CDU - Beifall bei der FDP 
- Zustimmung von der Regierungsbank - Zuruf 
von Frau Dr. Weiher, PDS) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Rothe und der Abgeordneten Frau Dr. Klein? 
 
 

Herr Ruden (CDU): 
 

Ja, bitte. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Rothe, Sie können Ihre Zwischenfrage stellen. 
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Herr Rothe (SPD): 
 

Herr Kollege Ruden, kennen Sie folgenden Satz aus 
Thomas Manns „Buddenbrooks“: „Man begegnet einem 
Vorschlage nur dann mit Empörung, wenn man sich in 
seinem Widerstande nicht sicher ist.“? 
 

(Beifall bei der SPD - Unruhe bei der CDU) 
 
 

Herr Ruden (CDU): 
 

Herr Rothe, ich antworte: Den Satz kenne ich nicht.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Dr. Klein, bitte. 
 
 

Frau Dr. Klein (PDS): 
 

Herr Ruden, mir geht es um Ihren letzten Satz mit der 
freien Wirtschaft und der Staatswirtschaft. Ich habe hier 
einen Brief des Bauministeriums an vom Hochwasser 
betroffene Bürger, in dem es um den Verwendungs-
nachweis der Fördermittel geht. Soviel ich weiß, wurde 
im Wirtschaftsausschuss entschieden, dass beträcht-
liche Summen von Fördermitteln, die auch Steuergelder 
sind - oder irre ich mich darin? -, an Privatbetriebe ver-
geben werden, damit sie damit arbeiten können.  
 

(Zuruf von der CDU: Was hat das damit zu tun?) 
 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Bürger, 
der Fördermittel bekommt, und einem Privatbetrieb, der 
Fördermittel bekommt, wenn nach dem Verwendungs-
nachweis gefragt wird?  
 

(Beifall bei der PDS - Herr Gürth, CDU: Die müs-
sen beide bringen!) 

 
 

Herr Ruden (CDU): 
 

Frau Dr. Klein, ich lasse Ihre Frage unbeantwortet und 
fahre fort.  
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU - Beifall bei 
der FDP) 

 

Meine Damen und Herren von der PDS-Opposition, Sie 
haben es im Antrag deutlich geschrieben: Die Beteili-
gung des Magdeburger Rennvereins an der Magdebur-
ger Rennwiesen GmbH mit seinem Präsidenten Herrn 
Dr. Karl-Heinz Daehre, seines Zeichens zufälligerweise 
Minister dieser Landesregierung, ist Ihnen Anlass dafür, 
die Aktivitäten der GmbH und des Vereins ins Rampen-
licht zu rücken. Es wäre sonst überhaupt kein Thema, 
welche Dinge irgendeine GmbH macht.  
 

Herr Dr. Daehre übt mit seiner Funktion als Präsident des 
Rennvereins eines der Hunderttausenden von Ehren-
ämtern aus, ohne die unser demokratisches Gemein-
wesen überhaupt nicht existieren könnte.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 

Er ist eben nicht Geschäftsführer im Nebenamt oder gut 
bezahlter Vorstand mit der Option von Millionenabfin-
dungen.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der FDP 
- Frau Feußner, CDU: Genau!) 

 

Vielleicht sollten Sie wissen, dass die Vertretung des 
Rennvereins in der Gesellschafterversammlung der 
Rennwiesen GmbH in der Mehrzahl von anderen Vertre-

tern des Präsidiums wahrgenommen wird, falls es Ihnen 
hilft. Das ist es, was Ihren Antrag so unglaubwürdig 
macht. 
 

Es ist schon erstaunlich, dass die Vertreter der PDS-
Fraktion noch im Dezember letzten Jahres mit Herrn 
Daehre ein klärendes Gespräch führen und im gleichen 
Atemzug diesen Antrag vorbereiten. Ebenso erstaunlich 
ist es, dass Sie bisher weder den Vorstand der Renn-
wiesen GmbH noch das Präsidium des Rennvereins in 
Ihrem Aufklärungsbestreben kontaktiert haben. 
 

(Herr Gürth, CDU: Es geht doch bloß um Kla-
mauk! - Weitere Zurufe von der CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! 
Die Koalitionsfraktionen und insbesondere Minister 
Dr. Daehre haben nichts zu verbergen. Wir werden deut-
lich machen, dass wir Ihre Absicht, mit Verdächtigungen 
und Vermutungen ein Regierungsmitglied in Misskredit 
zu bringen, verhindern werden. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Alles, was Sie über die angeblich falsche Verwendung 
von Fördermitteln bei der Rennwiesen GmbH anführen, 
ist durch die Fördermittel vergebende Stelle, durch eine 
Wirtschaftsprüfung und gegebenenfalls durch die Kom-
munalaufsicht zu prüfen. Wie Herr Minister Dr. Daehre 
übrigens versichert hat, sind weder der Vorgängerregie-
rung noch der Landeshauptstadt Magdeburg Unregel-
mäßigkeiten bei der Wiederherstellung der Rennbahn 
vorzuwerfen.  
 

Bei einer wie immer gearteten Mitwirkungspflicht des 
Landtages oder der Regierung sehen wir weder die Vor-
gängerregierung noch die Stadt Magdeburg in der 
Pflicht. Um aber einer Verdächtigung eines Regierungs-
mitgliedes den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben 
sich die Koalitionsfraktionen auf einen Alternativantrag 
geeinigt, der Ihnen vorliegt, der allen um die Sache be-
mühten Parlamentariern und der Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit gibt, sich über den Sachverhalt zu informieren. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zum Alternativantrag. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - Zustim-
mung von der Regierungsbank) 

 

Frau Präsidentin! Ich muss an dieser Stelle eine kleine 
Korrektur zum Alternativantrag anmerken. Es geht um 
eine Formulierung. Im Antrag ist vom „Unterausschuss 
für Hochwasser“ die Rede. Es muss heißen „zeitweiliger 
Ausschuss Hochwasser“. Ich bitte die Korrektur zu ver-
anlassen. - Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich danke Herrn Ruden. Die Korrektur wird eingearbei-
tet. - Für die PDS-Fraktion hat Frau Dr. Sitte die Mög-
lichkeit zu erwidern. Bitte sehr. 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich würde 
abschließend ganz gern noch einige Anmerkungen ma-
chen. Herr Ruden, ich staune, woher Sie Ihre Sicherheit 
nehmen. Sind Sie sich wirklich 100-prozentig sicher, 
dass Sie alles das, was Sie hier gesagt haben, auch be-
legen können? Das kann ich nicht mal anhand der klar 
beantworteten Kleinen Anfragen. 
 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU) 
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Die Kleinen Anfragen sind darüber hinaus - das weiß 
jeder, auch wenn Sie uns noch einmal ausführlich er-
klärt haben, wozu wir ein Recht haben sollen und wozu 
nicht - zumindest ein Abgeordnetenrecht. Das kann je-
der wahrnehmen. Das können Sie genauso tun. Wer 
sich dazu versteigt, Bewertungen von gestellten Kleinen 
Anfragen vorzunehmen, muss sich auch sagen lassen, 
dass diese Art des Umgangs mit Parlamentsrechten 
nicht rechtens ist. 
 

(Beifall bei der PDS - Zustimmung bei der SPD 
- Frau Feußner, CDU: Wir sind doch aber auf ein 
Niveau gesunken!) 

 

Die Parlamente haben sehr wohl eine Kontrollpflicht. 
Das ist in der Verfassung nachzulesen. Deshalb haben 
sie sich in besonders ernsten Fällen auch das Recht zu 
Untersuchungsausschüssen eingeräumt.  
 

Dieser gesamte Vorgang hat einen langen Vorlauf. Die-
ser Vorlauf ist noch nicht einmal im Parlament ent-
standen, sondern er ist einfach Gegenstand medialer 
Berichterstattungen gewesen. Diese medialen Bericht-
erstattungen sind Anlass des Gespräches gewesen. 
Herr Daehre hat uns das Angebot zu diesem Gespräch 
gemacht. Wir haben das Angebot angenommen.  
 

Diese Kleinen Anfragen haben neue Fragen aufgewor-
fen. Aus diesem Grund - weil diese Fragen nach wie vor 
zu beantworten bzw. zu erörtern sind, weil es nach wie 
vor umstrittene mediale Berichterstattungen gibt - sollten 
wir diese Möglichkeit im Ausschuss wahrnehmen. Ich 
will noch eines sagen: Sich über die Forderung, Re-
chenschaft über öffentliche Gelder zu geben, hinwegzu-
setzen, halte ich angesichts der Debatte in der Bundes-
republik - siehe Gerster - -  
 

(Frau Feußner, CDU: Das hat doch niemand ge-
macht! Unterstellen Sie doch nicht schon wieder 
etwas! - Weitere Zurufe von der CDU) 

 

- Lassen Sie mich doch einfach ausreden. Ich habe ge-
nau zugehört, was hier gesagt worden ist. - Sich über 
diese Forderungen hinwegzusetzen, halte ich für genau-
so fatal. Wir haben diese Forderung im Zusammenhang 
mit dem Ausgabeverhalten der öffentlichen Hand ge-
stellt. Unter diesem Blickwinkel bitte ich auch diesen An-
trag zu bewerten. 
 

Bei der Amtseinführung des Präsidenten des Landes-
verwaltungsamtes ist auch deutlich geworden, dass das 
Parlament und dass die Landesregierung auch immer in 
einem Spannungsverhältnis zu dem jeweiligen Landes-
rechnungshof stehen. Immerhin war das dem Minister-
präsidenten eine Bemerkung wert. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage? 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Augenblick, bitte. 
 

Das heißt, alle sollten ein Interesse an Aufklärung ha-
ben. Dass Sie dieses Interesse haben, belegen Sie zu-
mindest mit Ihrem Alternativantrag, der die einzelnen 
Fragen ausnahmslos aufnimmt. Das ist eine angemes-
sene Form, damit umzugehen. Es nützt niemandem, den 
Kopf in den Sand zu stecken, und es nützt auch nie-
mandem, anderen Sand in die Augen zu streuen. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 

Jetzt würde ich die Frage beantworten. 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt eine Frage von Herrn Kosmehl und eine von 
Herrn Scharf. - Herr Kosmehl, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Kosmehl (FDP): 
 

Frau Kollegin Sitte, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, hat 
Ihre Fraktion, die Fraktion der PDS, vor einigen Wochen 
einen Entwurf eines Informationszugangsgesetzes in 
den Landtag eingebracht, nach dem Betriebsgeheimnis-
se nach wie vor - meiner Ansicht nach völlig zu Recht - 
geschützt bleiben sollen. Hat sich Ihre Position bezüglich 
der Betriebsgeheimnisse mittlerweile geändert, weil Sie 
genau das bemängeln, nämlich dass mit Hinweis auf die 
Betriebsgeheimnisse und auf die Förderrichtlinien eine 
Aussage nicht getroffen werden konnte? 
 

(Zustimmung bei der FDP und bei der CDU) 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

An dieser Stelle hat sich unsere Meinung natürlich über-
haupt nicht geändert. Ansonsten hätten wir den Gesetz-
entwurf an dieser Stelle nicht so gefasst. Es wird sich 
aber im Ausschuss erweisen, was wirklich unter diese 
Rubrik fällt, was sozusagen darüber hinausgeht und was 
gemeinsam in einer nichtöffentlichen Sitzung im Aus-
schuss erörtert werden kann. Das kann ich von hier aus 
nicht beurteilen. 
 

(Zustimmung bei der PDS - Frau Feußner, CDU: 
So, wie man es braucht! - Herr Gürth, CDU: 
Durchsichtiges Manöver!) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Scharf, bitte sehr. 
 
 

Herr Scharf (CDU): 
 

Frau Dr. Sitte, Sie sagten, die PDS-Fraktion sei aufgrund 
medialer Berichterstattung auch des MDR aktiv gewor-
den. Meinen Sie etwa die Berichterstattung im MDR-
Fernsehen, bezeichnenderweise durch die Kulturredak-
tion und nicht durch die für Aktuelles oder Wirtschaft, in 
der in einer feuilletonistischen Art und Weise durch Un-
terstellungen, Zusammenstellungen und suggestive Fra-
gestellungen ein Bild entwickelt wurde, sodass man an-
nehmen musste, die Geschichten um die Magdeburger 
Rennwiesen GmbH und den Verein sind eigentlich tiefs-
ter Kriminalitätssumpf, der einfach nicht aufgeklärt wer-
den konnte? Meinen Sie diese Berichterstattung?  
 

Ich halte diese Berichterstattung - lassen Sie mich eine 
Wertung dazu abgeben - für den Tiefpunkt der Bericht-
erstattungen des MDR, die ich in den letzten Jahren ge-
sehen habe. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Zustimmung von 
Herrn Kosmehl, FDP) 

 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Das ist jetzt Ihr Applaus von Ihrer Fraktion.  
 

Wir haben alle eine unterschiedliche Bewertung der Be-
richterstattung. Auch ich habe meine Fragen zu diesem 
Bericht. Ich habe auch meine Fragen zu dem „Spiegel“-
Bericht. Weil ich die habe - Sie lehnen diese Art der Be-
richterstattung offenbar gänzlich ab - und weil wir auch 
Fragen haben, die sich mit dem Kern des Problems be-
schäftigen, ist der Antrag, das im Ausschuss zu erörtern, 
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durchaus der Weg, wie sich ein Parlament sachlich da-
mit beschäftigen kann. 
 

(Beifall bei der PDS) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Gärtner, Sie wollten intervenieren? 
 

(Herr Gärtner, PDS: Eine Zwischenfrage!) 
 

- Bitte. 
 
 

Herr Gärtner (PDS): 
 

Frau Dr. Sitte, liegt Ihnen genauso wenig wie mir bislang 
eine im „Spiegel“ veröffentlichte Gegendarstellung zu 
dem besagten Artikel vor,  
 

(Oh! und Unruhe bei der CDU) 
 

und ist Ihnen genauso wenig wie mir bekannt, dass es 
bezüglich des Beitrages im MDR-Radio eine rechtliche 
Gegendarstellung gegeben hat? 
 

(Zuruf von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 
 

Frau Dr. Sitte (PDS): 
 

Weder das eine noch das andere, wobei ich allerdings 
sagen muss, dass ich nicht beurteilen kann, ob bei-
spielsweise Herr Daehre als unmittelbar Angesproche-
ner etwas unternommen hat. 
 

(Minister Herr Dr. Daehre: Habe ich!) 
 

- Gut, das müssten Sie dann im Ausschuss sagen. 
 

(Zuruf von Minister Herrn Dr. Daehre) 
 

Insofern kann man meine Antwort jetzt nicht unbedingt 
bewerten, aber sie gibt vielleicht einen Hinweis. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt noch eine Frage von Herrn Stahlknecht. 
 

(Herr Stahlknecht, CDU: Intervention!) 
 

- Bitte sehr, Herr Stahlknecht. 
 
 

Herr Stahlknecht (CDU): 
 

Lieber Herr Gärtner, ich finde, es ist schon eine Unge-
heuerlichkeit, jemanden anzugreifen und dann zu sagen, 
er könne sich nur dadurch entschulden, dass er selbst 
eine Gegendarstellung macht. Das ist einfach unbegreif-
lich. Das würde dazu führen, dass wir zunächst jeden in 
dieser Regierung, in diesem Parlament mit Dreck bewer-
fen, dann abwarten, und reagiert er nicht, sagen wir, er 
ist Schuld. Das erinnert mich an ganz vergangene Zeiten 
und verstößt absolut gegen das Demokratieverständnis. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
 

Wenn wir schon beim Demokratieverständnis sind, lieber 
Herr Kollege: Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfah-
ren werden von der Judikative geführt. 
 

(Herr Bullerjahn, SPD: Übertreibt es doch nicht 
da drüben! - Unruhe bei der CDU) 

 

Es ist nicht Aufgabe der Legislative, die Judikative zu 
überprüfen und bei der Staatsanwaltschaft Anfragen zu 
stellen. Auch dieses ist nur dafür gedacht, einen Ver-
dacht auf bestimmte Personen zu lenken. Das ist ein-
fach unanständig. 
 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der FDP 
- Unruhe) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Damit ist die Debatte beendet. - Wir treten in das Ab-
stimmungsverfahren zu den Drs. 4/1313 und 4/1337 ein. 
Zunächst stimmen wir über den Ursprungsantrag, also 
den Antrag der Fraktion der PDS, in der Drs. 4/1313 ab. 
Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Oppositions-
fraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 
 

Wir stimmen somit über den Alternativantrag in der Drs. 
4/1337 ab. Wer diesem Alternativantrag mit der Korrek-
tur „Zeitweiliger Ausschuss für Hochwasser“ zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-
tionsfraktionen und die SPD-Fraktion. Wer ist dagegen? 
- Das ist niemand. Wer enthält sich? - Das ist die PDS-
Fraktion. Damit ist der Alternativantrag angenommen 
worden. Wir können den Tagesordnungspunkt 15 ver-
lassen. 
 

Ich schlage Ihnen vor, dass wir heute noch über die 
Konsensliste verhandeln. 
 
 

Ich rufe daher den Tagesordnungspunkt 21 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Behandlung im vereinfachten Verfahren gem. § 38 
Abs. 3 GO.LT (Konsensliste) - Drs. 4/1328 
 
 

Erschließung touristischer Werbe- und Vertriebs-
wege 
 

Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 4/1141 
 

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Arbeit - Drs. 4/1327 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 29. Sitzung des Land-
tages am 20. November 2003 statt.  
 

Wer der Konsensliste zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? 
- Das ist niemand. Damit ist die Konsensliste angenom-
men worden. Wir sind am Ende der 33. Sitzung ange-
langt.  
 

Die morgige 34. Sitzung beginnt wie immer um 9 Uhr. 
Wir beginnen vereinbarungsgemäß mit dem Tagesord-
nungspunkt 16.  
 

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 
 

Schluss der Sitzung: 19.09 Uhr. 
 

 

 


